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Einleitung.

Die Einverleibung des Elsass' durch Frankreich ist suchen

mehrfach Gegenstand historischer Betrachtung gewesen, und
nicht allein nacli ilirer eij^enllicli politischen, sondern auch nach

ihrer staatsrechtlichen Seite ^^ewürdigt worden. N<h h in jüngster

Zeit hat Le^relle in seinem or Louis XIV^ et JStrasijonrjx » i den
Gewnltakl des giossen Könij^s aus dem staatsret;htlichen Ver-

hältnis des Elsass', wie es durch den WesttUlischen Frieden

geschaffen wurde, zu erklären und zu begrOnden versucht und
damit der deutschen Ki itik Anlass zu nochmaliger Beleuchtung
dieses traurigen Kapitels unserer Gcsc hi( hte gegehen. * Der
IJeJierfall Strassl)nr^s bleibt ein Gewaltakt, ein Hruch alles

Volkei rechts ; aber ebenso bleil)t aueli die Unnatur der Bestini-

munj^en des Mfinstcrer Friedens bestehen, die mit ihrer Un-
klarheit und Zweideuti^ikeit tier Iraiizösischen Vei j^rosserungssucht

selbst in die Hunde arbeiteten. cDas heilige Reicbsrecht trieb

hier eine seiner unmöglichsten Blüten» und das Schwergewicht
der eben j^eschaflenen Verhältnisse drängte dahin, aus dem
thatsächlich halben und vorläufigen Zustande einen abschliessen-

den zu niaclien. »

Mit einer ätinlichen Folgerichtigkeit hat sieb in dem nächsten
Jahrhundert «las Schicksal des Herzogtums Lotbringen erfüllt.

Dass es ein Opfer der bourhonischen Reunionspolitik wurde,
ist neben seiner gefahrlichen Grenzlage auch in* seiner Staats*

rechtlichen Stellung zu Deutschland mitbegrimdet.

d'Haussonville, der einzige neuere Historiker, welcher d«Tn

jabrtiundertelnngen Kampfe um das westliclie l^olhverk des

deutschen Rei( lies eine S}>ezialuntersu< liiini^ gewidmet hat,

lässt das zweite, das staatsrechtliche Menient, so gut wie ganz

zurücktreten. Zwar giebt er uns in seinem umfangreichen
Werk ein anschauliches Bild von dem rastlosen und zielhe-

* Legrelle. «Louis XIV et Strasbourg.» 4' edition 1884.

2 Mareks, E <Oött Inger Gelehrte Anzpigen.» 1885, Nr. '1

^ d'HaussoQville. «Uistoive de la rennion de la Lorranie a la

France.» Paris 1860. 4 Bande.
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wuüsten Vüitiiiiui^en der Fiauzoöen ge^eu Lutliriu^en, der «ierk-

wQrdigen Vermischung von Ost und Gewalt, welche alle ihre

Schritte kennzeichnete, und dem fast dramatischen Aus^^ang der
letzten Katasti'ophe. £r hat sich dahei auch trotz seines fran-

zösischen Standpunktes eine anerkennenswerte Unparteilichkeit

zu wahren ^ewiisst. Aber wie er im wesenthchen aus franzö-

sischen Quellen schöpft, so zieht er einen weitläufigen Apparat
von Pariser Hot- und Intriguenj^eschichten heran und verjjisst

darüber, die Beziehungen des Herzogtums zu Deutschland ein-

gehender zu behandeln. — Das staatsrechtliche Verhältnis Loth-
ringens zum Reich wird von ihm mit einigen Worten abgethan.

^

Wollen wir den einschlägigen Fraisen naher treten, so

müssen wir zurückgreifen auf ältere Veröffentlichungen und
zvrar vorzugsweise auf das grosse vor 150 Jahren erschienene
Werk des Dom Galmet, ^ das, wie mangelhaft auch die Be-
nutzung seiner Quellen, wie oiiitoimig und fast ungeniessbar
auch die kompilatorische Manier des gelehrten Benediktiners
spin mag, doch dem Forscher eine unerschöpfliche Fülle des

Stotles bietet und seine jüngeren Nachfolger, die Arbeiten

Chevrier's* und Digot's, ^ weit in den Schatten stellt. Kiiien

wiilkonnnenen Beitrag zur lothringischen Geschichte Weiert lei iiei-

eine fortlaufende Reihe von genealogischen und staatsrechtlichen

VSTerken, die im 16. und 17. Jahrhundert entstanden und einen
vorwiegend tendenziösen Charakter an sich. trugen. Von diesen

verdanken die Schriften der ersten, der f^enealog-ischen Gattung,

ihren Ursprung: zunächst eineiri genealogischen Irctuni, der sieh

aus' der falschen Auffassung des Bej^riffs « Lotiinn^^en ^ inid der
Verwechselung der nieder- und oberlothringischen Stammes-
dynastie erklärt. Sodann treten sie ein für die Souveränität^
und Thronsaspirationen des herzoglichen Hauses und kommen
daher in den Zeiten der Ligue, als die Lothringer der Erhebung
der Bourbons auf den französischen Thron entgegenarbeiteten,

zu ihrer liöchsten Blüte. Auf die harmlosenni li'^nealoj^-ischen

Spielereien eines Bouiay,* Champier» und Wassel>ourg, « die,

I Dom Calmet. «Histoire ecclösiastiqoe et civiie de Lomtine»
Nancy 1728. 2* Mit I747iö5.

Chevrier. «Histoire g6n6rale de liorraine et de Bar.» 1758.

^ Digot. «Histoire de Loriraine.» Nancy 1856. Zu nennen ist noch
Huhn, «Geschichte Lothringens?, 1877; deren wissonscliiiftliche Wert-
lofiipkeit jedoch Saterland. 'Kritische Bemerkangen zu Dr. E. Th.

Huhn s Geschichte Lothringens», überzeugend nachgewiesen hat.
-1 Boalay. «Lea gto^alogies des daes de Lorraine.» Mets 1547.
^ Champier. «Genealogia Lotharingiae principnm » 1547.
'*> Wassebonrg «Antiquites de la Qaale, Belgique, Aostvasie et

Lorraine.» Paris 1549.

Digitized by Google



von ihrem lebhaften lothringischen NationalgefOhl verblendet^

einen Zusammenhang ihres a)i^^el>eteten HeiTBchet-hauses nicht
* nur mit den Karolingern und Meiovingern, sondern sogar mit
Hon Trojanern zu erweisen suchten, folgte damals unier dem
KinHfHck der wachsenden Grösse der lothringischen Guises

RtisR'ies « slemniatum Lotharingiae ac Barri ducum ab Ante-

noie ad haec Caroli Iii dempora (1580). Es war ein an sich

ebenso wertloses und an offenkundigen Fälschungen reiches

Machwerk und gewann nur dadurch eine besondere praktische
Bf fleutung, dass es zum Parteiprogramm der Lothringer gegen
die französischen Erbansprüche fieinrirhs J\ . wurde. Mit dem
glänzenden Siege des Bourbonenkönigs trat der naturgemässe
Riicksrhlag in dieser genealogischen Tendcnzbteratur ein. Nach-
einander erschienen jetzt eine Reihe von Gegenschriften, uin

die Fälschungen und Irrtümer, welche sich in den lothringischen

Stammbaum eingeschlichen hatten» zu berichtigen.! Wenn diese

Werke, unter denen sich die von Vignier und Baleicourt vor
allem durch das ihnen beigefügte Urkundenmaterial auszeichnen,
slaatsrechtliche Fragen über Lothringen nur hie und da l)e-

ndnten, so wurde denselben seit den französischen Invasionen

und der gewaltsamen Unterjochung des Herzogtums (lUii) ein

erhöhtes Interesse entgegengebracht. Aus dem Schosse des

Pariser Kabinetts selbst giengen Staatsschriften und Memoire»
hervor, die zur Rechtfertigung seiner lothringischen Politik

dienen sollten.»

Ohne diesen offiziellen Charakter zu tragen, sind doch auch
die derselben Periode zugeliörenden Arbeiten von Chiflet und
Blondell 3 nicht frei von Einseitigkeit Beide Autoren lassen

sich in ihrer liierarischen Fehde um die staatsrechtliche

Stellung des Herzogtums Bar unverkennbar von ihrem habs-
burgisch-lothringischen« beziehungsweise französischen Stand-
punkt beeinflussen.

Unter den deutschen Publizisten hat sich mit der lothrin-

gischen Frage zunächst Couring beschäftigt, der in dem 27. Ka-

' Godefroy. «Genealogie des ducs de Lünaiiie.> Paris 1624. —
Chautereau le Febvre «ConsiderationB historiques sur la

g^nöalogie de la Maison de Lorraine» Parie IHiS. Vignier.
cLa veritable originc des tres illustres Maisons d'Alsace, de Lor-
raine, d'Autriche.» Iti49. — Baleicourt (Hugo). «Trait^ historique

et critique sur la maison de Lorraine.» 1711.
* Ävenel. cLettres, instractions diplomatiqnes et papiors d*4tat

du Cardinal de Richelieu.» VIII, 718.
^ Chiflet. «Commentarius T.othariensis, quo pracsertim Bar-

rensis ducatus Imperio asseritur.* Antwerpen lb49. — Blondell.
«Barram—Campano—Francicum adversus commentarium Lothar.

J. J. Cblfletü.» Amsterdam 1652.
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pitel seines berühmten Werkes «de finibus Iniperii Germanici» i

den Gfaiflet^Blondellscben Streit einer einziehenden Kritik

unterzog und ausserdem eine Einzelschrift über die herzoi5Hiche

Familie 2 vert'asste. — In dvv BhUezeit der französischen

Krohorungspoiitik sclirieb tlauu dei Strassburger Böckler «de
iure Galliae in Lolharinjriain», und aut dem Ryswicker Kon-
j^ress stellte der nachmalige Kanzler Ludewig die stets bereite

Feder in den Dienst der AlUierten, um in seiner «Lotharingia

contra Gallorum postulationes vindicata» die hochgeschraubten
Forderunn^en Ludwigs XIV. zurückzuweisen und den Kongress
zur Verteidigung der hei"zoglichen Rechte anzuspornen. Beach-
tenswert ist auch <lie aus der Mascovscheii Schule zu Leipzig

(1748) hervorpregaugeue Dissertation «de nexu Lotharingiae cum
Imperio Ilomano-Germanico.

Von den grossen staatsrechtlichen Kompendien des 17. und
i8. Jahrhunderts, die an vereinaelten Stellen das staatsrechtliche

Verhältnis Lothringens berühren, sind insbesondere Limnaeus, >

Pfeilinger in seinem Kommentar des Vtiriarius« und Moser zu
nennen. Doch vermögen auch ^ie kein anscliauliches und in

den Rahmen der geschichtlichen Kreignisse leicht sich ein-

lugendes Bild davon zu ^^ewahren.

In den folgenden Blättern soll der Versuch gemacht werden,
die staatsrechtliche Stellung des Herzogtums Lothringen zum
deutschen Reich seit 1542 klarzulegen. Die Begrenzung des

Themas durch das Jahr 1542 wird durch die weiteren Aus-
führungen sich rechtfertigen.

Die Sutstehujig des Herzogtums Lothriiigeii und

seine Entfremdung vom Beutscben Heioh.

Durch den Verlrag von V'er'diin war die Erbicliatt Karls

des Grossen nach altlriinkischer Sitte unter die drei Söhne
Ludwigs des Frommen geteilt worden. Wie die Frankenkönige
ihr Königtum stets als persönlichen Besitz aufgefasst hatten, so

1 Opera. Tora. I, 423. Das Kapitel trügt die üeberschrift : Quae
in Lotharingioo regne daces Lotharingiae tenent, illa pene omnia
hodie iuris esse imperlalis Germanici.

- cDe faniiha dncnm Lotharingiae.» Tom. V, 871.

^Limnaeus. «Iuris publici Imperü Homano-Germanici.» Tom. I,

Ub. V. cap. il €De Lotharingiae duee>. Tom. IV, 855. Tom. V, 409.
* Pfaffing er. «Vitrianns lUnstratos.» II. 79 ff.
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wmile auch bei der Grimdunj' dei ueueu lieicUo wcnij^ llück-

sicht auf Stammesunterschiede genommen ; die rein dynas-
tischen Interessen uberwogen. Dennoch erhielten die beiden

jüngeren Söhne Ludwins duivh den Vertrag wirkliche, in sich

abgeschlossene und aul iiatüiTK her Grundlaj^e bieruhende

Reiche, 1 die den Keim zur Entstehung <ler deutschen und
französischen Nation in sich tiugen, während (];is Ileich des

älteren Lothar aus den niannigfaUigsten, ^Mjh(i?jch und geo-

graphisch verschiedenartigsten Bestandteilen zusammengesetzt
war und von Anfang an nur geringe Lebensdauer vei^rach.

Schon der Tod des Gründers löste durch eine neue Teilung

den Zusammenhang der willkürlich vereinigten Länderniasse

;

dem jüngeren Lothar fielen die nördlichen Gebiete der väter-

lichen Herrschaft zu, ein schmales, von dei- Nordsee bis zum
Schweizer Iura langhin gestrecktes Grenzland, das nach ilmi

— bezeiclmentl genug für die Unnatur dieses karolingischen

Staatengebildes Lotfaaringien, Lothringen, genannt wurde. Wie
ein Keil eingeschoben zwischen das* west- und ostfränkische

Reich, war es den Einflüssen ))eider in gleichem Masse zu-

gänglich und den Eroberungsgelüsten ihrer Herrscher, die

nach den alten St,nnniessitztMi üncs Hauses, nacJi Aachen und
den Maas- und MoHellandcn slreiiten, gleich schutzlos preis-

gegeben.

Lothars IL Tod führte nach kurzem Watfengang zwischen
Karl dem Kahlen und Ludwig dem Deutschen zu dem Mersener
Vertrag, der dem ostfränkiscfaen Reich den Hauptteil der
lothringischen Beute zubraclite, dir (s nt hmals durch den
Verti ag von Ribemont - (Februar SXO) in vollem Uinlang für

sich gewann. Der Versuch König Arnulphs, seinem Bastard

-

Sohne Zwejitd){>ld in Lothringen eine selbslämiigc Herrschall

zu gründen, njisügbickte
; Ludwig das Kind fand auch dort

Anerkennung. Nach seinem fröhen Tode kam das Land vor-

übergehend in die Gewalt der westfrankischen Karolinger und
wurde erst unter den kraftvollen sachsischen Kaisern wieder
dauernd dem Ost reich ein^^efügt.

Im Jahie 1048 wurde die Teilung den alten Lofh n ihgicus

in zwei Hei zo^^fümer. Ober- und Niedorlothringen, weh he

schon seit 959 l>ei5tauden hatte, endgültig festgesetzt. Ober-
lothringen, das südliche, im Quellgebiet der Maas und Mosel
gelegene und darum im Mittelalter auch Mosellanien genannte
Herzogtum, erhielt Graf Gerhard von Elsao, bei dessen Nach-
kommen es bis 1737 verblieb. Nur sie galten im eigentlichen

1 \Vittich. «Die Entstehung des Herzogtums Lothringens S. 7.

* Dümmler. «Geschichte des ostfränkischen Reiches.» 2. Aufl.

m, 134.
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Sintie alf: Herzoge von Lotlii'ingeii. (»l>\v(ihl auch die fl*MM"^( lir-r

von Niedei loliiringen, die Herzoge von Urabant, ot'üzieU diesen

Titel lühiteii.

Als der am äussersten nach Westen vorgeschobene Posten
des deutschen Reiches war Lothringen den wechselvollen Schick-
salen eines Grenzlandes preisgegeben und T^zte von jeher die

Eroberungslust des französischen Nachbarn. Abei; der Schrecken
de.« deutschen Namens und die Ohnmacht der Kapetinger, die

im eif^nieii Lande kaum sich ihrer Vasallen erwehren konnten,
liess Jalühunderle hindurch keine ernstliche Gefahr aut-

kommen. Philipp der Schöne erst, der Begründer der mcKloi nen
französischen Monarchie, streckte mit Erfolg seine räuberische
Hand über die lothringische Grenze aus. Zwischen ihm und
den Graten von Bar, die nächst den Herzogen und den In-

tiabern der drei Bistfinier die })edentendste Territorialmacht im
alten Oberlothringen betasssen, entspann sich ein Grenzstreit

uiri die Verdunsche Abtei JBeaulieu en Argonne (1286), der sich

duich eine Reihe von .fahren hinzog und in verhängnisvoller

Weise mit den grossen europäischen Konflikten der damaligen
Zeit, dem Kampfe zwischen England und Frankreich, zwischen
Adolf von Nassau und Albrecht von Oesterreich, vermischte.
Die Bemühungen dei- deutschen Könige, insbesondere Rudolfs
von ?Iabsbnrg und seines Nachfolgers, die Reichsgrenzen ge^en
Frankreichs l^ehci^rifle zu schützen, waren veifieMieh, drt

Rudolf sicii aui' die Einsetzung von UnlerÄUchun^skonijiiiSsiünen

beschränkte, Adolfs und Eduards Verbündeter aber, Grat
Heinrich von Bar, in die Gefangenschaft Philipps des Si^hönen
fiel. Erst 1301 erhielt er seine Freiheit zurück, musste jedoch
als Preis dafür den westlich der Maas gelegenen Teil seiner
Herrschalf von dem französisclien König zu Lehen nehmen ;

*

vela jä une cntrAe et commencement de s'agi'anfiif du rnstr

de i'rance ^ur ses voisins, asscavoir sur Loriaine et conse-

quennnent sur l'Empire, wie es in einem lothringischen Dis-

kurti über die Souveränität des Herzogtums aus dem Jahre
1564 beisst. ^ Auf diese Weise ^'urde der grössere Teil der
Grafschaft Rai-, <ler auch die Hauptstadt gleichen Namens
nn*t einbegriff, dem deutschen Reiche entfremdet, die Grafen
wurden immer mehr in die Interessen des französischen Hofes

hinein^ezo^'en und leisteten den Valois in den englischen

Kriegen Heeresdienste.

1 Dom Calrnet. I" editiou II, 843 (auch im folgenden ist Dom
Calmet gewöhnlich nach der ersten Ausgabe sitiert, nach der zweiten
nar bei besonderem Vermerk).

^ cRecaeil de docnments snr Thistoire de Lorraine.» Nancy 18^*
1, 185.
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Fast zu derselben Zeit (1300) waren infolge der Vermählung

Philipps des Schönen mit der' Erbtochter von Champa<rne auch
die Herzojie von Lothrinjren ffir eini^io kleinere Lehen, wie
Neutchatenn, Ghastenoy, Montfort und Grant, die nie trülier

von den Uraien von Champagne einptaa^^en hatten, Lelmsfi ägei

Frankreichs geworden.* Sie traten alshalil in die öiiy-slen ite-

siehungen zu den Aranzösscfaen Königen, während ihr Verhältnis

zum Reiche sich lockerte.

Ein festeres Band schien sich zwischen den Grafen von

Bar und dem Reiche wieder anzuknüpfen, als Karl IV. 1354

den Grafen Rohert zum Reichsfürsten und Maikjrrafen von

Pont-ä-Mousson ernanrife.« Da indess die neue Maikj^rafschaft

den Kern des rechts der Maas gelegenen iiarer Gebietes bildete,

der Graf aber, wie es in dem ihm ausgestellten Diplom hiess,

nur ctamquam marchio Pontensis, sacri Imperii vasallus et

princeps:» war, so darf man daraus schliessen, dass Kaiser und
neich sich ihrer Rechte auf den anderen Teil der Grafschaft

begeben hatten.

In diesen Zusammenhang-^ gehört fhe vielunistritlene Fraise,

ob der iierzogliche Titel, den die Herrscher von Bar nachweislich

zuerst im Anfang des Jahres 1355 führten, deutschen oder

französischen Ursprunges ist. Da die Ernennungsurkunde sich

nirgends vorgefunden hat, so wurde der Phantasie oder der
Parteileidens( liafl der Forscher von jeher ein weiter Spielraum
geboten. Die französischen Autoren entscheiden sich fast sämt-
lich für eine Erliolmn^^ des Graten durrh König Johann, die

ältesten historischen Zeugnisse s( hreibeu dieselbe Karl IV. zu.

Dueh ist es nicht unwahrscheinlich, dass die beiden vielfach

angeführten Nachrichten einer Metzer Reimchronik und der

Chronik ^s Doyen von St. Theobald in Metz,^ die ftir das Jahr
1353 die Ernennung des Grafen durch Karl IV. und als Ort

Metz angeben, auf einer Verwecliselung^ mit der gleichzeitigen

Erriclitnng tler Markgrafschaft Pont-ä-Moiisson beruhen. In der
zweiten Glironik wird nnriilieh bericlitet «vint en Metz Charles, le

roi des Romains, et tisl ou adonc duc du romte Wansellin de

Lucernburg et duc du comte de Bar» ; Wenzels Herzogsdipiom

aher ist vom 13. März 1354^« von demselben Tage wie da^
markgrSfliche des Grafen Robert von Bar datiert. Ausserdem
erscheint Robert noch in einer Urkunde Karls IV. vom Dezember
1356 nur als comes et marchio, während er sieh selbst

schon Anfang 1355 dux nennt. — Wenn nun die Zeug-
nisse für den deutschen König als lhhel»er der Barischen

Herzogswürde schwach genug sind, so liegen solche für König

1 Dom Calmet II, 427.
2 Das Diplom ist abgedruckt bei Dom Calmet. Preuves II, 619.

Poide siiul abgedruckt bei Dom Calmet. PreuTes II, 121, 183.

Böhmer. «Kegesta Imperii.» VIII. 142.
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Johann von Frankreich nur aus viel späterer Zeit, die ältesten

aus li^-JM sf( hszehnteii T;ilii}iunderf, vor. Nicht ganz unbegründet
wird (iahej- iJoiii Galinets Vermutung ^ sein, dass Graf Rol)prt

sich sellist den Herzogstilei beigelegt hätte und erst nachträglicti

die Bestätigung seiner beiden Lehnsherren erhielt. Denn dass
beide das Recht hatten, ihm diesen Titel zu verleihen^ erkennt
Dom Calmet sehr wohl

;
gerade hierin besteht die grosse poli-

tische und staatsrechtliche liedeiitung dieser Streitfrage.

Sie l>ildet bereits den Mittelpunkt der Chiflet-Blondellschen

Kontroverse, (^hilloi?« Triumphe über diese Bekräftigung der
deutsciien Oberlioheit nhev ^nm Bai-, auch nach 1301, nach
der französischen Lelmshuldi^uii^, tritt Biondells Ansicht ent»

gegen, «es sei absurd^ dass Karl IV. jenseits der Maas ein solches

Recht ausgeübt hätte». Der eine betrachtet Bar also auch nach
dem Vorgange von 1301 in vollem Umfange als deutsches Lehen,
der andere berücksichtigt, alleidings von seinem französis^ciien

Stan<lpnnkte nus, die Maasgrenze. Dom Galmet leu^'-net König
Johanns Bereeliti;^ung, dio Grafen zu Herzogen '/,u ernennen,
keineswegs, njmmt aJ)ei uilunbar das grössere Recht für Karl IV.

in Anspruch ; es habe indess eine Verständigung darüber zwischen
beiden stattgefunden. Es ist derselbe Gedanke, der sich schon in

dem obenerwähnten Diskurs über die Souveränität Lothringens
von 1564 findet, dessen an tifranzösische Tendenz freilich unver-
kennbar ist. «Der Herzog sei in Metz durch Karl IV. k la re-

<|ueste du roi de France ei'hohen wocden.))

Wie dem aber auch sein mag, ob die herzogliche Würde
der Barer Grafen voji Fjankreich^ oder vom deutschen Kaiser

stammt, ob sie endlich, was ziemlich einleuchtend erscheint,

aus der eignen Initiative derselben hervorgegangen ist, an der
lehnsrechtlichen Stellung des Landes wurde darum nichts ge-
ändert. Die Scheidung in Deutsch- und Französisch-Bar, die

1301 begründet worden war, in Barrois noii mouvant und
Barrois mouvant, wie es spätei* bei den Franzosen hi<\ss, blieb

nach wie vor bestehen. Sie findet ihren prägnantesten Au.sdruck

in einer Urkunde König Sigismunds vom Jahre 1417, worin
nach dem Tode des Herzogs Eduard III die «Markgrafschaft

» Dom Cfthnet. II. 540.
- Der neueste Autor über diese Frage, Leon Germain, will in

seiner klemen Schrift, «L^erection du dache de Bar (Melanges his-

tori(iues snr 1a Lorraine. Nancy 1888/89), mit nicht sehr überzengenden
Gründen König Johann als Urheber der barischen Herzogswürde be-

trachtet wissen Den Verlust des so wichtigen Diplonis logt er den

Herzogen von Lothringen, speziell Karl III. und seinen Nachfolgern

zur Last, die ein Interesse daran gehabt hätten, diese Urkunde ver-

schwinden sn lassen, qai t^moignait nöcessaireinent de la snpr^matie

et des droits dn roi de France.

/
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PoiiUä>*Mous%x>n und alles, was die Herzoge diesseits der Maas
innegehabt, dem Grafen Adolf von Berg als erledigtes Reichs-
lehen übertragen wurde. ' Der Graf vermochte .sich jedocli nicht

gegen den Erben von Französisch-^Jar zu beliaupleu und erhielt

er^t nach mehreren Jahren als Krsatz für den Schaden, den er

« um unseie und des Reiches Lehen, die Markgratiichaft Pout-
ä-Mousson, einzufordern, »2 erUtten hatte, von Sigismund die

Bewilligung, sechs Tournosen Zoll auf dem Rhein zu erheben.

Ejn zweiter ungleich bedeutungsvollerer Prüfstein für die

Stärke dei* kaiserliclien Autorität in diesen westlichen Grenz-
landen wurde der lothringische Erbstreit zwischen dem Grafen
Anton von Vaudemont und dem Hei'zopf Renatus von Anjou und
Bar. luv amtlichen Beilegung des Zwistes wurde, nachdem das

Waileuglütk sich bereits gegen Renatus ausj^esprochen, ein

Schiedsgei iclit berufen, «las jedoch seine Inkonnjelenz für dies<^n

Fall erklärte und auf den Kaiser als den Oberlehnsherm über
Lothringen, als natürlichen Richter, hinwies.* Sigismund zitierte

darauf beide Parteien vor sich ; da aber die Rivalen sich für

kurze Zeit geeinigt hatten, kam die Sache erst nach Verlauf
von zwei Jahien \ auf dem Baseler Konzil zum Anstrag.

Dort wurde Renatus als rechtmässiger Herzog anerkannt, ein

Urteil, dem weder der Gegner sich fügte, noch der Kaiser

Nachdruck verleihen konnte. Noch Jahre währte der Streit, in

den sich von Anfang an der übermütige Herzog Philipp von
Burgund eingemischt hatte, fort, und nur ein schiedsrichter-

licher Spruch Karls VII. von Frankreich beschwichtigte endlich
(liil) den Widerstand des rit it^n von Vaudemont. Es war
hr'zeichnend genug für die OlimiKU lit drs Kaiser.s, dass ein

französischer König sein ITrteil vollstiecken inusste.

Man erkennt daraus deutlich, wie sehr das Ansehen du.«^

Reiches in den lothringischen Landen geschwächt war. Von
Burgund und Frankreicl) gleichmassig umworben und bedrängt,

von Kaiser und Reich im Stiche gelassen, waren die Herzoge
im wesentlichen auf ihie eigene Kraft angewiesen. Ihr Selbst-

Lewusstsein hob sich, sie mochten keinen andern Herrn '»lK;r

sich erkennen. Dazu die stolzen Ansprüche, die prunkcmien
Titel, die ihnen aus der Erbschaft des Schäferkönigs Renatus
von AnJou zufielen. Sie nannten sich Könige von Sicilien,

Aragonien, Jerusalem, und gefällige Autoren sorgten dafür, auch
die Herkunft ihres Geschlechtes mit dem Glänze mythenhaften
Alters auszuschmücken.

1 Lacomblet. tNiederrheinisches Urkandenbnch.» IV, lld.
Ibici IV. 191.

^ Dom Calmet. II. 77^.

* Die betieffenden üikundeu bei Dumont, «Corps universel di-

plomatiqiie do droit des gens > II, 2. 278.
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Wie einst Böhmen seine Sonderstellung ini iieiche aut

seineiL Kdnigstitel gegpründet hatte, so striivbte sieh Ihr Unab-
hängigkeitsgeftthl gegen die Fessel des Reichsverbandes, und
als dieser Verband sie wieder enger zu umschliessen drohte,

suchten sie mit aller Kraft sich von ihm loszureissen.

Der Ursprung des Nürnberger Vertrages.

Die Reformen, welche das 15. Jahrhundert der morsch
gewordenen LehnsVerfassung des römischen Reiches widmete,
waren bestimmt, wieder einen festen Zusammenhan^r mit den
einzelnen Gliedern hei*zuslellen. Das centralistische Prinzip, von

dem sie nusgei^angen, wurde zwar am Schluss von den zer-

setzenden Kräften des Partikularisinus überwuchert. Dennorh
waren in dem Kammergericht und in der Landfriedensordnun^^

Organe geschaffen, die die allgemeine Idee des Reiches aufrecht

erhalten konnten und ihr den Mittelpunkt gaben, welchen die

persönliche Spitze des Kaisertums vom Hause Habsburg ihr

nicht zu hieten vermochte.
Die Reirhsreforrnen mussten mit ihrem Bestrehen, alle

Glieder und Milte! des Reiches zur Einheit zusammenzufassen,
am meisten da verletzend und ahstossend wirken, wo eine Ent-
fremdung vom Reiche schon eingetreten war. So verweigerten

die Schweizer dem Kammer^ericht den Gehorsam, erklärte der

König von Polen Danzi'r und Thorn für polnische Städte und
wies \\\(' Zumutungen lo^ Rfirhes zurück.*

Einen ähnliehen Staii<l| inkt nahmen auch die Her/oj^e

von Lothringen zu den Maximilianisehen Reformen ein. Das
stitndisciie Gericht war ilinen, die höchstens voi' Kaisern und
Königen sich su verantworten gewohnt waren, unerträglich,

die Kontributionen, die über sie selbst mit exekutorischer Gewalt
verhängt wurden, schädigten sie in ihren Hoheitsrechten. Auf
diese Weis(? entspann sich zwischen ihnen und dem Reiche ein

fast fünfzi^ijriht if^or Kampf, dem erst der Nürnberger Vertrag

von 15.42 PI Ii Ende machte.
Wie auf der einen Seile das Verhältnis zum Reich, so

bildet auf der anderen das Verhältnis der Herzoge zu Frankreich
den Ausgangspunkt des Nürnberger Vertrages; ja dadurch wurde
ihm geradezu der äussere Anstoss gegeben.

1 Ranke. «Deutsche Geschichte im Zeitalter der Beforma«
tion.» 80.
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Die Bezieliuiigeu der Iran/Asischeii Küuige zu itiieti lolhi iii-

giachen Vasallen waren lange Zeit hindurch sehr freundlich

gewesen. Sie bedurften ihrer in den schweren Verwickelungen
der cngli.scheii Kriege und suchten sie durdi Anknüpfung per-

sönlicher Verl)iudungcn an sich zti fesseln. Seitdem abef der

heimatli<!ie !5(Hien von den äusseren Feinden irfvsTuiliort \v:ir,

un<i Ludwig XL, der Vorganger Richelieu.s, die incht uiiii lt-i-

gefahrvolle Aufgabe durdigefühi t iiatte, sich «ier inneren Feinde

sdiier SeIhstherrschafI, der grossen Vasallen, zu entledigen,

erwachten am Pariser Hofe wieder die alten nie ganz erloschenen
Bestrebungen nacfi Erweiterung der östlichen Grenzen mit voller

Lebendigkeit. Sdion unter Karl VII. war die Idee der Rhein-
grenze aufgetaucht, ^ein Sohn imd Nfirhfolger Lndwi-^^ XI.

richtete dagegen mit ;j! össerer Jicstininitlieit sein Augenmerk
auf die Hei*zogtMmer Luiin ingen und liar. Ein Memorial, das

er am Ende .seiner llegierung (1483) dem venetianischen Bot-

schafter überreichte, giebt uns darüber Aufschluss. < Scheinbar
eine Anklageschrift gegen den unruhigen und stets unzufriedenen

Herzog Renatus II. von Lothringen, ist es in Wahrheit ein.

Pn^amm der französisc lien Arrondierungspolifik.

Der alte Köni;4 Heiiatus 1. von Sieilien, der die l)ei(lfn

hf'narhharten Hei/(»^lüniei' /.uei^l in seiner Hand vereinigt haüe,

war litSO gestorben, und Ludwig XI. hielt seinem Fnkel, Re-
natus IL, welcher schon seit 1473 in Lothringen herrschte,

nicht nur die Anjouschen Besitzungen des Grossvaters, sondern
auch das Land Bar vor. Er seihst erhöh Erhansprüche darauf
und verlangte ebenso an« Ii die eine Hälfte des Herzogtums
Lothringen für sicli, weil Margarethe von Enj^land, Renatus 1.

Tmhter, ihm alle ihre Eihrechte fdiertraj^en liiiite. Er beklagt

sich über die Unbotmässigkeit des Hei zogs, über seine schwan-
kende Haltung dem aufrührerischen Karl dem Kühnen gegen-
über, über sein Einverständnis mit dem £raherzog Maximilian,

dessen Truppen er den Durchzug gestattet habe ; und doch sei

er, da er den grössten Teil seiner Flerrst haften von Frankreich
zu Lehen empfange, ein Unterthan des Königs.* Lothiinjj^en

selbst wird freilich von diesen Heri'schaftcn ausgeschlossen, und
weiter unten sogar, wenn auch mit zweit'elndein Ausdruck, auf

seine Zugehörigkeit zum deutschen Reiche angespielt.»

1 «M6moires de Comines.» IV (Prenves) 157.
* Ibid. iV, 157. <Qu'il tieune la plus grande part de ses terres

et seigneorids du roi et da royaume de Franoe, lesqaels valent beau-
coup mieox qae la duche de Lorraiiie ne tout ce qa'il contient hort
le royaume et parce soif subjet au roi.>

8 Ibid. IV, 160. «Et si Ton voulait dire, que la dache de Lor-
raine est tief de TEmpire >
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Das verheissungsvolle Programm Ludwigs XI. kam niclit

zur Ausführung; sein Sohn Karl Vllt. gab fiir an Renatus II.

zurück, (las seit dieser Zeit (1484) daueind mit. Lothi ingen ver-

«^iiiij^l l>lieb. Auch ersli e< kte sich Frankreichs letiensrecht liehe

Hoheit nur noch auf den westlichen Tod von Bar, da die

< hampa^meschen Lehen, welclie die Herzoge von Lothringen
über ir)0 Jahre von den Könifren genommen hatten, ^ 14(i5 iimen
zu ireiem Eigentum überlassen waren.

2

Karl Vin. und sein nächster Nachfolger Ludwi;^ XII. waren
hemfiht, wieder ein freundschaftliches Verhllltnis mit den Her^
zogen anzuknüpfen und zu erhalten. Ihre weitverzweigte Po-
litik und ihre weltumfassenflen Pläne nahmen sie vollauf in

Ansprucli, imd in den kriejr-tiu htigen Gi'enznachl)aren fanden

sie daix'i wei tvolle Bundesgenossen. S( hon Renatus IL halte

sich ihnen am Lüde seiner Ilegierung mit grossem Eifer an-

geschlossen; sein Sohn, Herzog Anton (1508—1544), war
Ludwig XIL in den Kri^ der Ligue von Cäimbray gefolgt und
hatte bei Agnadello sich rAhmlich hervorgethan^ iiuch in der
Setdacht von Marignano unter den französischen Fahnen ge>
fochfeii. Erst nach der Katastroplie von Pavia vollzog sich ein

Umscliwung in seinei' politischen H;dtun<r. Er näherte sicti dem
sie}ireichen Kail V. und zog sicli allmrdiiicli von Frankreieii

zui ück. Wedel an der Ligue von Kognac nahm er teil, noch in

die späteren Kämpfe der Habsbui^er und Valois mischte er
sich ein. Zwischen beiden Gegensätzen zu vermitteln, nicht

selbst sich von ihnen fortreissen zu lassen, war sein Gedanke.
Durch eine Vorgrösserung seiner Hausmacht — er hoffte lang«»

Zeit hindurch auf die Erwerbung Gelderns wollte er wold
dieser unabli;in«i:ij^en Stellung, die seinem Sellistgetuiil und
seiner Friedensliebe entsprach, noch ein stärkeres Gewicht
verleihen.

Der französische Hof geriet darüber in lebhafte Bewegung.
Sein alter Einfluss in Lothringen, der sicti trotz zeitweiliger

Entfremdung seit Jahrhunderten behau [)tet liatte, schien ge-
ttdirdet und das wichtige Gienzlnnd, das Ausfallsthor nach
I leutsrliiand, wieder in fesleren /usammenhan^ mit Kaiser und
Pteich zu kcmmen. Franz 1. besass jeiloch ein treffliches Mittel,

den Uebermut seines Barer Vasallen zu zügeln, indem er von

seiner Oberlehnshoheil, die bisher sehr milde ausgeübt worden

> Vergl. fci. 9.

^ cReeaeil de documents snr Thistoire de Lorraine. > III, 17.

«r>ettres ihi loi Lonis XI, par lesqiu'lles 11 ci-de et d^laisse ä Jean,

duc de Lonaine, et ses successeurs, ie droit d'hoinmape. service,

ressort et gouverainete es villes et chatellenies de Xeufcliatel en
Lorraine, Chastenoy, Montfort et Frouart.
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war, plötzlicli einen schärfet en (jehraucli mricfite. SlK'ilii! keifen

zwischen den könighchen und herzoj,'hchen Gericht&bt'hürdeii m
den terres de la niouvance wurden erst jetzt nnit «irösserer

Strengen gebandhabt,^ die oberste Jurisdiktion der Krone mit

Eifer verfochten. Die VerlobuDff des lothringischen Thronerben
mit Christine von Druieinark, Karls V. Nichte, (1540) verl>itterte

die Stiinmuni^ in Paiis noch nriehr. Denn die Politik de»
16. faluhunderts stand noch stark unter dem EinOuss von

Familien- und Heindsyrrhindunj^enT utid ^^erade zwischen
T^otliriiigen und Frankreicli waien vornials auf diesem Wege
vertiaute Beziehungen unterhalten woi«len.

Der EnlrQ8tun<,^ Franz I. entsprach die eigentümliche liache,

die er an Herzog Anton und seinem Sohne übte. Er
ndtigte beide im April 1541 su einem Vortlage, in welchem sie

unter möglichst demütigender Form ihre Lehnsahhängigkeit von

Frankreich anerkennen und ihm das Vci spi echen leisten

mussten, ihm zu dienen und zu j^ehurchen eiivcis et contre tous

uml im Kriegsfälle seinen Truppen auch freien Durchzug durcli

ihr ganzes Land zu gestatten. Allerdings wurde die ein-

schränkende Klausel beigefügt csans ()rejudice des droits du
Saint empire», wie auch die Pilicht des r.(>li<»r.sanis gegen den
König sich nur auf ihi' vnsallitisches Verhältnis erstrecken
sollte. 2 Trotzdem war dns den Lothringern entwundene Zui^c-

ständnis wichtig genu^ hir die Franzosen, da »'in iieuci- Kiie^

mit Karl V. drohte, auf dessen Gang die Haltung der Her/o^e
von Einlluss sein konnte. Um jede Ilegung ihrer Selbständig-

keit noch mehr zu unterdrücken, zwang Franz I. sie im No-
vember desselben Jahres zu einem neuen Vertrage,' durch
welchen ihnen gegen die Abtrelimg dei- Festung Stehay <ler

Genuss dei- vielumstritteiien Kegalien und Souveränitätsrechle

über- J»ai' ni( I.ehenszeit ühorlnssen wurde. Es war ein Schlag,

der sich zugleicli auch gegen die Habsburger richtete.. Denn
Stenay lag auf der Verbindungsstrasse zwischen Lol bringen und
Luxemburg und öffnete den Franzosen eine der Hauptpforten
nach- den spanischen Niederlanden. So knöpfte die gemeinsame
Gefahl- ein neues Band zwischen Karl V. und Herzoi; Auton.

Da das Herzogtum durch natürliche Grenzen im Westen
•nicht geschützt wurde und seine militru'is( lien Knifte für einen

bewaflheteii Widerstand gegen Frankreich niclU im entferntesten

I Dom Caiinet. II. 1189.
- De le servil-, honoier ot obeir de leuib peisoimes eiivers et

contre tons, en taut qa'il y sont et penvent etres tenns poar raison

des choses. Die ürknnde ist abgedrockt bei Dom Calmet, «Prenves»,

III, 391.
8 Dom C almet. «Preuvüs.» III, 392.
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aiisrL'icljieii, so war die Politik der IVeieii Haiid und Neutralität,

deren sicli Anton seit etwa 20 Jahren befleissigJ hatte, nur
dann gesichert, wenn sich ihm eine starke Rückendeckung bot.

Karl V., der im Westen und Osten, gegen. die Franzosen und
gegen die Türken zugleich engagiert war, konnte sie ihm mit
den Mittehi seiner Hausmacht selbst nicht gewfdiren. Aber
war nicht das römische Reich der natürlirlie Bundesgenosse
Lotliringens ge}?en Frankreichs Eiüheruni^sgeluste?

Wohl durcli diese Erwägungen wurde der Herzog bestimmt,

die Vorteile seiner engen persönlichen Verbindung mit dem
Kaiser zu benutzen, um sich mit seiner Hilfe ein dauerndes
Scfautzverhältnis zum Reich zu verschaffen. Die Furcht vor
Frankreich, vor dem Schicksal des Herzogtums ßavoyen, das

Franz I. 4535 durch plötzlichen TJeberfall unterdrückt hatte,

gab so den unmittelbarsten Anlass zum Nürnberger Vertrag

vom 26. August 154^.

Schon der chronologische Zusammenhang der Ereignisse —

r

im April und November 1541 wurden jene demütigenden Ver-

trüge mit Franz I. und im August des nächsten Jahres der
Nürnberger Verliag geschlossen, — legt die Vermutung nahe,
dass das Schutzbündnis der Lothringer mit Kaiser und Reich
seine>n wahren Wesen nacii niclits lieriiij^reres als einen Schach-

zug, eine Vcrleidigungsmassre^el gegen Frankreich bedeuten

sollte. Dazu tritt dieser Ge(ianke in gelegen tlich(in Aeusserungea
der dabei interessierten Persönlichkeiten klar genug hervor.

Im April 1545 fuhrt Granvella in einem ausführlichen Be-
richt über den Stand der lothringischen Angelegenheiten aus,

dass (li(» Herzoge einst nur durch Drohungen zu den schmäh-
lichen Ei'klärnn«i;en des Novemhei vfM Irages gezwungen seien und
aus diesem (iruniJe (parce) sicli die Komprehension ihi^r Staaten

mit dem Reiche verschaüt hiitten.* Noch deutlicher sagt das

Karl V. selbst in einem vom 22. August 1551 datierten Briefe

an seine Nichte, die Herzogin Christine:' Es sei zu besolden,

dass die Franzosen die Auflösung der Freundschafisallianz be-

treiben würden, in der Lothringen mit dem Reiche stände und
tlie mit so ;:^rosser Mühe und zum p^uten Teil, um die Knecht-
schaft Frankreichs abzuwehren, ^^esciilossen sei. Uei)erhaupt

zeigt .sich gerade in den nächsten auf den Xiii-nberger Vertrag

folgenden Jahren die kaiserliciie und die lothringische Politik

in einer so engen Verbindung, kehrt die Furcht Karls V. vor

den französischen Prätensionen auf das Herzogtum in seiner

und seiner ersten Ratgebei I\or)e.spondenz so häufig wieder,

dass die Gemeinsamkeit der habsburgischen und lothringischen

J *P;q)ieis (rEtat du caiümal de Grauvelle.» III, 117.

- Druffel. * Beiträge zur Reichsgeschichte.» I, 716.
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Hausinferewn beim Zustandekommen des Nürnbei-ger Vertrages

und ihre Richtung gegen Frankreich schon daraus gefolgert

werden könnte.

Eine andere Fra^^e ist es, ob in diesem Verlraj^e aurh

Interesse deü Keiclie.s seine Reclinnnj^ fand, und damit koininen

wir, nachdem wir das Veiiialtniü des Herzogs zu Franz I. in

seiner allmählichen Erkaltung geschildert und darin gewisser-

massen den äussern Anstoss erkannt haben, wieder zu der Dar-
Stellung der lothringischen Beziehungen zum Reich zurück, zu
dem, was man yielleicht die inneren Gründe des Nürnberger
Vertrages nennen könnte.

Der Veilali der deutJsclieu Keichsverfassung und die völlige

Entfremdung einzelner Glieder, die sich allmählich vollzogen

hatte, trat erst dann in ihrer ganzen Schärfe hervor, als ein

Versuch gemach l wurde, den alten Organismus neu zu beleljen.

Eh geschah durch den Wormser Reichstag von i495 und die

sich anschliessenden Reformen. Neue Pflichten und Lasten

wurden den Reichssländen auferlegt und verursachten vielfach

Unzufriedenheit und Unwillen. Insbesondere das Kammei'^^ericht

war der Gegenstand unaufhörlteher Beschwerden, nicht zum
wenigsten wcSil deshalb, weil die ihm zustehende Exekutivgewalt

die aufstrebenden Territorialmächte in ihrer Entwickelung zu
hemmen schien.

Unter d<*r grossen Zahl derer, die über das Kammergericht
Kla^f fri!i!ten, nahmen die Herzoge von Lothrin^'^en eine der

ersten Siellen ein. Schon im Jahre 1496 spmciien sie gegen
des.sen Eiugritfe in ihre oberste Gerichtsbarkeit ihre entschiedenste

Verwahrung aus^ und behaupteten, dass sie nach altem Herr
kommen und Brauch ihrer Vorfahren nicht vor ein fremdes
Gericht geladen werden dürften ; höchstens vor Kaisern oder

Königen hätten sie früher ilire Sache geführt; das standische

Kammerj^ericht wollten sie nicht anerkennen.

Noch drin^lictier waren die Vor-stellunj^en, welche sie 4524
an den Nürnberger Reichstag richteten, als wegen der Tüi ken-

hilfe und der Reichsanlagen vom kaiserlichen Fiscal «ohnge-
bShrliche Monitorien» gegen sie ergangen waren,* obwohl, wie

sie in der Einleitung ihres Memorials darlegten, das Herzogtum
keineswegs dem Reiche unmitlelhar unterworfen sei. Sie be-
trachten sich demnach als seU)ststiindi^e und unahhangige
Fürsten und lehnten sich gegen die Ant'ordernngen auf, die

das Reich zum Zwecke des allgemeinen Wohles an seine

einzelnen Glieder stellte. — Der Nürnberger Reichstag liess

' Harpprecht. «Staatsnnhiv des kaiserlichen and des heihgen
römischen Reiches Katnmergerichts.» Li, 97,

2 Ibid. Y, öü.

2
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indes:« die lothVIn<,^IsL-lie Sup|>likatiuii auf sich beiniheti, wahr-
scheinlich weil an(Jeie und bedeutsamere iVaj^en, so vor allem

die Relbrrn des .illseili}; an}?e«:riffenen UeicbsregirnentSy seine

ganze Th;ili;^keit in Anspruch naliineii.

Wenij^e .lahre darauf enf brannlc ein iieuci Streit zwischen
Lothringeti und dein Kammergericht, der sich zu einem Kuin-
petenzkonflilct Ober die Oberhoheit des Reiches im Hensc^tum
erweiterte und eine fortlaufende Kette von Verhandlungen nach
sich zog.

Zw(»i Lclin^liMitc des HprzojiS Anton, Johann tieier von
li()j>parl und Georj; von iiatzenliauson führten voi* <lein l^itter-

j^^ericht zn Nancy um zwei St hlösser einen Pruzess und liatten

sich iiaclieiududei deswegen auch au das Reichskammeigericld
gewandt. 1 Dieises nahm Beiers Appellation an, während die

Rittei'schaft sie nicht für rechtskräftig erkennen wollte. Sie

schickte Deputierte nach Speyer, dem damaligen Sitz des Reichs-

gerichts, und füiderte wejien der Freiheiten des Herz(\Lrtum»

LothriiiL^oii die Sache vor ihr Tribunal zutiKk. Dort ab-

gewiesen riefen die lothrin},'^is( hen Gesandten die \ ermittelunj;

des gerade in Speyer (15*21)) ta^a'uden Keiclistages an und
reichten hei ihm eine längere Üenkschrifi ein,^ welche ihre

Weigerung, den Vorladungen der Kammerrichter Folge zu

leisten, liegründen und rechtfertigen sollte : Die Ritlerschaft

sei dem heiligen Reiche nicht unterworfen und könnte darum
auch niclil \nt" das kaiserliche Kaimnei"frori( ht gefoi'dcrt worden;
dazu lagen die strittijj^en Herrschaften im Knrstenium Lotiiringen,

und wäre Reier d(>s.v('ii Lt?hnsmann : da« Finslentum aber sei

« ,ein frey* Fürstentum und habe der lle» zo^* solches von Niemami,
denn von Gott dem Herrn». Darum wäre von' dem Ritterschaft-

liehen Gericht keine Appellation möglieh, und keiner andern
Jurisdiktion würden sie sich fugen. Diesen Erklärungen gegen-

über führte Reier, <ler seine Angelegenheit gleichfalls dem
Reichstage unterbreitet hatte, selbst die Oberholieit von Kaiser

und I^eicb für sich an und v«'rllu.Mtligle die A|)])ellatit»nsinstai!Z

des Kammergeii( hts nbei Lolhringen;^ «wider des Heiligen

Reiches Recht, Kaiserlichen Landfrieden, auch alt Herkommen
imd Gehrauch des Fürstentums Lothringen, zur Verachtung
Kaiserlicher Majestät hik-hster Jurisdiktion », sei er in seinen

Ansprüchen geschädigt worden.
Der Reichstag trat in diesem Prinzipienkampfe, in welchem

das allpremeine Recht des Reiches sich «iem Parlikulaiinteresse

der Lothringei gegenüberstellte, zwar in gewissem Sinne auf

1 Harpprecht. V. 71 ff.

* Ibid. V, 222. Urkunde XXn.
3 Ibid. V, 2HL Urkunde XXIIL
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die Seite der Kiiniuierrichter, indem er iliiK'n den Kl;i*;er IJeier

von Boppart eiiiplaid, j,s»b es aber der Ritteiscliaft aidieim,

ftihie angemasste Exception und I rei Weit » iiachzuweisen, i —
Auch konnti$ki' unzweifelhaft hur auf diesem Wege die langen
Zwistigkeiten j^eiregelt werden.

Karl V. sel})4 gien^' von dem gleichen Gesichtspunkte aus.

Denn als ihn Hei-zoy Anton persönÜch um seine Intervention

crf^urht und dabei auäs^effdiil hatte, d^iss er und sf^in Herzogtum
«mit solclien und f,deirhmassi*ren Sarlten» wedci (iom Kaiser

noch »dem Ueicli oder dem Kammer^eri( Iii unterworten und
auch seine Vorfahren niemals in ähnlicher Weise behellir^^t

worden ' wären, ^'ah er dem Karamergericht sogleich Befehl,

den Prozess zu suspendieren, bis ihm ein Gutachten über die

Gerechtigkeit des Reiches in Ix>t bringen und ilber die von den
l.olbnnjrern anpezoj^enen Freiheiten zu<,'-este1lt worden sei. 2 —
Die KaMuneri if litei' beeilten si< h nicht gerade damit. Wfdu'cnd
das Schrei l»eii des Kaisers vom '^0. Juni 1529 datiert war, gieui^

ihr Bei'ichl erst am 23. Febiuai des nächslen Jaiires nach
Barcelona ab. Sie hielten darin mit voller Entschiedenhdt an
'der obersten Jurisdiktion über das HerzogtuAo fest :

s cDa das-
selbe neben den anderen Reichsfiirstenlümern In den alten

und neuen liCf^istern des Reiches begriflen, die Herzojj^e, wie
andere Reiehstüi st^n, l\\ allen Ta^en des Reiches vor^ifeforderl

Wörden, dort Session hallen und mit Kamnier^eri( lilsheiträj^en

und sonstigen Reichsgebiduen ^deich den übrigen Ständen
belegt wären», hätten sie keinen Grund gehabt, Beiers Appel-
lation zurückzuweisen. Sie wollten sogar binnen eines Monats
ibi TJrt«*il sprechen, wenn die Ritlerschaft auch dann noch
darauf l)eharre, ihnen die Gerichtsakten vorzuenthalten und ihr

Kl*scheinen vor dem Reirhsti ibunal zu vorweipern.

Der Kaiser war mit (üesem Beseldusst* sehr uir/Aifriedcii,

verlangte nochmalige Suspejisinn, un«l als das Kaiumei^ierictit

nichtsdestoweniger Mandate und Exekutivbel'ehie gegen die

Lothringer ausstellte, forderte er in einem zweiten Bespripte*
vom 23. August beide Teile vor sich nach Augsburg. Darauf
wurde einem Schiedsgericht, welches aus dem Biscbat' von
Sti ass})urir und dem Kurfürsten von Trier bestand, die gütliche

Reilcj^^uii^ des Zwisirs fibei'tragen ; doch erfolgte der Urteils-

spruch erst ini Juni ir>I>'t.^

Er braelde nur die Beseitigung eines einzelnen Streitfalles,

> Uaipprecht. \, 233. Urkunde XXIV.
> Harpprecht. Y, 234 ff. Crknnde XXV.
» Ibid. V, 28ß. Urkunde XXVI.
4 nnrpprecht. Y. 240. Urkunde XXVIII.
•» Ibid. Y, 241. Urkunde XXIX.
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keine dauernde Lösung des ganzen Konftiktes. Joluinn Beier
sollte unter dt r Bedinpfung-, dass er die Appelation an das

Kariimeri^ericht lullen liess, in den Besitz der l>eiden .so Imii;

liiiistrittenen Schlosser {j^eseszt werden, ihm jedoch, wenn er

nach geschehener Ueuunciation daran j^eliindert würde,
das Reät vorbdbalten bleiben, seinen Prozess am Kammer-
gericfat wieder aufzunehmen. Auf der einen Seile also

der forniliche Verzicht auf die Appellation und damit
eine slillsclnveii^ende Anerkennung dei- lothriii;,qschen Praten-
sionen, auf der anderen die ausdrückliche fieservieiung- der
jurisdiktionellen Kompetenzen des Kammergerichtes ! Im Wider-
spruch scheint es freilich damit zu stehen, dass dei Kur-Trierer

in seinem Vergldch darlegt, wie er dem Kläger Johann Beier

zu Gemüte gefuhrt habe : <cer würde, wenn seine Appellation

aufinecht erhalte, dem Hei*zogtum Lothringen eine beschwer-
liche Neuerung einhringen.)) Es war durchaus der herzogliche

Standpunkt selbst, der sich in diesen Worten kundgab. Sie

kennzeichnen zu};leicli in sehr treftender Weise die Schwache
ties Scliied.sspi uches, der den Oegensatz zwis<"heii Ivothrini^en

und dem Kanimerj^ericht nur für eine bestimmte Sache
beschwichtigte, die allgemeine Streitfrage aber offen liess.

Diese Streitfrage hatte jedoch — und das wenigstens war
dei- Verdienst des in seinen Anfängen so geringfügigen Kon-
tliktes zwischen Johann Beier und Georg von Ratzenhausen
allmählich eine teste Gestalt gewonnen und das Ziel, auf
weiciies die Herzoge hinstrebten, klar gelegt. Nicht allein um
die Superioriiät des ivammergeiichts bandelte es sich für sie

;

die Hoheit des Reiches schlechthin wiesen sie zurück. Mit
bändigen Worten hatten sie die Behauptung aufgestellt, dass

ihr Herzogtum dem Reiche nicht unmittelbar unterworfen sei» ^

und fortan waren ihre Bemühungfen darauf gerichtet, das Reich
zur Anerkennun«^- dieser von ihnen begehrten Ausnahmestellung
/u bewiigen, und die Fesseln, (iie die Ueiclisverfjissunir mit

ileni Kammer^ericht und den Reichsbeiträgen ihnen anlegtet

von sich abzustreifen.

In diesem Sinne unterbandelten die Gesandten Herzog
Antons im Juni 1531 mit dem kaiserlichen Hofe zu Brüssel.

Sie wollten beweisen, dass das Herzogtum ausserhalb des

^ Schon auf dem Reichstag zu Worms von 1405 (s. weiter unten)
behauptete Renatus II. «!< duchö no relevant point de roinpire»

(Dom Calmet II, llUii); desgleichen Herzog Anton in seinein Schreiben
an den Reichstag zu Nürnberg von 1524 (sietie S. 17 . AehnUch sind
auch die Aasführungen des llitterscbaftsgerichts sa Nancy in der
Beierschen Streitsache (S. 18).
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heiligen fleiches stände, ihm weder eingeschlossen noch unier-

wotfen sei. '

Der Her/og^ sah sich damals in seiner landesherrliehen

Gewalt und seiner persönlichen "Würde auf das schwerste

bedroht. Ein Teil setner St&nde, darunter das selbstbewussle

Kapitel von St-Diö, hatte ihm im Jahr 1530 den Gehorsam
verweigert und wagte es sogar, sich auf das kaiserliclie

Kammei^richt und seine Appellationsinstanz mIhm- Lothringen
zu berufen. Denn sie wollten lieber als freie Herren unter dem
iiiitnittell)aren Schutz des Reiches stehen als von den Hei/.o^en

abiiaii^ig sein.^ war daher iür Äntou von der grössteii

Wrchligkeit» eine engere Verbindung »einer unbotmassigen
Stände mit dem Reich zu hintertreiben und inabesondere dem
Kammergei itht den Vorwand zu nehmen, sich in innere

lothringische Angelegenheiten einzumischen. Dies konnte allein

durch die offizielle Anerkennnn;: der von ihm seit lange hean-
spruchten Freiheit und ('nahhani^i^'^keit seines Henk»gtums oder

wenigstens durch die liewiiUgung des |u-tvelegiums de non
ai>pellando geschehen.

baren Erfolg. Die Antwoit des Kaisers auf die Vorstellungen

seiner Gesandten war zögernd und zurückhaltend : ((Hei der
Wichtigkeif der Sache ^\'ol1e er nichts ohne den liriiat der

Reichsstande unterneliiiien» ; der Herzoj: ^vl^d desliallt auf ilie

demnacht^t statllindeade Rei» hsversamiolun;; verwiesen, dort

solle er sicli genaueren Bescheid holen (plus ample et cerlaine

response sur ce que prötend ledit duc).

Der projektierte neichstag wurde im folgenden Jahre (1532)
iu Regensburg abgehalten. Doch kam die lothringische Frage
hier noch nicht zur Erledigung, wenn es auch nicht unwahr-
scheinlich ist, dass irp^end ein Kotnjironiiss zwischen dem Herzog
und dem Reicli odci' dem Kammeigericht gescidosseii wurde.
Denn nur so lässl sieh wohl die Bereitwilhgkeii eiklären, mit

welcher er, der sich früher gegen die über seine Staaten ver-

hängten Umlagen zum Türkenkriege gesträubt hatte, jetzt nicht

nur die Einforderung der vom Reich beschlossenen Türkenhilfe
darin zuliess, i«ondem auch ein Truppenkontingent zum Schulze

' < Papiers d'Etat du cardinal de Granvellc.» I, «apros avoir
oui et au long ontendu ce qu'a ete dit et conform6nient haille par
escript par les ainbassadeurs de Monsieur le duc de Lorranic afin

de d^monstrer, que ladite doch6 de Lormine soit hora du saint

empire et non comprinso ny subjete soubz i(-(11uy.>

^ Gravier. «Histoire de la ville eptscopale et de l'arrondissement

hatten keinen unmittel-

de Saiut-Die.» S. 223.
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dev dsterreichischen Kiblande eiit^iainHe.' Den (jegendieiist

leisteten Kaiser und Reich vielleicht durcii das Versprecheu^
sich jeder- Kinmischimg In den Konflikt, des . Hei'zogs mit seinen

Ständen zu enthalten.

Narl» dem Ueicli.sta^e vou ir>3''2 viMstriclu'n neun .lahie,

ehe ein neuer Reichsta}^ nach lle^ensburg herulen wunie.
Anton erneuerte hier seine Klagen Ober die Beeiiiträch-'

tigung seiner Hoheitsrechte, und die letzten entscheidenden-
Verhand Inneren vor ()em Nürnberger Vertrage nahmen von.

diesen» Rei« listage ihren Ans;j:an^. Denn aus einem Pas-
sus fies «:)dverlissement. et instruction pour ja souvt^iMifiife

^ du duch«' de Lorraine», das Lepap» in (Jen lotin iu^isclien

Archiven vorgefunden hat,* dart niati schhesseu, dass damals
beide Teile, der Herzog sowohl wie das Reich, angewiesen
wurden, ihre Rechte auf die Oberhoheit ilber Lothringen dar-
zulegen. Zwar heisst es in dem advertissement nur f<Toutefois

pour ce que, ^lar le reces de Regenspurg, TEmpire de sa part

et Lorraine de I i sienne doibvent monsfrer o\ tbriruii'» u. s. \v.

;

eine Jahresaiigdie fehlt ;dso und es könnte diese licstimmung
auch dem llfgcnshur^er lieichstag von 'ioCJ2 zu«:^e\vieseH werden,
was im Hinl>lick aul die kurz vorhergegangenen Unterhand-
lungen Karls V. mit dem Herzoge äogar sehr verlockend ist.

Der Herzog würde dann aber' wohl kaum unterlassen haben»
sich vor dem Abscbluss des Nürnher^ei Vertrages auf jenen
Reichstag von 1532 speziell zu herulen, da er auf (jiltise Weise
erheblich zur Lösung der Streitfrage heigetragen hlfte. Statt

. dessen nennt ry in der' Vertragsurkunde nur die Keichsta^'^e

von Regensburg und Speier (1541 und 1542) besonders als tlie-

jenigen, an die er seine Beschvvei*de gerichtet habe (in quibüs-
dam praeteritis Comitiis ac nominatim in poslremis Ralisponae
et Spirae celebratis). Der Ausdruck des adverlissements «par le

reces de Regenapui^j»' wird daher wohl durch die Jaluesz^ihl

1541 zu ergänzen sein, die auch schon Lepage — freilich ohne
jede Motivierung^ — am Rande hei^efugt hat.

Das advertissenjeiit cliaiakU'i isiert sich als eine Unter-
suchung über das staalsreclilhche Verhältnis Lothringens im
Sinne der herzoglichen . Ansprüche, als eine Replik auf flie

Auffassung des Reiches.' Wir entnehmen daraus so viel« dass

1 Dom Calmet. II, 1179.
2 Abgedruckt im cRecaeil de documents aar rhistoire de Lor-

raine.» I, 105 fr.

* Dieö geht aus den eiuleitendeu Worten klar hervor «le duche
de Lorraine est une monarchie et principault^ libre dcla Chrestientfi.

non subjecte au Saint Empire. Cela est assez suftisant pour rejetter

a l'Empire la charge de pronver qrie le duc hiy seit, subject ou res-

sortissable,. demeuraut cepeiidant Monseigneur joaissant et posses-

sant de teile sienne souverainet^.
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die ileich.SätäiicJe von tiein Gedaiikcit aus^eiJ^an^eii simi, ilasj^

ea keinen selbständigen Mitlelstaat zwischen Frunkreicli und
Deutschland gäbe und für die Behauptunjir ihrer Rechte auf das
Her/o^um insbesondere den Yertrajj^ zwischen Köni*,^ Lothar
und Otto II. angeführt haben, < in welchem Frankreich zu

Gunsten des Reiches für immer auf Lothrin«,'eii vei /iclitet lialte.

OeiTi ^e<ieiiübei' stellt der Verfasser des advertiösenieiits in weni;^

iiliei sichtlicher Weisie i^ülhringen als uraUe Monarcliie dar, indem
er die Begrilfe Lothringen und Austrasien willkürlich durch-,
einander mischt und zwischen dem alten Lotharingien und dem
Mersogtum Oberlothringen keinen Unterschied kennt. — Dass
der Gedanke an das altkaroHngische Mittelreich in dei- That auf
das Zustandekommen des Nürnberger Vertrages nicht ohne
Eintluss i^vwt^sen ist, <leutet Karl V. in einer I l irUion an
die Reiclisstande vor dem Al>schlüss rles Ihir^undisdien Ver-
trages von 154S an. 2 Aiicli entsprach dies /urückgi*eiren auf
die ü|'sprungo des lothringischen Namens durchaus den Prä-
tensionen der Herzoge,- die sich als Nachkommen Karls des
Grossen betrachteten.

Obwohl das Reich sich» wie es in der Njirnberger Urkunde
heisst, ex facta inquisitione seine Meinung über die staatsrecht-

liche Stellung* Lolhrinjrens ^»^ehildet halte, ^scheint e< dorb, von

Anfang an oflenhai- den lothringischen Anträgen günstig gesuint,

zuletzt nur wenig Gewicht auf die Ausfuhrung der vermeint-
lichen Exemptionsprivilegien der Herzoge gelegt zu haben. Das
geht aus einigen Worten in jener obenerwähnten Deklaration
Karls V. unzweideutig hervor.'

' (^ar qaanl au titre TEnipire est fände de droit commnng
comme il dict en tout ro qn\ est hors des limites du royanine de
Frauce, et maintien qu'il n y u rieii qui seit moyen eiitre la luO'

narchie imperiale germaniqne et la royale, et pour conforter ce
tiltre amene rEinpiro plusieiirs histoires chartes nsagos, . . . mes-
ment qae par les grands partaiges faicz entre rempereur Otto le

tiers iU et Lotbaire, roy de Fra,nce, environ 971) et que celuy Lo-
thaire renancea et forjura h Vemperenr le pays de Lorraine.

«Papiers d'Etatdu cardinal de Granvelle.» III, H24 : D6claration
de Charlps-Qiiint, comme sonverain des Pays-Bas et du comte de
Bourgogne, remise aux princcs et etats de TEmpire «et est, notoire,

qtie les dnes de 1a hanlte Lon'aine, ä raison d*ane partie dudict
royauxne de Lothier, ont totijonrs mainteim et soubstenn les libertes

fraiichises de Icurs pays et sajectz, et sur Celles nagaeres ont
obtenu declaration et ronfirmation ...»

* Ibid. in, '^21. «Öa niajeste ne tien poiiit convenable ni ueces-

saire (|ue Ton doive entrei* en ces dispntes par ezhibition de tiltres

ou Privileges ... et confie qne los dits t'stafs ... ne s'arresteront u
tels scrnpiiles d'exhibition «le privih'jges uon plus qu'ilz n'on faict

h. Tendroit du duc de Lonaine.«
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Uocli kommen wir zu dem Nürnl)er^'er Vertrage selbst.»

Die darüber aufgestellte Urkunde wird in folgender Weise etwa
eiDgeleitet : «Der Herzog Habe schon auf froheren, namentlich
auf den letzten Reicbsversammlungen zu Regensburg und Speyer
darüber Kla^e geführt, daas er, obwohl sein Herzogtum ein

freier und niemandem unterworfener Staat und nur er selbst

inbezug auf einige besondere Gebietsteile I.ehnsträger des iieiches

wäre, doeb samt seinen Unterthanen haulig mit Steuerein-

tbrderungen und Kammergcriclitspruzessen vom Reiche belästigt

würde, was vordem niemals geschehen sei.» Er nennt sein

Herzogtum demnach einen cstatus über et nemini subiectus»

und erklärt es als solches losgelöst aus dem Zusammenhang
des Reiches. Demgegenüber spricht sich in der Urkunde selbst

auch die offizielle Auffassung des Reiche? aus, nach welcher
das Herzogtum keineswegs ein «rstatus Hhei et nemini sub-
iectus» sondern vielmehr de iure dem Reiche sui)ditus sei,

und zwar ain Beti'achtung dessen, duss die Herzoge, wie schon
von Alters her, so auch Jetzt noch in den Steuerlisten des
Reiches mit einhegi ifTiMi wären». — Das Hess sich freilich nicht

bestreiten. Schon in der Sigismundischen Heformpenode hatten
sie in den Anschlüi^en fijruriert und waren seitdem untmter-
iH'ochen darin lortgetührt worden. Da aber der Widerstand der
Herzoge gegen die Oberhoheit des Reiches nicht zum wenigsten
von ihrer Hinzuziehung zu diesen taxationes Impeiii ausgieng,
so war es durchaus unangebracht, sich auf dieselben einfach zu
berufen. Das Reich hätte vielmehr auch seine Berechtigung,
Lothringen mit Reichsbeiträgen zu belasten, erweisen und das
staatsrechtliche Moment in den Vordergrund stellen müssen.
Dass ein Anstoss dazu genommen worden ist, liaben wir aus
deni advertissemenl ersehen. Da>^e;ien l)eiiclitel die Vertrafjs-

urkunde davon nichts un<l höchstens aus den Worten «praeter
alia in hanc rem haud minimi momenti argumenta» könnte eine
leise Anspielung herausgelesen werden.

Staatsrechtlicher oder besser lehnsrechtlicher Art war der
hauptsächlichste und den Ausschlag gebende Gegensatz in der
Aurr;i--(if).i des Herzo'^'^s" imd in dci Ansicht des Reiches. Dieser

GegensaU s[>itzt sich zu der Frage zu : Hing{m vor 154t? nur
gewisse Teile, wie der Herzog behauptete, udei hing das Her-zog-

tum an sich vom Reiche ab? Eine Frage, auf welche uns die

früheren lothringischen Lebnsbriefe Antwort geben.
Im Jahre wurde dem Herzog Friedrich III. in Toledo

1 Die Urkunde ist abgedruckt bei : Chiflet 81 ; Conving «De
finibus etc.> 712—719 : Lünig «Teutsclies Kciclisarchiv» vol. VI. *299;

Lininaens V. 444; Dom Calmet III Preuves W6; Schmanss «Corpus
iuris pubhci Academicimi».
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von dein Köllig Ailons ein LehnsLi iet ausgestellt, * in welchem

* als erstes von fünf Fabnenlehen das Herzo|^um selbst erscheint.

Dessen lehnsrechtlicbe AbKängfigkeit vom Reich Ist damit für

jene Zeit anerkannt, und eine reichsrechtltcbe Doppelstetlung der
Herzoge, me sie 1542 von ihnen bennspriicht wurde, noch aus-
{^eschloHseii.

Einen anderen Charakter tra^'^t dagegen die von i'MM datierte

Lehnsurkunde/-^ duii^h welche Herzog Johann von KaKsei Karl IV.

^eine Reichslehen empGng. Es handelt sich darin nur um einige

Partikularleben, wahrend das Herzogtum selbst nicht als Lehns-
siück verzeichnet ist. Leider sind wir tiber die Entstehung
dieser Urkunde nicht unterrichtet und wenn es darin auch
heis^t : f^srhon die Vorfahren des Herzogs hätten jene Rechte
vom Reiche hesessen«,^ so lüsst sich daiaus keineswegs }»e-

stimmen, oh der Lehnsbnef Johanns die Jiestätigun<r eines sc hon
vorhandenen früheren Zustandes oder eine völlige Neuerung
bedeutet hat. Fest steht altein, dass das Herzogtum nach dieser

Urkunde vonM861 nicht mehr als Reichslehen angesehen werden
darf, was es 1259 noch unzweifelhaft war. Zwischen beiden

Daten liegt ein volles Jahrhundert, in welchem die Herzoge sich

vom Reiche mehr und mehr entfremdet und den Interessen

Fninkreiehs zng^ewendet hatten. Aneh die Konsolidierunj; des

Kuriürslenkollegiums, die sich in jenem Zeilraum vollzog und
die Bedeutung der anderen Reichsfürsten zurückdrängte, mag
ihr Streben, das Herzogtum ans der Organisation des Reiches
zu lösen, hef5rdert haben.

Allerdings darf man die praktischen Folgen des Lehns-
briet'es von i'^fü nicht allzidioch anschlangen. Wie das P«eich

Lothringen nach wie vor als zu sich gehörig" heliandelte und
später in allen Matrikularlislen mit auflidiile, so war auch im
Herzogtum der Gedanke un die alte Oberholiert des Kaisers

nidit erioschen. Denn bei dem Erbstreit zwischen dem Herzog
Renatus von Bar und dem Grafen Anton von Vaudemont, welcher
1431 aushrach*, appellierte das eingesetzte Schiedsgericht an
den Kaiser als den Oberlehnsberrn Ober das Herzogtum. & Ebenso

1 Lünig. «Teutsches Ueicbsarcbiv.» Vol. VI, 297. (Böhmer. cRe-
gcsta Imperii.» V, 2 ; lOHl.

^ Glafey. «Anecdoiarum Ii. J. Histonam, ac his publicum
illostrantitim collectio edita.» S. 6S8 Nr. 512.

* Johannes, dnx Lotharingiae, . . . nobis exposuit, qiiod sibi et
anteccssoribus suis, dncibns T othr^rin^iap, iara infra scripta Semper
competiveront et . . . sui antecessores tenuerunt ad antiqao.

4 Cfr. S. 11.

* Dom Calmet II. 775. <Qae la questlon, qui lear avait etc pro»
posoe. ii\';tait pas dt' lour competence et quo la Lorraine otant re-

levant dp l ompiro c'etait u rRmpereur coranxc juge naturel de regier
l^s droits sucoessifs de cet etat »
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spricht auch Sijj^ismund in seinen Erlassen von den Regalien

«in ducatu et Maichia a nobiset Imperio dependentibus i», und
bitten die Sachwalter des Grafen Anton den Kaiser ausdrucklich
darum, Ihvm Herrn irtit dem ducatus Lotharin^iae und dessen

Re«r;ilien zu belehnen. 2 Tnitzdein i.-^f der nach •gefälltem Urteil

<leiu Herzog Renatus aus;4e.stelite Lehnsbrief von nur eine

Uebertragunji desjenigen von 1361, d. h., ei" bezieht sich nicht,

wie man nach den vorhergegangenen Verhandlungen erwarten
sollte, auf das Herzogtum selbst; sondern es werden nur die-

selben einzelnen Lelinsstücke wie 1361 dem Herzoge verliehen.

Auch der folgende Lehnsbrief von 1495 ist nur eine weilere

Aullaj^-e der beiden vorii^f^en .
* Benierkenswerl sind allein «lie

Un stände, welche die damalige Belebiiunj? des Herzogs Henatns II.

begleiteten. Auch ei' hatte sich zu dem Woimser Reiclir^lage,

der eme ausserordentlich stattliche Zahl von lieichsfürsten zu-

sammengeführt, eingefunden, wartete jedoeb nicht die allge-

meine feierliche Belebnung, welche mzimilian erst im Juli

vollzog, ab, sondern empfing schon vorher, am 11. Mai seine
Reirlislehen. Und ywhv in aller Stille, in der möglichst ein-

fachsten Form, da ei- die Kntfaltung des sonst d;d)ei üblichen

Pompes, vor allem die (JellentUchkeit des Lelmsaivte.s, mit dem
grössten Eifer hintertrieb. Ebenso wenig war er geneigt, dem
Könige den herkömmKchen Huldigun^j^seid der Reicbsfärsfen zu
leisten, indem er behauptete, dass nicht das Herzogtum Loth-
ring^en^ sondern nur einige Partikularlehen vom Reiche ab-
hingen. ^ Es kam endlich eine sehr abgeschwächte Formel
zuj^tnnde, nach welcher er dem Könip: und dem Roiche Treue,

Eruel)enheit und Gehorsam dem Inhalt seines Leiiii^brieles ge-
mäss, versprach. Die Verpllichtung, der sich die andern Reichs-
fürsten in ihrem Eide unterziehen mussten : « den König für

ihren rechten, natürlichen Herrn zu halten wurde ihm da-

gegen ers[»art. Sehr charakleristisch ist auch, sowohl in seinem
Üuldigungseid wie in seinem Lehnsbrief die Voranstellung der
köni^'lichen Titel von Jerusalem und Sicilien, welche seinem
IJnabhänjiigkeits^efuhl eine so glänzende Ginndlaj^'^e gaben.

Die Lehnsurkunde von 14115 enthielt ;:lei» Ii d«'ii früheren
von 1361 und 1434 eine in«lirekte Anerkennung der von den

1 Dnmoiit. II, 2 ; 278.
-' T!)irl. II, 2 ; 283.

Der Lehiisbriet ist enthalten iu einer Handschrift der könig-

lichen Mibliothek zn Berlin (codic. Gallici Nr. 2ö) ctitres concernant
Vordre observce eii la siiccession des dach^s de Lorraine et de Bar.

4 Dorn rulmet. III Pieuves ?iU.
•1 Dom <';dinot II. 1 l<>'i.

•5 Vcrgl. z. B. den Lehusbrief des Eizbischofs von Mainz. Müller.

«Beicbstagstbestmin». I, bl2.
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Herzoj:en begehrten Sonderstellunij zum lleich. Durch <ieii

Nfirnljerger Vertrag wurde dieser Sonderstellung die staats-

rechtliche Garantie gegeben.

Der NUrnberg^er Vertrag.

Das lu'i« h s<*bloss <if h dor Ansicht des Herzogs über das
staatsrechtlklie Verhältnis seinor Lande im weitesten Masse an.

Die Erklärung des Herzogtums zu einem Ireieu Herzuglum
wurde durch den Ausdruck cnon incorporabilis ducatus», d. h.

kein Lehen, welches wieder ' ans Reich fallen kann, noch
schärfer bestimmt nnd so in mögliehst deuthchen Gegensatz ge-
bracht zu der persönlichen Lehnsahhängigkeit des Herzogt in-

hezn^'^^ auf die sction von seinen Vorfaliren innegetialjteii Lehen
;

<(juu([uid autem duees rnaiores et ipse dux Antonius hacteuus
ab lmi»erio in feudnm iiabuerunt, receperunl ac tulerunl, idem
dux eiusque successores in futurum eodem modo in feudum
recipient et ferent, in hoc tarnen excepto Lotharingiae ducatu,
qui Ii Ii I et non incorporabilis ducatua erit et manebit Semper».

Nachdem das Reich so die sctaatsi^cht liehe Doppeistelhing

der Herzoge anerkannt hatte, war eine Neul>erechuung der
lothi iituisehen Reichsbeitiai^e nieht zu uujgelien. In den früheren

Matrikeiii war das Heizoglurn mit iMuem Kurturslenanscidag
von 60 Mann zu Ross und ti77 Mann zu Fuss für die Römer-
monate bedacht worden; eine im Verhältnis zu der Grosse des
ganzen Territoriums nicht zu hohe Belastung, die jedoch der
Geringfü'.MVikeit der lothringischen Reichslehen keineswegs ent-

sprach und darum von dem Herzoge zurückgewiesen wurde.
Er weigerN^ ^ieli kpinoswcLiv, für die ünteriialfnuii (le< fvainmer-

gerichts eine bestuumte und nach dem Umtange semer Heiehs-

lehen normierte Sunmie zu zahlen und ebenso die andern
Reichslasten wie die Stände des Reiches zu tragen, verlangle

dafür aber auch für sein ganzes Herzogtum die gleichen Rechte
wie diese, Schutz und Verteidigung vom Reiche. — Eine eigen-

artige Forderung, die aut den Endzweck des Nürnberger Ver-
tra'jes, wie ihn die kaiserliche und lothringische Politik im
Auge hatte, ein helles I-.icht wirll nnd die IJnahhän^ijikeits-

gelüste <ler Heizoge in ihrer entschiedensten Ausbildung zei^t:

«(Sie wollten etwas für sich sein, die Einwiikungen des Reiches

möglichst wenig emplinden und doch den Schutz desselben

gemessen >.

• Diese prägnante Charakteristik, die Hanke i «Deutsche Geschichte
im Zoitaltor dir lloforniatiou.» V, IS j von d.T Politik der nieder-

ländischen llegieruiig vor dem burgundischen Vertrage tlö48j giebt,

trifft auch auf die Herzoge za.
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Wie iiieikwüidijj ituch dat^ Anisinaeji, fast merkwürdij^er

noch ist es, dass das Hdeh darauf eingieng. Zwei Momente
wirliten vielleicht dabei gleichzeitig. Nie stand der Kaiser mit
den Fürsten, selbst den protestantischen — deren streitbarer

AntTihrer, T.undgraf Philipp von Hessen, hatte sich ihm ja mit

Leih und Seele orgcy>en — auf besserem Fusse als in dem
Zeitraum von 1542—1545. Der Nürnberger Vertrag wai* aber

ohne Zweifel eine Konzession an den Kai.scr, den Freund und
Verwandten der Lothringer. Ausserdem herrschte gerade da-

mals eine lebhafte« antifranzösische Bewegung, genährt durch
die Erbitterung über Franz I. Bündnis mit den Ungläubigen,
im Reich. Auch die Heichsstande betrachteten wohl den Nürn-
herp^er Vertrag und ihre Protektion über Lothringen als einen
JSchachzug gegen Frankreich. Dass dieselbe auf kaiserlich-

lottiringischer Seite so aufgefasst wurde, haben wir bereits ge-

sehen. 1

Alle Forderungen des Herzogs wurden daher bewilligt;

das Herzogtum Lothringen samt seinen Dependenzien, Pont*a-
Mousson und Blankenberg, d. h. alle in den oberrheinischen
Kreis eingeschlossenen Gebiete des Herzogs, in den offiziellen

Schutz des [»eiches -nirnrenommen ; sein Beitrag in den MMfri-

kularlisten ward erheblich moderiert, nur zwei Drittel emes
Kurfürstenanschlages brauchte er lerner für die allgemeinen

Zwecke des Reiches zu leisten. Es war eine im Vergleich zu

der Kleinheit der lothringischen Lehen immerhin noch liedeu-

tende Belastung, deren Höhe sich am eitiiai hsten aus der dafür

zugesicherten Protektion erklärt. Auch der Herzog sah darin

weniger eine reirhsgemusse Kontribution für seine Lehen als

einen Preis tih dert .seinem ganzen Herzogtum versprochenen
Schutz des Reiches. 2

Dass er für die Zaiilun^ dieser Kontributionen und für die

Aufrechtarhaltun^ des Landfriedens dem Heiche und seiner

jurisdiktioneilen Oberhoheit unterworfen blieb» schien unbedingt
geboten, wenn man nicht von vornherein auf die lothringischen

Beiträge verzichten und einen die allgemeine Sicherheit ge-

ITdn'dendeji Zustand liorstellen \\nl1te. Im übrigfMi ^^Ilrde in

den luthringischen i.aniien der HeiTschaft des Kamniei gerichts

und seiner .\p|*elationsinstanz für immer ein Ziel gesetzt; die

oberste Gerichtsbarkeit des Herzogs blieb unangetastet.

in der Vertragsurkiinde heisbt eb ; «cum ea tarnen condttione

qvod ipse volebat illud onus supra se snscipere, non tantnm ratione

fendorum particularium. sed et proptera, quod illa incorporata erant

in sno diicatu/ nt etiam ipse et totas Lotharingiae dacatus prote-

gerentur.
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Es waren ihm somit di*' wertvollsten Attribute der Sou-

veränität zuerkannt. Aber sie konnten ilim, nachdeni i>ein Her-
^gtuni tür einen freien und unabhängii^eii Staat erklärt worden
war, unmöglich vertagt werden; das eine schloss das andere
mit ^otwiaraigkeit in sich.

Vergegenwärtigen wir un« noch einmal die Jtesultate des

Xütnherger Vertrages, so werden wir ihm nicht <iis Verdienfst

ahspieiJien dürfen, dass er das lan^^e sciiwankende Verhältnis

Lothringens zum ileiche in eine teste staalsreeiitliche Form
gebracht hat. Die Doppelstellung der Herioge aher, die damit
aDerfcannt wurde, war darum nicht minder unhaltbar.

Zwar gab es in der monströsen Verfassung des heiligen

Reiches noch mehrere andere Fürsteii, deren ßesitzun«»^en in

Jieichslehen Miid in vollständig nnabhüngige Lande zerfielen.

Die Könige ^ n Dänemark, Schweden und England gehörten

dem Keichsverbande an, auch die KurtVirsten von Brandenburg
waren seit 1657 gleichzeitig souveräne Herrscher von Preussen.

Doch alle diese unabhängigen Gebiete lagen ausserhalb der
Reichsgrenzen, während das Herzogtum Lothringen innerhalb

derselben ein Glied des oben'heinischen Kreises blieb. Es war
von der Oberhoheit des Kammergericbts nicht in vollem Um-
fange losgelöst und demnach, mochten auch seine Herzoge sich

mit ihrer Freiheil brüsten« kein wirklich selbständiges und
freies Fürstentum.

Dieses unnatürliche Zwitterverhftltnis wuixle durch die int

Vertrage zugesicherte Protektion des Reiches keineswegs ausge-

glichen. Wie durfte man von dem Reiche Interesse und wirk-
sames Eintreten für das; abtrünnij^e Glied erwarten, dessen An-
forderungen in keinem Verhältnis zu seinen Leistungen standen.

Wie aber hätten ;in( h die Herzoge einige ßeieitwilligkeit, die

ihnen vom Reiche auferlegten Verpflichtungen zu erfüllen, zeigen

sollen, da sie darin nur eine unbequeme Schranke ihrer Sou-
veränität, nur den Preis für die ihnen garantierte Protektion,

niemals eine reichsfürstliche Pflicht zu sehen vermochten.
Aber auch diese Protelvtion war an sich hinfällig, so lange

()te Lehnsahhängigkeit der Herzoge von Frankreich l>estehen

blieb. Darrois mouvant, das jenseits dei Maas ^^elegene franzö-

sische Lehnsgebiet, war nicht in den l^eichssciiutz mit einge-

schlossen. Dorthin zunächst richteten sich die AngrilTe des

eroberungssüchtigen Nachbarn, von dort dehnte er seinen Ein-
fluss und die Gewalt seiner Waffen leicht auch über die Maas-
grenze aus. — Dazu kam, dass der Cregensatz gegen Frankreich,
dem df'r Nürnberger Vertrag entsprungen war, im 16. und
17. .laluiiundert zwar die peisönlielie Politik der liahs[»urgisctien

Kaiser, aher nur vorübergehend die lieicli.sstände selbst be-

herrschte. .Nur selten wurde es ihnen l)ewusst, wie sie in dem
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Herzogtum Lcilhringen das westliche Bollvrerk de« Reiches m
schützen hatten; sie empranden die von ihnen übernommene
Prolekiiüri at:^ 'eine unbequeme Last und glaubten der Würde'
des lleiclies Genüge zu leisten, wenn sie im Falle der Gefahr
allein die lothrin'i^isfhf'n Roichslohen zti eihalton suchten. Diese

teilton jodorli notwendigetweisc das Schicksal des Her/ogtmns
und wurden zugleich mil ihm eine Beute der siegreichen fran-

zösischen Heere.

So tösfe die Erklärung Lothringens zu einem freien und
. unabhängigen Fürstentum seinen Zusammenhang mit dem Reiche

vollends. Un<l nicht der Schutz des Reiches hat es trotz aller

Invasionen und Okkupationen noch zwei Jahrhundorte bind un Ii

vor dem völligen Anheimfall an Frank,r*eicfi l)ewalirt, sfindfrn

allein die Fürsprache der europäisclien Grossmächte, deren
Koalitionen Ludwigs XIV. Uebergewicht zuletzt mit Ertbig

entgegentraten.
'

Die staatsrechtliche Steliung^ der Heimzöge nach

dem Nürnberjgrer Vertrage.

Für die stiwtsrechlliche Stellung Lothringens wie sie sich

nach und nifolj^e des Nürnberger Vertrages ausbildete, kommen
/iHiä( iist die den herzogen seit .1542 ausgestellten Lehnsbiiefe

in Betracht.

Am 14. November 1547 enijdingen die Vormünder des

Jungen Herzog Karls IIL, seine Mutter Christiue und sein

Oheim Nicolaus von Vaudemont, die kaiserliche Investitur für

die lothringischen Reichslehen. Der Lehnsbrief selbst ist uns
nicht erhalten ; «loch ist die Foim des dabei geleisteten

Huldi«rungseides 1 bemerkenswert, da sif> in entschiedenem
Gegensat/, nicht nur zum früheren Eid Ueuatus II. von 1495,3

sondern auch zu dem Geiste, in dem wenige Jahre vorher der

Nürnberger Vertrag geschlossen war, steht. Allerdings hatten

sich Kaiser und Reich 1542 ihre Lehnshoheit über die Reichs-
lehen der Herzoge vorbehalten, und es liess sich darum, zumal
da das Lehen Pont-a-Mousson in dei- That ileichsfürstentum

war, der Schlusssatz dieser l.elinshuldigung sehr wohl recht-

fertigen, in welchem die Stellvertreter des Herzogs jxeloben

mussten, alles zu thun, «ad quae fideles principes et vasalli

Imperii domino suo Romanorum Imperatori et Sacro Uomano
Imperio, de iure vel consuatudine tenentur». Dazu muss

1 Abgethuckt bei Chiflet, -43.

» Vergl. S. 26.
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berücksichtigt weiden, <l;is> die Beziehungen cl«'r lülliringi.--clieii

Kegieruiig zurn Reiche oder vielmehr zu dessen Oberhaupt
' damals . einen noch weit inai^ereii Charakter an;^enammen
hatten als unter Henog Anton. Der EinfluHS Karls V. auf seine

Nichte, die Hegentin Christine, erstreckte sich auf fast alle

Geschäfte des Kabinetts von Nancy. — t

Die Grnndln^^e aller späteren lothrin},nschen Lehnsluielr

bildet «loi- LehnslnMel Knris MI. von 1507. Wir besitzen von

demselben zw;ir mii- einen Auszugs den Dom ('airnet ni seinen

Preuves aligedruckl liat. ^ Doch lial er, wie au.s den Worten
der Urkunde hervorgeht, dem von Chiflei mitgeteilten Lefans-

brief von 4609^ als Vorlage (gedient. ^ Herzog^ Heinrich empling
KiO^ von Kaiser Rudolf II. dieselben Lehnstiicke wie iriO? sein

Vurgänger Karl IH. von Maximilian II. i

Diese Lehnstürke erscheinen in fol<:en(ler Unlniui-; : dif

Mai k^i afschaft P(»nt-ä-Mouss<»n, die < ii al'scliaft IUajikenl)erg,
'

Bellislheiü und Clermont, die Markgratschalt Hatlonchutel, die

Reichsvogtei der Stadt Toul und des Klosters Remiremont, «las
|

Geleitsrecht auf den Land- und Wasseri«trassen seines Gebietes,

die Stadt Yve mit dem Recht, dort Münzen präj^en 2u lassen, '

das Recht, dass die Zweikämpfe zwischen Rhein nnd Maas in

seinei' Gegenwart stattfinden, nnd dtss <lie Söhne der Prieslef.

die in seinen Landen ij^'horen w^cd^'n, ihm zu<^'"eliören «joilen.

Belracliten wii' zuna( iisl diejenigen I-»ehen, die uns schon

aus früheren Diplomen bekannt sind.

Die Reichsvo^ei Her Stadt Toul wurde 1310 dem Herzu^i

Theobald von Heinrich VII. rd)ertragen. ^ Doch bewogen die

Bfirjrer im .lahre 1406 Karl II. geg^n eine Abfindungssumme
zum Verzicht darauf. ^ Dieselbe wurde auch an seine Nach-
foli^cr noch Jahrinmderfe hindnn Ii alljrdiilirli entrichtet, bis

nai Ii dem KInspi iicli des franzö ix hen Kimi^-'s Kü.") d«M' alle

Brauch auliiörle. Dessen ungeaciitet ist in allen Lelmsbi ieten

der Herzoge nach dem von 1B61 die Reichsvogt ei der Stadt

Töul als deutsches Lehen aufgeführt.

Die Vogtei des Nonnenklosters Remiremont war seit den
ältesten Zeiten im Besitz <ler lothringischen Herrscher, und ihr

Bestreiken von jeher darauf ausgegangen, dies Vogteirecht zur

) Dom Calmet. {\h edit.) «Frenves.» VU. ä16.

Chi« et 40.

* In dfin T/ehnsbrief von UJOD sagt Kaiser l'iulolt'. dasi» ihm von
jenem früheren Lehnsbrief «exeinplura in autbcntica et fitle digna
forrna fnit exhibitam, and er dem Herzog Heinrich danach die Lenen
seines Vaters verlieben habe.

* Winckolmnnn «Acta Imperii inedita seculi Xlll et XIV.» II, 241,
Dom Calmet. «Notice de la Lorraiuo 11 (»Htt.
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wirklichen Landeshoheit zu erweitern, i Der vertwelfelte Widei--

fltand der in ihrer Unabhanj^jirkeit bedrohten Klosterfrauen

(and bei tuat allen deutschen Königen ^eit Heinrich IV. Unter- *

Stützung ; Rudolf erkannte im Jahre ^290 die damalige Aeb-
lisuin soii^ar als Reichsfürstin an. Digej^en wunle schon 1310
dem Hei^o^ Theobald ^\:^s Reclit zti|,^estauden, der Aebtissin

von Remiremont die Regalien dues Fürstentums zu vei^eben,^

und in allen späteren Lelinsbriefen der Hen^ge werden neben
der Reichsvogtei des Klosters auch noch alia certa iura in diclo

Monasterio ei competentia genannt. — Die Kämpfe der Nonnen
um ihre Selbständigkeit dauerten bis zu der Regierung Karls III.

fort. Seinem Versuch, ihre Besitzungen mit Landessleuern zu

belasten, bepreg^neten si<" nul einer Appellah'on ;hi den Kaiser,

von dem sie sich Schul/lji iet'e zu verscfiMllen wus-iem. Der
Herzog achtete jedoch weder aut die Mahnunjj'eti Muxumiiaus 11.^

noch scheute er davor zarfiek, die kaiserliehen Adler mit
Gewalt von den Pforten des Klosters zu entfernen. Und das
Fnde dieses agueri ' des panoceaus» war, dass die Nonnen sich

ihm am 8. Juni 1566 unterwerfen und ihn als ihren Herrn
anerkennen mnssten. Obwohl damit ans der p]iemali;yon Voglei

des Klosters Souveränität geworden war, nalmien die Her/o«e
in ihren Lehnsbriefen doch die aadvuiuitia inunasterii Kyiiiels-

hergt nach wie vor von den Kaisern zu Lehen.
Der coiiductus in terris et aquis partium suarum erscheint

in allen lothringischen Lehnsbriefen, auch in dem ältesten der-

selben von 1250 (dort allerdings in der Form : custodias publi-

carum stratarum in dicto ducatu per aquam et terram). Walirend
aber i'üv jenen Lehnsbrief die Verleihung dieses altlandeslioheit-

licheii liei'hl<js durch den Kaiser sich sehr wohl aus dem
staatsreclitUchen Gliarakter des Herzogtums erklärt, das damals

noch in vollem Umfang als Heichslehen angesehen werden
muss, entepricht sie f&r die spätere Zeit, iMbesondere nach
dem Nürnnergcr Vertrag sehr wenig dem Verhältnis zwischen
Lothiinn^en und dem Reich, Denn es handelte sich hieH)ei

um eine Kompetenz, die für das ganze Herzog-tum gelten sollte,

und eine soleiie konnte seit 1542 dem Kaiser in dem ducatus

liber et non incorporal)ihs streng genommen nicht mehr zu-

stehen und von ihm nicht lehnsweise an die Herzoge vergeben

werden. Doch wurden, wie so vielfach im ehemaligen römischen
Reiche, auch hier die alten Formen unverändert in fhatsächlich

völlig umgebildete Zustande herubergenommen.

^ Guinot. cEtude historique sur labbayc de Remiremont.» S. 106 fl.

' Böhmer. «Acta linperii selecta > S. -i'^H.

«Kecueil de documents sur l'histoire de Lorraiiu* » lU, 226 ff.

;

Dom Calmet (II* idlt) V. 741 ff.
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f)ie Stallt Vve, mit »K'iii l>e(lit, dort Münzen schla^^en zu

lassen, naiini zuerst Herzog Frunirich im Jaiire 1298 von Kaif^er

Albrecht zu Lehen.* Doch besassen die lothringischen Herrscher
das Mfinzreeht schon ]an<,'e vorher und sind in Yve geprägte
Münzen nirgends nachzuweisen; die Lage dieser Stadt ist über-
haupt unbekannt.^

Das r,e<Iit. lass iVm Zweikämpfe zwischen Blioin und
Mnas vor dem Herzog stattfinden sollen, findet sich bereits in

dem Leliensbriei' von 1250 ('({uod debos reaccipere a uobis diiella

iNobiiium cummoranliuni uüer lUieauni et Mosauij. Aber schon
vorher haben die Herzoge darauf Anspruch erhoben ; im Jahre
i245 wissen sie dies Recht den Grafen von fiar gegenüber zu
behaupten.

Die nächste Bestimniuri«( der Lehnsurkunde bezieht sich

auf die in den her/etlichen Landen ;xeborenen Priedterkinder

und ITdirt in die Zeilen der Gölibatsgesetze und der Mönchs-
*

retormen zurück. So besassen die Herzöj^e seit dem Anfang
des 12. Jahrhunderts die Verfügung über die Bastarde der
lothringischen Klöster als ihr Eigentum, und im Lehnsbriet'

von 1361 wird dies landesherrliche Recht auch unter ihren
Lehnsstücken aufgeführt. Allerdings hatte inzwischen Herzog
Matthins 1249 dem Kapitel von St-Die geg^enüber darauf ver-

zt< htet,:^ und erst Anton stellte 1521) die alte Prärogative seiner

Krone wieder her.*

Unter den in dem Lehnsbriefe von 15(37 zuerst genannten
lothringischen Lehen steht voran die Markgrafschatt Pont-ä-

.Mousson, welche das deutsche Reich seit ihrer Gründung (1:354)

stets für sicli in Anspruch genommen lialte. Als Teil des Her-
zogtums Bar konnte sie für den Lehnsbrief von 1 i'li, der sich

nur auf Lothringen bezog, iuh-U nicht in betracht kommen.
Wenn sie aber auch in der nach dei" end;iilli^en Vereinigung
beider Herzogtümer ausgestellten Lelin.siukunde von
1495 fehlt, so erklärt sich das daraus, dass diese Urkunde
lediglich eine Nachbildung der Diplome von 1361 und 1434 ist.

Die Grafschaft Blankenberg oder Blamont war 1503 durch
eine Schenkung des letzten Eigentümers, des Bischofs Ulrich von
Toul, an Renatus II. «iekommen.y in der Ueichsmatrikel von
1521 wird Lothringen als «Inhaber von Planckenberg in Weste-
rich» aufgeführt, und in dem Nürnljerger Vertrage Albu-Mons

> Baleiconrt. «Preuves.» 288.
* Saulcy. «Rechcrches sur les rnonnaies des ducs h^reditaires

de Lorraine.» S. 35-37; Dom Calmet (11* edit.) UL S. 103 ff. «Dis-

tertation snr les monnayes.»
3 Gravier «Histoire de St-Di«.> S. 129 ff.

* Ibid. S. 213.
i Dom Calmet. .Preuves.> Iii, 337 ff.

3
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genannt. Die Reichsunmittelbarkeit dieser Herrsc)iafl wurde den
Herzogen jedoch von den Metzer Bischöfen bestritten; sie

niusslen denselben mehrfach die Lchrishuldigung leisten, und
erst JSßl entäusserte sich da;^ Kapitel von Metz durch einen

J>esonderen Vertrag i aller seiner Uoheitsrechte über Blamont
zu Gunsten Karls III.

Als nächstes Lehnsstück, lignrierl in unserer Urkunde
Bellistbein, das aber in einem Auszug des L'ehnsbriefes voii

1567, den Dom Galmet in seinen Preuves abfj^edruckt hat,* fehlt

und auch an einer anderen Stelle bei dor Aufzuhlunpr der
lothringischen Reichsiehen^ von ihm nicht genannt wird. —
Die Bed(»utung und Geschicliff de< herzoglichen Lehns Bollisf liein

ist unklar. Wahrsclicinlich l)ezeichnet es dassell>p wi*' [{ilslcm.

Bildcbtein, Billestein, Bilestin, unter welchen Namen zwei nirlil

weit von einander im Nieilerclsass im Weilerl hal gelegene

Schlösser angeführt werden. Von beiden, die häufig, so auch
bei Dom Galmet ^ mit einander verwechselt wonlen sind,

gehörte das eine zur Wurttembergischen Grafschaft Horburg,
das andere, in der Bannmeile von Ürbeis gelegene Schloss, war
im Anfang des 13. Jalirhund(M'ts von den Grafen von Dagshnrg
durcl« Heiiat an Lothringen gekomnien. Es winde später von

dem Hei'Züg Karl II. (gest li34) einem seiner natiiilichen

Söhne, dem Stammvater des lothringischen Adelsgeschlechtes
derer von Bildestein oder Bilestin testamentarisch vermacht. ^

Die Herrschaft Clermont en Ar^onne hall<Mi schon die

Grafen von Bar seit alters von dem Bistum Verdun zu Lehen
getragen. Im Jalue 15ßi wuHen dein Herzog Karl III. alle

Hoheitsre( lile nher (llerniont überlassen, zum grossen Verdruss
des französischen Königs, der gegen diese Gebietsverkleinennig
tles unter seiner Prolektiiin stellenden Bistums zuerst Einspruch
erhob. 7 Dass dagegen der Kaiser als Oberlehnsberr die Ver-
wandlung des früher nur mittelbaren in ein unmittelbares loth-

ringisches Reichslehen genehmigt hat, ist aus unserer Urkunde
ersichtlich, in der Clermont als solches aufgeführt wird.

1 luventaiic des titres et eiiseignemcnts des dachcz de Lorrainc
et des evpRchez <lc Motz, Toiil et Verdun, qui so sont trouves dans
plusieurs coftres ii la Mothc. Abgedruckt im «Kecueil de documents
snr lliistoire de LoTraine.» III. 118.

2 Dom Calmet. (II- !;t VII, 216.
^ Dom Calmet. III. S. 200. Im Jahre 1627 bei der Belehuung

Karls IV.

* Dom Calmet. «Notice de 1a Lorraine.» I, 573.
'> Ensfelder. «Die zwei Schlösser Bilstein» fJahrbuch f. Geschickte,

Sprache um\ Litteratnr ElsassLothringens, 188^. S. 107).
*» Dom Calmet. «Freaves.> III. ISS.

7 Dom Calmet. (II- edit.) VII, 119.



— a5 —
Auch Hatton-ChiUel war ein ehemaliger Jiesitz ciet> Bis-Iums

Verdun und 1546 durch einen Tauschvertra^^ an die Herzoge
gekommen. Karl V. hatte denselben ein Jahr später zu Augs-
burg bestätigt 1 und 1549 dem Vormund des jungen Herzogs
für das neu gewonnene Reichslehen die Investitur erteilt, wo-
bei dem Reiche alle seine Oberhoheitsrechte ausdrücklich vor-

behalleu wurden (en so reservant ä lui et a i Kmpire le droit

de sei^neurie direcle et de ressort et autres droits de l'Empire

et aussi a la charge, que le dit duc Charles et ses successeurs

recognoistront ä toujours ä foy et hommage 1a dite seigneurie

des empoieiHs d'AUemagne).' Dementsprechend heisst es auch
in der Urkunde von 1567 creservato quoque nobis et Irnperio

sncro ratione feudi Hattonis rastri iure proprirfatis directi df>-

rninii ac ressortus, et similiter quoad icliqua supia dicta bona
et iura, aliis eliam quiliuscunique nostris ac Imperii ac quorum-
libet iuribus seinper salvis».

In unserem Diplom erscheint Hatton-Chätel als Markgraf-
sdiafl. Gleichzeitig (i567) wurde auch die früher Metzische
Herrschaft Noineny, welche der Oheim des Herzogs, der Graf
von Vaudemont und ('haligny, erworben hatte, zur Markgraf-
srh;»n dos Reiches erhoben.^ Nomrny blieb bis 16i'2 im Rcsit-/

diest'i- Scitt-nliiiie des IoUirin^n>rlieii Hauses und gelangte erst

dann durch Kauf an die Herzoge selbst. Trotzdem Kaiser

Matthias den Kaufvertrag genehmigt hatte, wird die Markgraf-
Schaft in den späteren Lehnsbriefen von 1613 und 1ti27, welche

» noch bei Chiflet abgedruckt sind, * nicht aufgeführt. Dieselben
stimmen in allen Punkten mit dem Lebnsbriefe von 1609 resp.

1567 üJ>erein.

Ausser den in unseren Lehnsurkunden genannten hatten

die Herzoge von Lothringen auch andere unmittelbare Rcichs-

lehen und dem Reiche zugehörige Gebiete an sich gebiacht.

Zunächst die Grafschaft Falkenstein am Donnersberg, welche
ihnen 1458 von Kaiser Friedlich III. verliehen war, Jedoch unter
der Bedingung, sie wieder als Afterlehen an die Grafen zu ver-

geJ)en.^ Obwohl diese damit zu nur mittelbaren Gliedern des
Reiches gemacht \vurden, sind sie später im Wotferauischen
Grafenkollegium un(i in der Reichsmatrikel vertreten,'- und erst,

nachdem der letzte Gral von Falkenstein 1667 seine Herr.^chalt

an seinen Lehnsherrn überlassen hatte,'' wurde dieselbe von
Lothringen sine onere extrahiert.

1 «Recueil de documcnts sur rhistoire de Lorraine.» III, 52.
2 «Recueil de documents, etc.» III, 53.

8 Dom Calmet. II. S. 1355.
« Chiflet. 48—60.
» Daa Diplom stellt Lünig «Teutsches Reichsarchiv.» Vol. VI, 299.
c Liranaeus. Ad l lv IV Cap VII, Tom. V, 291.
^ Londorp. <Actu publica.» IX 4^9.
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Schon vorher hütte das Reich ;iut ilie Koiitribulionei» der

Grafschaft Bitsch verzicliten ü»üssen, in deren Besitz sich Herzog

Karl III. 1572 mit Gewalt gesetzt hatte. Er behauptete freilich,

dass Bitsch ein apertes Lehen seines Hauses sei una ihm darum
nach dem Aussterben des gr&flichen Mannesstammes rechtmässig

die Einziehung zusiehe, i

Eine andere deutsche Reichsomfsi hatt Salm wai- 1(U)Ü durdi
Heirat zur Hälfte an die Lollninger gekonuiien. Den andoro

Teil iiatten die nachmahgen Fürsten von Salm inne, und den
infolge dessen sehr ungeordneten Grenzverhältnissen wurde erst

1751 unter der Regierung des Königs Stanislaus ein Ende
gemacht. 2

Kaufweise hatte Karl HI. im Jahre 1583 von dem Pfalz-

I^Tafen von V^eldenz die Stadt Pfalzburg erworl)en, 3 die Kaiser

Rudolf 1601) seinem Nachfol^^cr als Allodialgut zuei kannte. Nach
einer Notiz l)ei Limnaeus üclicint das Reich desweyon an Loth-

ringen Kontributionsforderungen gestellt zu haben. ^

In nächster Nachbarschaft von Pfalzhurg lag die kleine

Stadt Lixheim, die gleichfalls durch Kauf 1623 von dem Winter-
'könig Friedrich von der Pfalz in lothringischen Besitz überge-
gangen war. 5 Beide Herrschaften wurden bald darauf ver-

einiirt mid dem Giirv llin^' des Herzogs, Louis von Guiso, imd
seiner Uemahlin, der iierzogliciien Nichte, aU em vom Kaiser

neu eingerichtetes Reichsfürstentum überwiesen. — Solche

Standeserhöhungen waren gerade in den zwanziger Jahren des
17. Jahrhunderts nichts ungewöhnliches. Die Erhebung der
Fürsten von Salm, Eggenberg, HohenzoUern, Lobkowitz und
Dietrichstein lallt in diese Zeit ; aber während sie alle, obwohl
nach manchen Schwieri<»^keiten, auch zur l'eichsstandscii ift

langten, blieb Ptalzburg-Lixheim ein Titular-Reichsfürslentum.

Pfalzburg ginj; lüOl an Frankreich verloren ; fjxlieim wurde
spater wieder nnt dem Besitz der lier/oglichen Hauptlinie ver-

emigt.

Ausser der Erwerbung der Keicbsgrafschaßen Bitsch und
Salm, sowie der Stadt Pfalzburg wurde die Territorialmacht

der Herzoge auf dem Rcnien des Rei( lies unter der langen Re-
gierung Karls ITT (1^45— tfW)8) auch durch Tausch- und Ab-
tretungsverträge mit den Inhabern der drei lothringischen Bis-

tümer wesentlich verstärkt. — Die auf diese Weise gewonnenen
Reichslehen Hatton-Chätel, Glermont und Nomeny sind bereits '

1 J^niniaeus. Tom. IV, 54L
8 Dom Caimet. «Notice de la Lorraiue.> II, 378.
s D. Fischer. «Die Stadt Ffalzbnrg.» {Mühlhansen 1665). 8. 9 ff.

^ Limnaeus. Tom. IV, 302. «Das Ampt Pfaltzburg ist Lothringen
erkauft worden, der deswegen eontribuieren sollte.

>

» Dom Caimet. «Notice de la Lorraine.» I, 674.
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i^eiiaunl woiiieii. Im Jahre 1561 wurdeu dazu die Gebiete von

Saaralben und Saarbiijrg,i d59S die Stadt Marsal von dem Bis-

tum Metz erworben. FAr den ersten der beiden darauf bezüg-
lichen Verträge hegt aucb die Bestätigung «les Oberlehnsberm,
des Kaisers Rudolf II, vor.

Nur mittelbare Heichslehen waren die Henscliatten von
St. Avold UTid Homburg, die K;)il III. 1581 von dem Herzog
Heim icli von Guise gekauft iiaüe »laclidem derselbe erst wenige
Jahre vorher von dem Metzer Bischof damit belehnt worden war.

Bistum gehörigen Lehnsstücke der Grafschaft Saarwerden, für

die Herzog Anton 1527 von dem Kardinal Johann die Investitur

empfangen lialte.'-^ Die Grafen von Naspau-Snarhrüeken, die

Haupterben des aus^estnilienen Saarwerflisrhen Hauses machten
ihm und seinen Naclit'olgern diesen Be-sitz .stieiti;.i. Die Sache
kam an dys oberste Reichsgericht, das jedoch erst nacii hundert
Jahren (1629) und zwar zu Gunsten Lotbringens sein Urteil

fällte. Die Kammerrichter standen dabei höchst wahrscheinlich
unter dem Kindruck der katholiscb-habsburgischen Reaktion,

welche um jene Zeit ihren ' Höhepunkt erreicht hatte, und ent-

schieden sich für den eifrig katholischen Herzog Karl TV. gegen
den protestantisrlieu Nassauer. Karl IV. begnügte öicii indess

nicht mit dem ihm zugesprochenen Anteil, sondern bemächtigte

sich gewaltsam der ganzen Grafschaft. Erst der Osnabrückej-

Friede verhalf den Grafen zu ihrem Rechte ; nach § 30 des
IV. Artikels sollte die Saarwerdensche Erbschaft ihnen in vollem

Umfang restituiert werden, jedoch unter Vorbehalt «les fr uheren
kammergerichtlicben Urteils oder eines gütlichen Ver;;leirhes

zwischen beiden Parteien. Ein solcher kam nacli laiij^en s< liwie-

rigen \'ei Wickelungen 1()69 zustande und bestäti;^te den Herzog
in dem Besitz von Burg uml Stadt Saarwerden, Bouquenom
(Buckenheim) und Weibersweiler, während er die übrigen von
ihm behaupteten Plätze der Grafschaft herausgeben musste.*

Für di^ staatsrechtliche Stellung Lothringens zum Reiche
sind die Stimm- und SessionsverhäKnisse der Herzoge auf den
deutschen Reichstage sehr bezeichnend. Was ältere Werke,
vor allem Limnaeus^ und Moser ^ darüber bieten, ist unklar

i Kecueil de documents sur Ihistoire de Lorraine.» III 118.
« Ibid. III, 190.

3 Dom Calmet. II, 1178.
* Der Exekutionsrezess ist abgedruckt Lünig Vol. VI, 334.
^ Limnnmis. Tom IV 886; Tom. V 41(5.

« Moser «Tewtsches Staatsrecht.» XXXIV, 297; XXXY, iäi.

Ein sehr langwieriger
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und verworren, wenn auch Moser den Kern der Sache richtig

erkannt hat. Domke's^ im ganzen zutreffende Ausführungen
sind zu aphoristisch gehalten, um uns oinen völlig klaren Ein-

• blick in die Entwickelung der lothringischen Reichsstandschaft

zu verschaffen.

Noch im 13. und in der ersten Hälfte des 'J4. Jalirhundeiis

iielnnt'ii d'w Lothringei" eifrigen Anteil an den allgemeinen

Angelegenheiten des lieiches. Seitdem ihre Interessen aber mehr
und mehr nach Frankreich gravitierten, insbesondere seit dem
Beginn des 15. Jahrhunderts, ziehen sie sich von den deutschen

Reichstagen zurück, obwohl sie noch immer als zugehörig

zum Reiche I)etrafhtet werden und in den Reichsmatrikeln
neben den anderen Reirhsfürston flijnneren. Erst seit dem
Nn rnheri^^er Vertrage hörte das Hei"zogtuni auch ofdciell auf,

ein ileicti^füi stentum zu sein ^. Dabei blielien die Herzoge jedoch

auf Grund der Markgrafschaft Pnnt-ä-Mousson Reichsfßrslen^
so dass ihnen desw^n am Reichstage das Sessionsrecht zuge-

standen hätte. Sie machten davon aber keinen Gebrauch, wahr-
scheinlich weil es ihrem Unabhängigkeitsgefühl widerstrebte,

sich den übrigen Heichsständen, den Vasallen des Kaisers,

zuzugesellen.

Da erfolgte im Jahre 1567 die Errichtung der neuen Mariv-

grafschaften Halton-Ghatel und Nonieny, und damit verbunden
wohl auch ihre Erhebung zu Reichsfnrstentfimem. Denn nur
ein Reichsfürst durfte sich um Stimme und Session auf dem
Reichstage bewerben, wie es der Markgraf von Nomeny, der

Oheim «b^s Her/of,^s Karl HJ., drei Jahre später zu Speyer (1570)
that. * Die Unterschrift des Reichsabschiedes lautet daher auf

den Namen von <<Niclausen von Lothringen, Herzog^en zu Vaude-
mont, Prinzen von Mercocur und Marggrafen von Nummeny».
Der Herzog selbst hielt sich wie bisher von der Reichäver-
Sammlung fem, obgleich die Markgrafschaften Pont-ä-Mousson
und Hatton-Gbätel, die sich in seinem Besitz befanden, auch
ihm Anrecht auf die Heichsstandschaft verliehen hätten. Da der

Markgraf von Nomeny indess erster Vasall des Herzogtums war
und keine wirkHch selbständige llegierun^ inne hatte, so ver-

trat er mit seinem kleinen Fürstentum auch zugleich die

lothringischen Interessen überbaupt auf den Reichslagen ; No-
meny war gewissermassen nur die Maske, unter der die Herzoge

i Doinke. «Die Viriistimmen im lleichsfürstenrat. » 30 ff.

* Bomke, dem der Nürnberger Vertrag wohl uubekannt war,
übersieht dies Moment ganz und betrachtet Lothringen offenbar
nach wie vor als ReidnftSstentnm.

8 Vergl. S 9.

* Senckenberg. «Sammlung ungedruckter Schritten : Diariam des
Grafen Wittgenstein.» S. 57.
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ihre alte lan<j^ vergessene und vernachlässigte Reichsstandschaft

"wieder erneuerten, ohne dadurch das exceptionelle staalsrecht- •

liehe Verhältnis des Hei-zogtums zu beeinträchtigten.

Bis zum Regensburger Reichstag von i()03 führten dem-
nach die Markgrafen von Nomeny die lothringische Slimine,

und erst \(y['S ging sie nach dem Verkauf der Mark*ii ofsc liatt

an die Herzoge selbst über. Es wurde damit der Gefahr vor-

gebeugt, dass Nomeny und das mit ihm verbundene Sessions-

recht dem herzogflichen Hause entfremdet würden, da die einzige

Tochter und Erbin des 1602 gestorbenen Markgrafen Philipp

Emanuel ' sich mit einem französischen Prinzen vemählt hatte.

Darum brachte Herzog Heinrich im Jahre 1612 Nomeny durch
Kauf an sich und trat auch als Naciifolger in die Reichsstand-

schaft der Markgrafen ein, so dass die lotliringische Stimme in

alter Weise unter dem Aufruf «Nomenyi> geführt wurde, 2 ob-

§leich das Lehen, an dem me haftete, nunmehr deir Inhabern
es Herzogtums gehörte.^

Was aber bewog damals die lothringischen Herrscher,

nachdem sie Jahrhunderte lang sich nicht um die deutschen
Reichstage bekümmert, sich wieder auf denselben vertreten zu

lassen, was liatte schon 1570 des Markgrafen von Nomeny
Bewerbung um Session herbeigeführt? — Die Erhöhung ihrer

persönlichen Würde, die wohl andere Fürsten sich mit der

Reichsstandschafl verbunden dachten, konnte für die stolzen

und selbstbewussten Lothringer nicht in betracht kommen. Es
war wohl einzig und allein der Wunsch, durch eine feste und
dauernde Teilnahme an den Beratungen und Beschlüssen des

Reichstages grössere Garantien für die ErfüHuni^ der Protek-

tionspflicht des Reiches zu gewinnen, die ihre erste Probe

1 Die Unterschrift des Reirhsabschiedes von 1608 bntot : <Ma-
rien gebohrejie» von Lützenburg, weyland Phihpp Emanuels von
Lothrmgeii, iierizogen zu Mercoeui- und Markgrafen zu Nomeny, sei.

liachgelasseDer Wittib in tragender Vormnndschaft ihrer einzigen
Tochter, Prinzessin Franciscae za Lothringen, Hertzogin zu Mer-
cocnr und Markgrafin za Nomeny, Johann Gleas von Igny, loth-

ringischer Rat>
' «Dass Lothrmgen nicht qua Herzog von Lothrmgen Sitz tmd

Stimme auf den Reichstagen führt, > erkennt auch Moser. XXXV, 156.
^ Ganz nnverständlich ist was Kicker «Vom Reichsfürstenstande>

I, 118 über die lothringische Keichsstandschaft sagt Ob Hatton-
Chätel und Nomeny 1^7 auch zu Keicbsfürstentümem erhoben
worden sind, scheint ihm zweifelhaft. «Dass Nomeny später im Reichs-
fürstcnrat erscheint, maf.' seinen Grund nur darin habc7i, dass unter
diesem Titel seit 1736 — dem Jahr der Abtretnng des Herzogtums
an König Stanislaus — die berzoghch lothringische Stimme fort-

geführt wnrde.
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beim (lebeifLilI König Heinrichs II. im Jalire 1552 so sclileclit

hestaiideii hatte.

Auf dein Regens!)urger Keiclistag' von 1613 führte zuerst

der Herzog selbst die lothringische Stimme wegen Noiueny, die

^ber auf der dann nach 27jähriger Pauso folgenden Reichs-
versammlung von 1640/41 nicht ausgeübt wurde, tu. welch
lebhaften Verhandlungen im Jahre 1654 zu Hegensburg das

Sessionsrecht der Herzoge Anlass gab, werden wir in einem
späterrn Abschnitt zu erzahUM» bähen. Jedenfalls bat Xomeny
seit dieser Zeit seinen liestnnmtei) Platz im Hcicbsfiirstenrat

bis zur Aullüöung dei alten Ileichsverfassung uuveriindert bei-

behalten. Kinige ältere Staalsrechislehrer können sich nicht

erklären, warum Nomenv auf der weltliehen Bank der Reichs-
fürsten fast zu unterst sass, und verfallen, um dies zu b^runden,
auf die merkwürdigsten Kombinationen. > Liinnaeus trifft noch

das richtigste, wenn er betont, das die Reicbsstandscbaft der

Herzoge nicht von ihrem sehr machtigen Herzogtunie — (b'nn

das schien sie auf einen der ersten Plätze zu weisen — , Gründern

nur von einem Teile desselben herrühre ; dai um süssen sie

soweit nach unten (nun procul ub ultimo) im Fürstenrat. Die
einfachste und allein zutreffende Erklärung ist jedoch unzweifel-

haft die, dass Nonnrny, dessen Keichsstandschat^t erst sehr

jungen Datums (seit 1570) war, dementsprechend auch unter

den Reicbsfrirjsten als zuletzt rangierte. Erst nach der Auf-
nalime neuer Fürsten, besonders nach dem gi ossen Fürsten

-

schuh von 1654 rückte es weiter vor. An Non»eay, Mömpelgart
und Aremberg schlössen sich seitdem unmittelbar die Hohen-
zollern, Eggenberg und Lobkowitz an, die ihre vielumkämpfle
Reichsstandschaft den persönlichen Bemühungen des Kaiser«»

verdankt hatten.

Aüs (lern Titel inarchio, welclieti die HiMzogc von I.otbriiiuen

seit allei's neben dem lierzotilicben liibrlen, darf man nichT
schliessen, dass sie ausser den Mai kgrafschaflen Pont-a-Mousson,

Hatten-Chdtel und Nomeny noch eine vierte besondere und
vom Hei'zogtum getrennte Markgrafschaft innegehabt hätten.

Die Titel dux und marrbio bilden gleichsam einen P>e«xriff;

Kaiser Sigismund spricht in seinen Erlassen über den lothringi-

schen Krbfolgestreit geradezu von dem ducatus et marckiia

Lotharingiae. 2

Nach Ficker mxl Waitz* erscheint der markgrafliehe

* Limuacus IV, 86.
« Dumont ü, 2; 278. Vergl. S. 26.
3 Waitz. «Dentsche Vcrfassuugsgeschiclitc » VII 78,

* Kicker. «Vom LieichsfurstenBtande.» 1, 1Ü&
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Titel in den westlichen Grenzlanden mehrfach ohne Ijcsondere

Bedeutung, und ohne dass sich eine hestimmte staatsrechtliche

Grundlage . nachweisen liesse. Beide stimmen darin ühereiu,

dass er vielleicht mit der früheren Stellung der Herz(>ge

zusammenhänge, da sclion deren Vorfahren, elsässische Grafen,

diesen Titel geführt hahen.
Dagegen stützen Chiflet * und nach ihm Dom Calmet* auf

den Lehnshrief von 1259 ihre Behauptung von markgräflichen
Befugnissen der Herzoge, welche sie in dem ihnen dai in erteilten

Aufsichtsrecht üher die Land- und Wasserstrassen ihres Gehietes

und die Zweikämpfe zwischen Bhein und Maas erkennen wollen.

Sie weisen darauf hin, dass noch im 17. Jahrhundert in

Chäteau-Salins ein herzoglicher Beamter als prevot de Marche
gesessen halje, um diese Funktionen seines Herrn auszuüben.
— Auf dem Westfälischen Friedenskongress lässt Herzog Karl IV.

.*<elhst seine markgräfliche Würde in Erinnerung bringen. Um
die vollständige Preisgehung der drei lothringischen Bistümer
an Frankreich zu verhindern, hält er den Ständen in einer

sehr lebhaften Deklaration voi, 3 wie man dadurch auch ihn

auf das emplindlichste schädigen würde. Denn er habe in jenen
drei Histümern den Titel untl die Würde eines Maikgrafen
inne, die, mit der lothringischen Krone vci'knüpft, ihm eine

Reihe von Vorrechten in diesen Gebieten verleihe; in der Hand
besonderer Grenzrichter und Beamten, die er .selbst stets ein-

gesetzt hätte, liege eine ab.solute Gerichtsbarkeit, wie überhaupt
über die Bewohner der Beichsgrenzen, so auch üher die bischöf-

lichen Unterthanen.
Es waren dies freilich wohl Bechte, die im wesentlichen

nur noch in der Tlieoiie vorhanden waren, und die, da sie

weit ül)er den engen Kreis des Herzogtums hinausgreifen, in

eine Zeit zurückführen, wo der amtliche Charakter der Beichs-

fürstentümer noch nicht durch das Vordrängen der Territorialität«'ii

erloschen war. So lange die Landeshoheit der Bischöfe sich noch

nicht aus dem Organismus des Herzogtums herausgelöst hatte,

waren auch dergleichen Machtbefugnisse der Herzoge in den
drei Bistümern sehr wohl erklärlich, zumal da die Grenzen des

alten Heizogtums in der That durch Bhein und Maas gebild(?t

wurden. Nach der territorialen Auflösung der Beichsverfassun^

konnten die.se markgräflichen Kompetenzen aber von keiner B»*-

deutung mehr sein, sondern waren zu leeren Formen nlme
Wesen und Inhalt gewoiden.

1 Chiflet. S. H6.

* Dom Calraet III, 7. «Dissertation snr le titre de Marchis. que

preuueut les dncs de Lorraine.»
3 Meiern. «"Westfälische Friedensverliandlmigen.» III ö28.
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Die Grundlagen des modus vivendi, der dun h den Nürn-

berger Vertrag zwischeti 'lern Reicb und Lothringen herir<\stollt

worden war, bildeten nit der einen Seite die Pi()tektinii>|i!lithtdeN

Reiclies, aut der anderen die Verpflichtung der Herzoge zur

Zahlung der lest normierten ReicbsbeUräge. Aber die Hart-
näckigkeity mit der sie sich vordem stets gegen derartige Be-
lästigungen durch das Reich verwahrt hatten, war kein günstiges

Vorzeichen Inr die regelmässige und pünktliche Leistung ihrer

neuen Kontriljutionen. Zu wiederholten Malen muss das Reicb

gegen die saiunseligen Zahler einschreiten, die «'s dafür nicht

an Besc'h\v(?rden über die Höhe der ihnen auli;eburdeten Lasleu

unil ßillen um deien Moderation ieblen liessen.

Auf dem Augsburger' Reichstag von i582 i'eicht der Her-

zogliche Gesandte sogar ein in recht stolzem und hochfahrenden
Ton gehaltenes Memorial ein,i in dem die bisherigen geringen

Vorteile des Nürnberger Vertrages für Lothringen klarp^ele^^t

und bittere Vorwürfe gegen das Reich erhoben werden. Be-

achtenswei t ist auch die eigentümliciie Aullassung, die hier von

der exzeptionellen Stellung der Herzoge gegeben wird; sie

werden als vollMSndig souveräne, nur die gottliche Allmacht
über sich erkennende Fürsten geschildert, die demzufolge auch
von allen Kontributionen des römischen Reiches exempt und
ledig geblieben seien, bis Herzog Anton «aus sonder AITektion

und Neigung, so er zum Reiche gehabt» sich demselben irut-

herzi^ j^enidiert und dnreh den Vertrag von i54!2 sich zu einer

Kontribution verstanden hätte. Der lehnsrecbtlichen Abiiangigkeit

der Herzoge vom Reich wird also mit keinem Wort gedacht,

und ihre V^flichtung zu den Reichskontributionen nur als ein

Preis für die ihnen zugesicherte Protektion hingestellt; weil

diese ihnen garnidit oder doch nur in sehr geringfügiger

Weise zu teil geworden, halten sie sich auch für berechtigt,

mit den fest gesetzten '/ahhmg^en im Riirkstande zu bleiben.

Weit schärfer noch tiitt dieser (iedanke in einer anderen

lothringischen Beschwerdeschrift hervor, die im Jahre lü<J3 an
den Regensburger Reichstag gelangtet Der Herzog beklagte

sich darüber, diss er und sein Land seit sechsundreissig Jahi-en

fortwährend durch verheerende Durchzüge aus dem Reich —
es sind die mit den hugenottischen Unruhen zusammenhängenden
Kxjieditionen deutscher Fürsten nach Frankreirh i^emeint —
l>edrängt werde und trotz aller Versprechungen niemals dafür

Sciiadenersatz erhalten Jiabe. Es sei deshalb höchst unbillig,

ihn jetzt auch noch mit Reichsslenern zu belästigen. Denn
obwohl ihn der Nürnberger Vertrag in gewissem Sinne zu deren

1 Hiberlein. cNeueste tvntaebe Rsichsgeschichte.» XQi. Voirede
S. 104 ff.

* H&berlin. XXII. & m ff.
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Erlegung verpflichte, so haLo iiim dafür (\oc\i auch das Heicli

allen Schutz zugesagt, und ein solcher sei liim nie erwiesen,

ja sogar ihm aus dem Reiche selbst Schaden zugefügt worden.
Den möge man erst ersetzen und dann von ihm Beiträge

verlangen.

Die Herzoge verharrten demnach auch nach der Ermässigung
ihres Roichsanschla^^^es auf ihrem früheren Widerwillen gej^en

ihre pekuniären lieichsverpflirhtunircn und machten dem Kam-
mergericht deshalb wie ehedem viel zu schallen.

Eine andere Frage ist es, wie sich ihr Verhältnis zu dei-

jurisdiktioneilen Thätigkeit des Kammergerichts seit dem Nürn-
berger Vertrage gestaltete. Den Kampf gegen seine Superioritüt

hatten sie seit seiner Aufrichtung mit unermüdlichem Eifer

betrieben, es war ihnen gelungen, sich 1542 von seiner Appel-
lationsinstanz zu befreien, aber völlige Unbeschränktheit hatten
sie nicht gewinnen können. Niclit nur für die Zahlunj^ ihrer

KonLnbutioneii, auch für die Aulrechterhaltung des Land-
friedens sollten sie nach dem Nürnberger Vertrag dem Kammer-
gericfat unterworfen bleiben. Dies «pro conservatione publicae

pacis erectae in imperio>, wie es in der Urkunde hiess^ war
jedoch ein sehr wenig prägnantei- Begriff, der eine doppelte
DeulunL' /uliess : Entweder : Sollte der nllü^^emeine Landfrieden
und seine Handhabung durch das Kammeri^erieht für Lothringen
überhaupt gelten, oder : nui für die Hechtsbeziehungen Lo-
thringens zu den Reichsunterthanen ? Die erste Auffassung ent-

sprach unzweifelhaft den Intentionen des Kammergerichts, das
den Verlust seiner Hoheit über ein ganzes Land schwer
empßndon musste, und dessen Bemühungen, diesen Verlust

auf jede Weise abzuschwächen und einzuschränken, deshalb nui-

naturgemäss schienen, i/om Standpunkt de« Herzogs aber war
eine solche Interpretation der Urkunde durchaus zu verwerfen.

Behauptete das KammeigeiiclU auf der weiten Grundlage der
Landfriedensgesetzesbestimmimgen seine Superiorität über Lo-
thringen, so blieb von der den Herzogen zugesicherten obersten
Gerichtsbarkeit nur ein Schatten übrig.

Schon 15i7 erhob daher die Herzopfin Christine die leb-

' haftesten Vojstellungen ge;:^r'n Ueberj^riffe des Kammergerichts
in die herzonliche Jurisdiktion, als dasselbe LaudlVietlenshrueli

zwischen iotiningischen Unteitlianen vor sein Tiibunal zu

ziehen suchte. ^ ^ Einige Jahre später wandte sich Christine

deswegen in peraönlicher Unterhandlung an den Kaiser und
zwar mit der ausdrücklichen Bitte cdie Nichtkompetenz des
Kammergerichts in Streitigkeiten des Fürsten mit seinen Unter-
thanisn, falls diese den Landfrieden verletzten^ zu befürworten;

> Dom Calmet. II 1289.
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nur Yerletzung^en von seilen der Lothringer gegen das Reich

soltlen seiner Kompetenz unterliegen». ^ Trotzdem hören die

peinlichsten Komjietenzslreitigkeiten nicht auf, und nocli 1559
muss dei' lothringische Gesandte den Augsbup^er Reichstag

um Aufhebung der vom Kammergericht auf Anrufen ver-

.scbiedener Edelleute und Unterthanen gegen seinen Herrn er-

kannten Prozesse ersuclien. *

Erst seit dieser Zeit scheint das Kammergericht bei der

Behandlung lothringischer Sachen strengzwischenBeschädigungen
<ies Reichsgebietes und der Reichsunlerthanen und inneren

lothringischen Konflicten^ unterschieden zu haben. Eine Reihe
von ürteilf'ii lie^it vor», in welchen der Herzog oder seine Leute

we^en Pfändungen, die sie auf tlfvw lioden (i»"^ Reiches vorge-

nornincn, zui* Verantwortung gezogen werden. In einem dieser

Urteile aus dem Jahr 1607 wird ihm ausdrücklich die 1542 zu

Nürnberg bewilligte Exemption und Superioritit vorbehalten mit
dem nodbmaligen Zusatz «wofern nur wirklich feststeht, dass

die Pfändung auf Heichsboden geschehen». Das Kammergericht
.stellte diesen Gesichtspunkt fortan so in den Vordergrund, dass

es einen, <i'ele*ienthcli in .seiner Milte auftauchenden Vorsclila^',

.zum i>esten seiner obersten Jurisdiktion die Appellation der

herzogUclien Vasallen anzunehmen, einfacli zurückwiess.

Damit war der Gerichtshoheit der Herzoge ein sehr will-

kommenes Zugeständnis gemacht. Aber es lässt sich doch nicht

leugnen, dass das Kamniergericht selbst bei einer so giossen

Einschränkung seiner Machtbefugnis immerhin nodi der ihnen
^arantie?*ten Finlieit und Unabhängigkeit einen recht empfind-
liclien Zügel anlegte. Das Kaninierg-ericht vermittelte den inneren
Zusammenhang zwischen Lotln"in<jff*n nnd dem Heicli nud er-

innerte <lie Herzoge oft in sehr uaiiubsumer Weise daran, dass

sie keineswegs aus dem Reichsverband ausgeschieden waren,
sondern nur innerhalb desselben eine, allerdings bevorzugte

Stellung einnahmen. Wenn das Herzogtum durch den Nürn-
berger Vertrag ein wirklich unabhängiger Staat geword(?n wäre,

so hätte sich sein rechtliches Verhältnis zum Reich fortnn mhI" .

Yölkci rechtlicher Basis wie zwischen fremden Staaten vollziehen

müssen. Statt dessen war»! das oberste Reichsgericht von Anfang
an als eine Art Wächter über die Herzoge eingesetzt, um jeden
ihrer Eingriffe in die Rechte des Reiches su ahnden.

Es handelte sich dabei nicht allein um Landfriedensbruch
gegen das Reich und de ssen Unterthanen, auch nach einer

andern Seite hin mussten die Herzoge fühlen, dass das Kammer-

1 Druffel. «Beitrüge zur l{eichsgescbichte.> I, 516.

2 Häberlin IV, 72.
i Tiinmaens V, 409)10.
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^er-ir-ht ihnen j^egeouber die Unveiletzlichkeit tleäseibeti zu
wahren suchte.

Die Bemühungen der Lothriny;er, auf Kosten dos Reichs
ihre Hausmacht in dem Gebiete der drei Bistümer zu verstärken,

lassen sich durch die ganze erste Hälfte des IG. Jahrhunderts
verfolgen. Schon 1500 hatte Renatus H. einen Versuch p^emacht,

die Grafschaft Toul' an sich zu brinf^eii, der jedoch an dem
Widersland der Bürj^cr und an der lulei'zession des Kaiseis t

gescheitert war. Gele^entHche Tausch- oder Abticlun^svei träye

mit den ßischoten hatten dann freilicli die Genehmigung des

Reichs gefunden; auf diese Weise waren Qermont» Hattonehätei,

auch Nomeny ans herzogliche Haus j^ekommen, jedoch nicht
oline dass das Reich sich seine Rechte vorbehielt. Alle diese-

Gebiete wurden nur iehnsweise, nicht als souveräner Besitz an
die Lothringer verliehen. Um so lebhaftere Unruhe erregte es,

als die Herzoj^e 1550 zunächst den wellUcheii Besitz des Bis-

tums Verdun durch Verhandlungen mit dem ihnen verwandten
Bischof zu erwerben trachteten. ^ Das Projekt zerschlug sich;

doch wurden sie dadurch von ähnlichen Versuchen nicht ab-
geschreckt. S<i hatten sie im Anfang des Jahres 1564 auf das
Bistum Toul ihr Auge gerichtet, dessen Inhaber ihnen auch
wirklich die Kegalien seiner Herrscliaft ohne Befragen des^

Reiches zuzuwenden J)eieit war. \\\rv das Keich sdiwieg nicht

dazu. Das Kammergeiicht forderte Bischof und Herzog wegen
dieser Nichtachtung der obersten ReichsgewaiL vor sich, ^ und
Kaiser Ferdinand selbst wandte sich brietlich in den schärfsten

Ausdrücken an die lothringische Herzogin. Er wurde es nie
erlauben, dass ohne vorhergehende Beratung der Stande die
Regalien des Bistums von dem römischen Reich gelrennt

würden und in die Hände eines fremden Fürsten fielen.^ —
Der Herzog sah sich auch dieses Mal wieder genötigt, auf seine

Vergrösserungspläne zu vensichten.

> Dom Calmet II. 1112.

2 €Papiers d'Etat du cardinal de Granvellc » III, 462. Der Kaiser
schreibt an Maria von Ungarn: qu'il ne serait que bleu d'empecher
par tous moyens poasibles, qae U dict övesqae ne traicie de la dite
temporalite aveo ws dicts de Lorraine ... et sy donnerait jamaift

consentement ny confirmation.

»

^ Lppage III, 141. «Lettres du procureur du duc de Lorraine a
la Chambre imperiale V 1564 sur le mandemeut penal de rEmpereor
eontre le duc de Lorraine et l'eveque.»

* «Papiers d'Etat du cardinal de Granvelle.> VII 344. «Les droits
et kanteurs des regaliens fassent distraits et 86par£s dadit saint

empire, tombans es mains d*an prince etranger.»
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Der Nürnlnirger Vertrag" hat aul" (lersonlit lie Verhältnis

der Herzoge zum Rf*ich, wie \\\v <:eselieii, keineswegs

einen betriedi^eadeja Kaillusü ausgeuLl. iSicht nur waren Kon-
ütfclB init dem l&miinergericiit wie Imker «nfoneidBeli» aocb
die Uni^elmassigkeit der Lothringer in der ErfüUan^ ihrer

pekuniären Verpflichtungen gab nach i542 ebenso wie vorher

Anlass zu den lebhaftesten Klagen.
Diesf^ Klappen wurden von ihnen freihch mit »ifleicher Münze

<lein llei( he zurückgegeben : Auch das Reich hütte seiner Pro-
tektiunsptliclit sehr wenig genügt. Sie hatten nicht so Unrecht.

Ein kurzer üeberbhck über die Schicksale Lothringens seit

1542 zeigt deutlich, wie wenig der Nürnberger Vertrag sich

auch in dieser Hinsicht bewährt hat.

Die nächsten Resultate desselben hatten zwar ohne Zweifei

<loii Wünschen der Herzoge entsprochen. Tlirc Verbindung mit

dem Kaiser sichorlc sie vor <\vv voidi niLreiKlen üebermacht
Fninkreidis uml \>'rschafTte ihnen im l^rieden zu Grespy (1544)
mit der darin stipulierten Restitution der Festung Stenay einen

willkommenen Tiiumph. Aber er währte nur solange, als die

kaiserlichen Waffen den französischen überlegen waren. Die
Misserfolge der letzten Jahre Karls V. wurden auch für sie

verhängnisvoll.

Schon im Jahre 1550 nahmen die Anmassungen der Fran-

zosen gegen das lothringisL-lie f fcrzogshaus einen schi" sdiarfen

Charakter an und veranlassten die Herzogin-Witwe Christine,

welche für ihren unmündigen Sohn die Regentschaft führte,

sich mehrfach an ihren Oheim Karl V. zu wenden. Die Kor-
respondenzen dieser Zeit zwischen den Höfen von Brüssel und
Nancy sind angefüllt mit Anfragen und Ratschlägen inbetrelT

der fian/.ösisclicii Pläne, über deren gewaltsame Absicht auch
die ficundschaithche Maske niemanden zu täuschen vermochte.

^

Der Pariser Hof suchte durch eine französisclie Heirat den

jungen Herzog wiedei an sich zu fesseln, um so den Einfluss

der kaiserlichen Nichte und damit auch den des Kaisers in

Lothringen zu brechen. Trotz der eifrigen Gegenbemühungen
Karls V, gelang es König Heinrich H. nach seinem raschen

Verstoss gegen die Bischofsstädte Metz, Toul und Verdun seinen

Zweck zu erreichen und festen Fuss in dem Herzoj^tum zu

fassen. Fr behandelte dasselbe gleich einem unterworfenen
Staate, ijestimiiito die Einsetzung einer neuen Regentschaft, die

Vertreibung allei kaiserlichen Unterthanen aus den Diensten
des jungen Herrschers und ffihrte diesen endlich als unfrei-

1 Druffel, I 688: Königin Maria au König Ferdinand (M&i 1551)

«et onltres toutes antres practiqnes veillent (les Fran^ais) contraindre
notre niepr-r la (hichossc de Lorraine luy amener son fils. cp que

crains est pour le mariei avec sa fiUe, le retenir et se saisir da pays.»
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^villi^'e!l Gefaiijrenen mit ^u]i tVnt.i Eine frauzösisclip Erzieliunj:^

.Sellien rias leichteste Mittel, ihn zu einein willtahrii^^en Diener

Frankreichs m maclien un»l des» Bewusstseins seiner Souveränität

mehr und mehr zu entwöhnen.
Das Reich schwieg /.u diesen g^egen seinen Schützlinge und

dessen Lande angewandten Zwangmassregeln. In euoein Avgen-
hlick^ wo einige .seiner bedeutendsten Fürsten mit Frankreich im
Bunde standen, fand man keine Zeit, sich mit dem ohnmächtigen
Herzojr m heschaftigen, sondern üljerhess ihn einfarli '\or Gna<le

des Königs. Die im Jahre 1550 von dem lothrinj^isciien Ge-
sandten au den Speyerer Reichstag gehracliteu Vorscidäge, wie

das Herzogtum im Fall eines plötzHchen Angriffs bis zur Hilfe-

leistung der versammelten Stände zu schützen sei^^ sind von
denselben wohl nie in emstliche Erwägung gezogen worden. .

Nach 1552 hess sich dergleichen noch weit weniger oder
nlierliniipt nicht mehr durchführen : Die Lothrin^rer standen \nr

längeic /<Mt — ihr Herzog lebt.' :nn Pariser Hole niul ward
gemeiiistini mit den jungen Sölnien des Königs erzo,u»*n — so

dui'chaus im Schlepptau tlei Irauzö-sischeu Politik, dass der

Gedanke einer geroemschaflUcben Aktion mit dem deutschen

Boich gegen den westlichen Nachbar sich schon dadurch verbot.

Seit dem To<le Karls V,, der mit richti^fm j)o!itischen Blick

stets die Identität seiner und der lothringischen Interessen er-

kannt hatte, erkalteten die Beziehungen des Hei-zoiiturns zum
Reiche vollends. Die Nähe der .spanischen Niederlande wiess,

wenn man ein Gegengewicht gegen I raukreich brauchte, nun-
mehr auf Spanien hin.

Die Streitigkeiten zwischen der herzoglichen und franzo>

sischen Regierung, an denen es trotz der nahen veiwandt-
schaftlichen Verbindung, welche bald beide Höfe verknn[)lle,

nictit fehlte, hatten ihi'en T^ispruni: ziniieist in dem Iclnis-

rechtliciien Verhältnis des Herzogtums Bar. So lange die Könige
die Hoheit srcchte ihrer Vasallen nicht we-^entlicli antasteten,

sondern sich im ganzen mit deren Huldiguug.seid begnügten,

hatten die Herzoge diese Lehnsfessebu erträglich gefunden. Erst

unter Franz I., der die Zögel viel schärfer anzog und vor
'

allem für die oberste Gerichtsbarkeit der Krone über Barrois
mouvnnt eintrat,* lehnen sie sich mit immer jirösserer Leiden-

schaft liegen die französische Oberhoheit aul und kämpfen \'m-

die ihnen bestrittenen Souveränilät.sreclite mit nicht niinden^m

Eifer, als sie auf der östlichen Seite gegen die Superioiität des

Kammergerichts bewiesen hatten.

1 Dom Calmet II, 1299.
2 Druffel I, '^H.
3 Cfr. S. lö.



Nachdem sie hier tlurrh den Nürnherger Vertraj^ dir

hpj^ehrlen Freiheiton erlangt, mubbte der Wunsch, auch jen-

seits der Maas ihre iSouveränität unbeanstandet zu geniessen,

nur desto lebhafter in ihnen erregt werden. Im Jahre
Hess sich endlich der junge König Franz II. herbei, ihnen
seine Hohe i tsrechte über die französischen Lehen zu uberlassen;

nur durch den Lehnseid sollten sie fernerhin seiner Krone
verbunden sein.

'

Welche Empörung daher, als fünf Jahre später Karl IX.

hei seinem Aufenthalt in dei- Stadl Bai* einen Souverünitätsakt

vollzog und so den Bestimmungen des letzten Vertrages offen

Hohn sprach. > Die in ihrem Eifer gegen Frankreich unermüd-
liche Herzogin Christine beeilte sich, Granvellas Rat einzuholen.

Aber sie fand bei ihm nicht mehr dasselbe Entgegenkommen,
wie in den ersten Zeiten nach dem Niiinbei^er Vertrage. Der
ehemalig:e Rat der Kaisers stand jetzt in Diensten des spanischen

Königs und begnügte <sich damit, die iiei/ogiii auf den ?Teueu

Kaiser hinzuweisen : Zu iiiia, ihrem Oheim und dem Bruder
Karls y.y welcher bei seinen Lebzeiten, um die Rechte des
Reiches gegen Frankreich zu wahren, die Lothringer nach
Kräften unter<tiitzt hätte, solle sie ihre Zuflucht nehmen und
auch in den Registern der kaiserlichen Kanzlei, des Kammer-
gerichts und des Mainzer Erzbischhofs Umschau halten lassen,

ob sich etwas für ihre Sache, d. h. die I^ehauptun-^ der herzog-

lichen Souveränität darin finden würde. Er selbst scheint sich

freilich nicht viel davon zu versprechen, « da die Prätensionen
der Franzosen, wenigstens auf die Souveränität über Bar, w
ihm wohl bekannt, schon recht alten Datums und auch nie von
den Herzogen zurückgewiesen seien». * — Ob Christine diesem
Rat Granvellas gefolgt ist, ei-fahren wir nicht. Doch ist es kaum
anznrtchmcii, da Kar! IX. unmittelbar darauf durcli eine be-

gütigende KrkUirung den Argwohn des Herzogs zu beschwich-
tigen suchte.

Eine definitive Regelung der vietumstrittenen Jurisdiktions-

verhältnisse im Herzogtum Bar sollte dann das sogenannte
lothringische Konkordat von 1571* herbeiführen, <las den Her-

zogen zwar inbezug auf ihre Regalien- und Souveränitätsrechte

sehr willkommene Zuj^estandnisse brachte, aber doch auch die

• Appellationsinstanz <les Pariser Parlaments keineswegs aufgab.

In ungleich günstigerer Lag-e befanden sie sich ohne Zweifel

in ihren rechts der Maas gelegenen Gebieten «iem Reichskamiper-
gericht gegenüber. Ohne vollständig von dessen Superiorität

1 Dom Calmet V, 727. (II edit.)

< Dom Calmet m, 1859.
^ «Papiers d*£tat du cardinal de Qranvelle.» VII, 671.
* Chiflet öO.
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befreit zu sein, j^;enos!seii sit« docli dort das tui* die rechtliclien

Bezieliunjfeu zu ihren Unterthimen so überaus wichtige prive-

iegiuni de non appellando und waien damit im Besitz einer -

wirklichen, nicht duirli Klauseln ei iigesch rankten Gerichtsliolieit.

Ximiiit man hinzu, dass sie nach Westen einem einheitlich

«jeschlosseniMi und rücksicidslos vordrän^^enden Staatswesen be-

nachbart, im Osten da^ej^en nur «len Kinflüssen einei- verfallenen

und schvverfällijreu heichsorjjanisation ausgesetzt waren, und
verjjfleicht man die unjj^ewöhnlich rasche Entwickelung des Iran-

zösischen Könijjtums im 1(3. und 47. Jahrhundert mit der in

<liesem Zeitratim ebenso schnell sinkenden Macht des deutschen

Reichs, so wird man klar eikennen, wie von Seilen Frankreichs .

den Herzoi^en von Lothrinj?en die ^n'össle Gefahr für ihre Selbst-

ständigkeit drohte, und dass sie iKisser daran gethan hätten,

sich statt einer zweifelhalten un<l scheinbar una})hängi«(en Aus-
nahmestellung zwischen den Parteien einen festen Anscbluss

an das Reich zu verschafl'en und in einem steten, auch innern

Zusammenhang mit demselben zu verbleiben. Wenn sie aber,

sonst ohne jedes Interesse für die allgemeinen Angelegenheiten
des lieichs, nur in Fällen der Not, auf den Wortlaut desNürnberger
Vertrags sich stützend, um seinen Beistand warben, wai" es

nicht zu verwundern, dass man ihnen dann Misslrauen und
Kälte entgegenl)rachte iukI den Versprechungen des Vertrages

' so widerwillig und zögernd w'ie möglich nachkam. — Im dreissig-

jährigen Kriege sollt«» der Nürnberger Vertrag seine Feuerprol)e

bestehen.

Die politischen Folgen des NürnbergerVertrages

bis zum Ende des dreissigjährigen Krieges.

Unter den letzten Valois hatte das Verhältnis Lothringens
zu Frankreich trotz aller Souveiänitätskonllikte der verwandt-
schaftlichen Verbindung beider Höfe gemä.ss einen ziemlich

freundlichen Charakter getragen. Zu der neuen Dynastie der
Bourbonen dagegen mussten sie von vorneherein in einen natin -

gemässen Gegensatz treten, da sie selbst einst ihren Ehrgeiz
auf die Erwerbung der französischen Krone gerichtet und dem
Ketzerkönig Heinrich IV. an der Seite Spaniens bewaltneten
Widerstand geleistet hatten. Zwai- machten .sie, sobald der
Sieg der Bourbons entschieden und für ihre eigne Sache nichts

mehr zu liofTen war, gute Miene zum bösen Spiel und schreckten

selbst nicht vor der Anknüpfung verwandtschaftlicher Beziehungen
zu dem neuen Herrscherhause zurück. Aber es war eine un-

4
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aufriclitijie, nur duidi die Not diktierte Politik, welclie die

Herzo^^e keineswegs hinderte^ mehr&che Veiiiindungen mit
deutschen Fürsten anzubahnen oder zu erneuern, > wohl um an
ihnen einen Rückhalt {^egen etwaige Uebergriffe der französischen

Krone zu luiben. Denn darüber konnte kein Zweifel sein. Der
grosse Sftilag, den Heinrich JV. ;ini Abend seines Lebens ge^-en

Habsl)ijrfj: zu führen gedachte, hiillc auch Lothringen getrtiiren.

«Die Habsburger zu scliwiichen und die Vereinigung Lotliringens

mit Frankreich vorzuhereileu, das waren die Hauptziele

Heinrichs IV. in dieser Zeit; oder^ diese heiden Projekte fielen

vielmehr in eins zusammen, sie waren nur zwei Teile ein und
desselben Planes, die, mil einander verbunden, für immer die

kontiiietiiale Ueberlegciilieit Fi-.inkreichs zu sirhem schienen ». ^

])er Tod des ersten Hourbonenkönigs j^ewain'te den Loth-

ringern nochmals eine kurze Paus»- der Eiholung Ond Huhe.
Wenn Heinrich IV. seine Absicht, seinen Sohn mit der erb-

berechtigten Tochter des Herzogs Heinrich zu vermählen und auf
diese Weise das Land später der französischen Krone einzuver»

leiben, durch das Vorrücken seiner Truppen an die lothringisclie

Grenze unterstützt hatte, 3 so Hess seine Nachfolgerin, die

Regeritiii des unmündirren Liuhvi{^s XHl., Maria von Medici,

ihrer s|nuiisch-dynaslischeu F^olitik zu Liebe, diesen für die

Grösse Frankreichs viel versprechenden Plan fallen und bewarb
sich für den Jungen König um die Hand einer habsburgischen
Prinzessin. Ein kurzer Waffenstillstand in dem traditionellen

Kampf der französischen und habsburgischen Macht tnti ein,

während dessen die lolhringisi lie Politik si( h freier und unge-
hindert, nicht nielir erdrückl dur« h das ßcwusstsein der fran-

zösischen An ondit'L imjrspläne, entfalten konnte.

Für die IJeziehuii^cii Loliiringens zum fleich in dieser Zeit

ist es als bemerkenswci l heiAorzuheben, dass auf dem llegeus-

burger Reichstag von 1613 zum ersten Male seit dem Wormser
Reichstag von 1495 der Herzog von Lothringen wieder personlich

erschienen war* und persönlich seine Belehnunj^ mit den ihm
zugehörigen Reichslehen empfangen hatte. ^ Auch ward die

lothrin^'iscbe Stimme auf die.-^eni Reichstag zuerst durch den

Herzog selbst« und nicht wie vordem durch die Mercoeursclie

1 d'Haitssonvillc I. 79.

2 (rHanssonville I, 8't.

3 d'Haussonvillc 1, iJU tl.

4 d'Haussonville I. HO.
& Cbiflet 47.

Koch. «Reichstagsabschiede. > III, 529: Der herzogliche Ge-
sandte hatte unterschrieben für «Heinrich, Herzog zu Lothringen,

Kalabiien, Bar und Geldern, Markgraf zu Font-ä-Mousson und No-
meny, Grafen zn Proventz.»
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Seitenlinie des HaU8es geführt, da diesellie ein Jahr vorher die

Markp^nifschaft Xdmrny, an der die lothringische Stimme haftete,

dem Herzoge verkautt hatte.

D'Haussonville erwähnt, dnss der Herzog sie h (laumi.s ciin'j.

um die Gunst des Kaisers Matthias heniüht hätte. Einen wirk-

lichen Dienst leistete bald darauf sein Bruder, der Graf von
Vaudemont) in Gemeinschaft mit seinem Sohn, dem spater lje~

rühmten Karl IW, der habsburj^ischen Sache, indem sie unter-

den Fahnen der Liga das rebeUische Böhmen dem Kais^er

Ferdinand zu imtemerfen halfen. ' Wie in den Tagen Karls V.,

so katnen auch jetzt wieder der doulsclie Kaiser und ein Prinz

des loUiringischen Hauses in persönliclie Berührung ; sie niusste

für das Herzogtum verhängnisvoll werden, wenn der nur mo-
mentan beschwichtigte Antagonismus der Dynastien Habsburg
und Bourbon uneder offen hervorbrach.

Seit nun Richelieu in dem Sinne Heinrichs IV., d. h, in

anti>^panischem Siniu' für Ludwig XITT. die Staats<(esrhäfte

leitete, webte vom Pariser Hofe ein erludilirli s( liäi terei' Wind
nneh dem an das spanische Interesse ^ekettele Lolhrin'^ou hin.

Die gewaltsame Umslossung der Thronfolgeordnung, welclie

der Graf von Vaudemont und Karl IV. 1625 zu Ungunsten der
Tochter Herzog Heinrichs unternommen hatten,* verletzte den
französischen König nicht nur, weil darin willkürlich über Bar,
über ein Lehen seiner Krone verfügt,* sondern auch weil dieser

Staatsstreich von Spanien und von seinen Anhängern befür-

wortet worden war. Dennoch erkannte Ludwi^i XIII., (iem

durch die Um uhen der Hugenotten die Hände gebnniiLii waren,
die neue Regierung an, und auch der Kaiser, welcher sich,

wie es bei d'Haussonviile heisst,* als cnat&rlichen Richter dieses

Zwistes» betrachtete, ver.schlos8 sich nicht den Vorstellungen
der an ihn gesandten Unterhändler. — Schon einmal — im Jahre
1i3i — worein (lentscher Kaiser, Sigismund, als Schiedsrichter

in einem lotlirin<iisclien Ki'l)fol<j:esti-eit aufgetreten. Wenn jetzt

Ferdinand II. bei älinliciier (lelegenheit eine ähnliche Holle zu

spielen gedachte, so darf man ihm das Keclit dazu nur in sehr

beschrftnktem Masse zugestehen. Zwar hatte auch Sigismund
über die Erbfolge eines Herzogtums entschieden, das in jener
Zeit, wie aus den Lehnsbriefen hervorgeht, kein Lehen de&

1 d'HatissoTiYille I, 126.
2 d'Haussoiiville I, 140 ff.

^ d'HaussonvilU- I. «Pircos justiticatives» : memoiro «l'^s intcrpstK,

que le roi a que la dache de Lorraine tombe en quenouille. 466.

«Tiercement c'est ano entreprise toute uotoire sur la soaverainetft

da roy poar ce qui touche la 8oiiveraiii0t6 de Bar.»
* d'HanssonTille I, 154.
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Ileiches mehr wnv. ^ Durcli den Nürnberger Vertrag aber wai*

das Herzogiuin in aller Foim als freies und unabhängiges
Fürstentum anerkannt worden, und der Kaiser konnte daher
'nicht üher dasselbe an «ich, sondern nur über die lothringischen

Reichslehen verfügen, und für diese erhielt Karl IV, allerdings

schon im Jahi-e 16'J7 dio kaiserliche Belehnimg.

*

Die lothriii*risLlie Politik war inzwischen immer mehr in

das Fahrwasser der aiitliVanzüsischen Sti önnin^ einp:elenkt.. Den
leidens( hat'tlichen und unternehinungsiuslij^en Geist Karls IV.

veiniocbtü die stille Zui ückgezogenheit, in der sich sein Vor-
ganger^ Herzog Heinrich^ gefallen hatte, nicht zu befriedigen.

In hahshurgischen Diensten hatte er seine ersten kriegerischen

Lorbeeren gepllückt
;
persötdiehe Neigungen, verwandtschaftliche

Beziehungen fesselten ihn an die katholisoh-habsburgische Sache.

Um so verhängnisvoller war es, dass fast zugleich mit seinem
Reijioi iiiii^santritt sich auch in Fiankreichs Politik ein Ivm-
s<:li\vuiig vollzüj^ j und Richelieu den acil dem Tode Heinrichs IV.

ruhenden Kampf gegen die spanisch^ö-slerreichische Weltmacht
inrieder auf allen Punkten eröffnete. Bald wurde auch Lolliringen

in diese Gegensätze hineingerissen. Karl IV. machte den Hof
von Nancy zu einem Mittelpunkt der gegen Frankreich oder

vielmehr der gegen Richelieus persönliches liegiinent j^erichteten

iJestre])un|jren und Intriguen in Kuropa und musste zuletzt dafür
mit «lein Verlust seiner Herrschaft bü.ssen.

Die allmähliche Unterjochung des Landes, die in sehr au-

voUendet» und mehr als fünfundzwanzig Jahre sollte sich Frank-^

reich in dem' für .seine Machtentwickelung so wichtigen Besitz

behaupten.
Wie \ erhielten sich K.iisei- und Reich zu dieser Verge-

waltigung des s( liulzverwandten llerzogtunis? Durch das Reich
tobten die Stürme des dreissigjährigen Krieges, alle verfassungs-

mässigen Bande waren in Auflösung, in den Tagen des Resti-

tutionsediktes und des Prager Friedens drohte noch einmal da»
Schre( kgespenst des kaiserlich-habsbutpschen Aljsolutismus.—
Der Kaiser selbst liess es an Teilnahme für den Herzog, seinen

und Spaniens kriegstüchtigen Bundes^renossen, keineswegs fehlen.— Zwar wissen wir nicht, ob die iüneuerung des Nürnberger
Vertrages durch den Regcnsburgei' Kurfürsten tag von iOllO, auf

die Karl IV. später einmal hinweist, =^ wirklich in dieser Form

1 Cfr. S. 26.

2 Dom Calrnet III, 200.

3 Calmet III. <Prcuves> 512. In einer Deklaration an den Kaiser

vi^ii 1694 heisst es «il (le dac) en a baill6 divers advis k votre ma-
je6t6 (>n i)articulier et cil g^nitaX a la dite demiere diete de Batis-

boiiiic. ;i P^llt" et ;i iiiossicnrs les clecteurs Oü . . . fat de Donveaa
refraichi et contirme le traite de Tan 1542.»

ziehender Weise geschildert ist, war 1634
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.stattj;efunderi hat. Doch ist es iiitlit ohne Bedeulunj;, <lass hei

<len auf jenem Konvent mit Franivreich einjreleitetcn Friedens-

verhand lun^'en Kaiser nnd Kurfürsten auf des Herzo^^s Sicher-

heit lebhaft l)edacht waren und ihn^ der damals ührij^'^ens noch

keine Gebietsschädigunj; von Seiten des westUchen Nachbars
erlitten hatte, ausdrücklich in den Regenshur{;er Vertra|^^ mit-

einschlossen. — Zur Zeit der französischen Invasion hatte sich

Karl IV. dann hilfellehend an den Kaiser j-ewandt und ihn in

sehr dringender Weise an die Gefahren jjemahnt, die das Ver-

derhen Lotlirin},'^ens auch dem Iteich und insbesondere dem
Hause Oesterreich bereiten würde. Sei doch {gerade in dieser Ein-

sicht einstmals der Nürnberger Vertrag vereinbart worden. 2 —
Der Kaiser konnte sein wai mes Interesse für <len seines Landes
beraubten Alliierten l>ereits im nächsten .lalire (1035) beim Zu-
standekommen des Prager Friedens bethätigen. Nicht genug,
dass dem Herzog völlige Restitution zugesagt wurde, der be-

treffende Friedensparagraph nahm .sogaie ne sehr heraus-

fordernde Spiache gegen Frankreich an: «sollte es (eine neue
Schädigung des Herzogs) aber über Zuversicht geschehen, soll

solches von Ihrer Kayserlichen Majestät und von denen diesen

Frieden-Schluss beliebenden (Uiur-Fürsten und Ständen des

Reichs an den Verursachern luid Helfershelfern nicht unge-

ahndet noch ungerochen gelass<'n werden».

'

Eine nicht minder günstige Haltung füi- Lothringen zeigte

auch der bald darauf in Regensburg zusammentretende Kur-
fürstentag. Die persönliche An\\x)senheit des Bruders Karls IV.,

<les Herzogs Franz, der in sehr engen Beziehungen zum Wiener
Hofe stand, blieb nicht wirkungslos: das Gutachten dei- Kur-
fürsten wies auf die diingende Notwendigkeit hin, bei den zu

Köln projektierten Friedensverhandlungen mit Frankreich ins-

besondere das lothringische Interesse zu wahren. «Dei* Herzog
sei ja nur deshalb seiner Lande ent.setzt worden, weil er Ihrer

Kayserlichen Majestät als ein vornehmer Reichsfürst gegen
deroselben Feind alle mögliche Assistenz geleistet, wiewolen nun
nicht zu zweifeln, es werde die Cron Frankreich sich unter-

stehen, mit allerhand [»raetextibus die Retention dieses vor-

nehmen Herzogtums zu behaupten und .solches von dem lleich

abzuzwacken.» Ohne die völlige Wiederherstellung Lothringens,

der starken Vormauer gegen die französischen AngrilVe, sei jedoch

* Khevenhüller. «Aimales Ferdinaiidei.» XI, 1213. cDie Kurfüi-steii

forderten in einem Gutachten, dass Frankreich das Versprechen gebe,

bis zum Abschluss der Verhandlungen «in den lothringischen Stiftern

nichts zu movieren, sondern alle Thfitlichkeit gegen die Stände <le.s

Reiches und bevorab Lothringen einzustellen. >

^ Dom Calmet. VIT. «Preuves » 202.
5 Londorp. «Acta publica. > IV, 41)0.



kein beständiger Friede für das Römische Reich und die aD-
grenzenden Gebiete zu hoilen. >

Die Aussichten auf Rf'ondigung^ des Kriejjes verwirklichten

sich indesö noch nicht, und es ciitsprach sehr wolil dem
scliwankenden und unzuverlässigen Charakter Karls IV., wenn
er, der alten Bundestreue ^^e^^en die Habsburger uneingedenk,
sich plötzlich mit dem Pariser Hofe in Verbindung setzte, um
auf diesem bequemeren und leichteren Wege die Restitution

seiner vei lorenen Herrschaft zu erlangen. Die darüber seit dem
Frühjahr 1639 angeknüpften Verhandlungen wurden jedocli

erst zwei Jahre später zum Ahscliluss gebracht, fast zu derselben
Zeit, wo eine loliiringische Deklaration, ein Gesuch um Hilfe

und Beistand, den gerade in Regensburg versammelten Reichs-
tag beschäftigte.

Diese Deklaration war begreiflicher Weise nicht von Karl IV.
selbst, sondern von seinem Brudei* Franz ausgegangen, der den
(Jebertritt des Herzogs auf die französische Seite entschieden
misshillij^^te und später an allen europäisclien Hofen j^e^en ilessen

Abmacliungen mit Richelieu protestierte. Er hatte heim Beginn
des Reichstages in Regensbm'g geweilt, ^ sich dann abei' nach
Wien zurückgezogen und die weitere Vertretung der lo-

thringischen Interessen seinem Residenten Rousson uberlassen.
Dieser arbeitete auf eine Anregung des kaiserlichen Gesandten
hin den Entwurf zu einer Denkschrift an die Reichsstände aus
und übersandte ihn dem Herzoge mv Dnrchsiclit, ohne sich

nachher jedoch um dessen Korrekturen zu bekümmern. ^ In der

deutschen Uehertragung des Memorandums hliehen insbeson-

dere einige bedenkliche Stellen, die nicht nur Frankreich
sondern auch das Haus Habsburg peinlich berahren mussten, ^

unverändert. Es handelte sich dabei um genealogische und
andere Prätensionen des herzoglichen Hauses, die sich vor allem

gegen Frankreich mit einer höchst beleidigenden Schärfe wenden,^

1 Loudorp IV. 587.
2 cM^moires de la socifitc d'Archi'ologio Lorraine et du mus^e

historique.» XIII. 124. — Des Robert. *('orrospondancc Inedite de
Nicolas-FranyoiSjduc de Lorrame et de Bar (1634— 1644).

>

^ Ibid. 1H6. Die Korrespondens des Intendanten des herzogUchen
Hauses, des Barons von Hennequin, kommt hieiinr in Betracht. Auf
angedruckt gebliebenen Memoiren Uenneqnina geht auch Dom Calmet
VI,m (U- edit.)

^ Jedenfalls war es sehr ungeschickt, anter den den Herzogen
on mächtigen Potentaten entrissenen Königreichen, Herzogtümern
u. s w., neben Jerusiiltnn. Frankreich auch Neapel, Sicilien, Ara-
gonicn, Kalabriou, Geldern, Zutphen, habsburgische Besitzangeo,
aafzaführen.

^ Chantereao le Febvrc wurde dadurch zu seiner 1642 er-

schienenen Gegenschrift «Considirations historiqnes snr la g6n6alogie



— oo

— es wird .so<,^ai' von einer Usurpation der Kapetinger öber die

Herzoge, die Nachkommen Karls des Grossen, gesprochen, —
im übrigen ;ibor recht alten Datums sIikI. Bemerkenswert ist,

il.itiü in der Fiirstenratssitzung vom 15. I'ebruar d<'i l»randen-

hur^ische Gesandte für Pominern-Stettin an diest»r übei triehenon

Hervorhebiinj; »les «splendor und hi^nität dii^ses Köni^liclieii

Hauses LotbringcnD Anstoss nahm, «aiamit es niciit da£> Anseiien

hätte, als ob dieses Haus eine sonderliche Prüro<^ative vor

anderen Häusern habe, da doch viel Fürstliche Häuser im
HeiUgen Römischen Reich ihre Herkunft von Königlichen und
Fürstlichen Hänsern deduzierten.» i

Sehr charakterisfisc h für die -ranze Tendenz der lofhr-in-

^ischen Deklai-alion sind die «larin enth;i!!t'nen AnsITilii'iin^eu

über iliiü Verhäitui.s des Herzog-tums zum iieich. S()^lei(li in

den einleitenden Worten «das durchlauchtige Königliche Haus
von Lothringen hat unnötig geachtet, in diese hocliansehnliche

Zusammenkunft ihr altes Herkommen und Extraction zu reprä-

»«entieren)>, ist der Verzicht auf das dem Herzog im Fürstenrat
zn-^fehende Volum lu^^^esproehen, ein Verzicht, der gewisser-
niassen motiviert wnd dnreh die unmittelbar daran sich

•^el» liessende Sciiiidenniij von seines Hauses (llan/ und Würde.
Kine Herablassung uud i\rniedrigung — so liest man zwischen
den Zeilen — würde es für dieses Haus sein, sich aut gleiche

Stufe mit den andern Reichsforsten zu stellen und unter ihnen
Sitz und Stimme zu fuhren.

Zu dieser hochfahrenden Einleitung steht der weitere In-
halt des Memorials durchaus nicht in Widerspruch. Die lehns-

rechtlichen Beziehungen des Herzoj^s zum Reich werden mit
Stillschweigen iil)ergangen, und dei- Nnrnher^er Vertru;^ in sehr
bedenklicher Weise lediglidi als ein Schutz- und Trutzbündnis
wie zwischen zwei fremden Mächten interpretiert.' Mit beson-
derem Nachdruck wird hervorgdioben, dass die Herzoge stets

den Pflichten dieses Bündnisses von 1542 nacshgekommen seien

de la Maison de Lorraine» Teranlasst. In der Einleitung sagt er:
«Ce!a — die Schrift des Herzogs an den Koiclistag. die er auch iu

Reinem Werlce mit abdruckt — m'a ol)Ug^ de rendre (;e sei*vice au
Roy et a, ma patrie, de dessiler les yeux d'uii cbacun sur Torigine
de la Maison de Lomine >

1 Londorp V, 11!*.

2 Londorp V, 71. «Dieweilen nun dies Haus Lothringen durch
den 1542 den 26. August zu Nürnberg gehaltenen Tag für souverän
and frey declariert, auch die zwischen dem heil. Römischen Reich
and gedachten Hortzogen, von Lothringen gemachte Konföderation
mit sich bringt, dass das heil, llömisclie Moicli, im fall es attaqiiirt

würde, von ihnen, den Hertzogen defendieret, und im Gegensatz, da
sie augefochten würden, vom Heil. Köm. Ueich protegiert lind ge-

schützt werden sollten.»
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und wider alle Gesetze der Chronologie so^ar Herzoj^ Antons
Thätigkeit im Bauernkri^e als Beleg djizu beigebracht. Zum
Schluss richtet der Herzog an die Stände die drini^ende Bitte,

für seine Ilestitution Sorge zu tragen und die Friedenstraklate

um keinen Preis ohne ihn einzugehen, da nicht allein dfe Be-
stimmungen des Nürnberger Vertrages und des Prager Friedens,

sondern aucli das eigene Interesse des Reiches, dem das Her-
zogtum jeder Zeit als Vormauei; gegen Frankreich gedient,

den Schutz und die Erhaltung Lothringens notwendig mache.
Die lothringische Frage kam im Füi stenrat am 13. Februar

/.uerst zur Beratung,» Doch wtirde die Hauptverhand huig auf
ani^erneineu Wunsch bis zur nächsten Sitzuuii- verscliohen, so

(l.iss tVir diesnial nur Baiern und Altenburg Gelegenheit zur Au;?-

spiache fanden. So freundschaflUch nun auch die von ihnen
abgegebenen Vola beide fär Lothringen lauten, es lässt sich

doch nicht verkennen, däss der grosse religiös-politische Gegen-
satz der Parteien am Reichstag auch darin zur Geltung kommt.
Baiern, durcti das gemeinsame katholisc li-habsburgische Inter-

esse und durcli \ erschwHLi'Mnnp: mit Lothringen verbunden,
stellt sich dui(li;nis auf den Sfandpiinkt des Prager Frieden^
und des Kurtürsthciien Gulaclitens von 1()3() : Man möge tiem

Herzog das Bedauern des Reiches über seine traurige Lage
aussprechen, mit der Versicherung «man hätte ihm auch gerne
sukkurieren wollen, wenn es nicht der status belli im Reiche
verhindert und die Armeen ziemlichen abkommen ; da aber die

arma wieder prosperieren oder zur Friedenshandlun^ kommen
würdeii, sollte er versichert sein, dass man seiner nicht ver-

gessen und demjenigen, was im Pragei- Fl ieden versehen, nach-
kommen würde.» — Das protestantische Alteni)urg drückt sich

weit vorsichtiger aus : «der Herzog sei zur GeduM zu dispo-

nieren, bis man mit dem Gegentheil, insonderheit der Krön
Frankreich zu den Haupt-Traktaten schreiten würde» ; dann
allerdings wolle man mit allen Mitteln für seine Restitution

Sor^e tragen. Der Gedanke an ein bewafTnetes Vorgelien zu

Gunsten Lolhiingens, wie er in dem Ijairischen Votum hervor-
tritt, wild damit zurückgewiesen.

Für die Hauptheratung am 15. Febi uar war der ungetahi- in

dem Sinne Attenburgs gehaltene Vorschlag Salzburgs «man möge
den Herzog in j)ui is generalibus vertrösten, dass man bei den he-

vorstehenden Friedensverhandlungen mit Fiankreich an ihn
denken würde, bis dahin aberjihn sieb selbst überlassen»,* von

1 Die Protokolle beider Furstenratssitzangen sind afogedrac^
bei Londorp V, 114 ff.

8 Londorp V. 116. Das Votam schliesst mit den Worten: «nicht

zweifelnd; sie (Ihre herzogl. Darchlancht^ auch ihm Ortes nicht
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entscheidender Wirkung. Umsonst beeiferien sich Baiern und
Oesten-eich und nicht minder Buiig^nd, die Heichsstände zu

lebhafterer Paiieinuhme für den Herzog fortzureissen ; die

meisten, .selbst die eifrigen Anhänger des Hauses Habsburg,
stimmten den Votis von S&lzburg oder AUenhurf: I)ei, die im
Prinzip l)eide gleichlauteten, nur dass Altenhur^ in dieser

Sitzung eine etwas schärleif Tonarf heliehte «man solle in (»uii^

generahbus verbleil>en und sich uiciii speciahter herauslassen, j»

um so mehr^ als das lothringische Schreiben nicht eiamal von
dem regierenden Herzog, sondern von dessen Bruder ausge-
gangen sei. Ein anderes Bedenken fägte Württemberg: hinzu,

«die Antwort müssle in generaUbus eingericlitet werden, damit
es nirlit da< An^fbcn habe, .'tls woMle rrt.U! der Kioiie Frank-
i'eich einen neuen Krieg anbieten». Also keine aUi^enJdicklit he

Hilfelei-stuiig, keine besondere VerpÜichtungen gegen den
Herzog, wie es wohl den Intentionen von Baiern und Oester-

reich entspi*ochen hätte!

In den votis der Vertreter des Bistums Verdun und des

i«chwäbischen Grai'enkollegiums, weiche erst g^n den Schtu&s
der Sitzung zum Worte kommen, sind zwei interessante Aus-
hihrungen über das staatsi erhtli( Ii«' Verhrdtnis Lothringens /um
Reich enthalten. Das.sclbe war i)ei iler Unürage im Für."<tenrat,

obwohl das lieizoghche Memorial mit seiner eigentündiclien

Auflassung des Nfirnbei-ger Vertrages beinahe dazu heraus«
zufordem schien, bis dahin mit keinem Worte berührt worden,
man mfisste denn der Bezeichnung des Herzogtums «als ein

vornehmes Stücke des Heil. Römischen Reirhs» durdi Alten-
hnr-^ (in dem ersten Votum vom V.]. KelHinr') und Wnr/)Mn-;j'S

Aeusscrung nlier tlen Herzug als eines "sonilei dit (n nicnilu uni

des Reichs)) irgendwelches Gewicht beilegen. iJer Nürnberger
Vertrag wird — aus dem Votum der schwabischen Grafen daVf
man das schtiessen — den Ständen nicht einmal bekannt
gewesen sein, sunst hätten sicherlich die Freunde Lothrini^ens

nicht verfehlt, sich auf ihn nachdrücklich zu berufen. Wenn
Burgund allgemein von einer fides foederum et conven-
tionum spricht, zu der man gegen den Herzog verbunden sei,

so ist dabei eher an den Prager Frieden und dif Hundcsg<'no.ssen-

schaft des Lothringers mit Spanien und Oesterieiili als an den
Nürnberger Verlrag zu denken. Dass nun gerade der Ver-
dunsche Gesandte die Gelegenheit wahrnahm, seinen Kollegen
im Fürstenrat einen kleinen staatsrechtlichen Vortrag über
Lothringen zu hallen, erklärt sich jedenfalls aus den verwandt-
schaftlichen Beziehungen zwischen dein herzogliehen H^nse
nnd dem Hisi Uof. Der Gesandte sucht die dem Reiche obliegende

unteriasscu würde, in Bereitschaft zu siebeu und es selbsteu dahin
zu ordnen, wie ihr Land in Acht an nehmen.»
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Vorptlichlung;, für den Herzog orwo nicht per aniia, jedocl» durcb
gütliciie Traktate einzulreten >, nicht allein aus den früheren,

zumal im Prager Frieden 14 iia( hten Versprechungen herzuleiten,

sondern weist mit Ixjjjuiniert^in Nai'h(h uck auf die reichsrecht-

liche Stellun«; der Lothringer hin und zitiert dafür einen Passus
aus dem 1631 erschienenen V. Buch des Limnaeusschen Staats-

rechts. «Obwohl Ihre Durchlaucht dem Heil. Römischen Reich
nicht unterworfen» so hätten sie doch von demselben viele

f.t'lien, welclir; einen «^ro^isen Teil Landes in sich liätten ; des-
halben sie auch allezeit ihre Contributioiia< bezahlt, wären
derolialben ein G!i<Ml des Ueichs, wie aus dein Xüinber^ischen
Verlraj^ de anuo iüi2 zu sehen^^ und wie Limuaeus ijezeugte

«quod dux Lotharinf^iae sit Princeps Romani Imperii licet

exemptus»,!« wäre derobalben allen Ständen daran gelegen, dass
solche Gontributiones dem Reich nicht nt zogen würden.»' —
Auf einem anderen Wep^e kam auch der Vertreter des schwä-
bischen Grafenkollegiums dahin, sich über d.is -t iatsrechtliche

Verhältnis des llerzo^^lums vor dem Fnrstenrat zu äussern. Er
hatte an dem einen i'assus des heizog liehen Schreibens «.die-

weilen nun diess Haus Lothringen durch den 1542 den 26. Au-
gust zu Nürnberg gehaltenen Tag für souverän und frei dekla-
riert» Anstoss genommen, und weil ihm die VeiHragsurkunde
selbst nicht vorlag, sich aus den discursus aeademi des be-
rühmten Staatsrechtslehrers Arumaeus darüber zu informieren

versnebt, ob es mit der, wie ihm schien, den Lt>tbrin^eni so

«vimlicierten plena et absoluta libertas» auch seine lli( hti^keit

habe. Die gewünsclite Auskunft fand er in der in den V. Band
der discursus aufgenommenen Abhandlung von Daniel Otto,
cde iure publico Imperii Romani»>* und obgleich er sich dann
darauf b^bränkt, (lie betreffende Stelle in seinem Fdrstenrats-
votum ohne jede weitere Erläuterung wiederzugeben, entwirft

er doch auf diese Weise ein im ganzen zutreffendes und klares

Bild von der reichsrechtlicben Stellung der Hei'zoge : «Obwohl
Lothringen durch kaiserliches Privileg kraft des Nürnberger
Vertrages vom Kammepgericht eximiert worden ist, ist der
Herzog nichtsdestoweniger ein Stand des Reiches ]|[eblieben, da
ei' ja an den Reichsversammlungen sich zu beteiligen pflegt^

1 Limniieus. «Iuris pubhci» hb. V cup. XI. Die Stelle heisst wört-

lich «Lotharingiae Friuceps hcet privilegio Imperatorio a Camerae
Iroperialis iadicio exemptus sit, tameo et rrineeps Imperii Ro-
mani est».

- .\rnmaons. <Discursus academici de inrc pnbliro > Jena Hi2i\.

V. 2<)7. Otto »elhst geht wieder auf: Mynsinger. <8iugui. iudicii ob-

servationum Imperh Camerae Centaria T.> Basel lö7ft ; Bertram.
«De comitiis Imperii Romano Germanici > .lena 1616; Michael. «De
S. S. Caesareae Majestatis ac statonm iarisdictione» zurück.
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eiu (!) Drittel eines Kurfüi steuansclilageä zu den Reichslastei»

beiträgt und ebenso gemäss der Landfriedensordnung dem Karo-
mergericbt unterworfen ist, so dass Lotliringen zwar eine*

^'owisse (;i quibusdam), aber doch keine volle und absolute

Freiheit liat.-)

J)er allgemeinen Stiiiiiauiij^ dei Heichsstiiiide gab die an»

IH. Peljiuar in der lütliringis< lien Sache erlassene Deklaiatioi»

entsprechenden Ausdruck. Man sprach daiin wohl von der

< faergebraebten engen Verwandtnis und Freundsehafl mit dem .

Hause Lothringen», — der Nürnberger Vertrag wurde vielleicht

mit Absicht nicht speziell erwähnt —, augenblickliche Hilfe

aber wollte man den» Herzoge nicht gewähren, bei den künftigen
Üniversal-Friedenstinktaten wurde für ihn gesorgt werden.

Karl IV. hatte inzwischen seine Uestituti(jnsverliand lungere

intt (Jem Pariser Hofe forlgesetzt und schloss bald nach diesei-

offiziellen Erklärung des Reiches mit Richelieu seinen Ver«
sohnungstraktat. Durch denselben -wut^den die früheren vor
seiner Vertreibung vereinbarten Verträge, in welcher er auf
Clermont, Stenay, Jamebs und Dun hatte verzichten müssen,
bestätigt, und ebenso die für die Folgezeit sehr bedeutsame
Verpllichtung des Herzogs, jeder Allianz mit dem Hause Oester-

reich zu entsagen, erneuert. Der W atlenstillstand zwischen den
Höfen von Nancy und Paris war jedoch nicht von langer Dauer.

Die unzuverlässige Haltung Karls IV. und die unerträglichen

Prätensionen der Franzosen führten nach wenigen Monaten zu
einem neuen Biuch ; der Herzog räumte vor der drohenden
Uebermacht das Land und nahm sein altes Abenteuerleben im
Dienste de^ Kti-^ers und Spaniens wieder auf.

Da erioigle die Eröffnung des WesltTdiseben Friedens-
Ivoiigresses; die lothringische Frage trat in ein jievies Stadium.

Es war vorauszuselien, dass der Kaiser seinen langjährigen

Alliierten und das Haus Lothringen nicht im Stic£s lassen

würde. Sogleich in der ersten Instruktion für seine Münsterischen
Bevollmächtigten (vom Juli 1643) drang er darauf, dass sie die
Restitution «les Herzogs mit möglichstem Eifer hetriel)en und
seinen Gesandten zum Kongress, wenn nötig, Ireies Geleit er-

wirkten.' Daf^e^en hatten die Franzosen sction während der
Hamburger Pruiimmarveiiiandiungen das Gesuch des Kaiserir

um salvus condoctus für Lothringen abgelehnt^^ mit der Be-
gründung, dass der Herzog schon seinen Restilutionsvertrag

mit ihnen geschlossen hätte : ein ziemlich hinfälliger Einwand^ •

da jener Vertrag von 1641 nie zur vollen Ausführung gekommen^

^ Meiern. «Westpitälische Friedeushandluugeu. » 1,26.
* Adami. «Relatio Historica do pacificatione Osnabrugo-Monas-

tMiensi.* Lib. L 37, 38.
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und Karl IV. sich wenige Monate später wieder dem öster-

mchisch-spanischen Bündnis angeschlossen liatte. Tiotzd«?!»

'wollten die Franzosen Üin nicht mehr als Alliierten des Kaisers

-auf dem Konj^ress berucksiclitigt wissen und stelU<Mi sich, znnial

da die mit dem Herzoji- ang-elvnii[ttten Einzel verliandluii^^fu im

Sommer lü44 "esclieitei l waren, durchaus auf den Standpunkt,

<lie lothringische Suche als abgethan zu betrachten. Während
4ier Kaiser in seiner ersten Friedensproposition (vom 4. Dezember
1644) den Regensburger Vertrag von i630 als Norm des fran-

zösischen Friedens festsetzte und insbesondere die Restitution

Lothringens forderte, i gienjr die französische Hauptproposition

<1. Juni 1645) fiher diese Angelej^enheit stilfs» fnveigend hinwejp'.

Und gleichzeitig vci stand i^i^t*' sich das Pariser Kabinett und die

Münsterische Gesandtschatt daridjer, bei ihren Satisfaktions-

<insprüchen an Kaiser und Reich die lothringischen Prätensionen

nicht weiter zu benihren, da Lothringen dem Könige durch
verschiedene legitime und unbestreitbare Rechte zugehöre. ^ —

Aber auch die Kaiserlichen Hessen in ihrem Eifer für den
<aiiii:jälirij;-en Uuik lesgenossen nicht nach und führten ihn in

-enier Hesolutiou auf die Proposition der Gegner sogar un ersler

Stelle unter den Kontrahenten des Friedens anf. 3

Es fragte sich, welche Haltung die zu Münster und Osnabrück
trotz anfänglichen Widerstrehens des Kaiser«» erschienenen und
gesondert an beiden Orten beratenden Reichsstände zwischen
<liescn Gegensätzen l)eobachten würden. In dem Gutachten
^ler Evangelischen über die s( hwedisch-französischen Proposi-

tionon und die kaiserlichen Responsionen ist dei' Lothrin^^en

JjetreftVnde Passus ohne Zweifel von der Rücksicht auf die

Krone Fiankreicli, die als die natürliche Beschützerin der

««ieutschen Liberiät vor habsburgischem Joch angesehen wurde,
•diktiert worden. Man will den Herzog wohl in den Frieden

miteinbegriffen wissen, jedoch nicht, ohne zuvor eine nähere

Erklärung von Seiten Frankreichs abzuwarten. * — £iiie Er-

iränzung dieses Gutachtens bilden die Bedenken, die von mehreren
Beichsständen, wie Sachsen-Weimar, Brandenburg-Kulmbacli
und Württemberg lia/.ii abgefasst wurden. Eine ge^ren f.othrinjren

:gleichgiltige, beinahe feindselige Stiiaixiuug tritt in liiiien hervor.

6as antikaisertich-franiösisch gesinnte Weimar unterlässt nicht,

•«larauf aufmerksam zu machen, € dass Ijothringen zwar ein Stand

1 Meiern I. 31b.
* «Nßgociations tonchant la paix de Bfanster et d'Osnabrug >

II 2. Vil II 2. 82.
'

3 Meiern I, «28. ad I. «Placet ut bellum . . . intpr S C. M. et

5. H. J. . . rcgpm Hispnniaium Catholicum, domum Austriacaiu,

Caroliiiu duceiu Lotliaiingiae ...»
4 Meiern I. 704. HV).

üiyiiiZL



— ül —
<ies Keiches, aber um die Huirseliall Noiiieiiy deiüselbeii in-

korporirt sei » ; der Kaiser iiiöjje « externa ab internis separieren^

man woUe, pacata Germania, gern interponendo das seine thun,

damit auch hierinnen der Hertzog gute Satisfaktion haben und
erlangen möge ». — Nicht weniger zurückhaltend ist dei-

Brandenbiirg-Ku!nilvtr|[ivrh(MJesandte in seinen Ausfülirunj^^en
;

sie lauten im Ginii<lr ml hinaus, dass dei* Herzog'-, der sicli

schon zweimal nul 1* lankicich verg-lichen, auch das (b itte Mal

diesen We-i zu seiner Restitution einschlagen sullc. Inzwischen

aber sei dieser Prätension halben die Pacificationshandlung im
Reich nicht aufzuhalten noch zu hindern, weil zumahl Frankreich
Lothringen nicht wegen der Reiehslehen, sondern anderer Ur-
sachen, dahin sie sonderbahre Reflexion gehabt, iiekricget, darzu

auch wissentlich Chur-Frirsf«'ii und StäiKb» weder Rat noch Thal

geleistet, und also desselhigen bihig nicht zu ealgelten. » Die-

Waniung vor irgendwelcher Einmischung in die lothiingisch-
'

französischen Streitigkeiten ist auch in dem Bedenken des

Wurttembergischen Bevollmächtigten* in Munster deutlich genug
ausgesprochen. Die Landschaften, welche der Herzog von der
Krone Frankreich besässe, sollten überhaupt von den Friedens-

verhandlungen ansjjeschlossen werden ; n»ir soweit sirh das-

Interesse Impeiii erstrecke, mö^e man ihn berücksiclifif^eii.

Es war der Fluch der eigentümlichen staatsrechtlichen

Doppelstcllung des Herzogtums, dei auch hier wiederum seine

verhängnisvolle Wirkung ausübte. Die Franzosen wussten sehr
wohl, welchen Gewinn sie ihrerseits für die Behauptun|e
Lothringens daraus ziehen könnten. Der (?ine Teil <les lothrin-

gischen Landes, so erklärte Drienne in Paris dem Venetianischen

Gesandten,* gehöre dem König wegen der l'ntreue seines Va-
sallen, in dem anderen Teil sei der Herzog souverän, und den
habe er durch Vertragsbruch verwirkt; der dritte endlich wäre
ein Lehen des Reiches, und es kannten daraus vielleicht

Schwierigkeiten entstehen, wenn der Herzog nicht auch üher
diesen Teil alle Hechte der Souveränität geniesse. Sie legten

also der Reichsfnrstenschaft des Lothringers nur geringe Be-
deutung bei und rerlinoten daiauf, dass auch die Reichsslände

ihn weni^^er als gleirliliercchtigten (lenoss^en, donn al- ein mn^
certo respectu et modo Impcrii membrum, wie es in dem Kulm-

1 Meiern I. 850.

2 Meiern 1, 855.
3 Meiern II, 89. Das Bedenken ist zwar anonym als «Fürstüch

W . . . Annotation» bezeichnet. Doch verbirgt sich unverkennbar
danmter WflHAemberg.

* «Ne<jociations ser rrte p,: III. 4H.

• * Meiern il, «Summa capita eorinu, qua»' lorr» lleplicae ad
Hespousiones Caesareanorum Gallici Pleiiipotentiarii . . .»
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buchischen Bedenken hiess, behandeln würden. Die Kaiserlichen,

^iie die Restitution des Herzogs als ihres treuen Verbündeten
ij^efordert halfen, erwiderten sie, dass eine Berufung auf dieses

Bündnis nichtig sei, da der Herzog selbst in seinen VertrH^-en

,Tnf j(^dp Allianz nnit dcni Hausse Oosterreich verzichtet hätte.

Bemerkeii^w»'i t ist in Wwor lleplik auf dio kaiserliche Bespon-
,sion ad proposilioiiem Gallic^in, ausserdem noch, dass sie hier

^um ersten Male an den Kaiser das Ansinnen stellen, er solle

sich vertragsweise verpflichten, den König in Zukunft nicht

melir in dem Besitz des Herzogtums zu belästigen ; eine Foirde-

runj?, die als der Ursprung der nachmaligen lolliring-ischen

Klausel des Mönstercr Friedens anj^esehen werden darf. — In

<^inom ^leirhzoilij^en Gesandtschaftshoricht nach Paris tritt dieser

<'r(Mlanke iku Ii klarer hervor: der Kaiser und Spnnien sollen

nach gesell losst'neni Frie<len den Lothrinjrer weder tiirekt noch

indirekt unterstützen, i Er war dann von allen Anhängern ver-

lassen, ganz auf die französische Gnade angewiesen.
Die Kaiserlichen säumten indessen nicht, die Sache ihres

Schützlings mit Eifer gegen die fcindliclien Prütensionen zu

verteidi}i;en. In einer Irm^reren Bedt^ an die Mediatoren suchte

Vollmer dieseli)en zu widerlei:!^!! und Ireies (ieleit für die her-

zuglic.lien Ges.indten zu erwuixcn. - Ei" beriet sich dabei an

er.«?ter Stelle auf den Nürnlierger Vertrag, dessen Bestimmungen
er der Heihe nach aufzählt; sodann auf die Versprechungen
des Präger Friedens und des Regensburger Reichstages und
spricht den von dem Herzoge geschlossenen Einzelverträgen tnit

Frankreich, weil sie in Ijetrögerischer Weise erzwungen seien,

jede llechtsgültigk(Mt nh — Da die Franzosen aber gerade
bliese Vertrage und die darin entluiltciit» Verzicht leistung des

Herzogs «auf jedes Bündnis mit dem Hause Oesterreich» stets

^ehr lebhaft urgiei ten, so macht Vellmar den ungeschickten
Versuch, dieselbe nicht für bindend zu erklären, weil sie ohne
Wissen und Befragen des Reiches geschehen sei. Denn in

Wahrheit bestehe nur ein Vertrag (conventio) der Lothringer
mit dem Beich, nicht wie die Gegner interpretierten, mit dem
Hause Oesterreich, rn/wrifolliaft wollte Vollmar unter dieser

<'onventio nitro citi'oque nblinatoi i;i den Nürnherger Vertfag

verstanden wissen. Auf ihn hatte Karl IV. jedoch in seinen

Verträgen mit Frankreich nie verzichtet, sondern einfach auf
-seine Verbindung mit dem Hause Habsburg. Auch wird das
franzosische Kabinet im Ja^re 1641 kaum jenen Vertrag gekannt
haben.

Ironisch genug deshalb, aber treil'enil war die Antwort

1 «Negociatious secrctes.» UI. 117.
< Meiern II, 211.
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der Franzosen auf diese eijfentinnliclien Ari^^unionlatiujien des

kaiserlichen Gesandten : «Niemand hatte es dem Her/o;^t;, da

er ein Ireier Fürst gewesen, verweliren können, dem öster-

reichischen Bündnis zu entsagen und sich mit Frankreich zu

verständigen. Auch der Vorwand, dass das deuUche Heicli

durch den Verlrag von 1542, den Prager Frieden und den
letzten Regenshurger Heichsabschied, sich des Herzogs anzu-*

nehmen verpflichtet sei, wäre von keiner Tmportanz. Denn sie

wüssten gar wohl, dass die rieiciisstiinde sicli in diese Sache
nicht gerne mischen wolllen, nnd getrauten sicli, ohne sondere

Schwierigkeit, hei ihnen die Approhation ihrer Negative (der

Verweigerung dez freien Geleites) zu erhalten.»

Ihre Erwartung wurde durch das Ergebnis der nunmehr
(im Anfang des Jahres 1646) in beiden Reichsräten zu Münster
und Osnahrück heginnenden Hauptheratungen üher (h?n Frieden
l<cinpswegs getäuscht. — Seihst der fast durch wcj: aus katlio-

hschen und kaiserhch gesinnten Ständen zusammengesetzt!'

Fürslenrat zu Münster hielt es für gut, in der Frage (h'S salvus

Conductus für Lotliringen eine vorsichtige Zurückhaltung zu

bewahren : «Man möge sich durch Vermittelung der Mediatoi^n
darum bewerben, da das freie Geleit dem Herzog als einem
Interessenten und Stande des Reiches ni(lif versagt werden
könnte, doch dass solclies ohne Aufentlialt der deutschen
Friedens-'! ra k ta t e n ^ eschehe»

.

Schon vorlier, am 14. Fehruar, liatte in Osnabrück die-

selbe Frage aui der Tagesoidnung gestanden. Mit hcsondereni

Eifer traten hier nur Baiern und Oesterreich für den Lothringer

ein; Oesterreich meinte sogar «ein beschwehrliches Exenipel

würde hieraus zu nehmen ^ein, wie Frankreich mit den Fürsten
und Ständen des (Meiches procedieren werde, dann wann dieses

folgen sollte, sn einer sich unte^ dei' Cron Frankreicii Protek-

tion hegelu\ (iass er straks des lleichs Protektion verlicien

müsste, würde solches nur eine Servitut seyn», und liaiern

sprach sich dahin aus, cces wäre nicht zu verantworten, dies

vornehme Membrum vom Römischen Reich absondern zu lassen».

Die Majorität der Versammlung da<;(gen beobachtete in dem
Wun^e, jedes Hindernis des Friedens möglichst aus dem
Wege zu räumen, eine kühle und gemessene Haltung'-: Man
solle versuchen, den salvus condiKtus fnr T.otlnin^en von

Frankreich zu erlangen, aber ja nicht deswegen die Keichs-

friedensverhandlungen irgentlwie verzögern. — Die Stände vei-

1 Meiern II, 2 IS.

2 Meiern IL 395. Conclusum Yom 26. Februar,

s Meiern II, 34d—äö4.
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schlössen sich dabei durchaüs nicht der Einsicht, dass der

Hemg als Reich^stand und mit Rücksicht auf seine Reichsiehen
rechtmässiger Weii^c in (Jen Frieilen rni(liinoin|,^c'/:o;;cii werden
müssto. In diesem Sinne führte Weimar nii \ das-, wenn die

zwischen Frankreich und Lothringen walteiiiieii Üillerenzcn das

Markgrat'tum Nomeny und andere vom Reich zu Leliea Irageiale

Stücke beträfe, es nicht unbillig wäre, den Herzog als einen

Reichsstand immediatein diese Friedenshandlung einzuschliessen.

«Alldieweil aber die Grone Frankreich solche nicht allein, sondern

auch diejenigen Provinzien, woran zum Theii Frankreich das

ins v(-;ilri^ii prätendiere s lhei!< nhor der Herzog' souverän -«ein

wolle, aiigegrifien, alsdann konnten solche Händel in desHeiiipMi

Reichs Negotia, — in ,das dentsche Wesen', wie Hessen-

Kassel nachher schärler J>etonte, — nicht eingemengt, doch

solle auf jeden Fall das Interesse des Reichs ratione Nomeny
in Acht genommen werden».

Die Reichsstande gedachten olTenbar die lothringische Sache
WAch zwei verscliiedenen Seilen hin heliandeln und den souve-

ränen (Iharakler des Herzogs von seiner reichsrechtlichen Stel-

lung trennen zu kütinen. In ihrem conclusum heissl es aus-

drücklich, dass der Heizog wegen der Markgrafschall Nomeny
,

•

nicht auszuschliessen, sondern der salvus conductus für ihn
nach Möglichkeit zu befördern sei, freilich mit dem Zusatz —
und dieser Zusatz ist das entscheidende — «dass deswegen die

Friedenstraktate nicht remoriert noch aufgehalten werden». Und
als später in der Korrelation, die das österreichische Direkto-

rium über alle bisher im Osnabrücker Füi"stenrat yepüogenen
Reratungen angestellt hatte, in betreft' Lothringens nicht der

Markgralschaft Nomeny speziell gedacht, sondern -statt dessen
allgemeiner «dass Lothringen wegen theils seiner Länder ein

Stand des Reiches» ^ gesetzt war, weist das Direktorium den
£inwand Altenburgs mit der vWlig richtigen Remerkung zurück :

«Das sei mit Fleiss geschehen; denn er köime nurh wohl noch
andei'e Länder h i})en, so gleicherge.stalt vom Reich zu Lehen
gingen».- Die Korrelation mit do.m Münslerischen Furstenrat

kam endlich Ausgang März zustande. ^ Ihi tolgle am 10. April

die solenne Korrelation in allen drei Reichsräten, worauf deren
Bedenken, da man von einem einheitlichen Reichsgutachten
abgesehen hatte, einzeln als Reichsgutachten dem Kaiserlichen

Gesandten eingereicht wurden.
Während nun die Ausfrditunixen des Fürsten- und Städte-

lats über die lothringische Angelegenheit trotz der Verschie<len-

1 Meiern IL 417.
2 Meiern II, 422.
3 Meiern IL &18 steht der Lothringen betreffende Passus.

•



heit der Form i in dem gleichen zuriK-khaltenden Ton abgefasst

sind, lordern die KiiitTirsten,* unter denen seit der Aechtunj^

des Ptalzers und der Erhebung des Baiern das spanisch-habs-

burgische Element überwog, auf das nachdrücklichste den salvus

f^onductus für Lothringen und suchen diese Forderung in sehr

weitläufiger Weise mit den längst l)ekannten Gründen zu recht-

fertigen.

Bei einer solchen, im allgemeinen für ihn sehr ungünstigen
Stimmung der Beichsstände war es von sehr geringer Wirkung,
dass Karl IV. im Mai 164C ein Manifest an sie ergehen Hess,

in ilem er sich bitter darüber beklagt, dass man beim Abschluss

des Friedens ihn, den vielbewährten und treuen Verbündeten
des Beiches, vergessen wolle. Zugleich gab er dem Gesandten
des Bischofs von Verdun Vollmacht, seine Interessen im Münsterer
Fürstenrat zu vertreten. 3 Dieser reichte bald darauf im Namen
<les Bischofs und Herzogs bei den Ständen eine Deklaration

ein, * deren Schwerpimkt in der Schilderung der Gefahren liegt,

welche aus dem bevorstehenden Verlust der lothringischen Bis-

tümer an Frankreich nicht nur für das Herzogtum, sondern
auch für das Beich entspringen würden. Das vasallitische Ver-
hältnis des Herzogs zum Beich wird dabei mit möglichster

S<*bärfe l>elont und von dem Ausdruck princeps imperii ein

ostentativ-übertriebenei" Gebrauch gemacht.

Die Verhandlungen zwischen den Kaiserlichen und Fran-
zosen ül>er die französische Satisfaktion rückten inzwischen —
schon hatte man sich auch zur Abtretung des Elsasses und
Sundgaues entschlo.ssen — so weil vor, dass im September
bereits die Konventiousartikel darüber abgefasst werden konnten.

Nur in der lothringischen und spanischen Sache gelangte man
zu keiner Verständigung. Die Kaiserlichen erklärten, dass der

allgemeine Friede nicht ohne Spanien und Lothringen geschlossen

werden könne; die Franzosen beharrten auf ihrem Widerspruch
«der lothringische Krieg sei nach Ursprung und Zeit durchaus
verschieden von <lem deutschen Krieg.» 0

Im weiteren Verlauf der Verhandlungen tritt jetzt die

Gemeinsamkeit der spanischen und lothringischen Frage so .sehr

1 Meiern II, y-*7. Der Städterat beschränkt sich auf die Be-

merkung: <ünd erfreuet man sich nach solchem ganz besonders,

dass . . . die wegen der Vergleitung der PortugaHschen und Loth-

ringischen Gesandten noch emporschwebenden Differenzen, den Haupt-
tractaten auf allen Fall keinen Aufenthalt noch Hindernis gebähren

sollte.

>

« Meiern II, 914.
s Meiern III, .528, 521).

* Meiern III, 572-58(1.
•* Meiern III, 727.
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in den Vonlei^i und, dass es schwer ist, die eine j^esonderl

von der anderen zu betraclilen. Von Anfang an sclion in ihrer

ersten Proposilion hatten die Franzosen von dem Kaiser das

Vei-sprechen gefordert, sich nach jjeschlossenem Frieden jeder

Einmischung^ in etwaige noue Streitigkeiten zwischen Franlk-

rcich und Spanien zu entli.titfn. Als Hnnn eine Einzelver-

stäiidiL! wu^ dieser beiden Gejfner, niclil zum \veni|jrsten des

I.dthriu^^L'rs vvejjren, immer melir sich als uriausführl»ar erwiess,

suchten sie niil allen Mitteln die Hineinziehun«^ Spaniens in

den allgemeinen Frieden zu hinterlreihcn, um so die beiden

Zweige des Hauses Mabsburg von einander zu trennen. Auf
•,'anz dieselbe Weise wollten sie auch den Herzog von Lothringen
isolieren ; er sollte von den Oenerallraktaten ausgeschlossen und
dem Kaiser voiwehrt sein, ihm direkt oder indirekt irgend

welche UntfM slutzuni^^ 7a\ toil werden zu lassen. Auch als im
Sommer 1047 endlich die gegenseitige Ausmittellung der voll-

ständigen Friedenspiüjekte erfolgte, wichen sowohl Kaiserliche

als Franzosen keinen Schritt breit von ihrer verschiedenen Auf-
fassung der lothringischen und spanischen Frage ah. Der Kaiser

zählte in seinem Projekt ' ausdrücklich den Köni^'^ von Spanien
unter (Ion Kontrahenten fies Friedens auf und forderte nicht

nnjider die Hestilution des I.olhring-ers ; die Fr inzrjsen bedangen
sich «zur Sicherung des Friedens j> in eiuei ))esündei'en Klausel

aus, dass der Kaiser deji König von Spanien und den Herzog
Karl ungeachtet etwaiger bestehender Verträge weder ' direkt

noch indirekt gegen sie unterstützen solle. >

Auch die Reichsstände Hessen sich in ihrer vorsichtigen

Haltunir gegen Lothringen nicht l>eirren, als sie sich nach dem
Einlauten des fc-nt/ösischen Friedensprojektes noch einn)al mit

diosor Angelegenheil zu beschäftigen hatten. — In der (»sna-

brücker Fürstenraissitzung vom 7. August gieng man mit einei

gewissen Flüchtigkeit darüber weg und verweilte mit desto

grösserem Eiter bei den beiden anderen zu derselben Tage:«-

ordnung gehörenden Punkten, die sich gleichfalls auf den Fl ieden
' mit Frankreich bezogen : die Immediitlität der Vasallen in defi «Irei

lothrinj^isrhen nistümern und der zehn elsässis( hen nrirhsstädte.

Tiotzdem kam die rillgcmeine Misssiimmun;: id)tM" die unerträg-

lichen Prätensionen, welche <lie Franzosen inhetretf der beiden

letzten Punkte zur Schau trugen, auch der lothringischen Sache

ein wenig zu gute. Zwar berief man sich, ohne in den Gegen-
stand tiefer einzudringen, einfach auf den früheren Beschluss

und wollte demgemäss den Herzog c weit er wegen Iheils seiner

Lande ein Stand des iieiches sey, eo respectu mit in den Frieden

» Moiorn V, 138.

* Meiera Y, I5.'\

Meiern IV, 704 ff.
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bei^rilTeii » wissen. Al>er man liess doch in <lein conclusuin

den IVfilier gemachten Zusatz (^dass deswegen die Traktate nicht

remoliert noch aufgehalten werden sollten d, fort, und hei der

Umfrage erklärte liraunschweig-Lünehurg sogar in sehr ent-

schiedenem Tone : « es wären, da der Herzog wegen der Mark-
grafschaft Nomeny ein Stand des Reiches und als unzweifelhafter

Reichssland eatenus in den Frieden zu koniprehendieren, auch

die FVanzosen zu ersuchen, dass sie gleichfalls nicht weiter

diffikultieren möctiten, denn sonst würden die iura imperii ge-

schwächt Werdern).

Die Reichsslände hielten demnach an der doppelten Re-

handlung der lothringischen Frage fest und hofften nach wie

vorher in dem Herzog den Souverän von dem Reichsvasallen

uiitersclieiden zu können. Sie hätten freilich nicht nötig geliaht,

«liesen Unterschied so scharf hervorzukehren : Der Nürnherger
Verlrag, das «ewige» Schulzverhältnis Lothringens zum Reich

bedingte schon an sich den Einschluss des ganzen Herzogtums,
nicht nur der Reichslehen, in «len Reichsfrieden. Von «lern

Nürnherger Vertrag aber und seinen weitgehenden Verpllich-

tungen hatten die Stände, wie es scheint, nie etwas wissen
wollen, so oft auch die Kaiserlichen und dei' Lothringer seihst

sich auf ihn herufen mochten. Sie hatten ihn in den Verhand-
lungen nicht geradezu bekämpft oder verworfen, sondern ein-

fach von ihm keine Notiz genommen.
Um so gi'össer war ihre Erregung, als ihnen der Kur-Main-

zische Kanzler Anfangs September, ohne die ühliche Korrelation

abzuwarten, einen über <lie am 7. August besprochenen Punkte
ausgearbeiteten Entwurf zum Reich.sgutachten zuschickte.! Nicht

allein diese Umgehung der gewöhnlichen Formen wirkte ver-

letztend, noch mehr Anstoss wurde an dem fnlialt und dem
Ton der Vorlage genommen. Der Kurerzkanzler hatte sich von

.seinem allgemein bekannten spanisch-katholischen Eifer fortreis-

sen las.sen und war ül>er «lie von dem Fürstenrat in dei- loth-

ringischen Sache sorgsam gewahrte Zurückhaltung entschieden

hinausgegangen. — Wenn man in dem Redenken liest «Loth-
ringen sei von den Friedenstraktaten nicht auszuschliessen, und
ihm der salvus conductus zu erteilen, angesehen der Herzog
wegen des Herzogtums Lothringen un<l dessen Dependentiis ein

Mitglied des Reiches un<i unter dessen tutela et protectione be-

griffen, üherdie.*^es kraft des Nürnherger Vertrages specialiter

confoederatus Imperii sey u. s. w., so wird man sich ebenso-
sehr über den Widerspruch wundern, in dem die.se Ausführ-
ungen zu dem Fürstenratskonklusum vom 7. .\ugusl un«l «len

älteren fieiclisheschlüssen sieheri, wie auch nher die scliirfe

' Meiern IV. 727. Bedenken in der lothringischen Sache von dera

Chuv-Mayntzischen Reichs-Directorio abgefasset.



und uugeticliickte Darslellung erstaunen, welche hier von dem
staaterecbtlicben Verhältnis Lothring^ens sum Beidie gegeben
vntA. Wenn der Kurerzkanzler den Herzog wegen des Herzog-
tums Lothringen und dessen Dependentiis ein Mitglied des Reiches
nennt, so scheint es, als ob er den Nüraberger Vertrag nie ge-

kannt, und doch .spricht er nur eine Zeile weitei- von der durch
diesen Vei trag geschaffenen besondern Kontuderation Lotiiringens

mit dem Reich.

So richteten sich denn in der Osnabrücker Fürstenratssit-

/.ung vom 8. September i die heftigsten AngrüTe gegen das Main*
zische Bedenken. Man woihe nicht den Standpunkt ausgeben,
den man einmal in der lothringischen Sache eingenommen, man
gönnte wohl dem Herzog die Restitution, «rdass man aber per

indireclum vel ohliquiiui fremde Sachen in die Teutsche Trak-
taten einmischen und die selben pro conditione no^trae pacis

setzen wollte, das könnte nicht seyn».* Dilss aber hatte der
Mainzer ohne Zweifel beabsichtigt^ indem er den Herzog csim-
pliciter et absolute»* in den Frieden einzuschlissen wünschte.
Auc^h wäre des ^^anzen Herzogtums l.othringen gedacht, «da

doch hey vorigen CDtisultationihus sich dessen nur wegen etz-

licher seiner Lande anzunehmen l)eschl{).ssen worden ; hey wel-

cher Limitation es dann nochmahis billig zu lassen»*. Ebenso wurde
die Erwähnung des Nürnberger Vertrages mehrfach gerügt.

Braunschweig-Lüneburg*Celle hielt es sogar für geßihrlich Ihn
zu al!i'^'t«'r<'n, ^<d^nn dersell>e sey dem Reich präjudicierlich,

weil sich dadurch Lothringen fast ganz eximiret und nur per

n»oHum protectionis dem Reich unterworfen ; vor welche Prolek-

tion ej dann in den Anschlag der Reichs-Matricul gewilliget,

in dem übrigen aber souverän seyn wolle ; seye er nun souverän,

m sey er ja ein exti'aneus, und hätte man sich seiner weiter

nicht, als sofern er ein Stand des Reiches, anzunehmen»;— «Sei

er nun souverän, so sei er ja ein extraneus», in diesen Worten
ist das schürfeste Urteil ül>er die reichsrechtliclie Stellung Loth^
ringens und damit zugleich auch die schürfeste Verurteilung

des Nürnberger Vertrages mit einbegrin'en. Wns Herzog Anton
1542 ersh ebt und erreicht hatte ; «als freier, ?selbständiger Fürst

anerkanrjt zu wüj deui), das ward seinem Enkel hier fast wie zum
Hohn entgegengehalten, es ward ihm die Lehre ^M;eben, dass
er als Souverän nur ein extraneus, ein dem Reiche fremder
und gleichgiltiger Herrscher sein könne. Und «ausländische

Sachen» wollte man nicht dreinmischen, nicht statt des deiii-

1 Meiern IV. 7HH ff.

2 Meiern IV. 7H<. «Votum von Brannschweig-Lünebuvg-Celle.»
^ Meiern IV, 7.'U. «Votum von Sachsen-Altenburg.»
* bleiern IV, 7H7. «Votum von Brandenbarg-Kulmbach.»
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sehen fleii spaniscIi-tVanzösiscIien Frieden zustande hrin^'^eii.i

Der Fürstenrat stellte sich diesmal so durchaus auf den IJoden

des Reichslionklusums von April 1646, dass auch die in der Sep-

lembei Sitzung verjressene Klausel cum des Lothrinj^ers willen

die Friedenstraktate nicht aufzuhalten» sehr nachdrücklich

urgiert wurde. 2

Angesichts dieser sehr wenig entgegenkommenden Haltung
der Reichsstände durften die unablässig Ibrtgesetzten Bemühungen
des Kaiser.« für seinen Schützling nur auf geringen Erfolg

rechnen. Zwar gelang es den Mediatoren im November 1647,

ein festes Uebereinkommen über die französische Satisfaktion

zu erzielen, doch blieben die lothringische und die spanische

Frage darin unerledigt, und die diesljetreflenden Artikel wurden
in die auf beiden Seilen unterzeichneten Exemplare der Kon-
vention nicht aufgenommen. Diese Artikel entsprachen nun im
vollsten Masse den Intentionen der Franzosen : «Der Kaiser

solle sich nicht weiter in die ausländischen Kriege einmischen
und dem Herzog von Lothringen und seinen Erben weder durcli

die Kräfte des Reiches noch durch die seiner Erblande (neve

ullo nec Imperii nec ditionum suarum haereditariarum milite)

direkt oder indirekt Hilfe leisten; dagegen stehe es dem Her-
zoge frei, seine Gesandten zum Könige zu senden, und mit

ihnen würde in Rücksicht auf den Kaiser freundlich über die

Ausführung der früher geschlossenen Verträge unterhandelt

werden.»
Dass die Franzosen keineswegs gesonnen waren, den

lothringischen Raub wieder herauszugeben, und nur unter

vielen Vorbehalten sich zu einer Restitution des Hei^ogs ver-

sieben wollten, zeigte sich auch bei den Friedensverhandlungen
mit Spanien, welche inzwischen auf das Betreiben der Holländer

hin wieder in lebhafteren Hang gekommen waren. Das Paiiser

Kabinett erklärte sich l>ereit, nach Ablauf von zehn Jahren das

«alte» Herzogtum Lothringen (ohne die französischen Lehen
und die Dependenzen der drei Bistümer) dem Herzoge zurück-

1 Votum von Sachsen-Weimar, «Und habe man allezeit auf Be-
fähigung des Reichs das vornehmste Absehen gehabt und die aus-

ländischen Sachen nicht dreinmischen wollen. Votum von Braun-
schweig-Lüneburg-Celle» neque fore Imperio proficuum, si promove-
atur pax Gallo-Hispanica pro Germanica.

'•^ Meiern IV, 742. «Und die Qualität, in welcher er in den Frieden
mitzubegreifen, nicht allein nicht weiters erstreckt, sondern auch die

Klausel, dass die Friedenstraktaten seinethalben nicht aufgehalten
werden sollen, exprimieret >

3 Meiern V, !(>:'>. «Punctum Satisfactionis Coronao Gallia inse-

rendum de verbo ad verbum tractui Pacis Germanicae absqne ulla

facultate addendi. demendi niutandive.»



zugeben und in der Zwischenzeit für seinen Ui^toi halt zu sorgen.'

Dies»' sehr unbedeutenden Zugeslaudiiisse wnrflen noch dunh
du KUiusel, (cdass die Festungen des Landes rasiert werden
solllc'iij» erheblicli hcrabgedrückt, Lothringen wäre aut diese

Weise, da es durch keine natürlichen Grenzen auf der Westseite

geschützt wurde, hilflos den Ueberfällen Wankreichs preis-

gegeben worden. Würde Kail IV. die gemachten Anei'hietungen

zurückweisen, so sollte der König von Spanien das Versprechen

leisten, ihn weder direkt noch indirekt zu unterstützen. Es war
dasselbe Ansinnen, das die Franzosen an den Kaiser gestellt

halten; sie wollten den Hei/,n;i nach allen Seiten hin isolieren,

um sich desto sicherer m» Besitz ihrei- Eroberung zu behaupten.

Trotz des eifrigen Drängens der Holländer, in deren Re*
gierung die antioranische Friedenspartei die Oberband gewonnen
hatte, währte es noch bis zum Ende des Jahres (1(>47), ehe die

spanischen und französischen Gesandten in Münstei" ini allge-

nieineii über die Friedenshedingungen einig wurden. Nur noch

sei hs Punkte waren zu erledigen, und deren zweiter und nicht

unwichtigste!' betraf die lothringische Saclie.2 Ein Vermittlungs-

vorschlaf; > des staatischen Deputierten Knüyt fand endlich auch
bei zweien von den französischen Bevollmächtigten Beifall;

Longueville und d*Avaux hatten nictits dagegen einzuwenden»
dass das «alte» Herzogtum Lothringen nach Rasierung <ler

Festungen sofort (nicht erst nach zehn Jahren, wie das Pariser

Projekt wollte) dem Herzog restituiert werden und Spanien und
die GeneralStaaten sich tür dessen Treue verpflichten sollten.*

Nur Servien erhob Einspruch *^ obwohl das ganze Friedenswerk,
da nach den Weisungen des Hofes in den fibrigen llknf Punkten
Konzessiont^n gemacht wurden, lediglich von dem Ausgleich der

lothringischen DiOerenz abhing.

Der f. eitel" «ler französisctien Politik, Kardinal Mazarin,

war vor eine seil were K nf'-.lieidung gestellt: wenn er auf seinen

Prätensionen l>e)iarrte, niu.s.^ten die s|ianisclien Friedensverhand-
lungen sclieilern, und Frankreich hatte dann, da seine Bundes-
genossen, die Generalstaaten, aller Wahrs<:heinlichkeit nach nicb
vor einem einseitigen Traktat mit Spanien zurückschrecken wilr-

den» allein die Last des Krieges zu tlragen. Andererseits boten sich

aber ^etade damals für die Fortführung des Kampfes die

glänzendsten Ans«:iehfen. Fr gn!» <\rh der HnfTnnng hin, d.i^s

die Expedition des Herzogs von Gnise nach Neapel «iie Kri>ne

» Bongoant <Histoiro dn traite de Westphalio». Paris 174-1. V.

l)y fF. Im Februar IH47 wurde ni Paris ein Separatartikel über die

lothringische Sache abgefarat.
• Boufieaiit V, 38«.
< itMd. V.

* ibid. V, H^»7 ff.

Digitizc



— 71 —
Spauicii au ihrej- eiiipniiiilichsteii Steile lielleu würde, tJa>.'b luaii

sie in kurzer Frist vielleicht zu noch härteren Bedingun*;en
nötigen könnte. Mazarin schlug deshalb einen Mittelweg ein,

genehmigle — jedoch nicht ohne einige Verschärfungen — (He

Knnylschcri Propositionen, wies ab^r zugleich dif Miiiist<«rischen

Gesandten an, wahrend d^i VpiliniidlvinLjen si(;h an die Xacli-

richten voni Neapolitanisclien Kriegsschauplätze /.u halten, und,
wenn sie günstig lauteten, höheie und weitergehende Forde-
rungen zu stellen.'

Inzwischen hatte der sehr wohl begreifliche Eifer der
Spanier, die Rasierun^r der lothrinj^^ischen Festungswerke zu

hintertreiben, neue Schwierij^keiten in Münster hervoi'gerufen,^

sodass die holländischen Deputierfr-n, des ianji^on Zöj^erns nrindi-,

endlich ohne Frankreich iliren Separatverl ragr mit Spanien

abschlössen ; bei der Hariu u kigkeit l>eider Gegner wäre über-

dies eine Verständigung unmöglich gewesen. Die Folge war,

dass die Regelung der lothringischen Frage wiederum den
Unterhandlungen zwischen Frankreich und dem Reiche anheim-
fiel, wenn auch die Restitution des Hei'zogs nach dem bisherigen

Ergebnis derselben aussichtslos schien.

Der Schwerpunkt des Friedenskongresses hatte "^irh von

Ministe»' immer mehr nach Osii.ibrück verlegt, wo die hervor-

ragendsten ileiclisslünde — und nicht nur die evangelischen,

sondern auch viele katholische — darunter das einflussreiche

Baiern vertreten waren. Ausserdem strebte die kaiserliche Po-
litik, insbesondere seit dem Anfang des Jahi'es 1648, zielbewusst

auf einen Separat vergleich mit Schweden hin, über welchen,
den Präliminnrien «gemäss, in Osnabrück conferiert werden
musste. Dej Kaiser holTte, iles einen Ge^m(M's ledi;jr, leicht den
andern überwinden zu können, zumal da Franl\reich jetzt der
holländischen Bundesgenossenschafl beraubt war und dnn Waffen-
glück der Spanier sich seit kurzem wieder gehohen hatte. Von
neuem Mut beseelt, war er weniger als je zu Zugeständnissen
an die Franzosen geneigt und fest entschlossen, seine lang-
jährigen Alliierten, Spanieii und T.otlirin^en, nicht zu verlnssen.

Sein Plan sollte jedoch au der Tlondestreue S-hwedens und <ier

leldiatten Fj iedenslMnvegun^i, die .sit h dei' Heiclisstäuile bemäch-
tigt hatte, kläglich scheitern. Er nuisste es erleben, dass seine

Helchsfärsten über die Person ihres Oberhauptes hinweg selb-

^ländig die letzten entscheidenden Friedensarlikel mit dem
Gegner festsetzten und ihn schliesslich zu deren Annahme
zwangen.

Als im Sonnner IßiS der Absrhluss des s<'hvvedis<'hen

Friedens bevorstand, <lie Münsterer Verhandlungen nnt Frank-

* Bougeaiit V, 407.
< BoQgeant V,
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reich aber fast ^nuz ma Stocken j^eialen wareri^ wandten äicli

die Osnabrücker Reichastfinde Mitte Juni an den j-erade in

Osnabrück weilenden framdsiachen ' Gesandten Servien und
baten ihn, an diesem Orle, nicht in Münster — dort war die

kaiserliche Partei sehr stark vertreten — mit ihnen die Be-
iatung:en * über den Fi ioflen /u Ende zu führen. Servien

erklärte sich nacli eimycn wohl nur finjfierlen Bedenken da/n

bereit, forderte jedoch, dass «Kuach Zurückstellung aller anderen
Deliberationen das Königlich Frantzösische Interesse vorge-

nommen und erledigt werden möchte. Jetzt besagtes Interes^
Jiestände aber 1. auf die ExcUision des Hertzogs zu Lothringen,

2. des Burgundischen Grayses, 3. dass Ihre Kayserliche Majestät

der Cron Sp:mion unter währenden diesen Kriegen wider die

Cron Frankreich nicht assistieren solle». Unmittelbar (l.<r;«iiC

liess er den sländischtMi Gesandtschaften eino ReprasenlaUiiii

zugehen,^ worin diese drei Forderunj^en weitluuiig begründet
werden und der Einfluss des spanischen Gesandten am Wiener
Hofe für das einzijKe Hindernis des Friedens erklärt wird.

Die Kaisf I ti( hen waren über das eigenmächtige Vorgehen
der Reichsstände und ihr Einverständnis mit Servien in hohem
Grade entrüstet und vcrl)oten ihnen in einer sehr ^»ehai'ni.st hieii

Proposition, die Reichsdeliberalionen über die tranzosisdien

Postulata zu beginnen. Denn nach einem votum consultivuin,

das übrigens auch schon in den früheren Beschlüssen vom
April i6Üd und vom September 1647 enthalten sei, wären sie

zur Zeit nicht gefragt worden; einem votum oder conctusum
decisivum würden sich aber weder der Kaiser noch Spanien
und LothringJn unterworfen. Es wird dann zur Widerlegung
der französischen I^rälensionen wieder auf die Bunde^^verträge

von 1542 und l'y^S hini^ewiesen ; «der König von Spanien imd
der Herzog von Lolli ringen würden die deutschen Fürsten für

bundesbrüchig erklären, und nicht minder schimpflich sei es,

dem Kaiser die Uhlerstutzüng seines nächsten Blutsverwandten
zu verwehren». ^

N'a( h Fninfang dieser Proposition beschlossen die Reichs-
stäiide, die drei anstössi^eti Punkte zunächst nicht weilei* z«

l>erüluen, sundern nui- de locu et ordine traclandi sich zu be-

raten. ^ Erst als am ü. August der wirkliche Abschluss de^

Friedens mit Schweden erfolgt war, traten sie von neuem in

sehr enge Verbindung mit Servien, um, trotz des lebhaften

Protestes des Kaisers und ihrer Münsterischen Kollegen, die noch
schwebenden Differenzen mit Frankreich zum Ausirleich zu

1 Meiern V, ff.

- Meiern V. 90!J ff.

3 Meiern V. 916 flf.

* 1feiern IV. 91*.»
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bringen. — Die yiüsste Schwierigkeit verursachte dabei das
punctum assistentiae Austriaco-Hispanicae, wählend die loth-

nngiscbe Sache mehr als ein Anhängsel desselben betrachtet

winde. In der Fürstenratssitzun^ vom 21. August trat nur der
bairische Gesandte für den seinem Gebieter verwandten Herzog ein

und drang darauf, dass wenn man nun einmal diese An^ele«ren-

heit vom Generalfrieden trennen mü.ssle, man doch wenigstens

ffir die Zukunft dem Ueicbe darin intercession und interpusition

reservieren sollte. *

In ihrem ersten Projekt in puncto assistentiae verwiesen
die Heichsstfinde einfach auf das, was in den Reichskonslitutinnen

insbesondere dei kaiserlichen Wahlkapitulation über die Pflicht

des Kaisers, den äussern Flieden zu erhalten, gesagt war. Da
Sei vi<'n mit dieser sehr allgeMiein<Mi Formel sich nicht zntrieden

j^ab, schleiften sie ihm umgehend einen zweiten aber gleichfalls

zu allgemein gelialtenen Entwurl zu. — Um so auslülirüchei

und auf einen bestimmten Zweck zugespitzter war die Klausel, die

Servien selbst, ihnen zugehen liess. Der Kernpunkt derselben lag

in der Forderung, dass wie der König von Frankreich nicht

«lie Feinde von Kaiser und Reich, so auch der Kaiser und die

J'eichsstände nicht des Königs gegenwärtige und zukünftige

Feinde, insliesondere in den Streitigkeilen wegen des burgun-
«iisciien Kreises uu(i Lotliringens, unterstützen solle.

Auf diese Klausel folgte eine dritte Klausel der Keichs-

stande, welche in ihrem ersten Teil inhaltlich ziemlich mit der
französischen übereinstimmt, dann aber in ihren Schlus3Sätzen

sowohl dem Burgnndischen Kreis alle reichsverfassungsmässigen
' Hechte gewählt, als auch in der lothringischen Restitulionsan-

gelegenheit dem fctilieren bairischen Votum gemäss die Vermit-
telnng von Kaisei und lieieii reservirt wissen will.

Mit Servien konnte man übei die DifTereuzen zwischen

beiden Entwfirfen nicht zur Einigung gelangen; daher nahm
der schwedische Gesandte Salvius, der sich von Anfang an um
diese Unterhandlungen verdient gemacht hatte, die Sache in

die Hand und l>rachte tiach kurzer Frist ein nenos Projekt zu-

stande, das den Intentioneft der St.mde entsprach und von
ihnen nach einigen nnbetienlenden Korrektnren :iiigpnomir:eii

Uünie. Auch Servien eikiärte sich endlich liannt einversianden,

m dass das vollständige FriedensiniHrument nm 15. September
von ihm und den reidisfurstlicben Deputierten unterzeichnet

werden konnte.

1 Meiern VI, 545.
^ Die einzelnen Prospekte stehen der Reihe nach verzeichnet

bei Meiern VI, H47 fif.

s Meiern VI, »35.
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Bald darauf begaben sich alle Geeandtschafien nach Münster
um die letzte Hand an das Friedenswerk zu legen und die Icai-

aerlichen Bevollmächtigten zur Annahme der getroffenen Ab-
machun<(eD zu nötigen.

Erst nach längerem Zaudern, nachdem das Glück dor

Wallen aller Orten sicli i^e^en ihn ent.scbieden, gab der Kaiser

»seinen Widersland nut ; am 24. Okiober J64^ wurde der

Westfälische Friede geschlossen.

Die Burgundische und Lothringische Klausel, wie sie am
30. August vereinbart worden waren, fanden in dem dritten

und vierten Artikel des Münsterer Friedensinstrumentes ihren

Platz. T.oihrinjren ward dadunli in aller Form von dem all-

;^emeiuen Flieden ausgeschlossen, und für die Beilegung der

lotlnin^isi heii Kontrover se dem Kaiser und den Ständen nur
eine fiiedliclie Veniiittelung, keine kriegerische Unterstützung
zugestanden. Auch die an erster Stelle verheissene schieds-

richterliche Entscheidung durfte nur auf geringen Erfolg

rechnen und damit war die Restitution des Herzogs im wesent-
liehen von dem küntligen spanisch^franzosischen Frieden ab-
hängig gemacht.

Betrachten wir die lothringische Klausel unter dem Gesichts-

punkt der von dem Reiche in den lothringischen Händeln
beobachteten Politik, so erkennen wir leicht, dass die Interessen
des Reiches, welche in allen Furstenratsdebatten stets mit so

peinlicher Gewissenhaftigkeit von den Spezialinteressen des

Hei-zogs geschieden waren, doch schliesslich mit denselben in

eine Linie gestellt und gleich ihnen den Zufällen eines noch
unentschiedenen Kri«'j;es preisge;:;el)en wurden. Denn auch die

Markgrafsohaft Nouieny und die anderen vom Reich al»hän;.ii^en

Lande mussteii ebenso wie die souveränen und fiemden Gebiete
des Herzogs bis auf weiteres den Franzosen üherlassen bleiben.

Der Nürnberger Vertrag aber, das «ewige» Schutzverhältnis
LoiIiiin.i;ens /um Reiche, wurae von den Ständen überhaupt
nicht berücksichtigt.

Die endgültige Erwerbung des Herzogtums

durch Frankreich.

Karl l\. sah sjcli (|h)iiiv|i vr»n neinMu in den SIrudei
seines alienlr'ueriiclien 1 reihoulerlehens liinoin.ucri^^en. S^o

linden wir ihn in all' den grossen und kU.'incn l'.'hdeii .l. r

folgenden Jahre, in dem Streit /wischen Brair.ieuburg imd
Pfalz-Neubarg nicht minder wie in den Kämpfen der I-roml«'
als nnermfidHch«n Parteigänger des katholischen Königt;« der
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lYiit .seinen züj^ellosen Scharen die benachhnrteii Lande Ih'uii-

ruhigfe und von den spanischen Niederlainlen aus scu^tinl

und brennend über die deutsulien und französischen Grenzeti

vordrang^. Er lieh der spanischen Sache seine Dienste, aber
nicht aus Ueberzeiigung oder Bundestreuey die er oft ü^nus;
verletzt, mit der auch. die Spaniei- es wenig *<enau genommen
hatten. Er sah in ihnen nur seine Schicksalsgenossen, die wie

er vom Generaltrioden ausg^ej^chlo-spn wnien, und erkannte
zugleich, dass sie seine anspnu lisvoijen Ti up^wn am liesten

besolden konnten. So vermietete er sie Jahi lür Jahr dem
Brüsseler Hofe, behielt sich jedoch ein völlig ununnschränktes
Kommando vor und machte sich auch kein Gewissen daraus/
von Zeit zu Zeit die Partei zu wechseln und mit Frankreich
sicli in Einvernehmen zu setzen. Mit seinem stets sehlafrferii^^eii

Heere bedrohte or, wie »üp T'm<l;mde es «Bernde mit sich

brachten, das Ixpicli, die spauisi la^n Nieiierlande und Frank-
reich in gleicher Weise. Am meisten aber hatte das Reich

von ihm zu leiden. — Mit den drei Festungen, die er noch
aus der Zeit des Krieges auf deutschem Boden besetzt hielt,

und die er aus Bache gewissermassen für die Vernachlässiguntf

seiner Interessen auf dem Friedenskongresse sich weigerte

herauszup;^et^en, mit (fem kurlrierisclien Hammerstein, <lem

sickingis( lien l^andstuhi und dem nassauischen Homl>urg,
behert.schle er fast den ganzen Mittelrhein militärisch \ oll-

ständig ^ und hielt durch eine Raub- und Plünderungs-
wirtschaft im grossen Stil die westlichen Grenzlande in steter

Spannung und Furcht. Die Schrecken des dreissigjähripfen

Krieges, von denen die erschöpften Terrilorieo sich langsam
erholten, schienen sich liier noch einmal tu erneuem. «Scliimpf-

lich genug, dass der Kniset Tthr nnd Tag diesen ^^k.^nllHl

ruhig mitangesehen))-, nnd nocli scinnjpllichere Herabwürdigung
der Majestät, dass er, <lem es obgelegen hätte, für die zu

Münster und Osnabrück beschlossene allgemeine Restitution

Sorge zu tragen und die Stände zu einer (hatkräftij?en

kriegerischen Aktion gegen die Lothringer anzuregen, ihnen

das schmähliche Auskunftsmlltel anempfahl, jene Pl.'ffze dnich

gemeinschaftliche Soldzahlungen von dem lästigen Störenfrie<l

zurückzukaufen.

Die Reichsversauimlung zu Begensburg gieng nach län-

gerem Zaudern endlich auf diesen Vorschlag ein, und schon

waren die Verhandtungen mH dem A.bgesahdten des Herzogs,

Fournier, dem Abschluss nahe, als die Kunde von einem neuen
verheerenden Einfall der lothringischen und Cond^.schen Scharen

1 Erdrnaniisdorfer. »Graf Walde» k>, HiO if.

* Droyst-n. «Geschichte der Preuss. Politik», III. 2,

Digitized by Google



ins Bistum Lüttich den Heichsta^f ereilte« Dieser unvermutete
Gewaltstreich des Herzogs in dem Augenbliclc, wo er versprochen
hatte,, das Heich fernerhin nicht mil Einquai-tierungen und
andern Kriegsbe.schvverunjron zu beläsli','^en,i musste in Rejjens-

bürg die höchste Erii])nitin^ und EntrüsfuriLi hervorrufen. Der
herzojfüche (iesandle konnte gar keinen sctüechteren Zeitpunkt

wählen, wenn er jetzt auf der Bank der Reichsfüröteu die lolti-

ringische Stimme wegen Nomeny, die 1641 nicht* ausgeübt
worden war, wieder in alter Weise fuhren wollte.

Zuerst freilich schien mau dessen kein Arg zu haben ; aru

15. Januar 1654 wurde Fournier ohne Widei-spruch in den
'Reichsfrirslenral aufgenommen, «wie wenn sein Herr sich /mih

Schutze des Reiches gerüstet hätte», berichtete Vautorte ironl^;cll

nach Paris.* Als er dann aber am 2. März — schon waren
aus Lüttich die kläglichsten Hilferufe an den Reichstag gelangt

sich wi^erum eingefunden hatte, ward ihm ein sehr übler
Empfang bereitet« Der kölnisi lie Gesandte für Lüttich und Hil-

desbeirii protestierte aufs heftigste gegen seine Hinzuziehung,
«in Betrachtung des Herzogs Völker im Stift Lüttich mit allen

Feindthätlichkeiten immer so arg als offenl)are Reichsfeinde

thun möchten, continuiren und danneniiero unbillig sein würde,
.selbigen als ein membrum Imperii zu considerierenj». Und ob-

wohl Fournier, von dem österreichischen Direktorium eifrig

unterstützt, von der Majorität der Versammlung dagegen hdufig

durch Zischen und Gelächter unterbrochen, sich angelegentlichst

bemühte, acseines Herrn Treue und beständige .\flektion gegen
da^ römische Reich ins rechte Licht zu setzen», so hielt man
es (loch für geboten, die Sitzung abzubrechen und dem Fourniei

anzuzeigen, «dass er auf den ferneren Ratgang verzichten .sollte)^.

Die Reichsstände rühmten sich dieser schönen That, als ob sie

das Reich an dem Herzog gerächt hätteni»>- Sie wurden in-

dessen sehr kleinlaut, als Fournier unter Drohungen erkläde,

sein Herr würdr iiesen Schimpf nicht ungestraft lassen und
den Kölner duicii Verwüstung seines Bistums zu züchtigen

wissen. Der Köliiisrhe Gesandte seilest lenkte endlich ein und
versprach, die Session Kouiniers im Fin-slenral nicht weiler

zu beanstanden, wenn auch er die BereitWilligkeit des Herzoji^,

den getroflenen Vergleich anzunehmen und seine Truppen für

immer vom Reichsboden zurQckzuiiehen, zusichern k5nnte.^

Doch ehe Fournier eine bestimmte Zusage gemacht hatte»
.

1 Londor)^, VII, 303.
- <N6gociations seciotes», III, tV^7.

^ «Urkunden and Aktenstücke sai* Geschickte des grossen Kar-
tüi-sten», VI, m.

^ 'NägodäJtioiis ^ecrcte&>, III, 6G^1
^ «Urkunden und Aktenstücke», ^l, 413.
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"War dieser peinliche Zwischenlall, der lür die allgemeine Stim-
niung des Reichs gegen Lothringen überaus bezeichnend ist,

durch eine neue sensationelle Nachricht aus dem spanischen
Lager in Vergessenheit $;era1en : Am 25. Febi*uar lö54 war
Karl IV. durch seine eigenen Bundesgenossen, die Spanier,
seinei- Freiheit berauht worden. Niclif unhcrechtigie ZweitVI m
seiner Jiun«1»'streue, <li»' Flrke^nnfnis, dass er einer Verstiinfliguiig

mit Frank) t'icii stets im Weg«' stehen würde, hatten sie viel-

leicht zu dieser, das grösste Autj>ehen erregenden Gewalt mas.s-

regel bestimmt.
Die Verhandlungen des Reichstags inbetreflf der Bestitution

der von den Lothringern besetzten Beichsplätze, die sie h hereits

dem Abschluss genähert hatten, stockten nocJimais vollständig,

nur Hammerstein w ud durch den Sondervei gleich von Tirle-

mont zwischen Spanien, Frankreich und Kur- Köln dem leclit-

mässigen Besitzer wieder eingeräumt, die ühiigen Plätze hlieljen

nach wie vor in lothringischen Händen, Dennoch seheint der
kölnische Gresandte, nachdem durch jenen Verlrag das hart-

bedrängte Lüttich wenigstens vor den räuberischen Ueherfällen

der Lothringer gesichert war, seinen Widerspruch gegen die Auf-
nahme Fourniers in den Fürstenrat aufgesehen zu haben. Denn
in dem am 17. Mai publizierten Beirlis,)(>s(;hied lehli niclit der

Name des lothringischen Gesandten, » von wejjen dei Mark-
grafschaft Nomeny» hatte er sich unterzeichnet. Aber es war
ein Fürst ohne Land, ein Gefangener Spaniens, der diesmal
seine Reichstandschahsrechte ausübte; seihst die Markgraf-
Schaft Nomeny, an der dieselben hafteten, war im französischen

Besitz.

Fünf Jahre schmachtete Kai l IV. in *^|)anis( her Gefanjjien-

schafl. Erst der Pyreiiäische Fiiede gali ihm die Freiheil wieder,

elieiiso wie auch die lothringische Kontroverse dem IV. Artikel

des Münsterer Friedenstraktates gemäss erst mit dem spanisch-

französischen Frieden zum Abschluss gebracht wui'de. Und «war
in einer den französischen Prälensionen durchaus entsprechenden
Weise ! Denn blieb formell auch die Selbständigkeit des Her-
zogtums erhalten, thatsächlirh wurde es durch diesen Traktat

zu einem willenlosen W^erkzeu^i in der Hand Ludwigs XIV.
Die in dem Vertrag süpulierle S<"hleifung der Festungwerke von
Nancy gab das Land wehrlos den französischen Einfällen preis,

der von Karl IV. erzwungene immerwährende freie Durchzug
für die königlichen Truppen stellte die wichtige militärische

Verbindung mit dem elsässischen Besitz der französischen Krone
her. und die Abtretunp: des ganzen Herzogtums Bar samt Stenay
und Glermont verschallte ihr endlich die gewünschte Abnmdung
ihres Gebiets. Eine sehr eii^f^entuinliclie Klausel ward dem
Fricdeustraktat ^undi den LXXVlii. Artikel beigefügt, in

welchem sich der König von Spanien verpflichtete, den Kaiser



nicht nur zur Billi^^UD^ und KalißkaUoii der Lüfhrin^eii be-
treuenden Artikel xa bestimmen, sondern auch bei ihm die

schleunige Krteilung der Investitur an den französischen HciT'
scher türdie etwaigfen von Lothringen grewonnenent Reichiehen
zu erwirken. '

Der (iedarike «*inei fi aiiüuüisclien Reich ^- antlscliatl war
nicht neu, .soudei ii iiulte sclion auf dem VVestfäUschen Frieden^i-

kongreüSy als es sich um die Abtretunj; des Elsasses an Frank-
reich handeile, lebhaft die Gemüter beschäftiget. Wenn Ludwig
XIV jelal die lutbringi.seilen Erwei bnngen x'oiii Reiche zu Lehen
nehmen wollte, so dai hte ei' sich damit auch unzweifelhaft die

lleichssfandschaH \crl)iiii(it'n. Indem er sie jievvann, hoffte er

vieileiclit, .seinem durcli den oheii «geschlossenen Ulienihund ins

l'nermessliclie j^estie-jeiiea Kintluss auf die deutschen Verhüit-

nisse noch einen lej^alen Lntei*jjiund ^-eben zu können. Durch
den Pyrenäischen Frieden wäre der französischen Krone von
lothringischen Keichslehen Ausser der Herrschaft Clermont, die

sie stets für sich in Anspruch genommen, mit der Abtretung
des ganzen Her/of^iums Bar — «tarn quoad partem, quae a

Corona Pranciae depcndet, (juani ijuoad iiiam, quam non dependere
pi (ch'ndi fxi^sit» hei.sst t> etwas vorsichti^^^ und unbestimmt
im LXlil. .Vrtikel — auch die deutsche Markjfrafschaft Pont-a-

Mousson zugefi^llen, und deretwegen hätte sie sich sehr wohl
um Sitz und Stimme auf den Reichtaj^en bewerben können.

Etwaige darüber geführte Verhandlungen wurden jedoch
gegenstandslos, seit Ludwig XIV. in einem Sondervertrage mit

Karl IV. sicli zu hofleutenden Konzesj^ionen verstanden hatte.

r wurdt; die st» peinlich im Lande empfundene Rasierung
dei Festung Nancy endlich vollzogen, zwar musste den franzö-

sischen Truppen nach der Bestimmung des Pyrenäischen Friedens
freier Durchzug' durch Lothrinf^en bewilligt werden; dennoch
erhielt Karl IV. gegen eine kleine Territorialabtretung das Her-
zogtum Bar, das Frankreich zwei Jahre zuvor in vollem Um-
fang für sich geforderl halle, zurück. 2 ['nd f)hwohl er sich

genöfipl srdi, Lndwig XIV. für französiscli Hai- den Treueid zu

.sclnv(uen, so gab dieser doch seine Ansprüclie auf den östlich

der Maas gelegenen Teil des Herzogtums und damit indirekt

1 Londorp VIII, 648. TractatoB Facis inter reges Hispaniae et

Franc! ae. § 78. Front etiam. si appareat, quosdam Status, regiones,

iirbes. tonas aut domiaia, quao M. Ö. Chr in proprietate vi huins

tractatus, maueaut iuter illum aut illa, qaae ante kac ad Loth. du-
cem pertiniteratit, esse qnaedam, qnae faerant fenda et ab Imperio
accipiebantur, ratione quoram S. M. Chr. necesse habet et discupit.

ut iuvestiatnr. M. Tath. promittit qnod velit apnd Imp. stadia soa
üooferre, ut rcgi suie tnora aut controversia investitara fiat.

^ d'HaaSBonTille III, 85.
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zugleicli aucli ^eiuell Anspruch auf die deuff<rlie Iloiclisstuiid-

schuft auf. Ob die französische Krone ini Krusl duraut Ije^landen

haben würde, ist ohnehin zweifelhaft. Wahrscheinlich hätte auch
diesmal, wie schon wahrend der Münstei'er Friedensverhand^
lungen, die rt'lu izeujfung den Siejf davon getragen, i dass es
füi di«^ Miijt'jität des Königs ernietlrigend sei, sich als Ueiohs-
füist unter I'rnständen den verfassungsmässigen Strafen, ins-

be.S(tn(l»'r(/ (ieui i leiclisixinn auszusetzen.

Ludwig XIV. wai um neue Mittel und Wege, die ihm den
seit mehr als zwanzig Jahren festgehaltenen Raub wieder ver-

schaffen konnten, nicht in Verlegenheit. £in neuer Vertrag
sollte ihm ohne weiteren Kampf das Herzogtum in die Hände
spielen.

Diu eigene persönliche Sinnesart ilcs ilerzogs, der ohne
legitime Leiheserben, mit seiiu ii Vorwandten dagegen meist

verfeindet, zugleich auch durcli die lange Verbannung ilen In-

teressen seines Landes entfremdet war, kam seinen Wünschen
entgegen. Und so wurde Anfang 4662 jener merkwürdige Ver*
trag 2 geschlossen, durch welchen Karl IV. den König von
Frankrei('h zu seinem Erben in den beiden Her»)gtumern ein-
setzte mid dorn lothrinj.ns( hen Prinzen ausser einem sehr un-
sicheri'ti Landäquivalent un iniioron 1" raukreirlis nicht minder
zweitelhatte und in weilei- l'orne lieiz^ende Anrechte auf <lie

französische Krone verheissen wurden. Des Reiches uml seiiiei

dadurch verletzten Interessen ward in diesem unwQrdigen Handel
auch nicht ein* einziges Mal gedacht. Erni als Karl IV. den in

• einem Moment persönlicher Aufwallung geschlossenen Verlrag

wieder bereute und wegen der darin geforderten Uebeigahe der
Fcstun^f Marsal von den Franzosen hart Ijedrängt wuidf,
richtete er den hilfesMohenden Blick ins Reich hinTdjer. Seine

Hitterschafl, die sich nicht uider das französist ho Joch beugen
wollte, sandte zunächst Deputierte an den Regensburger Reichs*

tag, auch sein Bruder und dessen Sohn standen schon seit

lange mit dem Wiener Hof in Verbindung, er selbst empfahl
sich zuletzt sammt seinem Hause dem Scliulze des Kaisers.* Aber
der Kaisei- war gerade durcli den Tm kcnkrie^"^ vollauf in An-
spruch g«'ii(oit!rif'n ; ausserdem legle ihm «lie llnoksioht auf di6

rheinischen Alliieilon Ludwigs XIV. die strengste Reserve gegen
Frankreich auf, ei- musste den Lothringer seinem Schicksal

überlassen.

Karl [V. ruinnte deshalb, um sein !«anil von dci* di-ohenden

Invasion zu ItelVeien, den Franxosen sHnen lotxten bewaffneten

< Hanke. «Französische Geschichte.» III« «l^.

« Londnrp IX. 8LH.
3 (PHnnssonville III. 20H.

* d iiaussouville III, documenta
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Platz ein und bemühte sich, in den nächstfolgenden lahreu
durch wiMhrige Dienstleistungen die Gunst Ludwigs XIV.
luirückzu^eWinnen. Bei der Reduktion der Stadt Erfurt war
seine kleine aber tnchlitie Armee in Gemeinschaft mit <ier fran-

zö^iscfien heteili^rt, und l)eim Hej^inn des Devolutionskrieges

verstand es Uei Koni«,'- in l)iuskei' Weise sieh ihren Beistand

zu erzwingen. Aus der rücksichtslosen Behandlung, die

Ludwig XIV. bei dieser Gelegenheit ^egen den lothringischen

Souverän anwandte, mussten in kürzester Frist neue Verwick-
lungen entspringen. Karl IV. schlug sich, als er mit Mainz
und Trier den Limbuiger Bund schloss und damit eine Ver-
einif^unnf mit der Tripelallianz erstr*'ht»% wieder auf die Seite

der Femde Frankreichs. Aber der König kam ihm zuvor.

Dazwischen hei eine zweite lothringische Episode auf dem
Kegensburger Reichstag, die für die Beziehungen des Herzogs
zum Reiche nicht weniger lehrreich ist, wie diejenige, welche
sich i4 Jahre voiher zu Regensburg abspielte, wenn diese Be-
ziehungen auch diesmal in einer neuen entgegengesetzten Be-
leuchtung erscheinen und der Herzog: ^epren einen fleichsstand

die Hilfe von Kaiser und Reich anruft, statt wie vordem als

«Reichsfeind» von allen verfolgt und angeklagt zu werden.
Wie oben ei wähnt, waren die Verhandlungen des Reiclis

über die Restitution der Plätze Saarwerden, Landstuhl und
Homburg noch immer nicht zum Ältachiuss gelangt. Und ob-
wohl die Reichsstande i&M sich auch an Frankreich hehufs der
Regelung dieses peinlichen Verhältnisses gewandt hatten,* so

war es dor!i ni* lit ^i.'Iimjren, diese l>ed<MitiHigsvollen Posten, die

dem Lotluinger ein bedrohliches Üehei -t wicht über die be-
na( hharten Gebiete verliehen, au ihre früheren Besitzer zurück-
zubringen. Der Pfälzer hatte endlich — freilich wohl mehr aus
persönlichem Interesse als aus Vorsorge fQr das Reich — mit
(xewalt Landstuhl genommen und dadurch einen Sturm der

Entrüstung gegen sich auf dem Reichstag zu Regensburg hervor-

gerufen. Der .schwerfTUlige (iang der Reichsmaschine w n <] durch
einen solchen Gewaltstreich und Friedenshruch in unliebsamer

Weise gestört, und, indem man sich an die bereits durch vier-

zehn Jahre hingeschleppten, zuletzt so gut wie ganz abge-

brochenen Verhandlungen mit dem Lothringer hielt, verleidigte

man denselben — merkwürdige Veränderung der Zeiten !
—

geradezu gegen die Angriffe des Ptälzers, der d«^« h immerliin

in diesem P'alle als Vollstrecker des Westn\lisclien Friedens

sich rechlfertigen konnte. F]s kam allerdings hinzu, dass der

Kurfürst weisen des Wildfangstreites mit Mainz und Trier so-

wie mein eren anderen Ständen noch immer in Differenzen be-

griflen war und zugleich als eifriger Parteigänger Frankreichs

1 Londorp. cActa publica.» VIII, 761.
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in einer Zeit, Yio die Oi^anisation des Rheinbundes -langsam,

fast unmerklich sich auflöste, eine etwas isolierte Stellung auf
dem Reichstage einnahm.

Um so heftij^er \\^^^^ lusfallcnder war die Sprache, die er
in seinen Memorials ye^eu den Lolhiinger führte. In einem
derselben wird dessen reichsrechllicher Stellung eine längere

Betrachtung gewidmet, die, obwohl tendenziös getiirbt, doch
die zwitterhaften staatsrechtlichen Verhältnisse des Herzogtums
Lothringen in ziemlich treffender Weise charakterisiert. Der
Ptalzi.sohe Gesandte hatte nicht so Unrecht, wenn er von dem
Betragen des Herzogs geijen Kaiser und Reich ein nicht ;jpt;Hl*'

^schmeichelhaftes Bild entwirft, ^ wenn fr ihm vielmehr vorhält,

«dass er niemals in ellectu den Kaiserlichen und Heichsverord-

nungen parieret, sondern Ihrer Kaiserlichei» Majestät und des

Reichs Autorität jederzeit hindan gesetzt», der Ueberfall Lüttichs

wird als hauptsachlichstes Beispiel dafür angefOhtl. — cUeher-
haupt sei ^er Herzog hilliger für einen auslcändischen Fürsten
zu achten, der die meisten P»oflexionen auf die Krone Frank-
reiSch habe, und oh er auch Nv«>nen etlicher Parlikularlehen

Sei-^sion im Reiche hätte und insofern für einen Reiciisstund

iiiiUuachten sein, möchte, so wäre doch aus dei Transactiou
vpn Nämberg ofFeDbar, dass das Herzogtum Lothringen vor ein

frei uneingezogen Fürstentum, Superioiitat und Principal vom
Ii eich erkennt und gehalten werden solle, wie denn ja auch
dei Herzog des Reiches ungefragt sich mit P'rankreich wegen
ih^ Hri^qjtums und seiner Dependentien in Unterhandlungen
eingelassen hätte.» — Der Kernpunkt dei- pläizischen Deduktion
ist eben in diesen lolzten Bemerkungen zu suchen. Man hatte

dem Kurfürsten den ,iu den' lothringischen Streitigkeiten an
Frankreich gethanen Rekurs als eine «Evocation vom Reiche»
vorgeworfen« als ob er die vor des Reiches Tribunal gehö-
rige Sache an anderwärtige Orte ziehen wollte. Er verleidigte

sich dageiren mit einem Hinweis auf die eigentümliche Sonder-
stellung des Herzogs und macht Ausnahmegest^tze gegen den-
selben geltend, spricht von seiner i eichsfürstliclu'n Würde ge-
ringschätzig und nennt ihn, um die Hineiuziehung Frankreichs

in diese Händel zu rechtfertigen, einen ausländischen Fürsten,
cder die meiste Reflexion auf die Grone Frankreich hat».

Bereits zwei Jahre später wurde der offiziellen Reichsver-

tretung wiederum Veranlas;snng gegeben, sich mit dem Herzog-
tum Lothringen zu boscli;i(tigen. Am '2*^. August iC)H) hatte

Ludwig XIV. in «'inei- alles Völkei iechles spottenden Weise das

Hei zugtum mitten im Frieden iiut bewafinetei' Macht überfallen

und dem französischen Reich einverleiht. Mochten die Gründe,

1 Londoip IX, 664.
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mit nvelclten er l)ie^j «gewaltsame Verfahren rechtferligen wollte,

auch einen Schein Rechtens an sich tragen, mochten die Ueher-
tretun^en der früheren Verträge, deren Karl IV. bezichtigt

wurde, auch erwiesen sein ; der wahre Grund liegt liefer, es

ist die KMiifiiruialioii der jimsseii Europäischen Politik, die für

das Schicksal Lothriutiens bestiininend wurde. — Im Jahre
UiiO .«stund J^udwijf XIV. am Vüral>end eines neuen grossen

Angriffkrieges, des Rachekrieges gegen die Urheber disr Tripel -

allianz, gegen die Holländer. Da wollte er vorher des kleinen
aber unruhigen Nachbars sicher sein, dem die zwar exponierte,

doch wegen der Nähe der spanischen und deutschen Grenze
getährlichp r.a|re seines Landes leicht einen um jeden Preis zu

vermcKienden Kinflnss auf den (lan^ der Kricj^^serei^'-nivjs«^ hälfe

verschallen können, der überdies sclion mit den leilneiuueni

der Tripelallianz in feindlicher Absicht gegen Frankreich Ver-

handlungen angeknüpft hatte.

Die rasclie und unerwartete Ueberwältigung LiOtliriii«fens

rief in ganz Europa eine ungeheure Bewegung hervor. Nur im
ReiclK' sol!)st schien man zuerst nicht die volle Tra^nveite des

Gescht'tierieii zu ermessen. Als der lothringische Gesandte zum
ersten Mal seine Klagen üher Fiankreich vor den Ueichslag

brachte, ward ihm von Seiten des kaiserliclien Kommissars,
des Bischofs von Eichstädt, eine ziemlich derbe Abfertigung zu

teil : «Er wundere sich sehr, dass der Herzog bei dem Reicli

Rat und Hülfe suche, da er doch bald diesem bald jenem
anhan^^'^c, das Reich mit seinen eignen Völkern intestiert, in

puncto T( "^titutionis noch sonsten im weiiii^sfcn pariert, noch
bei den iu)meizÜL;cn l)eij^et ragen ». i Doch versprach er, diese

Sache zum Vortrag bei tlen Sländen zu bringen, und es folgt

nun am Reichstag ein sehr lebhafter Wechsel von Schriften

und Gegenschriften des lothringischen und des französischen

•Gesandten, in denen beide mit einem grossen Autwand von

schärt'ester Polemik die Reichsstünde von der Gerechtigkeit

ihrer Sacfie zu überzeugen su* hcn.

In dem ersten dieser Memoiials, welches diesen diplo-

matischen Federkampi eröilnet, erklärt der lothringisclie Ge-
sandte den Ueberfall Ludwigs XIV. als ein Kingrill' in das
Reichsgebiet, als eine Verletzung der höchsten Rechte des
Reichs : «Der König habe den Hei*zog vertrieben, den unmittel-

baren Fürsten und Schutzverwandten des Reichs, und so über
Reichsjehen, die Stimme und Sessiongenossen, willkürlich ve!-

fügt : es wäre um des Kaisers Würde und Ansehen und um
den aligemeinen Frieden geschehen, wenn es dem allerclirist-

lichen König erlaubt sei, unmittelbare ReichslTirsten zu unter-

i Diarinm Earopaenm XXII^ 43.
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drucken und nach Leken des Reichs i<eine habgierigen Hände
auszustrecken D. 1 Nicht ohne einen Anflug von Sarkasmus
weist der Franzose diese Darlegung zui ück> und es war viel*

leicht {j^an? im Sinne der Majorität der Reichsversammlun^
gesproclien, wenn er der Berufung: dos Horzo^^«; auf die EIrrp

und Würde des Heiclis dessen eigene, derselben seit Alters

keinesw^s entsprechende Handlungsweise entgegenistellt : «Di^ji-

Herzog fordere für sich dieselben Rechte Und Privilegien wie
die übrigen Stände; doch möge man sich fragen» ob dieser

Fürst jennais auf das Reich Rücksicht genommen und' um das
Reich sich ^iekfinimert habe, Musser wenn seine eigene Un-
besonnenl»eit ihn ins Verdei'ben gestüi/f, oh er die Ratschläj^e

dieses ruhmvollen Korj)us, als dessen Glied er sich jetzt mit

so grossem Eiler aufspiele, jemals eingeholt, geschweige denn
.ihnen gefolgt seil.* — Der Lothringer liess sich durch eine

so scharfe und im Grunde durchaus terecfatigte Sprache nicht

abschrecken, sein Leknsverhrdtnis zum Reich immer von
neuem für sicli und seine geßihrdete Sache anzuführen. Er
entschuldigte selbst die Verzögerung der von iMankreich gefor-

derten Entlassung seiner Truppen mit der Ausflucht, dass er

diese Truppen im Reiche unterhalten habe, um den VerpUich-
tungen gerecht zu werden, die ihn dem Charakter seiner

Staaten giemäss mit demselben vorhanden» damit er nach dem
auf dem Reichstag gemachten Anschlag gleich den übrigen

Ständen des Reiches sein Teil zu dessen Schulz und Ver-
teidiprunpr beitrüge. 3

Jn Ke^ä'nshurg war indes sehr wenig Stimmiui;^ vor-

handen, sich von lleichswp^'on in die lolhtin^ischen Händel
einzumischen. Die trülien iaiain uujien, die man aul <lem West-
llLlischen Friedenskongress mit ähnlichen Versuchen gehabt,

Hessen es nicht ratsam erscheinen. Man begnügte.sich endlich

damit, den Kaiser mit dem heiklen Geschäft zu beauftragen,

den Lothringer unter seine Protektion zu nehmen und in Paris

sein»' pM'stilution zu erwirken. Ludwijj XTV. war jedoch um
kernen i*reis zu liestiuinien, den ohne Muhe gewonnenen Raub
gutwillig herauszugeben ; in zwai Ireundlichen, aber entschie-

denen Ausdrücken wiess er jede Mediation des Kaisers zurück

:

fdieser Staat gehöre ihm .und frei wolle er darüber verfügen]»«^

Es kümmerte ihn nicht, dass es zum Teil Reichslande, dass es
Gebiete waren, zu derem Schutz das P»ei( li si< ii diudi Vörm-
lichen Vertrag verpflichtet hatte, um derelwillen der Kaiser

1 Londorp IX, 756.

Londorp IX, 7ö!V
S Londorp TX 7(51

*«Negociatiunii relatives u la buccehsion d Espfigne sous i.ouisXIY.»

m, 498 ff.
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iieinr Medialion anbot. Auch die Iieichsversaimulun^ zog mcIi,

statt mit aller Energie gegen den räuberischen Nachbar uul-

lutreten, vorsichtig: zurück; die Furcht vor Frankreich und
der Veniruss über die nur zu bekannte Unsuverlassig^keit des
Lothringers, der es gamicht verdiente, dass man sich seinet-

wegen besondpr^ hemfihte, bestärkten sie in ihrer p:leichgiltigen

Und passiven Haltung gegen die I 'ntorjor!nin<^ des Herzogtums.
Die Kriegsereignisse der folgenden .luhre, die allgemeine

Bewegung iu Deutschland und in ganz Europa gegen die das

europäische Gleichgewbht bedrohende Uebermacht Ludwigs XIV.
drängten sunächst zwar diese Frage noch mehr in den Hinter-

• grund, gaben ilir aber dann, je näher die Friedensaussichten

rückten, eine desto grössere Bedeutung. Ks ist niclit uninter-

essant, aus einer gleichzeitigen Broschfire, die der Mitte der

siebenziger Jabre angehört, die Ansicht einer «unparteiischen

und dem allgenieinen Besten gewogenen Persono üJ)er die

lothringische ^che wiederzugeben. > Der Verfasser schlägt, um
«alle verschiedenen Plagen und Trangsalen, welche Lothringen
entweder ausgestanden oder verursacht, zu vermeiden», ein

recht radikales Mittel vor; er wiU nichts geringeres, als dass

das Hei"zogtum von neuem ein Reichsglied werden und der
Herzog dessen Gericht wie andere Heichsfürsten erkennen und
dem Kaiser und Reich unterworfen sein m>]\. Ks war die voll-

ständige Annullierung des Nürnberger Vertrags, die hiemit

gefordert wurde^ und diese Forderung entsprang wohl der
richtigen Erkenntnis, dass jener Vertrag seine Voraussetzungen

durchaus nicht erfüllt, dass Lothringen, statt des Heichsschutzes

für ewig sicher zu sein, als zweifelhaftes Reichsglied denselben
schlicsslic}) ^'Tin/ verloren hatte

Anders als dieser Tiieoretikei sich gedacht liatle, ge-

staltete sich die lothringische Frage auf dem BViedenskongress

zu Nymwegen. Ludwig XIV. wollte zuerst den lothringischen

Gesandten die Zulassung zu demselben einfach verweigern. Aber
abgesehen davon, dass er diesmal nicht mit der Keichsdeputation

von Münster und Osnabrück, sondern mit einer starken Allianz,

welcher die Herzoge seit 1673 angehörten, zu verhandeln hatte,

war auch ein grosser Umschwung in der aligemeinen Stimmung
für Lothringen bemerkbar. Der neue Herzog Karl V. hatte sich

nicht nur auf vielen Schlachtfeldern gegen Frankreich rühmlich
hervorgethan, sondern durfte auch als Schwager Kaiser Leo-
polds l. ganz andere Berücksi( htigung beanspruchen, als es

einstmals der raublustige und als Reichsfeind verdächtige Karl IV.

vermocht hatte. So liess sich denn Ludwig endlich bewegen,

1 Diarium Europaearo XXXI. Appendix 183. «Raisons of moyens
qni peiivent servir a la paix g^ii^rale conQus par une personne des*

interessee et affectionnee au bieu publiq.»
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seinen Widerspruch ge^eo die Admission des lothnngischen
Gesandten aufzugeben ; er gab damit nicht seine Prätensionen
auf das Hersogtum seihst auf. Wohl erklärten die Alliierten

anfangs dem englischen Mediator, dass man nimmermehr zu
dem allgemeinen Frieden gelanj^en werde, wofern dem H r/o'^^p

von Lothringen nicht die gebührende Satisfaktion beschehen
sollte. 1 Was Frankreich aber unter einer solchen Satisfaktion

verstand, ward aus den Anerbietungen klar, welche es für den
Mediatoren machte. Der- Austausch der Hauptstadt des Landes,
Nancy, und des stark befesli>;ten Longwy gegen die Uehergahe
der unbedeutenden Stadt Toul, eine förmliche Etappenstrasse
durch das Herzogtum, das waren die schmähHcben Bedin^jungen,

unter denen der französische Könifr in die Restitution Karls V.
einzuwilliu:en bereit war. Sie wurden endlich in den Friedens-
traktat milaufgenommeu, jedoch oiine dass der Herzog geneigt

gewesen wäre, in seine auf diese Weise völlig zerstückelten

Lande zurückzukehren. Er wandte sich, bessere Bedingungen
füi* sich erhoffend, zu wiederholten Malen an den Reichstag zu

. Regensbur^'.

Ein lehrreiche!' Geprensatz iM'^telil nun zwischen dein Auf-
treten des herzoglichen Gesandten in der Ueichsversaniinlung
und der Behandlung der lothringischen Frage auf dem Friedens-
kongress zu Nymwegen. Die zwei verschiedenen Seiten der
staatsrechtlichen Stellung des Herzogs, sein souveräner, unif
sein reichsslündigei Gharakter werden, je nachdem die Ver-
schiedenheit der Situation an beiden Orten es mit sich brachte,

schärfer hervorgehoben. — In Nymwegen wird der Hpr-zop le-

digli( li als der kaiseriiciie und spanische Alliierte hinyestelit,

als der Souveräne Fürst, der keinen OI)eren über sich erkennt ;
3

sehr erklärlich, wenn man bedenkt, dass Ludwig XIV. seiner

Beteiligung an den Friedensverhandlungen sich entgegengesetzt,

andernfalls aber auch für seinen Verbündeten, den Bischof von
Strassburg, dieselben Rechte gefordert hatte, «obwohl dieser

doch im Gegenteil vom Kaiser und gesamten Reich dependiert
und selbige füi- seine ordentlichen Richter erkennen und an-
nelunen wird». Ganz anders in Hegensl)urg ! Hier, vor den
Reichsständen, geriei t ancli der Lothringer sich als UeichssLand

;

wie ein «cmembrum ad corpus und constatus ad statum uni-
versi imperii;», so tritt er an die Reichsversammlung heran.'

£r bringt auch den Nürnberger Vertrag in Erinnerung, der das.
Reich zu seiner Beschützung verpflichtete, er setzt — man weiss
nicht, ob man die Woite ernst neinnen sull — hinzu, dass

diese Protektion niemals verweigert, sondern stets ausgeübt

1 Londorp X. 567.

Loödorp X. 573 ff.

» Londorp XI. 622.
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worden sei, und zwar nicht nur In den vergaugeiien Jahr-

hunderlen, sondern noch in jüngster Zeit. — Auch der Kaiser
empfiehlt in melirern Kommissionsdekreten mit Bezugnahme
auf <len Nörnbei'ger Vertrag den Ständen aufs angelegentlichste

die Restitution Lothrinj^ens.' Xirlit nur als einen Reic^isst tnd

und des Reiches Schutzver\v;»nflten, sondern auch als seinen
persönlichen Bundesgenossen und tapferen Türkenbezwinger
will er den Herzog vom französischen Joch befreit wissen.

Trotidem wurde der .zwanzigjähißge Waffenstillstand mit
• Frankreich 1684 geschlossen^ ohne dass darin des Lothringers

gedacht ward. Es wai* ein um so sjchwereier Schlag für die

lothriii'^ische Sache, als die Reunionspolitik Ludwigs XIV. auch
ihre Interessen empfindlich verletzt hatte. Die vielfachen Lelms-
bezielmngen, welche die Herzoge mit den diei Bistümern ver-

knüpft liatten und noch verknüpften, verstanden die Heunions-
kammern trefflich zü ihren Gunsten auszunutzen. Selbst No-
meny', auf dem die Reichsstandschaft der Herzoge beruhte,
wuide von ihnen in Anspruch genommen.^ Hatte der franzö-

sische König noch 1659 einmal daran gedacht auf Grund der
lothringischen Erwerbungen die Reichsstand.sciiaft zu gewinnen,
so erkläi te er jetzt diejenige Markgrafschaft, an der die lothrin-

gische Stimme haftete, für einen souveränen Besitz seiner Krone.
Er glaubte damit wohl alle Bande, die das Herzogtum an das
Reich fesselten, endgiltig zerrissen zu haben.

Mit der Anerkennung der französischen Reunionen war
nun auch durch den zwanzigjährigen Waffenstillstand dieser

neue Rechtstitel der französischen Krone auf Lothringen bis

auf weiteres indirekt anerkannt worden. Die Hoffnunizen des
Herzogs auf Restitution scliienen wiederuin lür geraume Zeit

vereitelt zu sein, als die grosse Europäische Koalition des Jahres
1689 gegen Frankreich seiner Sache plötzlich eine neue gün-
stige "Wendung verhiess.

Karl V. war inzwischen gestorben. Stall seiner bemfihte
sich seine Cemahlin, die Srhwesler Leopolds L, da? Reich zur

energischen Verteidij^un^- der Hechle ihres unmündigen Sohnes'

zu bestimmen. Auf dem lieichstag von IfiDO l)ereils reichte ihr

Gesandtei" im i^ iustenrat einen ilestilulionsantrag ein, über den
sich eine lange und lebhafte, besonders von dem österreichischen

Anhang mit grossem Eifer geführte Beratung entspann. Indem
es an die ruhmreichen Thaten des verschiedenen Herzogs erinnerte,

erklärte Oesterreich zugleich das Hei'^ogtum für einen unwider-
sprechlichen Stand des Reiches und Mitiilied des oberrheinis( lien

Kreises, das von Frankreich vollständig restituiert und künftig-

1 Londorp XI. 64, 136.

^ Ranke. «Französische Geschichte», m, 336.
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hin nach dein Nüruberyer Vertrage vom Reich i^e&chüUt weitien

müsseJ In demselben Sinne sprachen sich auch die' meisten

andern Reiehsstände aus, am sympatischsten naturlich Burgund,
das «iie Gemeinschaft seiner und der lothrin^^ischen Interessen

nach wie vor l'eslhielt und daran erinnerte, dass es schon auf

dein Westfälischen Friedenskongress prophezeit hätt(?, der

Friede und die Sicherlieit des Reichs \vm len nichtig sein, und
neue Kriege aus dem Kriege und dem ir eniosen Frieden ent-

stehen, wenn nicht Lothringen und ebenso Spanien miteinge-

schlossen Wörden.
Die grossen Verdienste des verstorbenen Herzogs um

das aligemeine Wohl der Christenheit waren noch in zu

Irischem Andenken, um nirht auch in der Reichsver-

sammlun^ (»inen naclihaltiwn Kinfluss auf die Behnndlnn^ der

lothrinj^isclien Fj-;i{;e ciuszuiihen. Mit seltener Einstimmigkeit,

die zu der lässigen Gleichgiltigkeit, mit welcher man sich vor-

dem zu Münster und Osnabrück in derselben Frage geäussert,

in einem eigentümlichen Kontraste stand, ward in den Reichs-

konsilien beschlossen, dass man sich von Reichs w^en des

Lothringers kräftig annehmen und für seine Admission m den

etwaigen Friedensverhandliinp:en nicht minder wie ITii' seine

völlige Restitution eintreten wolle. 2 Dass trotz diesei- Bereit-

v»'illigkeit und günstigen Stimmung von Kaiser und Reich die

lothringische Sache auf dem Friedenskongress zu Ryswick
nicht den gewünschten Ausgang nahm, war in den allgemeinen

Verhältnissen begründet : In den vielen kleinen und grossen

Fragen^ die jenen Kongress bewegten, kam die lothringische

Frage nur als ein kleinei- Fakttn- in Rechnung; die Alliierten

des Kaisers zei^h^n, moclite auch er selbst mit dem höchsten

Eifer sich für seinen jnn'^en Nellen verwenden, wenig Lust und

Willen, seinetwegen düs Fjiedenswerk irgendwie zu verzögern.

Zwar wurden die schmachvollen Bedingungen der Nymweger
Artikel ein wenig gemildert,^ <lie Hauptstadt Nancy blieb in

den Händen des Herzogs, und auch Bitsch und Homburg, Plätze,

auf die Ludwig XIV. kiaft des Reunionsrechts Anspruch er-

hohen hatte, wurden zurückgegeben ; dafür aber Ix^standen die

Franzosen auf der Behauptung der Feslungen Saarinuis und
Longwy ; auch freier Durchzug für ihre Truppen nmssle ilinen

dauernd bewilligt werden. Dennoch nahm Herzog Leopold diese

Bedingungen an und hielt nicht lange darauf unter dem lube
der Bevölkerung seinen feierlichen Einzug in die der alten

Stammesdynastie wiedergewonnenen Lande. Er bemühte sich,

zur Sicherung seiner neuen Position, auch ein erträglich freund-

1 Londorp XVII. 588.

Londorp XVII. 599.
^ Instramentum PacisCaesareo-Gallicae RyswicenBisXXVIII-XLIII.
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scliaflliches VerhältuU mit deiii frarizoüist lieii Hole herfusteilen

und leistete Ludvsrig XIV. nicht nur für Bar den Lebnseid,

sondern trat auch zu ihm durch seine Veroiählnilg mit der

Tochter des Herzogs von Orleans in eine nahe Verwandtschaft^

liehe Verbindung?.

In der Fremde j^eboren und aufgezogen musste sich Leo-

pold, obwohl ihm die Herzen seiner Uiiterthahen warm entj^e-

genschlugen, von Anfang an als Fremdlin^^ in Lothringen fühlen,

beengt und uiil>eliaglich in den kleinen Verhältnissen dieses

Landes, das auf allen Seiten von französischen Besitzungen um-
geben und durch das militairische Ueberaewicht Frankreichs

j^anz erdrückt, trotz seiner garantierten UnaMängigkeit zu einer

unbefriedigenden Schatlenexistenz verdammt wurde. — Wie ver-

lockend waren dn für »I'mi Her^op die Aussichten, dif» ihm dui i It

den zweiten spanisclien Partagutraktat zwischen Frankreich und
den Seemächten ^ehoten wurden. ^ Er sollte das Herzogtum an
Fiaukreicli abgeben und dafür das reiche und blühende Mai-
land eintauschen. — Ein Plan, der eine gewisse Analogie mit
den früheren, mit Karl IV. über die Abtretung Lothringens ein-

geleiteten Verhandlungen zeigte und der, wenn er sich verwirk-
licht hätte, den Franzosen den grossen Gewinn eingetragen
haben wurde, «die so oft versuchte fk^silznahrno dieses Landes, die

ininier an dem nicht zu beseiti;ien(len Erbi'echt jrescheitert war,
detinitiv und rechtlicli zu vollziehen». Die Veröüenllichung des

Testaments Karls IL und die Thronbesteigung Philipps V. ver-

eitelten indes dieses verheissungsvolle Projekt Und retteten das
Herzogtum vorläufig noch vor dem Heimfall an Frankreich. Es
gelang dem Herzog Leopold sogar, bei Ansbi u( h des spanischen
Erbfolgekrieges für kurze Zeit zwischen den kämpfenden Parteien

eine strikte Neutralität zu behaupten, die freilich, wenn die

Franzosen iiicld sellist ihre Kriegsführung lahm legen wollten,

von ihnen duiclibruchen werden musste; Leopold sah sich ge-
zwungen, ihnen sein Land zu öffnen und sich bis auf weiteres

der Ausübung seiner Hoheitsrechte zu begeben. * Er erklärte,

dass man es ihm nicht verdenken könne, wenn er als Reichs-
stand dem Kaiser berichte, was wider seinen Willen mit dem
Herzu;jtum vor^i<'n^e, und si( Ii deswegen bei ihm entschuldige.»

Ein Appell an Kaiser und I\eich hätte freilich in diesem Augen-
blick, wo das Glück no(*h nicht von den französischen Waffen
gewichen war, wenig gefruchtet.

Erst als 1700 Frankreich nach innen und aussen ohn

^ Ldiuberty. «Memoires pour servir k Thistoire da XVlIi«^ sidcle.»

I, 100.

- Bänke «Französische Geschichte.» iV, 100.
• «Monatliclip. !^taatbüpiegel>, 1703. I, 104.
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iiiücltüg am Buden lag und bei den Huager Verhandlun^^en
Frieden um jeden I^eis zu • erlangen suchte, wurde die

lothnngieche Frage wiederum lirenneikd.. Die Reichsslände
glaubten jetzt den Augenblick gekommen, um den Franzosen
alle ihre !o(hrin«^ischen Erol)erungen zu «Mitrcissen und die

Hestitntinn des Herzo^rtums ;nif d<'n ^fntus voi' Hfi ersten

franzüsiseilen Invasion zu erwirken. Ducti nicht zutnetien <iamit,

verlangten sie sogar die Aufhebung des Leiinsverhältnisse.s,

wdchea einst (1301) dem Grafen Heinrich von Bar cnicbt ohne
schwere Verletzung der Rechte des Reiches mit Gewalt von
der Krone Frankreich auf^^enötigt worden sei«.' — Auch die

Herzoge von Lothringen hatten sich vielfach gegen dies ver-

has'^tp Lehnsjoch gosträubt, al)er nicht um der gesrluidi^ten

Interessen des Reiches willen, sondern nur ihrer eignen von
ihnen stets so lebliaft uii^nerteii S«>u\ei äiiität und Unabhänj^i^keil

zu Liebe. Das Reich dagegen dachte jetzt höchstwahrscheinHch
nur daran, die Lothringer wieder enger an sich heranzuziehen
und sie samt den wichtigen zu restituierenden Gebieten seiner

Oberhoheit fester zu unterwerfen.
Ganz andere Pläne verfol'^^te die Politik des Herzoj^'s

Leopolfi selbst während der H.taj^er ' Verhandlungen. Von der

bescliauliclien Zurück;^ozoi!»'nheil seines unfreiwilliixen Exils /u

Lüneville aus — sein Land war ja militairiscli und politisch

in den Händen der Franzosen — bestürmte er den Kongress
mit seinen Ansprachen und Forderungen. Die drei Bistümer,
Elsass und die Franche-Oomte hoIHe er zu gewinnen
die alten Prätensioiiou seines Hauses erwachten in ihm noch
einmal mit voller Lebendigkeit, und wohl die Idee eines unab-
hängigen Zwischenreiches zwi-schen Deutschland nnd Frankreich
schwebte ihm vor : «In derartiger Traumwelt schwelgte das

hilfloseste Mitglied des damaligen deutschen Reichsfürsten-

standes».^ Der eitle Traum zerrann mit dem jähen Abbruch
der Gertruidenberger Verbandhmgen und mit der nochmaligen
Wendung des französischen Krie^^sgtücks. In dem Friedens-
schluss zu Baden zwischen dem Reich und Frankreich miisste

der Herzog sich mit den Bedingungen des Ryswicker Friedens
i)egnügen.

* Lamberty Y, 173. «Schreiben des Reichstages zu Hegeiisburg
an die Königin Anna von England Tom 20. NoTember 1709» : Deni-
qnp Titrnmqne Lotharingiae et Barrl ducatum, illum quidera in eo.

(juo Henricus III Lotharingiae diix der Vorgänger Karls IV.. nnfpr

dessen Regierung die tranzösischen Invasionen üelen) illum quondam
possederat, statu, hanc vero snblato fendalitatia nexa ab Henrico
Barri comite, non sine gravi inrinm Imperialtam dispendio, vi metu'
qne extorto.

« Lamberty V., 332.
3 Noorden. «Europäische Geschichte im XVIII. Jahrb.», lU, 581.
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Auf Herzog Leopold folgte im Jahre 172i) Franz III., der

Verlohte der österreichischen Kaisertochter Maria Theresia, dem,
-wie man weniirsten« vermuten konnte, einmal auch die deutsche

Knisorki'ono zufallen wurde. Ein tVanzösisrher Vasall, der ehen

erst in Paris für Bar die Huldi^^un«^ ;^^eloistet halte, auf deni

deutsdien Kaisertrone ! Ein Verhällnis, nicht weniger un-

natürlich als bedrohlich fnr die Sicherheit des französischen

• Königtums l Bei eineini Wiederaushmdi der Streitigkeiten

zwischen Deutschland und Frankreich hallen so. die deutschen

Waffen leicht ihren Ausgangspunkt in Nancy nehmen können,
«(Ins Herz Frankreichs wäre ihnen geöflnet wordeii>j.i — Eine
trellliche Gelejj^enheit, diesf^ Schwieii^keilen nu.szug^lejchen, bot

!?ich in den anf den spanisc iieii Krhfoijjekrieg loljjjendeii Friedens-

verhandlungen. Es war ein Meisterstück der Politik des Kar-

dinals Fleury, dass er die Verlegenheiten und die Sorge
Karls VI. um die Anerkennung der p)a;^nnatischen. Sanktion
benutzte, um ihm ein Zugeständnis über die Abtretung des

Herzogtums zu entwinden; der fran/ö5?ische Gesandte ei'klärte

kurz ah : Frankreich würde als Staat anfliören zu existieren,

wenn je dei- Herzo*? von Lothringen und Bar /.u^leicli (leuts>cher

Kaiser würde. 2 Den Verli iehenen Polenkönig Stanislaus

Lescinszky möge man mit den HerzogtQmern entschädigen

;

ein billigeres und bequemeres Arrangement Hess sich nicht

denken. — Auch der Kaiser gieng nach einigem Zögern auf
den Vorschlag des Pariser Kabinetts ein, und in den Wiener
Präliniinnrien vom 3. Oktober 1735 wurde die sofortige Ab-
tretung des Herzogtums J^ar an den Polenkönig festgesetzt,

"Während Lothringen noch bis zum Aussterben der Medici in

Florenz bei der alten Stammesdynasiie verbleiben sollte. «In

Betrachtung dessen, was vom Reiche releviert, konsentiert^ der

Kaiser als des Reiches Oberhaupt in besagte Reunion und ver-

sprach seine bona ofificia aiifiichtig dahin anzuwenden, dass

des Ficirhes Einwilligung niclit weniger erlinllf^n wni'dew.s

Bereits im Mai 17'^6 gab das lleich seine Genehmigung zu

den Friedenspräliininaiien, jedoch nicht ohne es dem Kaiser

ganz besonders ans Hei*z zu legen, heim Abschluss des deUni-
tiven Friedens seine reichsväterliche Sorgfalt darauf zu richten,

«dass die Krone Frankreich in Ansehung der ihr cedierenden
Herzogtümer Lothringen und Bar sich nicht in die Reichs-

händel einmischen möge». * In demselben Sinne war auch der
<M vfp Artikel der Wiom^* Präliminarien abgefasst worden, in dem
»Um Köllig von Frankreich in seinem und seines Schwieger-

1 Ranke. «Französische Geschichte.» XV, 364.
« d'Haussonville lY, -iO?.

3 Erster Artikel der Wiener PrSüminarieD.
* «Sammltuig der Reichsabschiede», IV, 424.
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valers Namen ausdrücklidi auf Silz und Stimme aul «len

Reichstagen verziditete. — Die vollständige Loslösung der
beiden Herzogtümer aus der Organisation des Reiches konnte
nicht schärfer ausgesprochen werden. .

Unter keinen Umständen wollte man den Franzosen mit

der T'eberlassung von P^eichsgebielen irgendwelchen Eliifluss

auf die inneren An^elef^enlieiten des Pieiches einräumen, wie
sie es wt)hl 1(>48 und lt>5U erstrel)t liatten. — Dagegen sollte

es nach dem vierten Ai tikel des Heicbsgutacblens cdem Herzog
von Lothringen unhenommen seia und bleiben, sein von Sekulis

bei Reichs- und Kreistagen hergebrachtes Sitz- tmd Stimniredd
unter dem bisherigen Aufruf wegen Nomeny, seiner noch übi ij^

bleibenden unmittelbaren deutschen Reichslandcn, ithnpckränkt

und unabhängig ein als anderen Weg zu ( onlinuieren und fort-

zutTihren». Von früheren Reichslanden besa^s Herzog Franz,

nachdem er im April 1736 in die sofortige Abiretung seiner

Herrschaft eingewilligt, zwar nur noch die kleine Grafschaft

Falkeiistein, welche er sich ausdrücklich vorbehalten hatte, i

und dennoch durfte er wie bisher sein Sitz- und Stimmrecht
im FYu'slenrat ausüben; Karl VI. mochte e«; eine ver-

bois<)niL'-<v(>JI»' An^^irlit fVir die Znkunfl sein<^s Hauses hetrachfrü

.

dass er aul die^e \\ «msc seinen Schwiegersohn, in weidiein er

ebenso seinen Naclilulgcr auf «lern Kaiserthrone sah, als ein

festes Glied in der Reihe der deutschen Fürsten erhalten hatte.

Nicht ohne inneren Kampf hatte sich Herzog Franz zu der
Verzichtleistung auf seine alten Stanimeslande verstanden, und
rücksichtslos genug hatte man ihm deren Notwendigkeit vor^*
halten; die barsche Erklärung «keine A^trotunjx, keine Erzherzogin»
war wohl einmal dem hitzigen Bartenstein iierausgefahren.

2

In der herzoglichen Familie selbst heir.^chle die grijsste lie-

kümmernis, und besonders leidenschaftlich waren die Vorstel-

lungen, welche die verwitwete Herzogin, eine echte Tochter der
PtTdzerin Elisaljeth Charlotte, ihrem Sohne machte. Die Anwart-
schaft auf Toskana scheint ihr ein nichtiger Ersatz für 'das«

Herzogtum, denn der Grosshei*zog vnn Toskana trage sein Land
vom Heiehe zn Lehen, während <lie J-othringer für ihr Herzojr-

tum niemand andei s verpllichtet seien als Gott allein. Lotbringen
für Toskana eintauschen, heisse sich selbst und seinem ganzen
Hause den Todesstoss versetzen. > Von einem anderen Gesichts-

punkt aus sucht eine anonyme Broschüre^ die in jenen Tagen
viel Aufsehen erregte^, den Herzog von dem letzten entscheid

1 «Rousset. Recneil historique d'actes etc. XVII, 439.
s Arncth. «^faria ThereBias erste Kegiemngsjahre.* I, 24.
3 Arneth I, 29-30.

* Lepage. «Hecueil de documeuts.» I, 12\. Uarangae au sujct du
brait de la cession des dnches de Lorraine et de Bar ä la France.
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denden Schritt wenn mö{(lich noch zurückzuhalten. Mit scharfem
Nachdruck wird darin des Zusammenhangs zwischen Lothringen
und dem Reiche gedacht, die Ahtretung der Herzogtümer würde
dem Reiche präjudizierlich sein. Der Heimzog dürfe nicht ein so

wertvolles Glied demselben entziehen ; und wenn auch kleinere

Opier an Frankreicli zu ertragen wären, so sei um so mehr
daraui zu aciiten, dass ddn älteste iieizo^Lum Europas erhalten

bliebe, um sich dem Dienste des Reiches zu weihen, welches
seinerzeit samt seinem erhabenen Oberhaupt gemäss/les zwischen
Karl V. ;und Herzog Anton geschlossenen Vertrages Lothringen
schützen und verteidigen müsse.

Bemerkenswert ist, wie ein Zeitgenosse, und zwar kein

geringerer als Friedrich der Grostje, sich über die Abtretung
iles Herzogtums geäussert hat. In seinem ersten politischen

Flugblatt, den Gonsidörations sur Tötat präsent du oorps poli-

tique de l'Europe, die der jugendliche Tronerbe 1738 verfasste,

um die öffentlicne Meinung Europas gegen das nach dem Wiener
Frieden entstandene österreichisch-französische Einvernehmen
aufzureizen und insbesondere die Seemächte aus ihrer politischen

Erstarrung zu erwecken,' vergleicht er die neue Freundschaft
zwischen den ehemaligen Gegnern mit dem römisclien Trium-
virat, dessen Proskriptionen sogar in der Aufopferung des

kaiserlichen Schwiegersohnes ihre Analogie gefunden hätten.'

Dass der Kaiser si« Ii dabei nicht gescheut, wider die Ver-
sprechungen seiner Wahlkapilulatior], das Herzogtum Lothringen,
ein unveräusserliches Lehen des lieichs, demselben zu ent-

fremden, wird an emer andern Sfoüp,» wo er die absolulisti-^chc

Ueichspolitik der Habsburger geisseil, mit scharfem Nachdiiick

hetunl. — Die Bezeichnung des Heizoglums als eines Reichs-

lehens, wie sie Friedrich hier giebt, ruft den Widerspruch
Voltaire's, dem die Schrift übersandt worden war, hervor. In

sehr vorsichtigei Weise erkundigte er sich danach, ob Lothringen
wirklich im Reicii allgemein als deutsche Provinz gelte; ihm
scheint es irn riegenteil, als ob die Herzoge von Lothringen

auch ilir»^ Session am Reichstag nicht in ihrer Eigenschaft als

Herzoge hätten.* Doch will der Schmeichler sicli darüber kein

selbständiges Urteil erlauben, sondern ent die Entscheidung
seines fürstlichen Freundes abwarten. Friedrich kommt diesem
Verlangen schon in seinem nächsten Briefe nach, zeigt

sich aber viel weniger unterrichtet als der Franzose und scheint

von der exzeptionellen reichsrechtiichen Stellung Lothringens

• Koser. «Friedrich der Grosse als Kronprinz.» X74.
* cOeuvres de Frcd6ric le Grand. > Vtil. 7.

» VIII, la.

4 Oenms XXI» 219.
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keine Ahnun«,»^ zu haben. ^ Er erki n t <Ias Herzogtum \'ür ein

altes Lelien des lleichs und lür ein ehemaliges Glied de:> bui-
^undiscben (!) Kreises. Ebenso hätten die Herzoge zu jeder

Zeit Session auf den Reichstagen gehabt, die Römermonate be-

zahlt, in den Kriegen ihre Kontingente gestellt, kurz, alle

Pflichten der Reichsfursten erfüllt. Allerdings li;il)e der Herzupr

Karl [IV.] oll die Partei Frankreichs oder Spaniens ergriften
;

aber er sei darum nicht weniger ein GUed des Reiches gewesen,
wie dei Kurfürst von Bayern (!), der die Heere Ludwigs XIV.
gegen die des Kaisers und* seiner Verböndeten befehligt hätte.

Mit der Erw^bup^ Lothringens^ des deutschen Phoki}^,

wie Fried rieh, die Politik der Franzosen mit der Eroberungs«-
politik Philipps von Macedonien vergleichend, das Herzogtum
nennt, lintte Ludwin XV. einen glänzenden Triumph errungen.
"Was sciiK ^ Inger trotz aller ihrer WalTenej lo Ige nie dauernd
halten beiiaupten können, gewann er ohne einen Schwei Istreich

durch einen einzigen diplomatischen Meisterzug seines Ministeis.

cDie Einirerleilmng Loihringens war ein Werk der Umstände
imd der Geschicklichkeit, keine grosse That, aber ein grosse«»

Ereignis.» ^

Stanislaus war von Antang an ein T'nlerthan Frankreichs
und keineswegs der Hechtsnachfolger der alten lothringischen

Herzoge. Mit dem Reiche stand er in kernen Beziehungen, da

auch die lothringische Stinane am Reichstage Franz i. und
seinen Nackkommen veiiilieben war. Sie wurde später unter
dem alten Aufraf «Nomeny» von Oesterreich initgefiihrt und

. erhielt sich im Fürstenrat bis zu dem Reichsdeputatitmshaupt-
besehlnss von 1803. — Mit der Auflösung der allen Reichs-
rrrfassung erloscli dan?! Aurh (Ue-o letzte Erinnerung an die

ehemalige ReichsstandschafL der Herzoge von L.othringen.

1 OentMs XXI, 329.
* Bänke. cFranzdsische Geachichte.» IV, 365.
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Excurs.

Vergleich des lothringischen und burgun-

discheif Vertrages.

Die Entstehun^^s^'escbichte des bui'gundisclieti Vertrages von
1548 hat eine bemerkenswerte Analogie mit der des lo-

thringischen- Vertrajjes von 154'2.

Wie (1.1 s Herzojrttim Ol^ei lothrinjifen, so war auch das nönl-

Hrlic Trürnnrier?rtück des alten Lothariny:iens seit alters dem
Reu lie entt'rern<lt'l. Selbst der Heimi'all der hurgundischen

Erhiscliaft an die Habsburger hatte, wie man doch Itütte er-

warten sollen, keineswegs die nShere Verbindung mit demselben
gefördert. «Auch hier zeigte sich wiederum, dass Kaisertum
und Reich mit nichten zusannnenfit'len. »i Die kaiserlichen

Hahshur^er, die Vertreter der üeicliseinlieil, hatten von jeher

ihrer territorialen T.andesholieit zn Liel>e die Kinttfisse des

Reichs von iliren Krblanden lern zn hallen gesucht ; schon

war Oesterreich mit Hilt'e gefTdschter Privilegien «o ^'ut wie

ganz aus der Reichsverfassung losgelöst worden. Durch den
burgundischen Vertrag wurde nun auch die staatsrechtliche

Sonderstellung der hurgundischen Lande zum Reiche aus-

gesprochen.
Zwar war ans den?^elben durch Kaisei Maximilian im Jahre

1512 ein besonderer, der burgundis( lie Kreis '^'('bildet, und ein

Reichsanschlag lüi* sie testgesetzt wurilea ; aber der Widerstimd
der niederländischen Regierung gegen die Jurisdiktion des

Kammergerichts und die Steuerforderungen des Reiches hörte
dämm nicht auf. Der Gegensatz verschärfte sich noch, seit

Karl V. 1527 die weltTu he Herrscliaft des Bistums Utrecht er-

worben und seclizelin Jahre späte!' auch <ias Herzogtum
Geldern nebst Zutphcn an sich gebracht h»tte, alte unzweifeU

1 Ranke. «Deutsche Geschichte im Zeitalter d. Reformation.» V» 21*
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halte liciclislehen, die in den VVe^ttalischeri Kieib eiiibejrriffen

und in der Reichsmatiikel vertreten waren. Da die nieder-

ländische Regierung auch uher diese neu erworbenen Gehiete

•in derselben Weise wie über die andern burgundiselien Erh-
lande des Kaisers verfägen, d. h. sie von allen Keicbsleistungen
eximiren wollte, so kann es besonders auf den Reichsta«ren von
Nünibprj:, Speicr und Worms * ("15.^, 44 und A'i) m sehr lel>-

haften Auseinandersetzungen zwischen ihien (ie anflleo und den
Ständen, welche gegen eine solche Becmlrai hiigunj; der Reichs-
rechte die entschiedenste Verwahrung einlegten.

Der A.usbruch des schmalkaldischen Krieges machte den
Verhandlungen auf einige Zeit ein Ende. Als sie auf dem Aug!$-

bnr<rer Reichstag von 1547(48 wieder aufgenommen wurden,
hatte sieh die allgemeine T/^'^c inzwischen vollständip ^tvUiderf.

Der Kaisei, nach der NieiierwerlurM^ der pretestaniisthen Op-
position auf <leni Gi|>fel[)ünkt seiuej Macht, hatte jetzt freie

Hand, seine niederländischen Familieninteressen mit Energie
gegeri die Heichsstände zu wahren. Ihrer Aufforderung, den
burgundisclien Kreis und die Ländei Utrecht und Geldern zur
Erfnlhmg ihrer Reichspllichten anzuhalten, stellte er die Re-
hauptuH- entgegen, «der liur^nindisi he Kreis sei nie zur Wirkung /

gekommen, jene Laudei ahei seit alters von des Reiches Juris- ^
diktion befreit». Diese Privilegien, wie er später gebeten wird,
nachzuweisen, liäll er freilich für unnötig, auch bei dem lo-

thringischen Vertra{7 habe man sich nicht um solche Skrupel
bekümmert. 2 — Der Kaiser war sich eben vollauf seiner augen-
blicklichen Machtstellung bewusst; die Reicbsversammlung
wagte nieht nachb«nlti^en Widerspruch zn erheben und gierig

nnrh einij,M'm Zandern aul seine Vorschl;t;^e ein. Als Resultat

<iie.sei X'erliandlun^cn kam nni ^(x Juni <ier burgundische Ver-

trag zustande, den man nicht mit Unrecht als ein Seiten.stück ^^

zu dem Nürnberger Vertrag bezeichnen cUirf. — Auch die Ab-
fassung und Anordnung der Urkunde im einzelnen lässt keinen
Zweifel daräiser, dass ihr die lothringische von 154St als Modell
ge<liont hat.

Zunächst weiden auch Iiier die Ansichten und Forderungen
beider Parteien, des Reiclies sowohl wie der durch den Kaiser

vertretenen nietlerländischen Regierung einander entgegen-

gestellt, nur mit dem Unterschiede, dass die Forderimgen der

Reichsstände diesmal denen des Kaii^ers vorangehen; sehr er-

* Hüberiin. «Neueste Teut&clie Keichsgesctiichte.» I, 420 ff.

* Papiers d^Etat du cardinal de Granvelle. «D6cl8ration de
Charles-Quint comme soiiverain des Pays-Bas et du comtö de Bour-
gogn«.» ni. 'V2\

: Sa majost«' no tiont point convpnable iiy necessairo

qno Ton daive entrer cn ces disputes par exhibitiou de titres ou
Privileges. . .
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klärlicb, da sie auch in den früher geführten Verhandlungen
stets als der treibende Teil erschienen waren, während Khs
Jnhrc zuvor umgekehrt die Beschwerden des Uersogs über das

Keich den Anstoss zu dem Nurn berge!* Vertrag gegeben halten.

Solir l>o/eichnend .ist es. das? der Kaiser seintM' Boreil-

f
Willigkeit, dem Reich mit eiuem Veiinitteluiigsvorschiajj, ent-

gegenzukommen, last in derselben Weise Ausdruck verleiht

wie seiner Zeit der Lothringer. Wie dieser erklärt hatte, dass

er mit dem Beich lieber in Frieden als in Zwietracht \ehen

wolle und darum zu einem Vergleiche die Hand biete, so war
: auch der Kaiser nach seinen Worten weit davon entfernt, dem

Reiche irgend etwas zu entziehen, sondern zur Frlialtung fip^ren-

seitiger und nachbarlicher Freundschaft vielmehr geneigt, in
' die Zusammenl'assung aller seiner niederländischen Krblande in

einen Kreis und in die Festsetzung einer bestimmten Reichs-
kontribution för dieselben einzuwillii^n. Hierdurch wurden
auch Geldern, Zütphen und Utrecht, ehemalige Glieder des
westtälischen, dem burgundischen Kreise beigefügt, eine Um-
gestaltung der Kreisverhaltnisse, bei der iTn- den Kaiser dyna-
stische Gründe massgebend waren. Sein Versuch, das Herzog-
tum Württemberg, das er 1521 vom schwäbischen Bunde ei-

woi l)en hatte, aus dem schwäbischen Kreise loszulösen und zu

der grossen österreichischen Ländermasse zu schlagen, war
einst an dem Widerstreben der Reichsstände gesdieitert. Jetzt

gelai^ es ihm, die Maximilianische Kreisordnung zu durch-
brechen und für alle seine ljurgundisch-niederländischen Lande
einen besonderen privilegierte!) Kreis 7u errichten. Sein Vor-

schlag gieng nun dahin, diesen neu organisierten Kieis zur

Leistung eines doppelten K»u4ürstenanschlags ans Reich zu

verpflichten, ihn dafür unter dessen Prolektion zu stellen, im
übrigen aber bei seinen alten Freiheiten und Rechten zu lassen.

Die Proposition des Kaisers an den Reichstag ist deuinacli

bestimmter gehalten als die ehemalige Herzog Antons von 154t2.

Der hatte nur um eine Ermässigung seiner Reichskontribution

ersucht,! ohne »lie von ihm zu zahlende Summe näher zu

fixieren. Der Kaiser dagegen bietet sogleich einen doppelten

Kurfürstenanschlag; unzweifelhaft mit Rücksicht auf die zu Nürn-
berg den Lothringern auferlegte Leistung eines zwei Drittel

Kurfürstenansdilages. Auch die Auffassung desselben als eines

1 Lothriiigiaeber Vertrag.

Offerebatque, qnod ratione feu-

dorum . consentiret, annis sin-

gulis tHstam et cangruefttetn mm-

1 Bnrgiiniliacher Vertrag.

AUamque pecuniae summam
conti'ibuant. tantam nimirum,
quanta esse potest duofiim pnn*
cipum dectorim contributio ac ne
ultra haac onerentur.



^ 97 —
Preises tür die zugesii^herle Proieklioii cies Reiches ist nnschwor
aii.s den Worten der Urkunde herauszulesen. ^ üass diese Pro-

tektion aber ganz im Sinne der lothringischen gedacht war,

safift Karl V. selbst in einer Deklaration an die Reicbsstände.>
Nachdem so in der Einleitung dor Urkunde die Ansichten

und Forderungen der 1)eiden Parteien nebeneinander gestellt

sind, wird von den nefasstoii Oesrhlrisson zuerst genau wie in

dem lolhrm;iischeii Vertra<re die Protektion des Reiclies fiher

die niederl.indischen Krhland»^ verkündet. Diese werden der

Reihe nach aufgezählt. Jedocli wird hier nicht, wie in dem
Nürnberger Vertrag, ausdrilcklich erwähnt, dass die Protektion

nicht etwa nur für die Reichslehen, sondern auch fQr die

weiteren niederländischen Besitzungen des Kaisers gelte.» Die I

Reichslehen Geldern, Ziitphen und Utrecht werden ohne he- ,

sondere HfM vr>r}if>I)un^ mitten unter den anderen burgundischen
j

Provinzen aul^^eluhit ' /

Eine zweite, aber iiiclit )>I(»s redaktionelle, sondern viel I

henierkenswertere Abweichung vurn Nürnberger Vertiag ist die

nun folgende Bestimmung, dass es den Niederländischen Erb-
landen frei stehen soll, ihre Gesandten zu den Reichstagen zu

schicken, und dass dem Kaiser und seinen Nachkommen Iii i et-
[

wegen als Erzherzogen von Oesterreich Stimme und Session im
J

Fursttenrnt gewährt wird. Also nirlit auf Grund irgend eines

Reichsleiiens wird ihnen dieselbe l>e\villigt, soiidorii ffir die

Niederlande insgesamt und zwar unter dem Xameu eines

Erzherzogs von Oeslerreich. — Deshalb erscheinen auch, so

lange noch alle habsburgischen Besitzungen in einer Hand ver-

1 liOthringladier Vertrag.

Cam ea tarnen conditione, quod
ipse volehat, illud onu.t nupra sp

susciperc iwn tatUwn ratiofie feu-

dorum pci^'Hc^äanum, sed et prop-

terea qaod illa incorporata erant
in sno dncatn, ut etinm ipse et

totus Lotftaringiae dncatus proic
gerentur.

1 Bnrgnndischer Verlrag.

Et ut vicis'inn suscipiautur iu

2>rotectionem, tuteUnn conservatiO'

nemque S. Ii. Imperii.

* «Papiers d'Ktat dn cardlnal de Granvelle.» III, 'i2<l 'Sn inajpste

pntendrait sos dits tcires et pays moiennant la dite contributiuHoii,

doiresenavaut estie soubz la protection et ^ardes des empercurs et

Tois desBomains et do dit empire et debvoir estre defenduz. <;:ii(i(>z

et sonbtenuz eonme ewsemble traietS a esti faU avec lea dttes de Lov'
raine.

8 Lothringischer Vertrag. Itu ut dictus Noster cousaiiguineus

dnx Lotharingiae Antonius et ipse heredes, nm ta$iUm cum mem-
bris aat statibns particularibus a^pendentibus ex feudo et feado snb-

altemo ab imperiOf verum ettam cum dueatu Lotharit^fiae . . .
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einigt ^\nd, in den Rcirh<?;\h?;chieclen, mit einer Ausnahme von

155^, nur allgenioine üntersrliriKen «für (h^ Haus Oesterreich»,

niclil tür die Niederlande speziell. Frst seit 1559, seit der de-

linitiven Trennung der östci reichischen und burgundischen
^TSMe^ lindeii sfch' r^lmassig x^^'eTTJnierscfinl^^

«das Haus Oesterreich , eine for das Haus Burgund. »i Die
Gleichförmigkeit dieser beiden Unterschriften beweist aber deut-

licli genug die Gemeinsamkeit des habsburgischen Familien-
intcresses ; iticht eigentlich die Länder, gesehweij^e denn die

liüiehsleheii waren auf den Reichstagen vertieten, sondern nur
die beiden türsUichen Hiiuser. Ebenso erhielt liuivu'id im
Fürstenrat nicht, wie es doch das natürlichste gewesen wäre,

seinen Platz auf der weltlichen, sondern dicht neben Oesterreich

auf der geistlichen Bank und behauptete so eine entschiedene
Ausnahmestellung vor den übrigen Keichsfürstcn. — Während
.Ulf diese Weise der Grund zu der Regelung des hurgimdischen
Stjssionsverhältnisses schon (hnch den Augshurger Vertrag ge-

legt wurde, enthält der Nürid)ergei Verti'ag darüb(?r noch keine

Bestimmung. Erst seit 1570 ist das Haus Lothringen, aber zu-

nächst nur durch eine Seitenlinie und nichf etwa wegen des

Herzogtums selbst im Reichsfurstenrat vertreten.

Der zweite Hauptpunkt der Augshurger wie der Nürnbeiiger
Urkunde bezieht sich auf <lie KonlriliutionspHicht der burgund-
ischen Lande gegen das IUmcIi. Ihr Ansclilag zu allen Reichslasten
wird, wie <>s der Kaiser gewunscht, auf don zwielachen eines

Kurliirsf(Mitutns angesetzt, tiot/deni jetzt n^ch die Beiträge für

Geldern und Utrecht miteinzurechnen waren. Eine nicht geringe
Ermässigung, da nach der Wormser Matnkel von 1521 schon
allein die Beiträge ffir Burgund und Utrecht zusammengenom-
men fast das dreifache eines Kurftirstenanschlages ausgemacht,
hatten.

Dieser nilgemeinen Reslinnunng über die burgundischen
Reiehsverpllichtungen ist, im (iegensalz zu flem Nürnberger
Verlrag, der darüber nichts enthält, noch in einem l)ei?onderen

Zusatz beigetugt, wie es die niederländischen lüliiande des Kaisers

mit Erhebung des gemeinen Pfennigs und der Tiirkenhilfe zu
lialten hätten. Hier zeigte sich am deutlichsten, wie eifrig der
Kaisei" selbst zu Ungunsten <les {{eiches über die Territorialho-

lieit seiner Erl)hande wachte. Die Einsammlimg des gemeinen
Pfennigs, gegen tien sirli der ständige Partikularismus stets am
liddiaftesteii crholieti liuUe, wolltf er in ilinen nicht zulassen,

sontlern das lieicl» durcli ein Pauscliiiuantuni für diesen Aus-
fall entschädigen. Ueber die Höhe desselben scheinen l)eide Par-
teien zuerst verschiedener Meinung gewesen zu sein. In seiner

Domke. «Die Yirilstimmen im Reichsfürsteurat » IIB.
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Dekliiralioii an die SirnKle i sowohl wie in einem VerhuysciitwuiT,

der biüh in Gianvellas Papieieti aulj^jerundea hat, erklärt sich

Karl V. nur bereit, statt des gemeinen Pfennigs die gewöhnliche
Kontribution eines Römermonats zu leisten. Doch kommt ein i

Vergleich dahiu zu stände^ dass die Niederlande zwar von der /

Einsammlung des gemeinen Pfennigs dispensiert, dafür aber
'

ver]>n!r}ilet sein sollen, eine so grosse Summe ans Reich zu ;

zalik'ii, wie ?«ie der grrTioine Pfonni«? in den Gebieten zweier,

von den Ständen zu bezuiclmendcii Kuifiusteii am Rhein ein-

bringen würde. Ebenso sollten sie sich auch, wenn eine allgemeine

Expediton gogen die Türken beschlossen würde, nach den Lei-

stungen dreier, gleichfalls von den Ständen bestimmten Kurfürsten
ricJiten. — Da die Türken mit ihren Angriffen sIefs am ersten

und heftigsten die öslerreiehisclien Linde bediohten, so war
es kein zu grosses Opfer füi- die huj-^^undi^chen Lande, in diesem

Falle, wo das dynastische Interesse ihres ^..ineinsiinion Herrschers

in Krage kam, auch mit einer bedeutenden }liltt'l»»istung für

sie einzutreten. Die nun folgende Bestimmung, dass die

Niederlande für die Zahlung dieser ihnen auferlegten Reichs-
kontribution dem Kammergeiicht unterworfen, im übrigen aber
von i^^sseu Jurisdiktion befreit sein sollen, findet sich in dem-
selbeh Zusaninionlianji auch in dor lofhrin<^Mschen t^'rkiinde.

Nur dass hier die weiteren Ueservatrechte des Kammergerichts,
dit? dort erwähnt wurden, fortfallen.» Daran schliesst sich die

Erklärung der Niederländischen Krhhuide samt ihrem Zubehör
für ganz frei und nicht unterthäuige Fürstentümer; fast mit
den Worten des Nürnberger Vertrages, obwohl hier noch aus^

drücklich die Nichtverbindlichkeit der Reichssatzungen und Ab-
schiede bewilligt wird. Endlich sollen auch die Reichslehen

wie bisher vom Reich zu Lehen empfangen und getragen wer-

I «Papieib d'Etat du cardiual
• «Papier« d'Etat du cardinal

8 Lüthringibcher Vertrag.

Praeterea pro söttttiane taUum
ecU^arum et coHtrihutimiumf pro
conservatione publicuc piu is, croc-

(ae in imperio, pro sccmitate et

salvo conductu, Caesuiea e Ma-
jestate «t Nobis, Romania Impe>
ratoribus et Regibas, qui quoque
tempore erunt. sacro II, Iraperio

eiofidemque iuris dictioni suberaat
et ad id spe<Jtabniit . . . Alias
auim ipti am duetäu Lotharin-
giae ... ab omnibus processibus

S. H. J. liberi et excmpti erunt

de Granvelle.» III, ü20.

de Granvelle » III, 329.

* Burgundischer Vei ti ag.

Item casu, quo Provinciae no-
strae patrimoniales Inferiores de-

csseut dictae coiitn'hutionis solu-

tionis eamque ditt'orcnt . . rcspon-

debuut in Camera ImperiuU ibique

contra eos^ sicnt contraalioa S.K J.

si&iVLiprocedetur,iid cogendura, ut
solvaiit, quod debent; scd exccpto

cam dictae nostrae Provinciae ma-
nebont omnino in pacifica posses-
sione omninm . . . libertaium . . .

eruntqne exnnpti et liberi a dicta

iurisäicttonc mslra et S. M. J,
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den.i — Der doppelte Chai':ikter der reichsrechtliclien Stellung

der burgundiöchen Lande ist damit ausg-es])roc}ien. Karl V,
selbst lässt sich darüber in jener Deklaialioii an die Stande
weiter aus. Die Freiheit und Unabhängigkeit des einen Teils
seiner Lande führt er auf die Erbschaft des allen Lotharingischen
Königreiches zurück ; auf Grund dessen hätten ja, wie es in
Granvellas Entwurf heisst, auch die Heraoge von Lothringen
immer dif Souveränität beliauptef und noeh vor kurzem ihre

Bestätigung ilurch das Reich eilungt.* — Utrecht und Geldern
erkennt Karl zwar als Keiclislehen an, nimmt aber alte Exemp-
tionsprivilegien für sie in Anspruch. ^ — Er unterlüsst es auch
nicht, zu bemerken, dass die Provinzen Artois und Flandern
ei*st durch mehrere Verträge mit Franz L aus dem fransEösischen

Lehnsjoch befreit seien ; es war wohl für ihn ein ganz besonders
angenehmer Triumph, dass er diesen, iinmei' noch von Frank-
reich bedroliteii Gebieten den offiziellen Schnf/ und Schirni des
Reiches zugesiciiert hatte. — Wenn übrigens jioch die Lehens-
abhängigkeit von IVankreich wegen Artois und Flandern be-
standen hätte, so wäi'e der für den Vergleich der lothringischen
und burgundischen staatsrechtlichen Stellung höchst charak--
teristische Fall eingetreten^ dass die burgundischen HerrseW

I Lothringischer Vertrag. i Bnrgundischer Vertrag.

Qmeqmd autem praedicti nostri J)wmmodo tarnen äieH prinei-

consaiigninei, ducis Antoiiii Ma- -P"^«-^ provinciae, mquantum
jores. Lothaiingiae dnces et ipse earum aliquae dependent a feuäo

hsLctenns aRoinanisImperatoribus S. R. J ttnposterum debite cog-

et Sacra Jkmano Imperio alias noseaMur ac relewsnhir ©t in feu-

in feudum habuerunt, recepennit ^ S R. J
.

nt cx ante in

ac tulemnt, idem if.sf. dux Anto- praesens factum est, recipiat^ur.

nias eiusaue succe^öores in fu-
turum eoaetn modo in feudum fta-

Munt et deeenH moao redpieai
et ferent.

" III, 324. Et est uotoire, quc les ducs de lu haulte Lorraine, ä
raison d'une partie du dtct royaume de Lothier, out toajours main-
tenu et soubsteuu les libertez et franchises de leurs pays et subjectz,
et sar Celles nagnöres ont obtenu dtelaration et confirmation tant
de uous que du toj des Bomains nostre frive et aaltrM estats du-
dict empire.

3 III, d'M De Sorte (^u'ils reste sinou queique petite partie de
noz pays, entre lesqaels les dnchez de Oheldres» oont6 de Zutphen,
seigneurerie d Utrecht et d'Averissel, sur la recognoissance des»
qaelles pourraiet mnuvoir difficulte les dits pstatz

Siehe anch Ein!; itutig des bnrgnndisclieii Vertrages : et qiioad da-

catuui Geldriae jum iiu» osteudisse ätatibus comiuunibus, affnoscere

no8 eum esse Imperii, . . Nos eum in feudum accepisse ab Ato. . .

eiusmodi c oiitvibiitiones nunqaam ante hac ab iis fnisse petitas et

multo minus solutas, contra faisse eos semper exemptos.
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nicht mindei- wie die Herzoge von Lothringen nach drei ver-

schiedenen Kompetenzen, nach ihien souveränen, französisäch-

lehnsrech fliehen Kompetenzen, heh achtet werden inussten.
(

In einem weiteren Artikel des Augsburger Vertrages

werden die niederländischen Erblande zur Aufrechterhaltung

des LandfHedens verpflichtet. Aber während Verletzungen des

L^»ridfriedens von Seilen der Lothringer gegen das Reich der

Jurisdiktion des Kammergerichts vürl)phalton waren, oder

wenii^slens der Ausdruck pro conservaiione publicac pacis

erectae in iniperio in der Praxis diese Deutung erlano;» hatte,

wird inbezug auf die hurgundischen Lande das Abküiiiiuen

getroffen, das Landfriedensbruch- und andere Prozesse vor das

Gericht des jeweiligen Friedensstörers und Beklagten gezogen

werden, d.' h. der geschädigte Niederländer vor den Reichs-

gerichten, der eigentliche Reichsunterthan vor den nieder-

ländischen Gerichten sein Reclil suchen solle. — Ebenso
sollen die Niederländer im lieich uiitl um^^ekehit die Reiclis-

unterllianen in den Niederlanden allen Schutz und alle Frei-

heiten geniessen. <— Diese ßestimmungea waren unzweiielhatt

genauer als die des lothringischen Vertrages und boten zu
Kompetenzkonflikten weniger Anlass, zumal sie von Anfang an
zwischem dem Reich und den Niederlanden in Bezug auf die

Gerichtsbarkeit eine Art völkerrechtlichen Verhältnisses herzu-

stellen schienen.

Die Veiglei(liun^.s[)unkh' zwischen den beiden Verträgen

sind damit erschöpft ; der S( hlusbabsat/> unserer Urkunde
kommt dafür nicht mehr in Betracht, sondern enthält im
wesentlichen nur die Verpflichtung des KaistM s, die Ratifikation

des Vertrages bei den Ständen seiner Erblande zu erwirken;
eine, wie wir bei Häberiini lesen, keineswegs ganz leichte

Aufgabe, die in manchen Provinzen, besonders was diti

pekuniären Leist un^^en ans Reich anbetraf, auf den hart-

näckigsten Widerstand stiess.

V^ie der lothringische, so war auch der burgundische
Vertrag der politischen Richtung des Kaisers gegen Frankreich

entsprungen ; gegen diesen Erbfeind der Habsburger bedurften

die Niederlande der Prolektion des Reiches. Aber diese Protek-

tion erwiess sich, nicht viel anders svie die lothringische, bald

als wirkungslos, Waren schon infolge des niederländischen

Aufstandes die Beziehungen zum Reich stark gelockert, so

zeigte sich in weit höherem Masse in den franzosischen An-
griffskriegen seit Richelieu die Hinfälligkeit der Augsburger

1 Häbdrlin. «Neueste toatsche Reichsgeschichte.» I, 426.
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Vei stirechungen. liezeiciinend genuy, duss aurdeni Wesinilischeu

Friedenskongress die lotbnngisehe und die huiigimdieche Frage

unter einen gemieinsamed GesicbUpunkt ^^estellt, und dass das

Schicksal hcidcr Schulzproviiizen des Reiches in zwei {?leicli-

(Önnigen Klauseln (III. und IV. Artikel des Münsteier Friedens)

von dem Aus{>ang des spanisch-fninzösischen Krieges alihangijj

gemacht wurde. — Im Utrechter Ki*ieden ernpfieng dann Oesler-

reich widerwillig das duicli die Eiolierungslust Ludwigs XIV.

sehr verkleinerte spanische Erbe und versuchte bei günstiger

(jrelegenheit mehrmals, und zwar auch nach dem Beispiel der

lothringischen Herzoge, sich dieses lästigen Besitzes /u cnf-

ledigen. Aber der er-^le Plan, die spanischen Niederlande ah
Abzahlung für geleistete Kriegsdienste gegen Friedrich den
Grossen, durch Vcrniittelung des: konifili'-luMi Schwiegersohns,

des Intantea Pliiiipp von Parma — tür LoHu Ingen hatte die

gleiche Holle der Schwiegervater desselben Königs übernehmen
müssen — an die ihinzösische Krone zu bringen, scheiterte

ebenso wie die weiteren Projekte, das bequem gelegene Bayern
gegen dies abgerissene Glied am österreichischen Staatskörper

einzutauschen. — In den Stürmen der französist licn Revolution

erst gieng Belgien für das Haus Habsburg verloren.

üiy
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Streüzüge uad Hastorte im Heichsiaade und
den angrenzenden Gebieten.

Ueft I : Die Str(UsetibaUn Slra^sburif-Markolsheim, mbst Aus/lügen in den

KoMmHMt von C. MAndel. IDi 10 lUttatntioiMn und 8 Ktrten.

2. Aufl. 8. 64 S. Mark 1 —
Ueft II : Das Wasgaubad NiederbroHU und seine Umgebunj. Mit 10 Illustra-

tionen und eiuer Karte von W. Kirstein gr. 8. 88 S. 1 —
Heft III: WandtnmgtH im BrmsththaU. Von Q. KruhOffor. Mit nhl-

reichen Iliustrationen. gr. 8. 67 S. 1 —
Heft IV: RappoUsweihr und das Carolabad. Von M. Kuhe. Mit Karte

und zahlreichen Illustrationen, gr. 8. !

Heft V : Doi Montter^l im BhMt. Eb FQhrer fDr Touristen heraus-
gegeben von der SecUon Mflnster des Vogosen-Glubs, HU Bildern

und 4 Karten. 1 —
Demnftchsi erschdoen :

Heft VI : Zabem und Umgebung. Bin Ffihrer ftir Fremde und Einheimische.
Von H. Lutbmer. Mit zahlreichen Bildern. 1 —

Heft VII : Der Ot/th'eiiberg, ßarr md Umgebung, Von Rehmanni kaia.

Oberiörster.

Weitere Hefte sind in Vorbereitung.

Panoramen aus dem Eisass.

Nftber^ Ptmofama de» Odititnbergf. ^ 60
— • » Donon. — 60
— • 90nder Plattform Strattburger MüMters, t —

Weitere Aufnahmen sind in Vorbereitung.

Reotoratsreden der Universität Strassburg.

Heitz , E. 2ur (reschichtc der alten Sirassburger Universität. Hede gehalten

am 1. Mai 1885. — 60
Reye, Th. Di$ Synthetische Geomttrie im Attertkum md in der Nenseit.

Rede gehalten am 1. Mai 1886. — 10

ZoBpffel, Rieh. Johannes IStunn, der erste Rector der Utrassburger Aka-
demie. Rede gehalten am 30. Apni 1887. — 40

Goltz, Friedrich. Gedenkfeier des verewigten Stifter» der Universität,

nmtand Seiner Majestät £ai»er Wilhelm». Rede gehalten am 1. Mai 1888.
— 40

Merkel, A. Ueber den Zusammenhang zwischen der Entwickdung des

Strafrechts und der Oesammtentmekehmg der öfentliekm Zubinde md de»

geistigen Lebens der Völke,- Rede gebalten am 1. Mai 1889. 2. Aufl. — 10
ten Brink, Beruh l'eber die Aufgebe der Litteraturgesckichte. Rede

gehalten am 1. Mai 1890. — 60

iJaumgarten.. llermanu. /iitm Gedüchtms^ Kaiser Friedrichs. Rede bei

der Gedenkfeier der Kaiser-Wilbelms-UniversitUt am 20. Juui 1888. — 40
N o w a c k » W. Oedäehtnisspredigt ttber i Kön. i, 9

—

bei der Tranerfmer
für Kaisrr Wilhelm. Rede gehalten am 18. Mürz 1888. — 20

Ziepler, Theobald. Thomas Morus und sein^ Hrhrift rr,» der Insel

Utojiia, Rede zur Feier des Geburtstages Sr. Majestät des Kaisers Wil-
helm II. gehalten am 27. Januar iB&d. — 50
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VolkBthümlioh68 Festspiel
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DriUe dun^igesehene Außage.
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BEITBA&E
ZUR

LANDES- UND VOLKESKÜNDE
VON •

ELSASS.LOTHRIi\GE«i.

Band I.

Haft ts Die deutseh-französische Sprachgrenze in Lothringen von Const.
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I. Zur Kritik der Quellen.

Eine der wichlii^bteii Quellen iur die JJeurleilunjA der

Nationalitüt einer Gegend sind die in derselben vorkommenden
Ortsnamen ; jedoch nicht derart, dass man unter allen Umstanden
aus eiiizt Inen Ortsnamen einen Sehluss auf die Nationalität einer

Gegend zielien könnte. Ein einzelner Oilsname ist nur ein Be-
weis für das Dasein der ciiVprochendoii N;if innnlität zu ir<iend

einer Zeit, die einer mcfjr oder wniiLiri- nntfoiutoii V<Tgang"en-

heit anjjeliören uikI au.s dem ürlsiiaiucn nicht Ijesliuiint werden
kann ; und ein solcher beweis auch nur in dem Falle, wenn
der Name ohne jede äussere Ein^virkung, sei es einer Staats-

gewalt, sei es einer üliermächtigen fremdnationalen Kultur, voll-

kommen frei im Munde des ansässigen Volkes entstanden ist.

.To grösser das Orlsnamenmaterial, welches einor Unter-
suchung über die ehemalipo Spiarlip und Nationalität oincs

Landes zu Grunde liegt, um so /iiv^'i l.issigere Schlüsse wenleji

sich ergeben. Erst durch die iMöglu hkeit der Yergleichung von
Namen aus weit auseinander liegenden Zeiten können- z. B.
verderbte Formen ein hochwichtiges Material zur Beurteilung
der Verschiebungen der nationalen Besitz.verhältnisse weiden.
Derart, mit möglichster Vollständigkeit durch ver.schiedene .lahr-

hundertf gosnmrnelt, gewinnen die Ortsnamen den Charakter
einer unscliätzbaren historischen Quelle zur Feststellung der

nationalen AJigrenzungsverhältnisse, gewissermassen einer Epi-
graphik, welche, dem Boden selber aufgeprägt, noch nach Jahr-

hunderten die Sitze längst verschollener Völker erkennen lässt.

Solange ein Land ausschliesslic}i von einer autochthonen
Bevölkerung einheitliciier Nationalität bewohnt wird, muss nncli

der spr-ichliche Charakter der Ortsnamen ein «hu'chaus eiiilieii-

lich-nationaler sein. Sobald aber ein jienes, anders sprechendes
Volk hinzuwandert und das Gebiet der Auto( hliionen einengt,

legt es seinen Is'eusiedelungen der eigenen Sprache entnommene
Namen bei, wenn anders es nicht gleich von vorn herein seine
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nationfile ('i<vsililos.^enlit'il aut'L;iel)t und, auf selb.^tandi^e Neu-
wiedelunjjeii verzichtend, sich übei' die Wolmplalze der einjfe-

borenen Nationalität zerstreut.

Bei dauerndem Verweilen auf dem neuen Boden macht
sich infol<fe der Vermehrung an Ort und Stelle bald die Tendenz
;:ellend, die bisher vereinzelten und durch Siedelunjxen der Ur-
bewofiner gef retiulnti Xicderlassungeri zusatnuienzufass(Mi und
abzurunden zu euiem eudioit liehen, ^eschlossciuMi Sj)iach|^el)i(?te.

Dieser Prozess, welcher noLweudiji eintreten mubs, wenn das

neu zugewanderte Volk überhaupt die Fähig^keit der Erhaltung
seiner nationalen Eigenart in den neuen Sitzen zeigt, kann nur
<Iadurch zum Ahschhiss kommen, dass nun auch Siedeluagen
der ürbewohner alhnähhch in das sii Ii bildende neue Sprach-
•;e})ict LMuhezoLren werden. Dies geschieht durch fortschreitende

Dui ( liset/un^'^ derscllmn mit Ang^ehörigen der y.u^ewanderten

N'atiuM, vvelciie die davon lietroflenen ehemals einspiachigen

Niederlassungen der ürbewohner zunächst zu zweisprachigen

macht, um in ihnen schliesslich der Sprache des zugewanderten
Volkes zur Alleinherrschaft zu verhelfen. Andererseits gehen auch
zu weit in das Gebiet der (Jrbewohner vorgeschobene Siede-

lungen der zu{j^ewnndei ft^n Nation allmählich ebenfalls durch
As,<:imilation wifder ati ci'stere verloren. Dori^fstnlt erscheint

dir Hoi'ausl)ildung einer leslcn Sprachgreuzt» als ein nationaler

Austausch der . am weitesten von den geschlosseneren Siede-

lungsgebieten entfernten bezw. an ihrer Periphme gelegenen
Siedelungen.

Derart zerfällt die Befestigung eines Volkes auf fremdem
Boden in zwei scharf von einander zu sondernde Abschnitte :

1. die Zuwanderung und Niederlassung; 2. die Ausbreitung an
Ort und Stelle infolge natürlicher Vermehrung und durch
Assimiliei'ung der im FJinwanderungsgebiete sitzen gebliebenen

ürbewohner.
Beide Abschnitte, von denen der zweite die ganze Zeit der

Ansässigkeit eines Volkes nach der vollzogenen Niederlassung
umfasst und die Ursache ist zu den unaufhöi lichen Bewegungen
fuid Schwankun^^en noch nicht scharf l"estj:;eslollter Sprach-
gi'enzen, sowie zu der fortsrh reitenden Einengung der Sprach-
inseln, linden ihien unverkennbaien Ausdruck in der Gestalt

der Ortsnamen ; Die Namen der aus der eisten Niederlassung

unmittelbar nach der V^anderung hervorgegangenen OrlschaCleii

gehören ausschliesslich der nationalen Sprache an, wenn nicht

hier und da etwa ein vorhandener Fluss- oder Bergname der
Sprache der ürbewohner entnommen und durch Anhängung
eines nationalen Suffixes zur Bildung eines neuen Ortsnamens
verwandt worden ist.

Bei der dann folgenden Ausdehnung au Oit und Stelle

lassen sich zwei l'^älle unterscheiden : teils geschieht dieselbe
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durch Neugrundung: von Orlscbaflen — in diesem der ersten

Niederlassung ähnlichen Falle gilt von den Ortsnamen das
soeben Gesaj<te — ; teils durch Eindringen in der ursprüng-
lichen BevölkerunjJT anpfehörige Ortschallen und Assimiliei iinjr

derselben. Dann wird entweder — und zwai* in der weilaus

gerinjiertMi Anzahl der Falle — der vorj^elundenc Ortsnanif

durch eine der Sprache der Einj^ewanderten entnunuueiu* l»e-

nennun^j verdrän;,'t; oder in der Regel wird er von diesen

übernommen und fortbestehen» wenn er auch mit der Zeit

durch das Wirken neuer Lautgesetze eioe mehr oder weniger
veränderte Form erliiUt.

Diese Thatsache, dass je(lp> Volk neu «gewonnenem nodon
in kurzer Zeit den Stempel seines Daseins din i Ii seiner Spi a< iit«

entnommene Oilsnamen aufdrückt, ist so allgemein berrscheinl,

dass man, ulnie sich einer Lebertreibuuy- schuldij^ zu machen,
sagen kann : Wo einmal eine Nation längere Zeit in selbstän-

digen Siedeluttgen ansässig gewesen ist, da müssen sich auch
ihrer Sprache entstammende Ortsnamen finden lassen. Die-

selben müssen um so bäu(i«;er sein, je länjier ihre Ansässigkeit

dort f^edauert bat und in je jün^fere Zeil dieselbe t^illt.

Oder andejs ausj^edi iiekt : In eiiici' de^eiid, in der

keine Spuien — sagen wir <leutscljer Orlsnauien — nachwt.'iseu

lassen, hat in historischer Zeit sicher keine Ansässigkeit be-
trachtlicherar deutscher Bevölkerungselemente in selbständigen

Siedeluni^en stattgefunden. Von voiijbergehendem balbnomadi-
schein Aufentbalte eines Volkes, wie /. D. (lenijenij,?en der
Croten voi- der VölkervviMidenin;^^ im siidliclien liussland, i<t bier

natniiieli airzusehen. Fju solches Verweilen eines Volkes, «las

man eine kurze auf Iremdem l3oden, eine Uubepause auf

der Wanderung von der allen in die neue tleimat nennen
könnte, vermag keine dauernden Spuren in der Ortsbenennung
zu hinterlassen.

Dagegen haftet bei einer Ansässij^keit von längerer Bauer
die geographische Nomenklatui* eines Volkes so fest am Hoden,

<lass aueb in der- IVäbistorie ansässig gewesene und jetzt ver-

schwundene Vr»lkei- in den Ortsnanien die Spnien ihres Daseins

auf uns haben überkommen lassen, vveiiji auch zumeist in einer

in neuere Formen eingekapselten Gestalt.

Vorstehende allgemein gehaltenen einleitenden Bemerkungen
werden bei Betrachtung der lotttringischen Verhältnisse eine

weitere Ausführung und Begründung ei halten. Bei der ziemlich

späten nesledekini; Lotbringetis flurdi die flermanen, deren

AnlVuii^i' eh i'onolugiscli \i>llkoninieu feststellen, nn*l bei dem
lieichtum an L rkundeii aus alter Zeit dürttcn hi<'r die Einzel-

heiten der Ausbx'eitung eines Volkes auf neu gewonnenem ßodon
nicht schwer erkennbar sein. Die Besiedeln i ig Lothringens

durch die Germanen geschah so spät, dass wir die Zeit ihrer
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Anföngo ;^^eiiau kennen und auf Giund dor zalilreichen Urkun-
den nu< älhM'orZeit honVii dürfen, ilnen (Inn^*^ in seinen Grund-
züjj' ii lestslellen zu krtiiiicii. So ist es nioj4li('li, mit Hülfe der

Urkuiitlen die Hauphaa.sse der bald nacli der Wanderung vor-

liandenen Orisnarnen zui>ammenzustellen ; und wenn wir dann,

nicht auf Grund der heute bestehenden Ortsnamen, sondern
gestützt auf alte Dokumente einen Teil des Landes im frühen

A^ittelaltei' als frei, von deutschen Oi tsnamen erkennen, so kann
in demselben — eine erschöpfende, j^rössfre Lücken ausschlies-

spndo Ansbentf des ürkundenmaleirtls \orau^^iesetzt — aller-

ilijius keine irgendwie hetrüchtliehe deutsche Bevölkerung vor-

liumieii gewesen sein.

Die deutsche Besiedelnng Lothringens geschah femer in einer

Zeit, in der von einer Beeintl'ussung der Ortsnamen etwa durch
den Staat noch keine Hede sein konnte: abgesehen von den
wenigen durch kirchlichen Einlluss entstandenen lateinischen

Ortsnamen, die sirli leicht gcnti^ ausschoidcn IriS'-cri, ?:ind die-

selben in ihrer piosv^n Nfasse durchaus ai> iVeir S» hupfiing im
Munde des \olkes entstatj»len. Endlich war das Germanentum
dem Romanentum der Zahl nacli bald gewachsen und daher
nicht schutzlos dem Ueber;^ewicht eines höher gebildeten Volkes

preisgegeben, welches andeiseits doch nicht gross genug war,

um das Entstehen und die Erhaltung nationaler Ortsnamen bei

den Germanen verhindern /ii können.
Hier in Lothiinircn taml nicht, wie spater in den l^iuden

östlich der KIIm', die plaiunässige Ausrottung eines niedriger

stehenden Volkes durch ein höher gebildetes statt. Das was die

im Moselgebiete vordringenden Germanen den Kelto-Romanen,
das niedriger kultivierte dem höher gebildeten Volke abrangen,
;:ewann einzig und allein die pliysische l'eberkraff und IJnver-

wüstliclikeit eines jugend frischen Volkes. Und wo trotz des

Uebcrgewichh's der romanischen Kultiii- deutsche Orlsnamen
sich zu allgiMneiner (Geltung hindurchrangen, <la rnnsste das

Germanentum wenigstens lokal <Mn so grosses physisches d. h.

mumerisches Ueber{rewicht erlangt haben, dass dadurch der

Vorrang der einheimischen Kultur aufgewogen wurde.
Wo wir also deuix Ii.« Ortsnamen auHamdien sehen, da

kömK'ii wir, wenn auch nicht in all- n Fällen rein deutsche
Oit<rli:incn, so doch sichei* -«»Khe mit durchaus ulterwiegender
dcutscluT Bevrdkerung anneiimen.

Je längei'e Zeit seit dem ersten Auliauchen <ler deutschen
Oi'tsnamen verstreicht, um so mehr büssen dieselben ein an
ßcwejskratt für die Nationalität. Denn wenn ein Ort im Laufe
dci* Zeit französiert ist, so behält er trotzdem in den deutschen
rrkun<len den nrsprünglii lien L^epinaniscben Namen noch lange
bei. wäbrr'nd die fianzösieiie t orm in den französischen Ur-
kunden sciion angewandt wurde, als der Ort noch von einer
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vüiliij <iouts?clieu Uevulkei uiij^ bowolmt war. Noch h«3ute be-

zeichnen wir die Mehrzahl der seit dem 3i)jülirigen Kriege

romanisierten lothrini^ischen Ortschaften mit ihren alten deut^
sehen Namen; nur bei einem Teile waren auch hei uns diese

alten Namen in Verfressenheit geraten un(i von den französi-

schen Foniien vtMvhfinfrt worden. neuei'(lin;4s, seit 1870,

ist darin wieder eine starke rückläu(i^''e Bewej^un^ ciiiLiftrctt^n :

Mit Eiter werden die alten verschollenen deutschen Oitsnarnen

Ix)thringens wieder hervoi-gesucht aus Chroniken und ürivunden,

um an die Stelle der schon seit lange eingebürgerten französi-

schen Formen gesetzt zu werden, und zwar häufig bei Orten,
in denen schon lange niclit mehr oder überhaupt niemals
deutsch ^»-esprorlieM wurde.

Andrerseits lia})t'ti die l^anzosen stets dei' (rewolmlieit «ge-

huldigt, auch (lenj<'iii,ucii Urt^cliallen, weiciie niciuals ihrem
Sprachgehiet angehitrt hahen, französische Namen heizuleyen,

d. h. die zu Recht bestehenden deutschen Ortsnamen nach
einem gewissen Schema zu verstümmeln.

Wenn infolge dei- st) (Mitstandenen Verwirrung die Orts-
iiKtnen in späterer Zeit ant'liören ninsstm, eine zuverlässige

Quelle für die F^estinimuti^ der nationalen .M)L,'r(Mizuiij4" zu sein
— und um jedes Miss\erst;ni(liiis auszuscliliessiai, soll hier

noch ausdi iu:klicli hetont werden, dass das, was im Folgen-
Jen über den Wert der lothringischen Ortsnamen als histo-

rischer Quelle zur Ermittelung der nationalen Besitzverhaltnisse

gesagt werden wird, sich ausschliesslich auf das IVidie Mitlel-

alter beschränkt — so tritt zur rechten Zeit in die Lücke die

grosse Schar der Fluiuamen ein, welclie irerade jetzt infolge

des gesteit^f^'i'ten wirtschaflliehen ufid rechtlichen Verkehrs an-

fangen liauliger genannt zu weiden. \ on viel geringeiei Dauer-
haftigkeit als die eigentlichen Ortsnamen, d. h. die Bezeich-

nungen der menschlichen Ansiedelungen, die doch in den
meisten Fällen trotz eingetretener Veränderung der nationalen

ßesitzverhältnisse !»estehen hieiben, sind sie v<trzügli(di geeig-

net, jede eingetietene Veränderung im nationalen Besitzstande

in der kü!'zesteü Zeit ztnn Ausdruck zu hrin^en.

l"nr das höhe Mittelallel- etlolgt die Nennung von Flur-

namen nur selten, und die genannten sind zu 99 Prozent für

die Bestimmung der nationalen Abgrenzung unbrauchbar,
denn die am häufigsten vorkommenden Grundstücksbezeich-
nungen bestehen nur aus einem Personennamen in Verlnndung
mit terra, welches in den fdeinischen Urkunden jede national

oder lokal gefärhte Bezeichnung vefih'än;^^ zu hahen sclteint

;

z. B. Ludovici teri'a. thid ans weh licm Grunde der l'er-^onen-

name kcMnen Anliall Im die Bestimmung der Nationalität ge-

".vahil, wird später gezeigt weiden. —
Die grössere Beweglichkeit, welche damals den Ortsnamen
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im Vergleich zu lieute noch eipren war, ersetzt die Flunianu u

wenij^slens einij^ermassen. Alle tiie Verhältnisse, welciie heute

die Ortsnamen al8 Quelle für unsere Zwecke unbrauchbar

machen, bestanden damals noch nicht: Der Verkehr war noch

nicht so intensiv und ausgehreilet, dass er einer festen, nahe-

zu unveränderlichen Gestalt der Ortsnamen hedurflc; es ««ah

noch keine büreaukratisjche lieginrLUjpr, welche einerseits zu

einer Erstnnunii (ier Formen führen, ainiererseits aber auch

neue künstlirh schallen kann, welche dafin von oben her in

das Volk hineingetragen werden.

Alles was wir im Mittelalter an Ortsnamen neu entstehen

oder sich verändern sehen, ist der Ausdruck einer vollkommen
freien Enlwickelung, die Wirkun«; des ungezügelten Waltens
und fioion Tfestaltens der nationalen Kräfte und darum für uns

eine Quelle von unschätzbarem WeHe.

Dem Zwecke dieser Arbeit entsprechend lässt sich die Masse
der Orlsnanien Lothringens ffir das frühere Mittelalter in drei

grosse Abteilungen zerlegen :

1. Dirjonigen auf -inga (-iii^as, -enges, -angias etc.),

-hoini, -haust'ii, -hofen, -hof, -Stadt, -hurjj, -herg, -dorf, -hach,

-bruimen, -born u. s. w., welche deutsche Ansiedlungen be-

zeichnen.

2. Diejenigen auf -acus, -acum, agus (Remagen), -iacum
(Humihacum d. i. Remilly, Nanceiacum d. i. Nancy), -dunum
(Virdunum, Liberdununi), -durum sind die Namen kelto-roma-

niscln'r Wohnplat7t\
'). Killt' iniftlcie IStellung nehmen in gewisser Heziehung

ein diejenigen nu\' -villare (-weiter, -viller), -villa, -cmtis,

-masnil, -mons (Runiaricimons d. i. lieniiienM)nl) ausgehenden
Ortsnamen.

In dieser Einteilung sind nur enthalten die zweistämmigen
Ortsnamen, t'nd in der Tliat sind diese in Lothringen in einer

so erdrückenden Mehrheit, dass für die wenigen vorhand<Mien

einstämmigen keine besonderen Abteilungen gemnclit zu weiden
brauchen. Am leichtesten reihen sich die als selhsliindige Orts-

namen vorkommenden unkomponierten soeben genannten Orls-

namenbildungsworte in eine der drei Rubriken ein. Aber auch
sonst ist die nationale Zugehörigkeit der meisten einstämmigeti
(^rlsriamen in der Hegel So klar, dass sie olnu- wesentliche

Mühe einer der drei Klassen zugewiesen wt rden können.
Ffir unsere Zwecke genü^'"! diese Einieih^1"^^ wrlehe ihren

Ans;:;inL:s|»mikl nimmt von dem den Orlsnanien ;ili>cldies>t'n<lrii

uiul ihm >»*inen iharakteristischen nationalen Sten)j>el ver-

leihenden GrundWorte (-inga, -iacum, villare). Es ist nicht die

l
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Auigabe dieser Arbeit, in einer lani5avierijjen und für die Fra^a»

der ehemaligen nationalen Abgrenznii<>: ziemlich belanglosen

philologisch-etymologischen Untersuchung aus dem Bestimmungs-
worte, d, h. aus der ersten Hälfte der zweistaminijren Orts-
Tiampn, vorhorjrene keltische oder romanische Elemenle heraus-
zukiauben. Hesse si< ^ mit Leichtiirkeit eine Anzahl von Bei-

spielen zns;tnimen-!''llen, in welchen die auf (lern Boden einer

fremden Knilui vuniringenden Geriiianeii keltische Urtsbe-

zeichnuugen, etwa Bert?- oder Flussnamen, zur Bildung neuer
Ortsnamen benutzt haben. Uns mag es an der Anführung des

Namens Saarburg als typischen Beispiels ftir diesen Vorgang
genügen. Dem rt ige Namen sind nur vom philoloi^ischen Stand-
punkt aus betrachtet keltisrh-germanisch gemischt, vorn ethno-

graphisch-lnstorisi hen daLieLieii entst;hiedeii deutsch, d. h. zu

der Zeit, wo ein solcher Nanie auftritt, (l«'r aui den ersten

Blick als vollkommen germanisch erscheint, besonders durch
das Wirken der den nationalen Charakter bestimmenden Endung,
und dessen in der ersien Hälfte enthaltenen keltischen Bestand-
teil nur der Sprachkundige mühsam herauszuschälen vermag,
da ist er ein ebenso starker Beweis für das Verli.indensein der
deutschen Nationalität, wie ein in allen seinen liestan<lteilen

germanischer Name. Denn auch ihn konnle einzig und allein

eine deutsch redende Bevölkerung gegeben haben. In Bezug
auf die Kelten beweist er nur, dass sie einmal dort gewesen
sind, also etwas, was wir schon ohnehin wissen. So wie die
Form feststeht, konnte sie nur Gernuinen zu llrhebein haben.

Ueherliaupt orgeben sich hei derartigen historisch-ethno-

graphischen Untersuchungen, je nacli deni Ziele der Arbeit

zwei vollkommen verschiedene, fnst könnte man sagen gegen-
sätzliche Methoden. Will man aut (irund der Oitsnamen tür

ein Gebiet feststellen, welche Nationen dort ü b e r h a u p t in

Geschichte und Prahistorie ansässig waren, so muss man not-

wendig etymologisch vorgehen; man muss aus den ersten Hälften

der «weistämm igen Namen alles das heraussuchen, was in ihnen

an fremdsprnclilirliein Mnterial entweder klar zu Tage liegt e(ler

schwer erkenn!;.) i in eingekapseltem I^uslande erhalten Wdidcn
ist. Jeilocli niuss innii auch liier inmiei- mit der Mö^^lii hkeil

des Wanderns von Worten, abgelöst von dem Volke, dessen

Sprache sie angehören, rechnen. — Ein fOr unsere Zwecke
«rfeich geringfügiges Ergebnis ist von den archäologischen

Untersuchungen zu erwarten, welche die Denkmäler altrömischer

i

oder keltischer Kultur sammeln. Durch sie wissen wii-, dass

^
an so manchem Orte j )entsih-[,of liringens, welcher jetzt wie

HMch hei flen fnihesU-n urkiintlli« heu Nennungen einen Namen
(luichaus deutsclier Prägung zeigt, eine deulsclie Siedelung sich

niedergelassen hat, wo vorher eine kelto-romanische be-

standen hatte. Aber diese Funde antiker Kulturdenkmäler
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können nur beweisen, dass an solchen Orlen vor der {germa-

nischen Einwanderung eine kelto-romanische Bevölkerung an-

sässig war*. Wenn (la;,'ejien Iiier $r|eich nach derselben, so

früh es die nrkundlitlie Lebeilieferunji ;;o.slatlel, ein i^ernia-

nisi lier Ortsütitru' nlleinlierr.scliend eischeint, so i-^t dies ein

sehr star ker iiewejs daliii', dass flie keltd-roiiianisrlie Bi'volkt^i ung,

wenn nach «lei* Völkei waiulei unj^ eine M>h:lie am Oi le liber-

Iiaupt noch vorlianden, so schwach war, dass eine lierück-

sichtigntig derselben unsererseits überllüssis!^ ist. — Will mau
dagegen, wie in dieser Arbeit, für (m n e I) e s ti m m t e Zeit
die nationalen und sprachlichen BesitzverhäJtnisse ermittehi, so

sin<l dafür von weit }rc5^soreMi Wei'te die Foi'inen der Orts-

namen als ihre Kt\ niolo^ie. Einen voll^n'illi;j:eii iii'wei-^ kann da

natiiilich nnr eui Namen lieleiri, dei' in den S|)raihen heider

in lielracliL künnnenden Nationen eine und dieselbe Gestalt hal.

Doi)[)eUbrmen deuten mindestens auf die Nähe der Sprachgrenze,

also auf ein Gebiet, auf welches schon eine zweite Nation einen
•gewissen Einftu:<s ausübt. Kleinere Abweichungen, wie z. B.

das (b'utsche -in^Ms, das im Nfiind»' iler Franzosen zu -an;iias,

-eniif»s wii-<l, sind niidit ;d> J)(»[)|ieiri)iiiien zu betrachten; etwa
rheo(ionis\ lila und Diedeniintcn ^iui da^ej^en solche. •—

Die iteiden ersten Gruppen unserer Oitsnumeneinteilunii;

machen keine i>ch\vieri^keiten ; ihnen gehören ausschliesslich

Ortsnamen an^ welche einen unverkennbaren, scharf ausge-
prägten nationalen Cliamkter tragen. Anders die dritte Gruppe

;

in ihr sind am l)ekannfesten die auf -villare (heute -weiler,

-villci ) ,iii^i;eheiideii Oiis!i:iiiien. Die Arnold'sche Meintmg, dass

sio aiein.iiiiii-^che Gniinliini;en >cit'ii, siebt bis heute so ^iit wie

unan^eliH iikn cla, obwohl sie von Ntemah<iem bewiesen worden
und auch wohl kaum bewiesen wenien dürl'lo.

JSfdton der erste Blick auf die Namen dieser Art zeigt, dass

ihr Grundwort, -villare, unbezweifeibar romanisch ist; im Ernst
dörtte dies heute von Niemandem mehr bestritten werden.»
I'^agl man sicli, welcher Grund denn die deutschen Gelehrlen
verardassl liMbeit niMir, die .Xamenbildnn^' ant' -villare als ur-
deufscli, und wie Arnold als das i liai aklei i>tisi he Merkmal für

die Ausjneilnng des alemannischen Stammes zu betrachten, so

ist dies einmal der Umstand, dass ein sehr grosser Teil der-

.selhen im ersten Glied, also als Kestimmungswori, einen ger-

manischen Perstmcnnamen aufweist. *

* Diese Meinung ist n. a. auch in Gi-öbcrs «Grinidriss der ro-

manischeu Philologie>, p. 424, Anmerkung, vertreten.
- Sicher hat dieser Grund bei Doering («Beiträge zur ältesten

(.«iscliichte dos Bistums Metz.^ b>iisl>ruck ISHd) stark mitgewirkt,

»unu p. VMi sagt er : «Beweisend für germ. Besiedelung smd . . .

ferner die auf court. ville, viller, mont, vaux, fontnine, fey (fagetum).
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DassL'IJje ist imif'ssen «Ifi l all liei den ührigeu Nanieusaileii

der dritten Gruppe ; sie alle, -curtis, -masnil, 'Villa, -monä sind

in einer sehr grossen Anzahl zusammenp^eselzt mit deutschen
Personeunameii im ersten Gliede, wälirend das zweite Glied

«>enau wie bei -villare romanisch ist. Es ist also klar, dass die

dritte Gruppe einen ^«-eschlossenen, .slren'^' einhi^illi( hen Typus
liildef, pliiloloj^iscli helraeht*>} (»ine ^'enii.iiin i oiiiaiiisclic Miscli-

hildnng^. Hier werden wii stlien, oh und inwieweit tine rein

philologische Jielraclitunjf der Ortsnamen imstande ist, die

ethnog^i aphisch-htslonsche Frage nach Ausbreitung und Abg:ren-

znng der Nationen zu lösen.

Doeh zunächst weiter : Die soeben festg:estellte vollkommen
jfleicliailij,'e Rildun;; dei- Ortsnamen zwin«>t zu dem Schlüsse
— was -villare recht ist, i^t -ctu'tis hilli«:^ — . dass niciit

nur die aus deiitsrhiMn Pfrsdiifiniauieu mit -villare, snndorii

auch die mit säml liehen ului^en utder Al>teiluny' .*J ^caaim-
ten Grundwörtern gebildeten Ortsnamen Orte bezeichnen,

welche einst Teile eines deutschen weitausi^edehnten Siedelungs-
}^ebietes waren. Und man muss sich billig darulier wundern,
dass man so zuröckhaltend in der Ziehuni^^ diesor notwendigen
Konsequenz f^exvesen ist. Oh tnnti wmIiI ;^ct firchtt^t hat, dass

«las sich dann er;r(d»ende deuts( lic Sprach^ehiet »Ics (Vülien

Mittt'lahers eitn; doch etwas unwahi-st heitdich ^M'osse Au.Ndohnun^
erlan;»! hahen würde '.' — Die mit -villa ^^^ehildeten Namen
hat schon Arnold für die Alemannen in Ans|>rucli «^'enomm^n.

Aber in grösserer Ausdehnung ist erst ganz neuerdings diese

Folgerung von Doering j;ezo^en worden ; und damit hat er
sicher konseijuenl j-ehandelt, demi für denjenii^en, dem das
Deutschtum der WcilcrnamtMi — so wdllcti wii' künftig'" die

mit -villare }rehild«'ten Orlsmunen der Kürze liidhei' hez^ich-

nen, die j^anze IClasse 3 entspieclien«! mit a Weiler-Faltung

oder Weilerkiasse» — Do;;nia ist, ergiebt sich mit zwingender
Notwendigkeit das Deutschtum der übrigen unter 3 angeführten
Bildungen. —

Die all^^emein geltende Ansicht von dem Deutsch! um der
Weilci -Orle gründet sich also zunächst auf <lie 'rhatsa<-hc. dass

die>ell»en im ersten (jliede eioeo deutschen l*(M'"-ejierii)a iiien

hahen. Es soll hier inclit davon die iiedt; >• lu, iia."?s ein sul-

eher Schluss, gelinde gesagt, Icichtfei'tig ist; denn für jede der

chainps, nicnil, sowoit dieselben mit irermanischen Personennamen
komponiert sind» und p. 1Ü4-H0 verbraucht er sogar sehr viel Papier,

um durch Aufeählang möglichst vieler germanischer Personennamen
aus Welsehlothringen den Beweis zu erbringen, dies Land habe
ohomals eine germanische Bevölkerung gehabt. Uober dioso seine

Meuuiug, dass ein germanischer Personemiame beweisend sei tür

germanische Nationalität vgl. weiter unten.
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in Betracht kommenden Ortschaften wird nur ein einzi<rer

Personenname aus einer weit hinter uns liegenden Zeit im
Ortsnamen selber als Beweismaterial gdnacht. Was berechtigfi

nun dazu, von diesem einzijien germanischen Personennamen
ausjjehfnd nu\' ein Gleiches Ihm sämiliclien MHi^Iiedorn dei-

Siedcliin^ zu <f hlirsson? Waliix licinürli war docii dt'rjeiii^e, nnch

«icssieii Xaint'ti die Ortschaft benannt wurde, ein weni«,^stens

im engeiei» Kreise hervurrajjender Mann, etwa der Grundherr
der leibeigenen Landbevölkerung. Läge da nicht die Annahme
mindestens ebenso nahe, dass dieser dem germanischen Erobe-
rervolke anjieliürle, und die unter ihm wohnt iide Masse Kollo-

lomanischer Unfreier die Siedelun^'^ nach ihm henannt hahc
Daraus würde sirli an<"h eine leictite und uiii;i'künstelte Kr-

kliuuii^ der spracldichen Zwiespältigkeil der Weilernanien
€rjjfel)en.

Docli greifen wir* lieber bei der Wurzel an 1 Die Ansicht
von dem Oeutschtume der Weilerorte stützt sich auf den
r.laiihen an die Beweiskraft deutscher Personennamen für die

ileutseii«' Nationalität — und «lieser Glaul)e ist für die Zeit der
ei'sten Hälfte des Miltelalleis pin jjroher Irrtum. '

Kin vorzüj^liches Material zur Heuiteilunj^ dieser Frajre

lindel sich in der auf Veran!a;>.sun^ de> iianzösischen Ministe-

riums des Inneren veranslaltelen Sammlung der «cDocuments

in^dits Sur Thistoire de France». Die Urkunden sind hier zu

Cailularien für einzelne geistliche Stifter vereinijrt, nnd dadurch
ist die Möglichkeit gegeben, sich mit leichter Muhe eiu<Mi Ueher-
hlick über die einschlägigen Verhältnisse eines bestimmten
Gebietes zu verscliallen,

Bej,nnnen wir mit dem (larlular der etwa 20 km östlich

von Lyon «j^elegencn Abtei Savigny, so fuiden wir, tlass im
pa^^us Lu<{^dunensis zur Zeit des 9. und 10. Jahrhunderts die

Namen der Aussteller der Urkunden fast ausschliesslich, mit

j;airz vereinzelten Ausnahmen, deutsche sind, die der Zeu};en

eberd'alls weit überwiejj^end, leichlich zu 2 .j. Mancipia un<l über-

bauiif der niedf^eii Bevölkerung an^^ehörige Personen werden
leider so }^ut wie j»ar nicht genannt.

) Im letzten Juhrzcnt hat man augefangen von ihm ziuückzu-
kommen, aber anf das was man bisher festgestellt hat, wagte man
keinen Schluss aufzubauen. Es ist ergötzlich, wie Dr Uibeleiseu itn

Jalirosln l it hf ib s Voreins für Erdkundo in Metz (18Hi] auf S. 77

in der Fussnote bemerkt, dass im früheren Mittelalter die Bewohner
des französischen Sprachgebietes fast ausschliesslich deutsche Namen
hatten, dabei aber wenige Zeilen vorher in derselben Anmerkung
(^2) die III einer UrkuiKle aus dem pajrus Scarponensis v. J. SA^

«nthalteneu germanischen Personennamen als beweisend für deutsche

Nationalität ansieht. Ueber Doerings Verhalten in diesem Punkte
Vgl. vorige Anmerkung.
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' Aehnliche Vei liaUtii.s.se /.ev^l das ( . ii tular von Cluny ; ohfi-

in ihm werden aucli liin und wieder Mancipieii genannt. Und
die Betrachtung der Namen dieser ist besonders interessant.

Denn wenn vornehmere Personen, wie z. B. die Aussteller von
Urkunden oder Zeui^^en, in dei* Melirzahl deutsche Namen tragen«

so könnte man mit einein Scheine von Berechtigung einwen-
dpn, dies seien wahrsr lu-inlich eingewanderte Germnnen «ge-

wesen. Bei der Masse der mancipia und niaiisi tVtllt diese

Möglichkeil dor Erklärung fort. — Einen ausseruidentlicli hohen
Prozentsatz erreichen die kelto-romanischen Personennamen
in einer avignoneser Urkunde des letztgenannten Cartulars

,
V. J. i)09, in der es sich um eine Sklavenschenkung han-
delt : Unter 12 Namen finden sicli 6 kelto^romanische, und
l)ei diesen nnitjr'Technet Namen wie Dniiiinicus und Andreas,
wt'Irhe mitten in Deutschland jeder chiiviliehe Gofmane hätte

iVihrcii können, i Trol/dein ein ausserordentliclier Biaicii-

teil welscher Namen, die tlas Cartular in so hoiiem Prozent-

Hätz an kdner andern Stelle aufweist. Am jiächsten steht eine
Mancipienschenkung v. i. 904 (V), geschehen «in pago
Kahilonense, in tuie Osonica, in villa quae dicitur Manciaco»

;

aber der Abstand i-t schon so gross, dass unter 9 Sklaven-
namen 0 germanisch» > 1} welschpn gegenüberstehen, hei welch
letzteren einmal Benedictus, ehent'alls ein spezifisch chrisiliclier

Name, mitgerechnet worden ist. 2 Eine Schenkung an vei-

schiedenen Orlen «in pagc» Regensi» v. J. 1X)Ü zeigt sogar

unter 7 Manzipiennamen keinen einzigen welschen. 3 In einer

Gegend also, die schon der südlichen Hrdfle Frankreichs ange-
hört, flndet sich nicht nur bei den der herrschenden Klasse
an^ohörigen Bewohnern, simdern auch bei der Masse der
leil)ei;-'^enen ländlichen lievrilkei iim;^' ein entschiedenes l'eber-

wiegcii der i^iei'manischen Pcisunennnnien. Dass tiieser SrhlusK

aus den wenigen im cluniazenser Curtular enthaltenen .Manci-

pienVerzeichnissen möglich ist, wird ein Vergleich mit den
Urkunden einer anderen Gegend, in denen eine ausserordjent-

lich grosse Anzahl von servi und mansi mitgeteilt ist,

bestätigen.

1 Cartulaire de Tabbayc de Cluny. p. 117: ^ Pont ium, Gasindo,

Dominictim, Ayioardura, V/n>'(>hiscn)ii, liosteduuo, AyJoara, Edeiirude,

Geilo, Rotrude, Attdream, Fontio.* Wir führen hier, wie auch im
Folgenden, die Namen ebne Veränderung des in den Urkunden an-
gewandten Casus auf.

2 Ebendort, p. OH: «Autardo, Godoberto. AUone, Teulennis,

Alerios, Benedicta, Wulderi^ro. Eldebrnnno. Berteria.»

3 Ebendort, p. 120: «Alienardo, Bereiigerio, Bernardo, Adalaldo,
Ricaido, Arimando, Gofitndo.»



Nur in ilcf nns einer <o\\v siKlIiclieii (leiicnd st.iiiiiiH'iKifii

avi^jioiic.-t r Ui kuiide erjs» ii»^int das Voiluiltiiis etwas zu

Ungunsten der ji^ernianisehen Namen versclioben. Den aus

dieser £rscheiniinf,' ^^^ezo^enen Schluss, dass der Prozentsatz

der germanischen Namen in Gallien von X. nach S. zu all-

niäfdich al)nirnnit, bestätigt der e: te Band des «cCartulaire de
St. Victor de Marseille » in vollem Masse. Die romanisclieiL

Namen tielen hier l>edeutend häuli<ier auf als in den nördli-

liclieren Gefrenden, wenn sie auch nicht überall eine s» liolic

Verhältnis/.alil wie in der an erster Stelle angetührten avignu-

neser Urkunde erreichen.

Im t^anzen Norden Frankreichs sind die germanischen
Personeinianien zu einei* nian kann s.t^aii unumscliränkten
Herrschalt gelanj,^t ; das Vorkommen welscher Namen ist dort,

ab}i('<^lM'ii von (]on allgemein christlichen, eine Seltenheit.

Kinc LMUzige ebenso JwMnerkenswerte wie leicht ci klärli* hc Aus-
nahme hndet iner im Norden Frankreichs statt ; tlas durch
Kinwanderung von den britischen Inseln in der Betrag ne neu
gegrfindete und befestigte Keltentum wusste sich mit einer

weitgehenden ]iolitischen Selbständigkeit auch seine nationale

Kultur und mit ihr die altüberkommenen Personennamen zu

(M'halten. Das an Personennnjrien se!ir reiche « Cartnlnire de

l'nhbaye de Bedoii )^ zei^rt uns in srineii lilteien l'rknnden fast

ausschliesslich solche vnn kellischem Gej>ia^e. Krst etwa um
die Mitte des 1). Jahihunderts fangen die deutschen Nairieii an,

sich in nennenswerter Anzahl Eingang zu verschaffen. — Aber
noviie man sieh der östlichen Grenze der Bretagne näheil,

iftösst man wieder auf die dichte Masse der ;jermanischen
Per<;onemiare i ti S » haben wir im genannten Cartular in einer

Lrkunde v. j. <S4.j, in der ein gewisser Raginbold an das

Kloster liedon h in pago Iteildnic. m ronditam Turricense. r<Mji

pidprielalis... Munera jo schenkt, 18 Sklaven, welche ausschliess-

lich germanische Namen fuhren, i Dieselbe Urkunde enthält

noch eine SSchenkung « in pago Namnetico, in condita Bubia-
cinse» (in der .Nähe der Loiremündung), welche bei fünf ge-

nannten servi ebenfalls keinen einzigen mit kelto-romanischeni

Namen aufweist.'- Aelmlirh eine Schenkungsurkunde v. J.

8411 r)})er (TÜlef (>in |>;i;jo Nanmefinse in condita G»iioninse s.

Jetzt noch einen kurzen Blick auf einen südlichei' gelegenen

1 Tart. llcd. p, 32 ff. ii" 41 : ^Hicbort. Tolla, Rigulf, Thotrada,

Mumhii, Kainbelt, Landiuuin, Arminna, Kainulf, Godrich, Flothclt,

Madahelt, Thethelt, Maerulf, Tedtrud, Anninult, Tetbcrga, Amalberga.»
s Ebendort: cBIitger^ Flother, Haerbert, Adalhart, Abanhildisin.>
^ Fbr-ndort, p. 47 nr. o!) : T)io ^ron annton Mrmcipipnnamen sind:

«^sicniuer, Sicbait, Ecmaer. Oondraiu.. Dagolcna, Sicbaldana, Sicle-

(iiiula, Gonsedruda.>
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Teil des wesiliclien Frankreichs un aniiil.uii>«:hen G»enzgel>iole.

Hier leistet uns das « Carlulaire de l*abl>aye de Beaulieu « in
^ Limousin die vorzüglichsten Dienste. Durch seinen i^ntnz ausser-

ordenllichen Reichtum an Namen von niansi und maiuipia,
die es aus den verschiedensten Ortscljallen mitteilt, setzt es

uns in die \.:v^q, die Iw^zü^^liclion VcrliäUnisse zweier (Intie,

<le.s jiamis I .t'iiKu itiuiis (LiiiiDusiii) sowie des Ijenachliarten

pagus Caturcuius voilliunnnen klar zu üherhHcken. Eine Zu-
sammenstellung der im Gartular «genannten Namen ausschliess-

lich von mansi und servi ergiebt für das 9. Jahrhundert im
pajjus Lemovieinus ITK) ^^'^ermanische Personennamen ^e<^en 1^^

nichtdeutsche. Dahei sind N'f/teren folgende all^icnnMn christ-

hche Namen zu^^erechnet : liuit" mal Ht-nedictu^ (»il(.*r Benedicta,

zwei mal Martinus, tMii mal Sleplianus, ein mal Davifl, ein

mal A.ndieas. Lässt man diese Namen ausser Üetracht, so st(.'llt.

sich das Vei hüMnis wie 150 : 8. '

t Um nicht ausschliesslich Zahlen zu gehen nnd eine leichte

Controlo zu crmöghchen, lasse ich hier die gesammelten Poisonen-
namen foljj^en : C;trtnl. de Fabb de Beaulieu nr. III, p 10. ao. S6ü.

«curtem inyeracus cum mansis servilibus : . . Ricuinus, Ingilbertns,

1 c t ar i a 8, Sigmaras ; ad Bardinaa : Leotgariiis, Alimartiis, Garaldas

;

ad BroßkUs: Odbaldus ; wi Gramdia : Ebrarius, a i t i n u s : ftd

CtunpamHcnm : Teodnldns, Rn'jjcmbertus : in Vili^at Bertus. Si^brati-

dus; ultra jlnvium Seram tn villa Bretonoro : Andrias^ Ingcitridus,

Amalfridus, Ingelfridns, Beifridas, Ardradas ; ad aUeram ripam

:

Onntaldus. Amblardus. — mancipia: Hermenbertus. Garardns, Aigja,

Adaltrudis, Alaitrndis. S a f f i ci a, H i et a v i u s. Kicninns, T.t^iirrndis.

Landeberta, Garakiiis, M a r t i n u s, Flodaldus, Emeruhiis, Ebrada —
quae mnt in pago Lemovicense et Caturcino, et ceutenas Vertedense
et Exidense. Hl germ. Namen zu 6 welschen (unter letzteren 2 mal
Mart'nus, 1 mal Andreas).

Nn. XVI p. 36. ao. 856. «i. p. Caturcino in vicaria Casiliaccnsc.

Saraciacum ; in orbe Lemovicino, in vicaria Asnacense. super Jl. Sar-

doriam, Veterinas: mancipia Gudinus, Martinas. Adaltrudis, Un-
sinda, Ingomams, Arnnlfus, Gisbertas, B e n e d i i- 1 u s. David.
Rodalbortns, Dructrada, !M a r t i n ti s. Benedicta, I s a d a r a,

Frogbcrtus, Archamboita. (unter letzteren 2 mal Martinus,

2 luul Benedictus (a), l mal David).

No. XVII p. 39. ao. 879-884. <t» terr LemoginOf in vie, Sannse,
in Villa Bofiniaeum: Bertemarns, Sicardns, Oantarius, Fedrens. Archam*
baldus > 5 : 0.

No. XIX p. 43 ao. 8*>0. cilln i. p. Lemovicino, i. vic. Asnaccnsc.

H. V Beliacus : Domeranno, Magiiane, Berirando, Unaldo, Unisinda.

Cristalberto, Amaldo, Ludovico, Angariiis, Antildis.» 10 : 0.

No. XX p. 45, ao. 841, in demselben Gau in den Orten Altriaats,

Betucus, BaugiacHS, Acavanas: Domedramnus, Ragambahhis. Boso.

Adrebertus, Aldefredus, Unaldus, Magnane, Unsindane, Benedi cte.

Alitrude, Bertianus.» 10:1.
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' Im pagus Catuicinus sind die iiichtdeutschen, vorzüglich die

christlichen Namen häufiger, FCIr dieselbe Zeit Anden sich

75 germanische und 36 nichtdeutsche Namen (also annähernd

No. XXI p. 48. ao. 860. in BüiaeiUf: Domedrandos, Alitrude. Ber>
traiidos, Unaldns, üsinda, Ämaldns, Aatgarius, Aatilde, Cristal«

bertus.» 9 : 0.

No. XXIX p. 59. ao. fi98. ^ctcrtem Cundadus, i p. Caturcwo, i. vic.

Casilkicense : S i 1 v i u s, Andreas, Singaldus, Costabilis, Av-

baldns, Godrandns, Doebertas, Severus ; in toeo VdBeauris ; C h r i s t i a-

n u s, Marfiniis, Adaliius. Bencdictns, Siclrandus, Grimaldns.

Sigal, Aribrtl, S e v o r o, Christiane, B e n e d i c t o, M a r t i n o,

Aldario, Gnmaldü, Frederico, Petrono, Dodane, Archamaro, Ada-
' lardo.» 15 : 12 (anter letzteren 2 mal ChristianaSj Benedictas, Ma>

tinus, 1 mal Andreas).

No. XliUI p. 78. ao. 887. «?. 2?. Caturcino, in valk Exidense, in

loeo Fellinas : Teofredus, Ermenricus, Garraudus, Magna s, Sil-
va nu B, AdalfreduB, Deodonas» 4:3 (1 mal Deodonas).

No, XLVI p. 83. a ) ^^78. *i. p. Caturcino, in centena Exidense^
i. l q. V. Bdlns mom : Kadaldus, Gerbertus, Benedict Ben-
jamin; in loco Jkun : Odolricus, Landricus, Elibertus, Anueradas,
Gerb annns; et in alio loco Ad illam Bocam: Ludrannas, Gaina*
bertus; in villa Mot^Hiö: Gatmims; in loco Tüitts: Geraldus, Adal-
ricn.?, B ar t h o 1 0 m e n s, Bcnedictus, Teodradus; man^ipia Be-
nedictus, Benjainiii, Gerbertus, Odolrici, Anneldis, Landricus,

Aliberti, Benedicta. Eimerici, Dominions, Gunaberti. » 20 : 8

(anter letzteren 4 mal Benedictas (a), 2 mal Benjamin, 1 mal Bartholo-

meus, Dominicus.)
No. L p. 91. ca. ao. 971. ex Limovicino an verschiedenen Orten:

J o h a n n e m, Imouem, Ugonem, Amardum, Folcherium, Unaldum,
Rainaldam, Botgerinm.» 7:1 (Johannes).

No. LIII p, 96. ao. 940 in orhe Leinovicino, i. vic. Vertedense,

i. i\ Campus: Goirandus, Dado, Rainaldas Guibertas, Amaldaa, Um-
bertus, Ermenfredus > 7 : 0.

No. LV p. 99. ao. 885. in orhe lAnumeino, i, vic. SarrenaCf in

Cttlfumo: RadUlfas; in Peim'aco ; Gnntramnus, Diutfredus, Gaufredas,
Gnarnaldus; Ixiniacn: Magrafrodus. Aunbal<br- Adalradus, Gerberga,

Adulberga, B e ii e d i c t u s ; (Juadrix : Ragainbaldus, Ratberga, Mat-

tiedi, Benedictas, Ragabaldus, Kotberga, Monfredus; Patriciago:

Aldi-anmas; Sancia^: Leofrandas; Matriniaco: Ingelrannns; in villa

Valle: Archambertus : in loco Jovia: Adalbaldas, Audberto. Adal>

baldo > 28 r 2 (Bcnedictus).

No. LVi p. 101. ao. 923-935. in carte Slranguillo: «Teobaldus,

Gnalterins». 2:0.
No. LVII p. 102 ao. 882. «t p. Caturcino, i. v. Excidense H

CuneeUas: Raj*nibfi tn-^ Adraldus, Bembertus, Arnulfus.> 4:0.

No. LVIli p. 1U4 ao. 943. •in orbe Linumdm. i. vic. Äsnacense,

I. l, Montcmediam : Martinas, Ermenbertas, Bertrandas, Aimen-
radus.> 3:1 (Martinns).

Xo. LX p 107 ao. 916. <i. p. Caturcino, in vaU^ Exidew^r t l.

Monte: Gualtarius: / p JÄniov., i. vic Vertedense, i, l. Be.<artus:

Amblaidus, Garaldus, vic. Äsnac. i. v. Barentenaco: Adaraldus ; i*V.
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w ie 2 : i), unter lozteren acht mal Benediclus, liinf mal Mar-
tinus, drei mal Andreas, zwei mal Benjamin, fünf mal (^hristi-

nus, je ein mal Bartholonueus, David, Dominicus, Leo. Nach
Ahzu«; dieser ersieht sich das Verhältnis wie 75 : 12.

Valle : Airadas. D o n a d e o
,
Arlaldo, Johanne, Ingelberga »7:2

(1 mal Johannes).
No. LXI p. HO ao. 943-948, «m orbe Lemov., i. vic. Spaniaceiise,

i. V. Petraficta: Gelbaldus, Ingelbertus, A r n u c i a
,
Erraenaldus, Ar-

naldus. Ainardus, Ebrardus, Marcunus.> 7:1.
No. LXIII p. III ao. 893. «m orbe Limov., i. vic. Vertedense,

i. V. Falgarias : Ernienricus, Arlaldus, Sigirannus, M a g n o 1 e n u s ?)

;

in Biarcio: Leotfredus ; i. v. Glanna : Gozbertus, Rotbertus, Ebrardus,
Ermenrico, Arlaldo. > 9:1.

No. LXIV p. 113 ao. 904. *in orbe Limov., i. p. Ejcandonense,
i. vic. Usercense, i. l. ad illo Scdente : Ingelfredi, Arlabaldus, Adalgane.>
3:0.

No. LXV p. 114 ao. 918. <i. p. Tornense, i. vic. Casiliacense, i. l.

q. V. Ad Poio Aldrico : Aldricus, Ebrardus, Gualtarius, Gairaldus;
/. p. Limov., i. vic. Briveme, i. v. q. v. iid Velia fontem: Arlabaldus,
Ingelbaldus; Aldrico, Ebraldus.» 8 : ü.

No. LXVI p. 116 ao. 927. «t. p. Tornense, i. vic. Asnacense, i. l.

Bonavallis : Adalgarius, Solius.» 1:1.
No. LXIX p. 119 ao. 909. «i. p. Limov., i. vic Asnac: Gerbertus,

Folcharius.» 2 : 0.

. No. LXXI p. 122 ao. 904-92(j. <CaIviaco i. p. Limov.: Eramnus,
AgTialenusf?); Flodaldus, Aldebaldus.» 3:1.

No. LXXII p. 123 ao. 923. cm orbe Limov., i. vic. Vertedense,

i. V. q. u. Falgarias : Dodo, Sicbaldus, Ragambaldus, Ratfredus, Adre-
baldus.> 5:0.
No. LXXV p. 127 ao. 975. «t. p. Limov., i. vic. Argentado, i. l.

Scorbenerius, Vcrniolas, Noaliaco : Dominicus, Costaivilus,
Bonusfilius, Andraldus, Andraldus, Dominicus, Aigbertus,

Aigo, Aiguo. Rainaldus > 6:4 i unter letzteren 2 mal Dominicus).

No. LXXXVII p. 140 ao. 895. «m orbe Lemov., i. vic. Verted.,

i. V. q V. Biarcis : Ebrardus, Stephanus, Rado.» 2 : 1 (Stephanus).

No. LXXXIX p. 142 ao. 913 *in Bretenis : Dominicus, Am-
blardus, Ingelricus ; in Sabido : Teotbertus.> 3 : 1 (Dominicus).

No. CVI p. 159 ao. 927-932. •in orbe Limov., i. vic. Usercense,

i. V. S. Maxentii : Geraldus, Tcotbaldus.» 2 : 0.

No. CIX p. 162 ao. 968. *in Rundeneris: Leotevius, Aderaarus,

Costabulus; in Candaco: Elena, Ebrardus, Severus, Ugo,
Franco, Benedictus.» 5: 4 (l mal Benedictus).

No. CXII p. 165 ao. 863. *i.p. Limov, i. vic. Asnac, i. v. Mem-
briaco : 0 negario, Deodono.> 1:1.

No. CXXX p. 182. ao. 885. •i. p. Caturcino, in valle Exidense,
i. v. q. V. Samiliacus : Arcambaldus. Andreas, Alambertus, Adal-

ricus, Andrea, Arneberga. > 4:2 (Andreas).

No. CXXXI p. 183 ao. 869. «m orbe Jjcmov , i. vic. Asnac. i. v. q. d.

CogiacHS : Aribertus, Ingilbertus, Aldebertus, Godalfredus ; i. v. Cas-

siacus: iliobrandus.» 5 : 0.

2



Für das 10. Jahrhundert ist das Kr^^ebnis im pa-^us

Lemovicinus wie fo1$rt : 164 : 37, bzw. 164 : 22. Aus dem
pa$rus Gatiircinus sind zu weni|^ Namen genannt, als dass sich

No. CXXXIV p. 186. ao. yiH. *i. p. Limov., i. ric Vertrd, L r.

q. d. Frasinias: Gainlns ; viUa liocnhi : Teotbaldus; i. r. Foh/arias:
Astremuiidus ; *. v. Tefrolo : Rainultus ; 4. v. Twulam: Geraldus;
/. V. Memhriaco: Endefiedus.» 6:0.

No. 6XXXIX p 198. ao. 948. *%norbe Limov., i. vic. AÜütacense,
i. L q. lt. Fermrhis : Aliiiai'irns.> 1 : 0.

No. CXLl p. li)5. ILO ;»27-!t;{i^. «//t orhe Limov., i. vic. Userceme^
i. V. S. Maxentii: Geraldus, Teütbaldu&.> 2:0.

No. CXLIV p. 198. ao. 930. <«. p. Limov., t. vic. Spaniacense,
i. V. q. d. Prcuciacus : Frodinus, Ansberaldus, Agolbertus, ügo, Ingel-

fredns. Eniienberga, Sicmarns: hf romitatu Caturcino, vic. Casliu-

ceme, in curte SiraiiqmUio: Teotbaldus, Galterius, Andreas, Gal-
doimis.» 10 : 1.

No, GXLVII p. 202. ao. 916. *i. p. Limov , /. vic. Userccnse: Arn-
frodns, Adfilrini? ; m Arode: Arlabaldus, Gandalfrediis, Jobannes,
Amaifrcdus, Doniinicus, Ardengus, B e n e d i c t u s, Martinas,
Teotfredns, Domofredus, Gtütardns, Ragambaldus, Gerbertus, Ragau-
sinda, Sangras, Strainilus (Strancilus) ; i. vic. Asnac , in Der-
coleno: Kagambertus, Adahicus. Godalbertns. Lantbertas, J o rd . im s

Arnfredus, Rotboi^ami, Amaiberga, Gandalfiedo, Domenfredo, Kai-

naldo. Arnilde, Aklana, Kbrardi, Dodilauae, AniaUiedi, Aldeberganae,
Kbrardo, Arnaldo, Ingelfredo, Aldana, Amalrico, Ragbergana, Ra^
gambaldi, Aigana, Arlabaldo, Landrico, Rainaldo, Adalrico, Lantbeiiii,

Üodalberti.» 42:7.

No. CLXLIX p. 205. ao. 94Ö-967. *i. p. Limov., i. vic. Asnac, ». r.

Mareiaco : Ermenberga, Rotgerias.» 2 : 0.

No, CL p. 207. ao. 984. «/. p Limov,, i. tic. Asnac, in S. Ban-
dilio: ßiiifra; i. vic. Verted., i. 1. Lavastra: Constantino, Con-
sta b u 1 o.> 1:2.

No. CLII p. 209. ao. 891. «i« orbe Limov., i. vic. Asnac , i. v.

Lupiacus: Golfardus, Garardus, Erotgarius. Donedictus, Magan-
fredus, San i tonicus, Adradns, David, ÖadralduB, Aderbaldus.» 7:3.
(1 mal Benedictas, 1 mal David;.

No. CLIII p. 211. ao. 868. *i, p. Caturcim, i. vic. Casliaceiise,

i r. q. d. Cavaniacus: Theomnas (vieU. Teatramnns?) Meinardns,
Datfredas.» 3:0.

No. CT.V !>. 21Ö. ao. <in orbe Limov., i. vic. Verted., i. v.

Siccavalle: Arlabertus, Ingelbaldus, Ingelbertus, Gerberga, Gauzfredus,
Ingelberga; t. vic. Asnac., %. v. q. v. FUmacus: IsoIqb, Eliseus.» 6:2.

No. CLVI p. 217. ao. 8!)3. «m orfte Limov., «. vic. Spaniacense,
Ad illuvi Boscum: Leotardo, Arnulfo.» 2 : 0.

No. CLVm p. 219. ao. 889. «i« valle Exidense, i. v. ^-

trago : Doolaicns, Ermemarius. 2:0.
No. CLVII p. 218. ao. 899. in orbe Caturc, », vie. Maddense, i. v.

g. d. Aurlinda: Garifredus, Godo.» 2:0.
No. CLIX p, 221, ao. 94H. *in nrbc Limov. i. vic. Spaniacense,

V. Ad üla Vernia : Radulfus, Raiualdus, C o s t a b i 1 i s, Dado ; v. Cas-

tros: Boiio&edns.> 4:1.

Dk) JOgle
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die Auf:?tellun^ einer Statistik lolinte. Jedocli ist tlas vorliaiuleiie

Material in der Anmerkung enthalten.

No. CLX p. 222. ao. dll. «/. p. L., L vic. Boßaeense^ v. q. d.

Srpton iArhores: lladrandus, Gi<lbei tiis, Adalgarius ; rilln l'cros : Uado,
Adrandus, Rodaldus ; i. vic. Verted., i. v. Cairolus: Rainulfus; /. r.

Fraisingas: Gairaldus; *. v. Falyarma : Rainaldus; i. v. liocola: Ingel-

bwtos, GUbeTtos; ». vie. AsnaCy i. v. ÄsUliaco: Armenaldns; «. vie.

Sofiacense, i. v. Genestedo : Geraidas, Bernardns, Ramnaldus.» 15 : 0.

No. CLXIT p. 224 ao. 887. p. L., l vic. Voinl , v. Mcrcorius

:

Ratbodo, Koduho, Ragiiibergane, Frodelego, Ratsinda ; i. v. Mocöla

:

Ingeranno ; i, v. (kmcins : Berfredtts »7:0.
No. CLXIV p. 227 ao. 971. *i. vic. Rofia/c^tcd. Cros: Adalbertns,

Johannes, Amelius, Siguinus, Baldip^nns, Gcrbcitas, Bonn s-

homo, Girbeitus, Martinns, Vitalis, D o m i n i c u s, B o n e-

dictus.> 6:6 (darunter je ein mal Johannes, Martinns, Dominicus,
Benedictus).

Nf). CJ.W iL 229 ao. 887. *i. p. Caturc^ /. vir. Casiliac, i v.

Fuzeniiro : Ei nieiiricti.s, Amadeus, Galtadus. Frotarius, Ermen-
bertus, Eldebei tua, D o n a <i e u D e o d o n o, Aderberto.» 6 : 3.

No. CLX¥I p. 230 ao. 885. <t. o. Xr., i. nie. Särrensef in Ctüfurfto

:

Radulfus ; /« Pendiaco : G;* 'amnus, Dentfredus, Guarnaldus ; in Big'
fiaco: Ragamfredus, Aunbaldus, Adah adns. Guarberin, Adalberga

;

*« Crispiimcas : Benedictus. m (^uadria : Ragarabaldus, Rad-
berga, Monfredus; Patrieiaeo : Aldrannus, Gnarnfredns ; Sanciaco:
Lenfrandus ; Matrinaeo : Ingalramnus. Andberto, Adroaldo.» 18 :

1

(Bencdictu.«?).

No. CLXYII p. 232 ao. 925. «*. p. L., i. mc, Brivense, i. v. Ve-

narcialis : Bainulfns, Sigraarus, Aderbertns. M a Q r e 1 1 n s, E ni e-

bus. " 3:2.

No. CliXVlII p. 234 ao. 808. p. X., /. vic. Asnac,, i. v. Lusi-
dus : Tebotmirns, Go-ntrnmnns, Tehotbrandu.s. ;> : (».

No. CLXIX p, 235 ao. 887. «i. p. Caturc, i. vic. Casliuc. : Ar-
chambeTtaa, Aigfredns, Leottredos, Martinns, Gisramnas, Ermen-
teus, L e 0.» 0 : 2.

No. CLXXII p. 239 ao 8m. </. p. L., i. tn'r. Spaniac.f i. 1. »uper

ß. Summenia: Domolredus ; in ßuzariore: Unbertus.>
. No. CLXXIY p. 248 ao. 937. «t. p. L., i. vie. MosanensCf eed,

Plevis : Ainardus. Stavalus, Teothdrlcns, Ugo, Geraldas, Ingel-

fredus, Constabilis, Bonushomo.» 5:3.
No. CLXXV p. 244 ao. 885. <m orbe ArvernicOf in aice Catalense,

i. e. Karido: Ragnibertus, Frodolaiens.» 2 : 0.

Im Vorstehenden ii 1 ansfichliesslioh Nainen von munsi und
Mancipien aufgezählt ; solche von ürknndonaTisstellern und Zeugen
sind in der Zusammenstellung nicht enthalten. Wären auch diese

aufgenommen worden, so würde sich das Verhältnis noch erheblich
zu Gunsten der deutschen Namen Terschoben haben. — Nun haben
allerdings die germanischen Personennamen in der französischen
Sprache eine andere lautliche Entwickelung durchgemacht, als in der

deutschen, so dass man einige Zeit nach dem Erscheinen dei Ältesten

mittelalterlicben Urkanden an dem Lantstande mancher germanischer
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Aber sction die angegebenen Daten und Zahlen dürflcn

jj^enüj^en, um ein einif^ermassen klares fjilil über die Verhreituuj^

iler doiil seilen Personennamen in Gallien zu eniiögliclien : Im
«•aiizeu Norden JTrankieich», mit Auisuahiiie der Bretajrne, haben
die deutschen Personennamen die Alleinlierrschaft erlangt.

Weiter nach Süden zu wächst die Verhältniszabl der welschen
Namen allmählich aber so langsam, dass sie in einem so süd-

lich gelegenen Lande wie Limousin von den germanischen
noch um das 5—6fache übcrtrolTen werden, se!]»!?* wenn man
ihvKMi die ilber das g^anze Herrschaftsgebiet dr< (ihristentums

verbieitolen liii^diliehen Namen zuzählt. Und dies, obwohl die

deutschen Einwanderer der einheimischen Bevulkeiung gegen-

über nur eine kleine Minderheit darstellten : Ihre Sprache
verklang nach kurzer Zeit, besiegt in dem ungleichen Kampfe
mit derjenigen der Eingeborenen ; aber ein Bestandteil derselben,

die Personennamen, rettete sich nicht nur ; er blieb seinerseits

Siep:er auf der {ganzen Linie und verdrän'^te in dor nördlichen

Hairte Frankreichs die einheimif^chen Namen so vollständiir,

dass neben ihm last nur noch die spezihsch christüctien Namen
in Betracht kommen.

Auf alle Fälle genügen die beigebrachten Zahlen auch, um
zu zeigen, dass die germanischen Personennamen unter keiner

Beding^ung als Material zur Beurteilung der Ausdehnung des
deutsrliou S|ii a( hgebietes zur Zeit des früheren Mittelalters be-

nutzt wer'l''Fi können : Nicin mhI wifd behaupten wollen, dass

sich in I.iinoiisit} im 0. und lU. Jaiii imndert die eingewanderten
Gel Juanen zu den Ivelto-Bomanen etwa wie 5 : 1 verhalten

hätten. Und was in dieser Beziehung tür Limousin gilt, findet

in noch höherem Grade seine Anwendung in Bezug auf die

Grenzgebiete beider Völker. Denn hier war bei der grösseren

Nähe ausgedehnter dt iitscber Siedelungen auch die Möglichkeit

einer Annahme der (ioutschon Nameti von Seiten der einhei-

mischen Bevölkerung eine um so grössere, l'nd in der

Thal hat die deutsche Namengebung in diesen Gegenden so

Personeuuanieu die i£.uiwirkuiig einer rorauuisclien Umgebung genau
erkennen kann. Ob aber diese Thatsacbe jemals var Feststellung der
nationalen Abgrenzungsverhältnisse mit Erfolg wird herangezogen
werden können, erscheint sehr zweifelliaff. Es wäre dann vor allen

Dingen die Nationalität der Schreiber der Urkunden festzustellen.

Deutsche Namensformen bei einem deutschen, französische bei einem
französischen Schreiber könnten durch Einwirkung der Muttersprache
dieser hervorgerufen sein, dürften also für die Nationalität der Ge-

nauiiteu nicht als beweisend betrachtet werden. Vielleicht konnte
dies mit Sicherheit nur da geschehen, wo z. B. ein deutscher Schrei-

ber germanische Personennamen in romanisierter Form wiedergiebt
Aber vielleicht auch nicht einmal da.
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vülJüländi^^ gesiegt, dass von dem allen KeUo-Kt>innnentum in

den Personennamen kaum noch eine Spur ubii^ geblieben

ist, selbst da, ^o dasselbe im Uebri$^en wenig beeinflusst durch
eine schwache deutsche Ein\vaii<lci Lm;j in Sprache und nationaler

Eigenart vollkommen unj^ebiochen geblieben ist.

Ang-ef^ichts dei" Thatsarhe, dass die germanischen Personen-

namen nicht beweisend sind ITir die nationale 7u«rehöri«^keit

des von ihnen bezeichneten Individuums, wiid die von Doering

u. a. beliel)le Scheitlung der Weilcrnamen in zwei Gruppen'
~ eine mit germanischem Personennamen im ersten Giiede

und eine mit kellischen oder romanischen Elementen — hin-

fullig und für die Bestimmung der nationalen Besitzverh.-iltnisse

unverwertbar. Für uns können nunmehr die auf -villare aus-

drehenden Ortsnamen nur noch eine völlifie einheitliche Masse
sein, von einheitlicher Kntsft hungszeit, einheitlicher Bilduiij^sart

und einheitlicher Bedenlung iür die nationale HerkuntL. Denn
da der germanische Personenname im ersten Gliede für die

Annahme einer ursprünglichen deutschen Bevölkerung kein

neues stützendes Moment hinzubringt, so kann für eine solche

ein Weilername, dessen Bestimmun^^swort etwa ein romanischer
Name ist, oder auch das alleinstehende Grundwort (Villare,

Masnil etc.) keine ^r-riii^ere iieweiskiatt haben als die Verbin-

dun«i mit einem germanischen Personennamen als Bestimmungs-
wort.

Im Folgenden wird daher diese Scheidung nicht mehr
aufrecht erhalten, sondern die Weilernamen als durchaus einhcit-

•lich behandelt werden. ^

Wenn nun also die erste Hälfte der Weilernamen, der

germanische Personenname, nicht lieweisend ist für den

deutschen Ursprung der Orte, ja nicht einmal für die deutsche

Nationalität des eiri/.elnen Mensrlien, nach welchem der Ort

benannt w^irde: ans wclrliem Teile des Ortsnamens soil dann
der Beweis dafür gewonnen werden? — Etwa aus dem roma-
nischen -villare ? Wenn wir diese Ortsnamen als ein aleman-
nisches Charakteristikum gelten lassen sollen, so muss doch
zimfichst einmal bewiesen werden, dass sie Oberhaupt deutschen
Ursprungs sind I

Es drängt sich hier wieder die Frage auf, welche schon

1 Diese Scheidung besteht auch bei Doering vorzuj^sweise in der

Theorie und hindert ihn nicht, Namen wie Döminieivilla (Domange-
ville) und Maurivilla (Morville) als beweisend für deutsclieii Ursprung
der Orte anzusehen (vgl. dessen Karte B. 2, 47 und 48i. Amieiersoits

hielt er einen Namen wie Marbach für keltische Nationalitiit be-

weisend. (Karte A 2, 45).

«
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oben tiiil einigen vorbereileiiclen Worten ^eslieilt wurde, die

Fraj:«', ob ein Ortsname um für das Dasein einer Nation be-

iveisend zu sein, vollstandijir deren Sprache entnommen sein

muss. Wie oben, verneinen wir diese Fr.ij^e fiir die «loppel-

stäniiiii^en Ortstinmon, n bor ausschliesslich ITir ihre erste Hälfte,

das B«'slirnmiiii^s\\(irt . Ks loucbtet <<'Uh>c ein, dass Namen
Avie S;(,uburj^-, JSaarbiiicken nur von Genuuneu jjegeben werden
konnten.

Anders wenn das Grundwort nicht der nationalen Sprache
angehört. Ueh^rall wo neue Völker sich Ober den Boden alter

Kultur eri^iessen, die d«»rl «gealterten Völker in sich aufnehmend
und assimilierend, machen wir die Beobachtung, dass, wo immer
Orlsnamen von dor nltnn l^evölkei'nn^r nlxjrnomrnen werden,
möiTf'n fi»' ini nldi^oji noch so unverändert t'ili.tltrit bleiben,

es .-^ich (K*ch am Auslaute der Namen bald zeij^t, <lass ein neues
"Volk und mit ihm eine neue Sprache heiTscheud geworden
ist. Der Auslaut wird vornehmlich und fast bei allen uber-

nontmenen Namen umgestaltet. Durch ihn druckt das neu er-

schi<*nene Volk dem ganzen Namen den Stempel seiner Nationa-
lität auf. Deraiti^e Fälle finden sich zahlreich ^enu<^ auf
lothrin^i<<'lieni Hof'nn : .ins Milcei (Mnicey bei l>i(Mr/,e) ma<'hten

die DrMilsclien Mil/irlia, s|iril<M' Milzinjren, aus Hudeliacuni

Büdliii;^en, Uicciacum Hil/ingen u. a. m. Uebeiail zeigt sich

Yöllii^es Fehlen einer Veränderung oder eine solche in ganz
geringem Masse — wie z. B. in Budlingen der Umlaut, her-

voi*gerufen dmch das folgende i - in der ersten Hälfte des
Namens, während die zweite, das Grundwort einer völligen

Umgestaltung unfcrzf^^ien wird.

"Wenn ein neues \(>lk, auf dem Bodm ;dter Kultur zur

Henschafl gelangt, so eifei süclitig darauf sidif, dass die fremden
Surtixe der von ihm assimilierten Ortschallen duidi solche aus

seiner Sprache ersetzt werden — und das ist eine ganz allge-

iiK ine Erscheinung, hervorgerufen durch einen sämtliche

^<•lker gleichmässig beherrschenden Naturtrieb — 'so sollte es

denkbar sein, dass sicli dasselbe Volk bei Schatlung- völlig neuer
nrfsnameii oin^s der fremden S[)r;" Im- entnonmif'nen Grund-
vviiite> l»»'(li('iiti^ I Das ^väre etwa c, wrmi eine nach
Kussland auswand« ! Jide (.iosellscbail deulscber Bauern, nachdem
sie in Erfahrung gebracht, dass im Slavischen der Ausdruck
für Dorf wes lautet, nun ihrer gemeinsamen Ansiedlung z. B.

ilen Namen AVilhelmowes beilegen wüiilen. Alles andcn' wäre
hier denklai"; sie könnten ihre Niederlassung Wilhcinisdorf,

-tlial, -Irld, -bncli ii.s. w. nennen, nur nicht VVilhelinowes

!

Und mm eist die jugendki'äfligen (lermaiit'ii, welclic sirh in

dicliten Scharen üJjcr die Lande des linken liheinulers er-

gossen und sich dort meist in zusammenhängenden benach-
barten Niederlassungen ansiedelten ! V^on einer staatlichen
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Verwalliinji-sf liati^keil war norli so <^[ü wi«' j^ar keine Rede,
al.s) l.iir die AufirMlte Her Naiiieni*ehun^^ aus.scliliesslieli auf den
JSchulleiii der iireilen Masse de.s Volkes. Und man wci.s.s zur
Genüj^re, wie spi-öde sich diese ohne eine starke Einwirkung
übermächtiger Verhältnisse oder {grosser Männer stets trä^re

und unbewegliche Maj*;*«! allem Fren)den }^egenöber veiliält, so-

hakl sie nur im (remden Lande zahlreich ^^enu;^ aultiitf, um
ihr nafjonalos Lehen uiiLrestört weiter fidnen zu können, olme
einei iil>eriijachtij^en Beeintlussun^ von Seilen der ahheimischen
Nation ausgesetzt zu sein. Dass diese HeHingun^en hei den
finksrheinischen Germanen — wir sehen natürlich von den über
das ganze heutig^e Frankreich atomartig zerstreuten germanischen
A'olkssplitlern ab — erfüllt wurden, beweist schlaj^end die That-
saclie, dass es ihnen gelungen ist, in der denkbar kürzesten

Zeit aus dem kelfo-romanisfhen linken RheHnitVj- ein ^-^eima-

nisches zu machen. Dabei ist es allerdin^'^s nioiilich, tiass ein

nriler diesen Bedingungen aui Itemdem Boden sich ausbreitendes

Volk — wir nuisseii dies nochmals Jielonen — sich z. B.

ahheimischer Fluss- und Bergnamen zur .Bitdung neuer Orts-
namen bedient. Es liat diesell)en von den alten Bewohnern
ühei noiiinien, und sie sind ihm wahrend der Dauer seiner

Ansässigkeit so vertraut «geworden, als seien sie seiner eij^-^enen

S[)ra<'he angehörig. Aber das Biidiuigswoit, mit llrdfe dessen
es den Bergnamen zii!* Bezeichnung einer Sii tlelmv.^ umge-
staltet, das den naliojialeu Stempel verleihende Gjuntlworl, ge-

hört immer und- ohne Ausnahme der nationalen Sprache an.

Wollte man -villare als deutsche Namengebung gelten lassen, so

wäre dies thatsächlich der einzige Fall, in dem ein Volk, das

sich auf fremdcMCi Boden angesiedelt und seine fjehenslahigkeit

glfnizend durch die vollkommene V'efdrriTi'^tin.Lr il( r ei ilieimi-

sch»Mi l^"«sse in einem weilen (iehicle (lai-;;t'tli;in hat, sich

Iremder Grundworte zur Bildung neuer ürlsnamen l»edient

hätte. Es kommt dies sonst in der ganzen Welt^^eschic hie

nirgends vor: Der Deutsche muss nun einmal seine Orts-

namen mit -bürg, -dorf, -Stadt, -bach u. s. w. bilden,

ebenso wie dei' Busse mit -wes, -gorod u. a. Ueher diese That-
sa< he hüll auch die alte, so oft am unrechten Orte :ni'_:ewan<lte

Redensart von d(Mii Talent» des Deulschen, <u-\i in tremdes
\Vesen zu schicken, nicht hinweg. Hin Volk.stuui mag eine

noc4i so geringe nationale Widerstandskraft liahen, da wo es

auf fremdem Boden so stark auttritt, dass es eigene Ansiede-

lungen gründen kann, belegt es dieselben auch mit nationalen

Namen. Eine Anwendung fremder KamensbildungssutOxe
könnte erst nach einer vollzogenen Assimiliei-ung an die ein-

velioi-iMir' Bevnlkei tiiiu' '^i^eschehen, drnin aber irehriren diese assi-

milierlen Kleuieitti' ni< lit mehr dci Nationalil.il drr Einwanderer
an, ihre Ortsgründuiigen konni.'u also auch mcht für diese in
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Ansprucli «genommen werden. Aber in dem Verbreituni4s^ebiet

der Weilemamen auf jetzt deutschem Boden sind nicht die

Germanen von den Kello-Romanen, sondern diese von den Ger-

manen assimiliert worden.
Er wäre noch die eine Mo^flichkeit, dass z. B. -villare

sehr trüh in dem Sprachschalz dos df^utsrlipn Volkes Aufnabine
fand, und dann allerdinj^s auch von Deutschen zur Bildung'

neuer Ortsnamen benutzt werden koiinte. Dass dem nicht so

war, wird weiter unten gezeigt werden.
Wollen wir also für die Zeit des frühen Mittelalters die

Ausbreitunjf und Abj^renzung der Deutschen in Lothringen
lestsfellen, so sind* für diese Zeit beweisend für deutsclie

Sprache^ und Nationalität nicht nur die reindeutschen Or tsnamen,
jjoiid.rri auch diejenig^en iii>ei nommenen kelto-iomanischon,

welclie in eine zu allgemeiner Geltung gelanf,^te gernianisierle

Form umgewandelt sind (z. B. Lutiacum Luttingen), ferner die

von den germanischen Einwanderern neu gechatTenen, gebildet

aus einem kelto-romanischen T'osliminungswort, mit Anfügung
eines deutschen Grundwortes (Typus Saarbun?).

Stellt mnn die Wpilpi namon mit lezteren in einen Vei iilcich,

so zei^t der t>rsl(^ Blick, dass sie sich voHlvoinincn L;eL^cnsat/li( h

zu einander vci halten : Die Weiternamen liaben das germanische
Element in dei ersten, das kelto-romanische in der zweiten

Hdlfte» die .Noamen des Typus Saarburg dagegen das kelto-

1 omanische Element in der ersten und das germanische in der
zweiten Hälfte. Diese Schwierigkeit löst sich am leichtesten

durch die Annahme, dass die Weilerorte von Kelto-Bomancn
bcii;nint wurden sind. \'n(\ wenn wir die Benennung: dnrcli

Geiaiaiien verwerleji rmissen, so ist diese Annahme ja andi

die einzig mögliciie. Jetzt als kelto-romanischc Ortsnamen l»e-

trachtel, haben die Weilernamen ebenso .wie die zum Typus
Saarburg gehörigen den fremden Bestandteil — und als solcher

kann d< r ^germanische Personenname bei seiner oben geschil-

dei'ten Verbreitung unler der kelto-romanischen Bevülkeruii*i

kaum noch hielten — \m ersten, den nationalen im zweiten

Gliede. Lud dieser Umstand ist, wie ohcn entwickelt, weit ent-

fernt, unserer Ansicht im Wege zu steiten. Ks wir*! sich zeigen,

da.ss auch Umstände vorhanden sind, welche direkt für die-

selbe sprechen.

Ein Blick auf das Verbreitungsgebiet der W'eilerorte lässt

die aiiflatlende Thatsaclie erkennen, dass die für die Aushreiinn;'

der Alemannen anL;fl)hch so hesenders hezeirhnenden auf -villan

endijienden Ortsnamen i in dem jeindeulsclien Entstehungsgelnetti

1 Cf Arnold au verschietlenen Orten und Laraprecht in der Zeit-

schrift des Achener Geschichtsvereius, IV,
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dieses Slaniroes überhaupt uiclil voiküiniiien, .suinlein sich nur
auf ehemals römischem Boden finden. Diese Thatsache ist schon
mehrfach betont worden, so von Grober ' und Kornmesser, *

aber es ist niemals auf dieselben ir<;tMi(1 ein Schluss begründet
worden. Und auch dass sich hier, d. h. in dem rlitMnai.s zum römi-
schen Reiche ^^ehörij^en heuti«ren Wesldpulschland, die Weiler-
Tiamen durcliaus im Ausl)ieituii<iSL:('l)!ett> des alemannischen
Stammes helinden, ist (d)enl'alls noch niemals iiachj^'^ew icsen

worden : Arnold lial niclit die Verbreitung der Alemannen bis

jenseits der £ifel und bis Zülpich bewiesen, sondern von der
vorgefassten Meinung ausgehend, -villare sei eine für ale-

mannische Siedelungen charakteristische Form, hat er nach Auf-
iindun^' von Weilernamen in den genannten Gej^enden i^e-

srldiv^sPH : Hier linden sich Ortsnamen nif -villaro, also

niiissen hier «»inst AIcmnniK^n «gesessen haben: — eine petitio

principii. So fallt auch die Verbreitung der -vilfare und
der -mgen keineswegs zusammen, wie schon aus der Zusam-
menslellun^ Lamprechts 9 ersichtlich ist. Weit schlagender

^ < AlciTianiiiscli-fräiikischo Ansiedelungen in Deutficli-Lothringeu>

im Vir VIII Jahresbericht des Vereins für Erdkande zu Metz, 188äj84,

91 ff.

* «Die französischen Oitsuamen germanischer Abkunfl>, Shass-
burger Dissert. 1888, p. 21.

3 A. a. 0. p. 204/5. — Als Beitrag zur Benrtcilnng der Orts-

namen auf -ingen sei mitgeteilt, dass die wenigeii zcrstrenteii An-
siedelangen mit deutscheu Kamen im mittleren und südlicheren

Frankreich durchaus vorwiegend auf >ingen ausgehen. Bei meiner
Sammlung deutscher Personennamen in den genannten Gegenden
habe ich Ortsnamen auf -injcreii frefnnden

1. Im «Cartulaire de l'abbaye de Cluny»

:

ao. 833 (?) €i. p. Lugdtineäse, in villa q. d. Bandingas» (I, p. 9).

ao. 898 <i.p K.ibilonense, villa (j. d. Bnscheringis» (l,p. 74), heute
Bocherii]: h i R t/, liiil es Ufer der Saöne.

ao. bü8,;» «in af2;ro Toriacenso, in villa Offaneiigos» (I, p. 113).

2. Iiii «Caitulaiie de l'abbaye dcSavigny».
ao. 980 «i. p. Lugdunensi, in agro Forensi, i. v. q. d. Loctanges»

(p. 103).

ao. 982 > » » » » > > Marangias»
(p. 103).

ao. 980 * » » » » > > Accingias»

(p. 183).

an. 1003 » > » » > > > Loctangis»

(p. 249).

ao. 1000 > > » » Cnniacenst » > Gimilangias»

(p. 221).
3. Im «Cartulaire de l'abbaye do nranlion».

ao. 917 «i. p. Limoviciuo, in vicaria Ycrtedeusc, i. v. Fraisingas»

(p. 222 No. lÜOj.
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tlfäiij^l .sich die Thatyache aul, tiass Weileniaiiien aus-
ecbliessHcli in solchen Gegenden Deutschlands vorkommen, in

denen eine grössere Zahl kelto-romanischer Ortsnamen ent-

halten ist.

Dm^ Entscheidenik' alier füi" die Beurteilung der Heikunft
der Weilernarneii ist ilirc Verhreitün;.' :uif doin nicht poniinni-

sierton, his auf den lit'uli«4eii Tap;' rdinani.sch ^ebhelieaeii Huden
Franl\rei(hs. Der nördliche, (leul>t he Teil Lolhriiigens zeichnet

sich durcli eine Fülle von Grundworlen in den zweislämniigen
Ortsnamen aus, entsprechend der ßesiedelung durch zwei ver-

schiedene deiitsclie Stamme. "Wir hahen hier -horn, bach,

-hurji, -dorl. -hofen, -ingen, -s( heid u. s. w. Aber während
r'ine scliai't'e Litiic von Mus^^ii^ny (HusiTipcii) über T.ornineringen,

^ilvlni^cn, Tiliii^cii, Heinkini^on, Arnisdort', Cliäteau-Brehain

(bnu b( astel). IJumponl (Hudin;ien), Mai'8al. Rixinp^en, Las-

r.eniburn 1 das Verbreitung-sgebiel der UejjamUieil dichei Urts-

namenlbrmen scharf abschneidet — sudlich derselben kommen
deutsche Ortsnamen nnr ganz vereinzelt und zerstreut vor,

\Vie z. i^. die beiden Iis singen, Anielingen und Marbacli an
der Mosel — \vir«l «lie Aus^breilung dei- auch in Deutsch-Lo-
tbriiiLten zahiroit ti vorkommenden -villare durch die genanide
IJnie k('iii('s\vo;^s Ijci^n n/t, Ihi' Ansbreitiinjis-jrebiet j;ehl nadi
Westen weil über (iasjenige der wirkhcb deutschen Namen-
bil(jungen hinaus : Die Sektion Lüneville (Saarburg) der IVan-

zösichen Generalslahskarte zeigt auf Gebieten, die, so weit wir
wissen, niemals dem deut-^( lun S|irachgebiete angehört hahen,
auf denen sich jedenfalls n inilt nlsL-he Ortsnamenhildungen so-

wohl j(^tzt wie auch im liiilieii Mittolnlloi" nur in ganz ver-

schw iii(l< ini{M '/:thl nachweisen lassen, lolgende Ortsnamen auf

-villaie : J»adunviller, Neuviller, l'^ennevillei", Meiviller, Criviller,

Rambeivillers, Xallevillers, Deinvillers, Girivillei', Moriviller,

Gerbeviller, Rehainviller, Hudiviller, Neuviller-sur-Moselle, Som-
merviller, Bonvlller, Sionviller, Marainviller, Manonviller,

Ogeviller, Herbeviller, Ancerviller. Die Sektion Metz (Longuey)

ao. 1>37 i. p. Liiuoviciiio, in vicaria Asiiacensc, i. 1. q. d. Lau-
stangas» (p. 342 No. 174).

10. oder 11. Jahrh. L p. Catni-cino mansum q. v. Rodengas
ip. 2i\l, No. 187;.

ao. 927-^32 *i. p. Limovicino, in vicaria Spaniacensc, villa q. v.

MoUiangas» (p. 18ö, No. 132). Weilernamen giebt es dagegen weder
in der Gegend von Lyon noch in Limonsin.

1 CT. meinen Aufsatz über die Ansdehnung des deutschen Sprach-
gebietes in Lothrinjren zur Xoit dos anstehenden Mittf lalters, Strass-

burger Dissertation. Abgedruckt im «Jahrbuch der Gesellschaft für

lothringische Geschichte and Altertumskande.» Metz 1890.
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zeigt wstlich der heutij^en Reicbsfrrenze nach Verdun zu :

ßeuvillers, Malavilters, Bonvillers, Beftainvillers, St. Pierre-

villers, Avillf is, Amanvillers, Villeis-sous-Boncliym|), Viilers-

sous-Paroitl, Villers-les Mangiennes. Bei Vaueoulüurs, im äussersten

Südwesten des alten rothrin^ons liep;en Badavillers, Giruvillors,

Dainvillpr ; hei dem benai lil);irfpn Rnlij»^neville : Auzainviller,

( aaiiiviiiei
,

Geimainviliers, Jironviileis. Die g^iosse Menge der

übrigen unter '3 genannten Ürtsnamengatlungen, die ebenso
gut wie die auf -villare beweisend sein könnten für eine ehe-

malige deutsche Bewohnerschaft^ gar nicht zu nennen.

Aber das Verbreitun}^sgebiel der Ortsnamen auf -villare

ist kciiKSwi Miit Welschlütticlngen abgesclilossen : In der Ije-

naebbarten Freij;iats( half Bnri^und liefinden sich bei Lure:
Mignovillers, F.nMp\ iiiers, Villers, GoiiviilLrs, ^jei dem nahen
Passavant : lireluiivillers und Baudevillej s.

In der Cham pa;rne bei Dizier : Boudonvilii« r-, Jaiivillers,

Brauvillers, V'illiers; bei ßrienne ; Morvilleis, Vernon\ iiiers,

Brenoviller, Bandanviller, Villiers-Ies^brusl^.

Um Paris befinden sich Gennevi Iiiers, Aubervilliers,

Ambtainvilliers» Villiers-le-B^cle. Weiter südwestlich bei

Chartres : Mainvilliers, Poisviliier, Genainvilliers, Milainvillier,

(ilevilbers-le-Mousticr, Chai trainvillier ; und l)ei dem benach-

barten Büchel'fiil : An<^ervi!liers und Lonu\ illicp'«, J'»i> in die

Gegend von Orleans ci sl i et k<Mi sich die Wcilci iia»»ien nacli

Südwesten : lliei* finden sich bei Beaune-Ia-Roiande im Anon-
dissement Pitbiviers : Denain-
villiers, Grand- Arvillier, Bau-
dervilhers, Invilliers, Bainvil-

liers; bei Aulhon, ebenfalls im
Orh'annais : Argenvillier und
BethoMvillers.

Ebenso bedeutend, nie die

Ausdehnung der Oitsjiainen

auf -villare im Iranzüsiscben

Gebiete na4th Westen, ist die-

jenige nach Norden : Um Ver-
neuil in der Normandie liegen Fessonvillier, Matanvillier, Bon-
villiei's, Morvilfiers, Gheronvillier«, Grandvilliers.

Weiter im Osten um Amiens : Quevnnvillers, Motdonvillers,

\"illers-l)or.'i'_^e, Puchevillers, Lealviller. Bei detn nicht fernen

Mondidier; Mesvillei-, Ausainviller, Onviller, ( iotlniviller. Moren-
viller, Orviller, Ansauvillei-, Eclainvillei", Halliviller, Sauviller,

Rosainvillcr ; und bei dem ebenfalls benachbarten Br6teuil

:

Haidyviller.

Bei Peronne finden sich Assevillers und Yillers-Carbonnel

;

bei Bapaume: Biefvillers, Grevillers-Ies-Bapaume, Ervillers^

5, tf i-'Ä-

•'*' '''''
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Villm-aux-Flos ; endlich bei St. Quentin : Urvillers und Villers»

St. Christophe, i

Am dichtesten treten die Oifsnaifien auf -villare nach
Korniuesser * in den DopnH«Mncnts Seine- In f<>riouro (ca. 350),

Calvados '250), Kme (ca. ^JIK)), Eure-el-l>()iiv (ca 300), dem
öüdlicli von Paris ^ele^^t rieii ieii von beine-et-Oise (ca. 180)

und Meuse (ca. l'iU) aul.

Diese auf ein zum Teil nur unzureichendes Kartenniaterial

gestützte Zusammenstellung kann auf Vollständigkeit keinen
Anspruch machen ; sie will nur in j,rroben Zügen das Ver-
breilungsgebiet der Ortsnamen auf -villare ab<;renzen. Hier-

bei sei nnrh erwjlhnt, dass die 'il iii^en unter 3 angeführten
Orfsnamciii'ürmen, liesonders diejeniig^e auf -vilie und -conrt

in den eben genannten Gegenden geradezu massenhaft vorkoiii-

men, und dass ihr Gebiet ungefähr mit demjenigen der

-villare zusammenfallt, nur dass sie auf jetzt deutschem Boden
weit st^ltener vorkommen.

Im französischen Lothringen findet sich also eine solche

Menge zumeist nahe bei einander gelej^ener auf -villare aus-

gebender Orlsnaiiicn, dass die Arnolds( he Alemannenhypothese
angenonnncn, hier eine nicht unbeliachtliche germaiiis( he Be-

völkerung gesessen haben mn.s.sle. Dann aber ist es gai niclit

ZU erklären, aus welchem Grunde diese hier in kompakten
Massen und zusammenhängenden Siedelungen ansässigen Ger-
manen sich in ihrer Namengehung auf <lie -villaie lie-

M-hränkt haben, ein lüldungsvvort das /. B. in Deutschlothrin-

gen, wo die Deutschen nach der Völkerwanderung doch auch
keineswegs untei- sich waren, nicht nur weit hinter der (ie-

sauitheit der reindeutschen Uitsnamen, sondern schon allein

hinter der Zahl derjenigen auf -ingen zurückbleibt. Hier in

Welschlothringen kehrt sich dies Verhältnis auf einmal voll-

kommen unvermittelt um; ja mehr noch: es bleiben neben

den alt-kelto-romanischen nur noch die Weilernamen, während
rein deutsche Benennungen, von verschwindenden Ausnahme-
lällen ab^'^esehon. vollkommen i'eiilen.

lÄs^l iiian mit Doering auch die übrigen unter Ii genann-
ten Ortsnamenbildungen als beweisend für die ehemalige An-
sässigkeit einer deutschen Bevölkerung gelten, so wird der

Widerspruch dadurch nur noch vergrössert. Denn dann rauss

> Zar VeranschauUchang der dichten Lagerang der Ortsnamen
der Wcileigattung ist die kleine dem «Atlas nniversel par M. Ro-

bert. Paris 1757- entnommene Kartenskizze eingefügt worden.

Dieselbe enthält nicht allein die Ortsnamen auf -villare, sondern

auch diejenigen auf •villa, -curtis, etc.

2 p. 22|3.
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man die Bevulkeiuug \uri WelschluUiringen als ehemals zu 2/^

aus Germanen bestehend annehmen. Dass aber eine so über-

wiegende deutsche Bevölkerung es ausser den ganz vereinzel-

ten Phallen zu keiner wirklich deutschen Ort.<namei)oebung

gebracht haben sollte, das mag erklären, wer sich die Fähig-
keit 2ur Lösung eines so augenfälligen Widerspruchs zu-
traut.

Will man die von Laniprecht nacli Norden zu ang^ewandte

und besonders für Lothringen sehr zu emplehlunde Kontrole

der Weilernamen durch diejeni<^en auf -ingen vornehmen»
so wird man sagen müssen : das Ausbreitungsgebiet der
-villare deckt sich nicht nur nicht mit denjenigen der -inp^en,

sondern ^eh\ nurfi mit dem sämtlicher andcFcn deutsclien

Namenbildun^aM) s( liai t auseinandor, indem es sich noch weit

in westliche Gegendt^n eistiot kl, in denen wirklich deutsciie

Ortsnamenbildungen wenn überhaupt nur in j,Mnz verschwin-
dend geringer Zahl über weite Gebiete zers:treut vorkommen.
Und daraus folgt nicht nur, dass -villare nicht alemannisch,
— dass die bei Amiens und in der Normandie in nicht geringer
Anzahl vorkommendon Ortsnamen auf -villare ihre Entsteh-^

iin^ einer alemannist hen Ik'völkernng verdanken sollten, wird
wohl niemand licliaiipttMi — sontlcrn auch, dass os- niclit

(ioutsch ist. Denn niL»mals heschiai^kt .sich ein in /usammen-
hängeuden oder weni;jstens benachbarten Niederlassungen an-
gesiedeltes Volk bei Bezeichimng seiner Wohnplälze auf eine

einzige Namensform. Waren die Weilerorte die Wohnsitze einer

deutschen Bevölkerung, so mussten sich unbedingt im heutigen
Welschlothringen, und wo sie sonst in ^^rosserer Menj^e vor-

kommen, eine entsprechende Airzah! deutscher Namen auf

-ingen, -hach u. s. \v. fiinlfii. Das ist nicht der Fall ; fs

bleibt bei der einen i'urrn der Weilernamen; und nun mag,
wer den Mut dazu hat, durch sie trotz ihrer undeu Ischen Art und
der übrigen gegen sie sprechende Gründe das Dasein einer

deutschen Bevölkerung als erwiesen betrachten. —
Uns Deutschen von heute ist zwar das -weiter so ge*

läufig geworden, (iass es, vöIIIl; in unsere Sprache übergegan-

gen, durchaus nichts Iremdarti^os für uns bat. Nichts wäre
jedoch verkehrter als die Annahme, dass dem bereits im
iruiien Mittelalter so gewesen sei. Im Gegenteil liefern die in

den Urkunden vorkommenden Weilemamen den Beweis, dass

sich die Deutschen des fremdartigen Charakters derselben lange

Zeit bewusst blieben. Deim ebenso undeutsch wie die zweite

Hälfte des Namens ist die Art der Znsammenfngung dieser

mit der ersten : Während in den rein deutsclien mit -lioim,

-dorf, -berg u. s. w. gebildeten Oitsnuneii die Verbind mi^

des im ersten Glied«; belindlichen Personennamens mit <lem

genannten Grundworte in der Regel dem Charakter unsei*er
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Sprache entsprechend durch die Genitivendung -es geschieht

(daneben kommt ii I häuii^^ die schwache Form -un,
-on, -eil vor), tritt in den Weilernamen an deren Stelle nach
romaniscftPF Art o oder e, sprUnr mich liänli'^' dns Ia1einis<'h« i.

So heisst es auf dfr einen Scitf ao. 71):5 « Da^olfesliaim,

Putamesaim, MunioUe>liaimjt) ^ aut der andern ao. 795 « \\ ar-

hodi- und Warbodovilla i. p. Scarponnise», * ao, 824 cBagruU
fovilla i. p. Scarponinse», <^ ao. 848 in demselben Gau «clnwaldo-
villa und Badnllovilla» ; ^ auf der einen Seite ao. 806 «Uuale-
maresthorplV«, «Hildenesheim, Alasmesdorf», c ao. 739—776
ff \1( tersdorf», ' auf der anderen ao. (M) aBnlniniuillare und
]^-il)iiiieuillare (Haeonrf, Kt. iielme), ao. 099 ntid 715 ff.lolKnine-

niilareji) (.loiiann-srolirbacli), ^ ao. 713 «Remuneuilai , 71.5

flcRioiuneuillare», 790 «Rimuuuiieri», 807 «Rimonouillare»
(Rimsdorf)} ao. 718 Ascouuilare und Ascouillari» (Aszweiler,
Kt. Drulingen), i> <<:)eiclizeitig Actulfouillari und BaruniuiUari,
846 Baroniuilia, 847 «Beronouillare» (Bärendorf Kt. Dru-
lin-^en), '5 ao. 734 Mationeuilara (Malancourt, Kt. Delme), )3

uo. <^i7 «Udonouilaie» (Otlweilei j.

So zeigen die Weilernanien in den ersten Jaiirljumlerlen

des Mittelalters, sowohl in dem jelzl Iranzosischen, wie in dem
Jetzt deutschen Sprachgebiete einen durchaus ^deichmäs-sigeii

sprachlichen Charakter, und zwar einen romanischen. Und auch
im dent^: lieii Spt arliij;( l>irt, 1 leiht dieser romanisciie Charakter
Jahrhunderte hindurch bestehen, ein Zeiclien, dass diese Bil-

dnnjxen noch sehr lange als t'renidarlijje empfunden wuiden.
Erst /it iiilicli spät bej,nnnt liier die Iniitliclie Entwickelunjr der
Wcileriiauien durch die deutsche Spiache beeintlusst und end-
lich von derselben beherrscht zu werden. Damit schwindet

1 Metzer Stadtbibliothek Nr. 76, Cartalariam Gorziense Nr. 32.

5 Ebendort, Nr. 33.

s Ebendort, Nr. 47.

4 Ebendort, Nr. 51.

ä Beyer, Blittelrheinisches ürkundenbuch, Band I. p. 50, Nr. 44.

6 Ebendort, p. 54, Nr. 49.

7 Ebendort, Band II. p. 5, Nr. 10.

8 WeiKsenbrn-fior Urkunden; Auszag in den Strassburger Stadien,
Band 1, p. 114 tl. Nr. 4 u. 7.

9 Ebendort, Nr. 4, 7, 13.

w Ebendort, Nr. 28, 32, 196, 228.
n Ebendort, Nr. 36, 37.

Ebendort, Nr. 37, 262, 264.
13 Ebendort. Nr. 49.

Ebendort, Nr. 264.
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denn auch ihr fremdartiger Cliaratiter, der/ als er seinen Aus-
druck ni( ht mehr in der Sprache fand, dem Xclksliewusslsein

so vollständig: verloi'en gin^, dass man
i

'f:'' alle Weilernamci»
.ih Hie Marksteine ehemaligen deutschen Üe^itzes in Ansprucli
üimml.

Als erste lalle einer Assiinilieruu^ der Weilernanifn dmcii
die deutsche Sprache zeij^en sich ao. 8UI « lUitrannnesuilare

»

(Riesweiler nw. Büsch i. d. Pfalz},! ao. 893 «Stufinesuillare

i. p. Blesinsi»,2 ao. 1182 «Ernusteswilere i. p. Blie^ich^iove». ^

Aher |r|eich/.eitig finden sich auf deutschem Boden noch in zahl«>

reichen Fallen romanische Formen von Weilcrnamen im Ge-
braucli, Itis hier endlich erst im au<g"ehondon Miltelniter die

j^ermaiii-^iei teil F«n iiien völlig- zur HerrseiiaiL gelangen, wenn
auch das die beiden Namenshestandteile verbindende deul.sclit'

Genitiv = es^ nicht in allen Fallen zum Durchbrach gekommen
ist. Dieselben Erscheinungen finden sich in dem benachbarten
ostvoJ^esischen Fnterelsass: Auch hier zeigen die Weilernanien
bei ihren frühesten Nennungen ausschliesslich einen lomanischen
(^hnrakter flor Zji^ammenselzun<r. Nachdem die Itiseron Verbin-
dun^jfn heider Fx'staiuileilc wie sie in allererst«'!" Zeit ersciieinen,

bei denen das viliaie oder villa iioch an erster Stelle stand, ^

verschwunden waren, traten Formen auf wie Pnxuuilare 7t2i,

Buxuuilari 737 und Buussouilare 784 (Buchsweiler),» Batenan-
douilla oder -uillare 73rj, TM und 7i') (Beinheim, Kt. Selz),«
Gerlairoiiillare oder -uilla 6ü6, 713, 737, 739 (GörsdorC, Kt.

Wrullii, Hiiininponilare odor -uilla 711) und T\*,> (Prenscbdorl",

Kt. Wrnthi,' ritniiuuilla, rnniemidare , Uroneuuilare 7i'2.

761. 7i4 (Flirw t'ilf'r, Kt. NitMlerluonn), Snindcradouilln 737
(Scliwindratzlieuxi, Kt. Hochl(dden), ^ Muneuuilaie 715 (Mons-
weiler, Kt. Zahem)io u. s. w. Nur in dem einen Punkte zeigen

1 Strassbiu'ger Stadien wie oben, Nr. 271.

s Mittelrhein. Urkb; Bach, I. p. 141, Nr. 184.

8 Cait Gorz. Nr. 201.

So 1)oi uilla Gundunino 099, Stvas.sl). Studien, I. Nr. 4 uud o

(Gunzwüiler Ct. Pfalzburg) uilhi und uillare Geboaldo 713, Nr. 21,

22, 23 i^Geblingen Ct. Saaralbeuj — uilare Sonechoue 700 Kr. lU
(Sieweiler Ct. Dralingenj ^ ailla Aadoino- 699 Nr. 4, b, ü, 7 (Aud-
weilcr Ct. Saaralben) — uillare Macchone 712 Nr. 16 (Mackweiler
Ct. Drnlingon).

ö Ebendort, Nr. 40, 59, 162.

6 Ebendort Nr. 51, ö2, 78.

t Ebeiidt^rt, Nr. 41, (34.

8 Ebendort, Nr. 71, 94, 115.

9 Kbendort, Nr. dB, 54.

10 Elbndort, Nr. 30, 31.
'
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die elsasser Verhältnisse eine Abweichung von den lothringischen,

dass tlüi t die Germanisierun der Weilerformen bedeutend früher
eintrat : Si fion im J;ihre7't*j werden frenannt Pruninjresuuilaro,

(xf i'la.L;esuiiilaiT', CincionesuiiilarL- (Zinsweiler, Kt. Niederl>roiin).i

Da.s i.sl ahei' iiiu" das tVidieste s|)(»ra(li.scl»e Auftauchen germa-
nisierter Foriiieii von VVeilernauieii im Elsuss. Wählend der

nächstfolgenden Jahrzehnte Qberwieg;en die romanischen Formen
noch (^anz entschieden.

Der^^estalt haben die Weilernamen je nach ihrer geogra-

phischen Lage eine vorsrhiedene laulhche Entwickelunj^ durch-
machen MiM^sen. Ihr ursprünp:hch einheitlicher romanischer
rjiaralvter s( tiwand, indem die Namen der im Nojflosten, d. Ii.

da geicijenen Weilerorle, wo sk.h mit der Zeit ein geschlossenes

deutsches Sprachgebiet herausbildete, nach einer ziemlich langoi

Dauer des Widerstandes in die Entwickelnng der deutschen
Sprache hineingezon:en -wurden und so allmählich germanisierte

Formen erhielten. Diejeniji;en Weilernamen hinj(e;;en, welche
Orten nn^j-ehörten. Hie ihre rnoKini^rhe SprarlM' hehaupleten

und jetzt einen Teil des Ii an/ösisciien .Spraclii.'-elxetes ausmachen,
konnten ihren ursprüngliclieu romani clicn Charakter bewahren,
indem die in der Folgezeit eintretenden .Veränderungen ihrer

Formen lediglich durch die fortschreitende Gnlwickeiung einer

romanischen Sprache beding! wurden.
Die Wirkunjr einer solchen zwiespältigen Entwickelunfr

ursprünglich «rieicliartiger Namen lä.sst sit li auch heute noch

deutlich ei krimen. Mau hraiu Iii nur Namen wie Dorsweiler,

WiehersWeiler, Insweiler solchen wie Herbeviller, Hudivilier,

Coyviller gegenüberzustellen, und der Unterschied wird sofort

in die Augen fallen. Durch ihn ist es auch möglich, bei ein-

zelnen erst in jilngsler Zeit IVanzösierten Weilerorten allein an

ihren Namen auf den ersten Blick zu erkennen, dass sie einsl-

mals von einer deutschredenden lievölkening bewohnt waren,

so z. B. hei Alherschweiler auch in seiner französisclien Ver-

stümmelung Altiesch willer. —
Die Stellung, welche Prof. Dr, Gröber—Strassburg zu der

Frage der Weilernamen einnimmt, stützt sich aut Erwägungen
philologischer Art. Er schreibt «Das hellste Licht über die

deutschen Siedehingen verbreiten die Namen auf -court, -meis,

-mesnil, -honrg, -rhafcau, -viller, -villard, -ville, -val, -mont
u. a. Namen soiclien Ausganges, deren keiner voi* der deutschen

Einwanderung auf iianzösischem Boden in lateinischen Schrift-

stücken auftritt, sind nämlich darum aus gleichwertigen deut-

schen Benennungen hervoi-g<>gangen, weil sie den Regeln

1 Ebendort, Nr. 70, 73.

3 Gröber, Qrandriss der romanischen Philologie, p. 484.
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romaiiibcher Wortbildung widerstreiten, also von Hotnanen nicht

erzeugt werdai kooDten. Sie setzen beim Substantiv die Genitiv-

flexion voraus, die der romanischen Vulgärsprache bereits vor
dem Untergänge des rörolschen Reichs abbanden gelcommen
war, dage^nn in deutscher Sprache bis heute Bildungen vwe
Königs -berg, Peters -bürg u. der^il. ermö^^hcht.»

Der Hauplgnind also, welcher Gröber veranlasst, die

Möglichkeit der Bildung der Weilernanien durch eine roma-
nische Bevölkerung abzulehnen und dieseU}e daher den Germanen
zuzuweisen, ist das Fehlen der Genitivflexion im Vulgärlatein.

Es ist nicht meine Absicht, an dieser Thatsache zu rütteln;

es soll nur prefragt werden, ob zur Bildung der Weilernamen
die Genitivfloxion überhaupt notwendig war. (hid dn lei^i sich,

dass l)ei den alleslen der überlieferten Formen die \ erbindung
der lieiden Bestandteile der Weilernamen durchaus nicht vor-

wiegend durch die genitivische Flexion der ersten Hälfte her-

gestellt ist. In den oben ^ mitgeteilten Weilernamen aus älterer

Zeit herrscht entschieden die Verbindung beider Bestandteile

durch einen eingeschobenen Vokal o, e, auch u vor. Daneben
findet sich auch i, die lateinische Genitivflexion. Lag nun die

Möi^dichkeit, diese lateinische Genitivflexion zu bilden, bei den
romanischen Bewohnern Galliens nicht mehr vor, so konnten
sie doch wohl ohne dieselbe Weilernamen, wie sie wirklich

zahlreich vorhanden sind, durch einfache Nebeneinanderstellung
beider Bestandteile, verbunden durch einen vermittelnden Vokal,
erzeugen. Mit andern Worten : die in den Urkunden neben
diesen Nebeneinanderstelhjn<j:en auftretenden Formen genifivi-

scher Verbindung waren nicht die volkstümlichen. Im Munde
des Volkes entstanden die Nebeneinanderstelkingen mit ver-

bindendem Vokal, und an Stelle des lelzteieu Hess die lateinische

Urkundensprache hier und da die der Volkssprache verloren

gegangene Genitivflexion treten.

Wenn man auf die Form der in den lateinischen Urkunden
überlielerteii Nnmen Schlüsse aufbauen will, so muss man
dabei immer mit dem Kinflusse der lateini.schen Urkunden-
sprache reciiiien. i)ass ein solcher hier .stattgefunden hat, kann
gar nicht bezweifelt werden. Denn die romanische Sprache, so

wie sie zu jener Zeit bestand, hatte überhaupt keine Genitiv-
llexion mehr und die deutsche Sprache keine solche auf -i.

Sicher ist also, dass das Genitiv -i, wo es in Weilernamen
auftritt, sein Dasein lediglich dei- lateinischen Urkundensprache
verdankt. Es ki'intite sich nur tragen, ob es iiebildet worden *

ist zur Er.setzun^^ eines romanischen V(Tl)indungsiautes oder

des deutschen Genitiv -es. Abgesehen davon, dass sich dies

1 Vgl. oben.

3
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deutsclie Genitiv -es, wie oben ^i(V-eigt, in der ältesten /eil

hei Weilernanien gar nicht, si)äler nur vereinzelt und er.sl im

ausgebenden Mittelalter häufiger nacliweisen lässt, kommt bei

rein deutschen Ortsnamen auf -heim, -bürg u. s. w. eine Er-

setzung des Genitiv -es durich das lateinische i in lateinischeo

Urkunden niemals vor. Wären also die Weilernamen — oder
bescliranken wir uns hier lieber auf die mit -villare endigenden
denn von denjenijren auf -court, -mesnil u. s. w. ausjrehenden,

glaubt auch Gröbei' niclit, dass .sie in der Form, in welrher

sie vorliegen, von Ge» uianen erzeugt worden seien — in» Munde
einer deutschen Bevölkerung entstanden und vnn dieser also

auch als deutstth empfunden worden' , so wäre schlechterdings

nicht zu erklären^ aus welchem Grunde das, was bei den

andern rein deutschen Ortsnamen niemals ^^eschieht, hier doch
iminpibin nicht selten und sjeit dem Trennten .lahrbundert öfter

vorkommt; warum das ursprimgliclie Genitiv -es dort niemals

der lateinischen Urkundensprache wegen in i verwandelt wird,

hier jedoch ziemlich häufig ; warum dies ursprüngliche Genitiv

-es hier (bei den Weilernamen) in alter Zeit überhaupt nicht zu
finden ist und sich erst in späterer Zeit allmählich durchringt.

Es gieht keinen anderen Ausweg : Wären die Namen auf

-villare wirklich Schöpfunfren des deutschen Volkes, so müsste
sicli auch in ihnen wie in allen ühiigen rein deutschen Bildungen
das Genitiv -es erhalten haben ; dann wäre das späte und all-

mähliche Eindringen desselben durchaus unerklärlich, da e$

sich vollkommen gegensätiAich zu dem verhält, was man er-

warten sollie> und was bei anderen Namensarten thatsächlich

vorliegt. Es erweist sich mithin die Annahme als unmöglich,
welche das durch die lafeiniscite Urkundensprache in den
Weiiernfimen hervorgerufene mtivische i als Ersatz drs

deutschen -es erkläien will. Und es l.»leibt einzig und allein

die Möglichkeit, dasselbe auf einen romanischen Verbindungs-
vokal zu begründen. Zu dieser Entscheidung zwingt nicht nur
obige vergleichende Skizze über den Einfluss der lateinischen

Urkundensprache auf germanisclie und romanische Namen-
bildungen, sondern allein schon die Betrachtung des vorhandenen
älteren Materials an Weilerna inen. —

Ehe weiter gegangen werden kann, erheischt eine Frage
dringend die Beantwortung, die Frage, ob den Orten ihre

^ In diesem Falle müssten auch die Ortsnamen auf -viUare

einer historischen Betrachtung als rein deutsche erscheinen. Denn
eine deutsche BeTÖlkenmg konnte dies Grandworl znr Ortsnamen«
bildung erst anwenden, nachdem dasselbe vollkommen in die deutsche

Sprache übergegangen war und man seine fremde Herkunft nicht

mehr fühlte.
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Namen von ihren Bewoluieiii uml nüclisten Zii'^^ehörigen, oder

ob sie ihnen von der Uevolkerung der benachbarten Ortschaften

beigelegt zu werden pflegen. D\&e Frage ist deswegen 8o

wichtig und steht in einer so engen Beatiebung zu dem behan-
delten Gegenstand, weil im ersten Falle, wenn also die Be-
wohner des Ortes; selber diesem den Namen geben, der Orts-

name immer der Sprache des sich ansiedelnden Volkes anueböifn

mu8S, im andern jedoch z. B. eine neu entstandene frermaui-c Ite

Siedelung \on ilirer romanischen Nachbarschall nuL einem ro-

manischen Namen belegt werden, also von vorn herein einen
romanischen Namen führen könnte. Im ersten Falle wäre also

der Ortsna tue unbedingt beweisend ffir die Nationalität der

ersten Bewohner, im anderen nicht.

Eine v(»!!kommen sichere, endgültige Entscheithuif:" dieser

Fryge, die eine eingeiiendere Beiiandlung, als es der enge
Rahmen dieser Arbeit zulässt, wohl verdiente, kann hier na^

türlich nicht geboten werden. Das mir vorliegende Material

macht es allerdings sehr wahrscheinlich, dass der erste Fall in

Wirklichkeit der in der Regel eintretende ist Wie wäre sonst

die Entstehung der wenigen vollkommen vereinzelten und ganz
zerstreut liegenden deutsclien Ortsnamen Welsch -T.othringens,

wie z. B. Marbach a. d. Mosel und Bessingen, dcnkijar? Wenn
mau freilich auf dem Standpunkte steht, dass sämtliche zur

Weil^klasse gehörigen Orte einst von einer deutschredenden
Bevölkerung bewohnt gewesen seien, dann waren auch in der'

Umgebung der genannten Ortschaften sicherlich genug Deuls(;he

vorhanden, und dann erscheint es nur noch auffallend, dass

nicht noch mehr Orte der betreffenden Gegend deutsche Namen
aufweisen.

Um aber jede Möglichkeit eines solchen Einwur fes abzu-

schneiden, sei auf die schon oben erwähnten in geringer Zahl

Ober Limousin zerstreuten Ortsnamen auf -ingen hingewiesen.
Diese hefmden sich in vollkonunener V'^ereinzelung in einer

Gegend, in der das germanische Element nur ganz spärlich

vertreten gewesen sein kann. Ausser ihnen g'ieht es dort ei( hts,

was auf ein eliemali^^es Vorhandensein vou Germanen liindtuiten

könnte. Und wer auch noch so weit geht in der Begiüiiduüg

von Hypothesen deutscher Bevölkerung auf Ortsnamen, wird
hier nichts finden, was seinen Zwecken dienen könnte ; es giebt

weder Ortsnamen auf -villare, noch auf -villa, noch auf -curtis.

Es bleibt also nur die Annahme möglich, dass eine deutsche

Bevölkerun<4, wenn sie in einer Ansiedelung entschieden über-
wog, auch trotz einer durchaus romanischen Umgebung sehr

wohl imstande war, einen echten und unzweifelhaft deutsciien

Ortsnamen durchzusetzen und demselben auch in der im Lande
herrschenden romanischen Sprache Bürgerrecht zu erzwingen.
In den Zeiten, in welchen die Ortsnamen noch frei im Munde
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des Volkes entsteheo, iet für ihre Geetatlung der denkbar engste

Kreis der ansässigeii Bevölkerung massgebend.

Diese Frage nach denr Entstellt der Ortsnamen ist von

praktischem Interesse natürlic h nur in solchen Oi ten, in deren

Nähe die Gebiete zweier Nationalitäten an einandei grenzen,

oder wo sich einzelne Siedelunj^en der einen Nation über das

Gebiet einer anderen ausgestreut haben. Da hingegen, wo wir

grosse zusammenbängonde Massen von Siedelungen eines und
desselben Volkes finden^ kann diese Frage selbstverständlich

Überhaupt nicht gestellt werden. Denn wen« es schon ein

Volk vermag, für eine vereinzelte Siedelung im Gebiete einer

fremden Nation einen der eig'enen Sprache entnommenen
Namen zu erzeugen und demspHii-n auch in der fremden

Sprache Geltung und Anerkennung 2u erzwingen, so ist ein

Gleiches bei einem Gomptex zusammenhängender Siedelungen

eines Volkes über allen Zweifel erhaben.

Nun ivfirden sich aber für denjenigen, der die Namen der
Weilerklasse in ihrem vollen Uinfan^^ für eine ehetnah'j^e

deutsche R'vö!kenni';r bpwp'isend liält, im ganzen Norden l' rank-

reichs grosse komplexe zusammenhängender deutscher Ansie-

delungen ergeben. — Und da wäre es allerdings mehr als be-

fremdlich, dass hier» wo es sich um dichte Massen deutscher

Bevölkerung handelte, die von derselben bewohnten Ortschaften,

von ganz vereinzelten Ausnahmefällen abgeselten, keine

deutschen Namen führten — denn in der Gestalt, in welcher

die Weilernamen in d^Mi <lei Völkerwaiidprunf^- tol;^enden Jahr-

hunderten vorliegen, können sie allerdings nicht von Germanen
erzeugt worden sein — ; während z. B. in Limousin, wo es

sich nur um einen ganz geringen Bruchteil deutscher Bevöl-

kerung gehandelt haben kann, da wo man überhaupt die Ver>
mutung einer ehemaligen deutschen Bevölkerung aufstellen kann,
regelmässig echte und unbezweifelbar deutsche Namensformen
vorhanden sind !

—
So einlach liegen nun allerdings die Verhältnisse nicht,

dass jede deutsche Siedelung einen deutschen und jede kelto-

romanische einen kelto-romanischen Namen geführt hätte. In
den Grenzgebieten der Nationalitäten — und gerade um diese

handelt es« sich ja für uns vor allen Dingen — tragen sehr

viele Ortschaften eine doppelte Benennung, eine deutsche und
eine französische. Wenn nun z. B. der im südlichen Teile des

ehemaligen deutschen Sprachgebietes ^^ele^ene Ort Gis.sellingen

von den Franzof^en mit Gelucourt }>eyeicimet wird, so kann
man doch, wie man nach Doering annehmen solile, sicherlich

nicht auf Grund des Namens G^ucourt den Scbluss ziehen,

der Ort habe einst eine deutsch redende Bevölkerung gehabt.

£her könnte man dies aus der Bezeichnung Gisselfingen, und
wenn dieselbe altein vorhanden wäre, wurde ein solcher Schiuss
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sicherlich berechtigt sein: Gissellingen ist zweifelsohne deutsch;

nun aber steht ihm Gelucourt gegenüber, die von der franzö-

siscben Bevölkerang angewandte Beteichnun^; und es ist

durchaus notwendig, dass von vorn herein beide Formen als

gleichwertig betrachtet werden. Denn ebenso gut, wie etwa die

Kelto-Romanen deutschen Ortschaften romanische, konnten die

Germanen kelto-romanischen Ortschaffen deutsche Nebenbe-
nennungen beilegen. Es sei nur erinner t an Ilemilly—Kemelach,
Mancy—Nanzig, Luneville—Lunstädt, Thicourt—Diedersdorf.

Auch fGr das letztere lässt sich Irots des vorhandenen deutschen
Namens keine deutsche Bevölkerung nachweisen.!

Eis mCtesen daher in jedem Falle, wo ein Ort eine doppelte
Be^euhnnng trägt, falls nicht etwa fi*anzösische eine augen-
scliomliciie Verslümmehmfr enier ursprünglich deutschen Form
ist, wie z. B. Rosslinj^en—Rosselanr^e, Kirciii)erg— Kerprich,

Bergheini—ßrehain ; oder umgekehrt wie Remilly—Remelacb,
Nancy^Nansig neues Material ho'be igebracht werden» aus
welchem mit Sicherheit geschlossen werden kann, welche von
beiden Formen die originale, d. h« von den Bewohnern des
Ortes <^o!ber angewandte, und welche dagegen die von An-
wohnern fremd ff Nationalität übertragen war.

Wenn nun bei als deutsch oder als ehemals deuf-rli be-

kannten Ortschaften neben einem echt deutschen Namen Ijei

der henachbiarten französischen Bevölkerung ein zweiter in

(Gebrauch ist, der auf -villa oder -curtis au^eht, also der
Weilerklasse angehört, so ist nicht erfindlich, wie Gröber u. a.

gerade angesichts einer solchen Thatsache sämtliclto Ortsnamen
dieser rrnttung Uii ehemalige deutsche Nationalität der Orte
beweisend halten können. Im Falle Gelnmuii ist allerdings

deutsche NatiunaUtäl liiatsächlich vorhanden gewesen. Aber wie
gesagt, kann diese Thatsache durdi den Namen Cr^lucourt in

kein^ Weise begründet werden. Im Gegenteil sollte di^ An-
wendung dieses Namens von einei- französischen Bevölkerung im
Gegensatz zu einer in Gebrauch hestehenden deutschen Namens-
form der Schlussfolgerufvj- Rf?nm geben, dass die Namen auf
-court u. s. w. da, wo ilnien keinf prhl deutschen gegenüber-
stehen, unbedingt beweisend sind lür ursprünglich französische

besw. kelto-romanische Nationalität.

Nun ist im Laufe der Zeit das deutsche Sprachgebiet zu
Gunsten des französischen eingeengt worden. Und dabei war
es ganz naturlich, dass bei denjenigen Ortschat'ten des nön-
mehr romnnisierten SprachgebieteSj welche ehemals eine dop-
pelte Benennung geführt hatten, der deutsche Name immer
mehr in den Hinlergrund geschoben wurde, bis er schliesslich

1 Ygl. Lothr. Jakrbuch 1890, p. 283 ; Dissert. p. 63.
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von dem die Alleinherrschaft erlangenden französischen ganx
uus dem öfTentUchen Leben veidrüngt, vielleicht nur noch in

den Urkunden verflossener Zeiten ein bescheidenes Dasein
führt«». Ai)f diese Weise ist es also "-ehr erklärlich, wenn
2. B. WoiieiiiMiiien in Ortschatteji iien sehend geworden sind,

die ehemals deutscher Nationalität waren. In einigen Fallen

lässt sich dieser keineswegs auft'allende Vorgang nachweisen

»

so in P^pinville, Uellocourt, Baronville, Rechicourt u. s. w.^
welche die deutschen Namen Puppersdorf, Brock, Barendorf,
Rixingen führten.

Wenn nun also in einigen durch die Nfth»^ der Sprachgrenze
^f iiu;j:end aufgeklärlen und begründete u l aliea wirklich \Veiler-

iiaiiien für Orlschalten bestehen, die uucliweislich ehemals von
einer deutschen Bevölkerung bewohnt waren und rein deutsche
iSamen führten, so kann man doch daraus unmöglich den Schluss
ziehen, dass dasselbe auch bei den tief im Innern Frankreichs
vorliandenen Ortsnamen der Weilergaltunjf der Fü^ll war.

Thatsächlich muss man aber diese Folgerung ziehen, wann
man sich auf den Gröber-Doeringscben Standjmnkt stellen will,

Dass die von den Franzosen so oft als Xehenbeneiiuungeii
deutschnamiger Orte gebrauchten Weilerforrnea undeutsch sind,

wird wohl keinem Widerspruche mehr begegnen. Bei der
Dichtigkeit der deutschen Bevölkerung, wiö wir sie bei der

Zugrundelegung der von beiden vertretenen Auffassung in Nord-
frankreich annehnnen müssten, würde auch Iii von Gröber
aufgestellte Annahme zur zwingenden Notwendigkeit wei'deri,

dass ursprünglich ihre Siedelungen in der Kegel echt deulsciie

Namen geführt hätten, die aber mit der Romanisierung ihrer

Bevölkerung verloren gingen und durch Formen auf -curtis,

-villa, -niasnil u. s. w. ersetzt wurden. Es sind al.so nach.

Gröber die im Norden Frankreichs vorhandenen Namen dieser

Art t^ehersetzungen ursprün<;li( Ii deutscher Benennungen auf
-boten, -lieini u. s. w. derart, dass der iin ersten Gliede he-

ündliche Pei^ünenname von den Fianzüsen l)ei))ehaUen, der
stweite Teil, das deutsche Grundwort, jedoch durch eine der ge-
nannten romanischen Bildungen ersetzt wurde.

Die Beispiele, welche Gröber als Belege für diese Ueber-
Setzung der germanischen Ortsnamen beibringt, stammen sümt-
lieb aus der Niihe der Sprach|jrenze, kein Einziges aus dem
Innern Frankreichs. Nun ist es sehr wohl denkbar, dass hier

und da in der Nahe der Sprachgrenze oder auch weder in das
romanische Gebiet hinein bei wenig genannten ehemals deut-

schen Ortschaften uus nur die ins Romanische tlbersetzte

Namensform erhalten ist. Ich selber habe bei meinen Arbeiten

im Metzer Bezii ks-Archiv einen solchen Fall feststellen können:
Von einem Orte He;^niecourt, den ich sonst weder in den
topographischen ANachschlagebücbern, noch in Urkunden ange-
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trofleri habe, fand ich ein Grundbuch, welches durch die auf-

gefnlii t»'!! Flurnamon schla^^^end bewies, dass am Orlc zur Zeit.

d'iv deutsche Siirache lierrschend war. Aber diese ein/ige mir
belvaijiite Urkunde, in welcher der Name Heguiecüurt vorkommt,
ist in französischer Sprache abgefasst. Wäre die Urkunden-
sprache deutsch, so würde wahrscheinlich der Ortsname auch
eine deutsche Form, etwa auf -heim, gehabt haben. * Es ist dies

der einzige mir bekannte Fall eines so vollständigen Verlustes

eines ehemals deutschen Ortsnamens, flass dieser auch in den
älten Urkunden nicht mehr testj]:estellt werden konnte. Und
ich denke nicht daran, die Möghchkeit zu bestreiten, dass das-

selbe in noch anderen Fullen, wenn auch wohl nicht gerade
häufig, geschehen sein kann. — Wenn sieh j^och für die

fiber den ganzen Norden Frankreichs in so grosser Zahl ver-

breiteten Weilernamen kein einziger Fall einer .solchen Ueber-
.selzung nachweisen lässt, so ist dies doch recht bedenklich,

l^nd selbst wenn sich im Innern Frankreichs einzelne derartige

Falle, deren Möglichkeit ich nicht bestreite, nachweisen liessen,

so würde dies nicht genügen, um eine Annahme so allgemeiner
Ai't, wie die Gröber'sche ist« ku beweisen. Bienn wenn dort

germanische Ortsnamen nach der Romanisierung der Siedelung
durch romani.sche Namensformen verdrängt wurden, so konnte
dies nur durch Angehörige der Weilergattung geschehen ;^ und
daraus, dass in einzelnen Fällen deutsche Formen nachweislich
durc ii Weilernamen ersetzt wurden, kann man unmöglicii den
Schluss ziehen, dass sämtliche in Frankreich vorkommenden •

W'eilemamen ebenso durch Uebersetzüngaus deutschen Originalen

entstanden seien. Das deutsche -ingen ist auch hier und da
aus dem kelto-romanischen -iacus hervorgegangen. Was würde
man .sagen, wenn nun jemand behauptete, sämlliche -ingen
hätten diesen l'rsprung, .seiep al.so beweisend für eliemalige

keltische Siedelung? — Für die Orte auf -in^en ist durchaus
deutscher Ursprung anzunehmen mit alleiniger Ausnahme der-

jenigen, deren Namen sich urkundlich als die Weiteirbildungen
kelto-romanischer Originale nachweisen lassen. Entschieden
muss aber die entsprechende Forderung auch in Bezug auf die

Weilernamen gestellt werden.
Diese Romitnisierunpr der na< h Tlröber ursprünglich deut-

sciiou Weilernamen niiisste also' so Irüli ein'^etrelen und so

vollständig durchgeführt .sein, dass es erklailicli wird, wenn
auch in den ältesten' Urkunden der betreffenden Gebiete keine
Spur mehr von den alten deutschen Namen zu ßnden ist. Dem
ist entgegenzuhalten, dass eine so vollständige und in so kurzer

1 Vgl. Lothr. Jahrbach lÖöO, p. 286; Dissert. p. öö.

^ Vgl. unteu. p. 64.
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Zeit vollzogene Umwandlung deutscher Namen in französische

infolge einer Verschiebung des nationalen Besitzstandes nur in

unseren Tagen möglich wäre, und zwar ^uch nur bei Aufbietung

des gesamten modernen Vervvalluiigsapparates zur Erreichunp^

dieses Zweckes. Sonst lehrt die Erfahrung, dass da, wo ein

Eingreifen der Verwaltung nicht stattfindet, Ortsnamen ein

ansseroi'dentlich zähes Leben haben. Das zeigen die zahllosen

slavischen Ortsnamen im ostelbischen Deutschland, dass doch nun
schon länger als ein halbes Jahrtausend germanisiert ist. So silid

auch z. B. die Namen auf -injren in Frankreich nur ausnahms-
weise durch französische ersetzt worden ; in der Regel hat man
sich begnügt, mit der ol^erfläcliliclien l imwandluni^^ in -anjre,

die den deutschen Ursprung keineswegs verhüllen iiann. Haben
wir doch in d^ Urkunden Yon Limousin einzelne Ortsnamen
dieser Art feststellen können und finden sich doch heute noch

solche in Vereinzelung über einen grossen Teil Frankreichs

zerstreut.

War nun die lievölkerung Nordfrankreich?? in so hoheni

Grade germamscii, wie man nachGiöber undDoenng aimehmen
muss, so spielten . unter den dortigen Ortsnamen diejenigen

auf -ingen sicherlich ^ne sehr bedeutende Rolle, denn in den
an das Romanische grenzenden Teilen' des deutschen Sprach-
gebietes sind sie die am häufigsten vorkommende Namensform

:

Nicht nur im Elsass und in Lolhi inp^en, sondern auch in den
flandrischen Gebieten (hier in der Form -in^-^ben) sind <ie

ausserordentlich zalilreich vertreten. — Sollte nun das -ingen,

das sich sonst in der Hegel überall in Frankreich und auch da,

wo nur von einer ganz geringfügigen deutschen Bevölkerung
die Rede sein kann, in der Form -ange erhalten hat, merk-
würdigerweise gerade in dem für uns in Betracht kommenden

» nördlichen Frankreich so plötzlich bis auf einige spärliche Reste
verschwunden sein, dap'-; wir es nicht einmal mehr in den
ältesten Urkunden fesizustellen vei liiögen V Wie soll man es

sich erklären, dass in Limousin und im pagus Lugdunensis,
wo ganz vereinzelte Ortsnamen auf -ingen das einzige Material

sind, das uns Zeugnis von einer ehemaligen spärlichen Be*
siedelung durch Deutsche ablegt, diese deutschen Namen noch

in den mittelalterlichen Urkunden erhalten sind ; während im
ganzen Norden Frankreichs die dor t nach Gröber und Doering
anzunehmende dichte germanische Bevölkerung es nicht zu ver-

hindern vermocht hat, dass bis zum Beginne der mittelalter-

lichen. Beurkundung der weitaus grösste Teil der Ortsnamen
auf -ingen bereits verschwunden wsr?

Wie soll man sich übrigens dem entsprechend die Ent-
stehung der zur Weilerklasso gehörigen Ortsnamen auf -villare

vorstellen? Für das jetzt französische Sprachgebi'^t ist e-^ ja

sehr einfach : da waren sie ursprünglich deutsch ; die deutschen
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Nftmen Mmrden aber infolge der Romanisierun» durch roma-
nische auf -villare endigende Formen ersetzt. — Wie steht es

nun aber in dem jetzigen deuteeben Sprachgebiete? Wer hat
dnrt dafür gresorp-t, d iss den ursprünglich germanischen Weiler-
crff u ihre ursprünjjlich (ieutsrhen Namen entzogen, durch
romanische ersetzt und von diesen so vollsländi<; verdrängt

wurden, dass wir die ursprünglichen deutschen Formen auch
bei Heranziehung des ganten Urkundenmateriala nicht mehr
ermitteln können? An eine Reaktion des Romanentums auf
diesem Boden i:si nicht zu denken, denn er wurde ja germa-
nisiert. ' — Es bliebe also nur übrig, die Namen auf -villare,

die doch, wie oben j^^ezeigt, mit den übrigen der Weilerklasse

angehörigen Ortsnamen eine Einheit ausmachf-n, einen mit

ihnen vollkommen übereinstimmenden Charakter tragen^ trotz-

dem aus dieser Einheit ausEUScheiden und ihnen eine selbständige

Stellung anzuwdsen. Man müsste zu der Annahme greifen, das
romanische Wort -villare' sei schon damals in die germanische
Sprache eingedrTmg"(m, so sehr Eigenturn deiNelben geworden,
dass die Deutschen, seine Fremdartigkeit nicht mehr emplindend,
sich seiner bei Bildung von Ortsnamen hätten bedienen können.
Dieser Annahme widerspricht aber 1. die von den übrigen

reingermanischen Bildungen völlig abweichende Form, die sich

auch durch eine Einwirkung der lateinischen Urkundensprache
auf germanischer Grundlage nicht erklären lässt; — 2. die

Thatsache, dass sich Ortsnamen auf -villare ausschliesslich auf

ehemals römischem Boden befinden. Wäre das Wort -villare

schon so früh Eigentum der deutschen Sprache «geworden, wie

es notwendig wäre, wenn es die Deutschen schon zur Zeit der

ältesten mittelalterlichen Urkunden hätten zur BUdun^ von
Ortsnamen anwenden sollen, so wurde sich dies Wort sicher-

lich bald weiter zu den östlicheren Germanen verbreitet haben.
Auch ohne die bedeutenden Bevölkerungsverschiebungen von
hüben nach drüben, wie z. B. die fränkische Kolonisierung des

oberen Maingebietes, würden dann die Ortsnauien auf -villare

die alt-römische Grenze überschritten und auch in den niemals

zum römischen Reiche gehörigen Teilen Verwendung gefunden
haben. —

Ferner ist sehr wohl erklärlich, dass wenn deutschnamige Ort-

schaften auf -heim, -dorf, -bürg u. s. w. romanisiert und ihre Na-
men in soli^lio :m{ -court, -ville, mesnil etc nmirewandelt wurden,
die Ursprung lirlien deutschen Namensfni tuen bei dei- benach-

barten romanischen Bevölkerung und auch in den romanisierlen

I In wieweit auf jetzt deutschem Boden eine Üebersetzung
deutscher Ortsnamen in Weileiformen stattgefunden hat, daräber
vgl. unten.
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Oitschaffen selber allniühlich in Vergessenheit gerieten. Wenn
nun diese ronuiDisierten Ortschaften ehemals als tleulsrh»^

Sprachinseln inmitten des romanischen Sprachgebietes ;i:elei:( fi

waren, so konnten die ursprünglichen deutschen Namen wohl
ganz verloren gehen. Lagen sie dagegen in unmittelbarer Nähe
von deutschen Ortschaften, die ihre Nationalität zu bewahren
wussten, so ist entschieden anzunehmen, dass in diesen der
ursprünglich deutsclie Name der benachbarten Siedelung noch
«ehr lange in Erinnerung und Gebrauch blieb, auch wenn er

in dem Orte selber, den er ehedern bezeichnet hatte, schon
seit langer Zeit der Vergessenheit anheimgeiallen war. So be-

zeichnen die Sorbenwenden der Lausitz die ihr enges Sprach-
gebiet umgebenden und schon seit Jahfhunderten germanisierten
Ortschaften, auch wenn in ihnen selber inzwischen deutsche
Namen vollkommen zur Herrschaft gelangt sind, noch immer
mit den alten wendischen Namen. Wie ist es nun angesichts

dieser Thatsache zu erklären, dass sich für die so zahlreichen

Weilernainen, welche sich unmittelbar an das deutsche Sprach-
gebiet in der Ausdehnung, in welcher es bis zum 17. Jahr-

hundert bestand, anschlössen, wie z. B. Serrouville, Malancourt/
Hauconcourt, Vittoncourt, Adaincourt, Holacomt, ^'annecourt,

Burlioncourt, Iuvre( oiu Moncourt u. s. w. auch in den ältesten

Urkunden keine deutschen Benennungen finden lassen? Soll

man da annehmen, dass die benachbarten Deutschen ausser-

ordentlich vergesslich waren ; oder vielleicht, dass diesen Formen
der Weilergaltung, die nach Gröber aus deutschen Formen
ubersetzt sein sollen, niemals deutsche Originale zu Grunde
gelegen haben?

. Man sieht also, es ergiebt sich nichts stis unlösbare Rätsel.
Ganz ähnlich verhält es sich, wenn man die Frage vom

historiscli-etlinoloi^isclien Standpunkt aus in Angrili" nimmt. Die

Ortsnamen dtM- Weiieri\ lasse sind in einer solchen Massenhaftig-
keit und Dichtigkeit über das nördliche Fiankrcich zerstreut,

dass die Voraussetzung einer einstigen deutschen Bewohner-
Schaft zu dem Schlüsse zwingen würde, der ganze Norden'
Frankreichs bis nach Orlea^ns hin, mit alleiniger Ausnahme der
Bretaj^ne, habe ehemals eine so slaike deutsche Bevölkerung
beherbergt, dass dieselbe in weiten StrichfMi dieses Gebietes

den Kelto-Homanen ^eiiemihp!' im • ütschieiifMien Uebergewicht
gewesen wäie. Nun isL bckauuL, dasü bei den salischen Franken
keine eigentliche Völkerwanderung stattgefünden hat : Sie haben
ihren Königen Gallien erobert, die Masse des Volkes ist aber
in seinen Sitzen im Scheidegebiete verblieben. — Woher sollen

dann aber die massenhaften Germanen gekommen sein, die

dazu nötig waren, um den ^^aiizen Nrirrloslen Frankreichs mit

ihren Siedehingen zu erl'ülleu ? Zu einer sulcheii Leistung hätten

die Kräfte eines ganzen Stammes nicht ausgereicht. Nun hat
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aber der Stamm, der hierbei vor allen anderen und ualiezu

einzig und allein in Frage gekommen wäre, in seiner grossen
Masse seine angestammten Sitze Ijewahrt I

Was sollte dann ferner aus der kelto-romanischen Bevölke-

rung des französischen Nordostens geworden sein ? Einst hatten

sie das ganze Land erfüllt, in dem sie nun nach der Völker-

wanderung bei Zugrundelegung der riröberschen Deutung der

Ortsnamen nur noch als eine Minderheit erscheinen, obwohl
die Germanen gegen sie keineswegs einen Vernichtungskrieg
geführt hatten.

Noch schwieriger aber dürfte die Erklärung der Reroma-
»isierung dieser weiten Gebiete sein, die so schnell erfolgt sein

inüsste, dass es erklärlich würde, dass die ursprünglich ger-

manischen Formen der Ortsnamen schon in den ältesten

Urkunden, die wir besitzen, durchaus in den romanischen
Uebersetzungen auf -curtis, -villa, -masnil u. s. w. erscheinen ;

d. h. eine Reromanisierung, die schon vor unsern ältesten Ur-
kunden vollzogen gewesen sein müsste. Nun haben wir in

neuerei- Zeit Gelegenheit genug gehabt, zu beobachten, mit wel-

cher Langsamkeit sich Wandelungen in der Nationalität einer

Gegend vollziehen ; wie es in unseren modernen Staaten trotz

des zielbewussten Arbeitens des ganzen Regierungsapparates,
trotz der allgemeinen Schulpflicht mit Unterricht in der Staats-

sprache, trotz der militärischen Dienstpflicht, trotz des durch
die moderne Freizügigkeit so sehr begünstigten Wechsels im
lokalen Bevölkerungsstande — das alles ermöglicht entschieden

eine weit schnellere Wandelung der Nalionahtät, als sie im
Mittelauel- denkbar war — der Anstrengungen vieler Jahr-

zeiinte bedarf, um an der Sprachgrenze einige wenige Dörfer
in ihrer Nationalität zu erschüttern. W^ie lange hat sich der
kleine Rest der lausitzer Sorbenwenden schon m seiner Natio-

nalität zu erhalten vermocht, und wie lange wird noch an der
Spree die wendische Sprache erklingen, obwohl dort Ortschaften

mit ausschUesslich wendischer Bevölkerung kaum noch vor-

handen sind !

Wollte man hier den Einwurf erheben, dass es sich für uns
nicht um Slaven sondern um Germanen handelt, und den bis

zum Ueberdruss aufgewärmten nur zu fest eingebürgerten
Aberglauben wieder auftischen, dass die durch den Schimpf
der Kleinstaaterei und des übrigen ehemaligen politischen

Elends des deutschen Vaterlandes systematisch grossgezogene

bejammerswerte Fähigkeit des Deutschen, sich einer fremden
Nationalität schnell zu assimilieren, diesem von Natur eigen

sei, so mag nur auf die Balten der russischen Ostseeprovinzen

hingewiesen werden, die nunmehr sechs Jahrhunderte lang

in völliger Isolierung zumeist nur auf unbedeutenden Sprach-
inseln in Gemeinschaft mit den Eingeborenen wohnend, trotz



I 1

'A**

eines ohne Gleichen dastehenden s^t einigen Jahrsehnten von
der russischen Reg^erun^ ^egen sie geführten Vemichtunga»
kampfes ihr Deutschtum his auf den heutigen Tag ungebrochen
erhalten hah^n.

Wie soll man sich angesichts solcher Thatsachen eine

so schnelle Romanisierunj,^ eines ehemals his an die Loire

reichenden überwiegend deutschen Galliens denken? Der Ge-
danke ist um 80 flcnwerer zu fassen, als man zu Jenen Zeiten

noch nicht über die raffinierten Mittel verfügte^ mit denen man
heutzutage planmässig einem Volke seinen angestammten Boden
unter seinen Füssen entzieht, und die doch, wie wir sahen, so

ungeheuer lanpfsam wirken. Die Minderheit der zuriK-kgehHebenen
Kelto-Roiiianen wäre dazu entschieden nicht imstande gewesen.
Denn wenn sie auch höher ijebildet waren als die Germanen,
was hatte dies zu bedeuten gegen die Uehermacht der Zahl auf
germanischer Seite und die noch mehr ins Crewicht mllende
starke Vermehrungsflihigkeit, durch welche die kelto-ronia-

nischen Kc^le in 'Balde völh'g erdrückt sein wurden. Als

einzif^e annaiiei ndc Kr klarunj^ für einen so ausserordentlichen

Vorgang — aiier aucii sie winde nicht ausreichen — ttliebe

daher die Annahme einer kelto-romanischen Rückwanderung
aus dem Süden nach dem Norden. Aber nur ein Rückströmen
romanischer Volkskraft im grossen Stile hätte Wandel schaffen

können.
Um also kurz das Letztgesagte zusammenzufassen, so hal)en

wir zwei Möglichkeiten erörtert : 1. Waren die Orte auf-villare,

-vüla, -eurtis, -masnil u. s. w. von Deutschen bewohnt und
ihre Namen echt deutsche Bildungen d. h. von den Deutschen
in der vorliegenden Form selber geschaffen, so müsste unbe*
dingt m den Gegenden^ in welchen dieselben zahlreich vor-
kommen, eine entsprechende Menge Tinderier gewöhnlicher
deutscher Namensformen vorhanden sein ; also etwa solche auf
-ingen, -hofen, -heim u. s. w. — Das ist nicht der Fall.

2. Sind die genannten (Jrtsnainen der VVeiierkiasse keine

deutschen Bildungen, sondern romanisierle Umbildungen ehe-

maliger deutscher Formen» die von ihnen bezeichneten Orte
also anfänglich deutscher Bevölkerung, aber schon in sehr früher
Zeit romanisiert, — so würde sich ein so ausgedehntes deutsches
Sprachgebiet für das frühe Mittelalter ergeben, dass dessen
vollständige Romanisierun^ in so kmzrr Zeit durchaus uner-
klärlich wäre. Ferner stände eine Wandelung der Ortsnamen
in solciiem Massstabe völlig beispiellos da.

£Iine Uebersetzung deutscher Namen ins Französische tiat

natürlich an der S[>rachgrenze häufiger stattgefunden. Hier
lassen sich die einzelnen Fälle fast sämtlich urkundlich nach-
weisen : Die deutschen Namen sind also erhalten geblieben,

wenn auch in manchen Fällen nur in den Urkunden. £s ist
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möglicii, ja waiirscheialicli, dass auch hier und da iiO€li eiuzeliie

solche Uebenetzun^en stattgefiuklea Imben, ohne dass wir den
urktindliehen Bewms zu erbringen vennöcbten. Aber die growe,
weitaus überwiegende Masse der Weilernamen ist rein roma-
nischen Ursprungs. Wenn es sich um Aussonderung der auf
alle Fülle nur ^'^anz gerin}^en Anzahl von Weilernamen handelt,

denen ursprüni,'lich eine s< lion im fVidierLMi Mittelalter nicht

jiiuhr ieststellbare deutsche Namensfürm zu Grunde lag, so ist

es durchaus verkdirt, sich hei einer solchen Feslslellung der

ursprunj^lichen Nationatität dieser Ortschaften auf die erste

Hälfte ihrer Namen su stQtxen und je nachdem diese^ z. B. ein

germanischer Personenname oder ein Wort keltischei Her-

kunft, don Ort für m-sprünglich deulsrli odof kolto-ronianiscii

zu erklären. Denn einerseits konnten die (xernKtnuii bei Schal-

fung neuer zweistämmiger Ortsnamen sehr wohl keltische

Worte in der ersten Hälfte verwerten und ist dies in der
That auch mehrfach geschehen ; andrerseits konnten sich eben-
sogut die Kelto-Romanen deutsclier Sprachelemente in ent-

sprechender Weise bedienen, und besonders hat bei der herr-

schenden Verbreitung ^errfinni'-rher Personennamon unter ihnen

der Gebrauch dieser bei iSchallung neuer Ortsnamen durchaus
nichts Auflallendes.

Eine Uebersetzung der Weilernamen aus deutschen Origi-

nalen darf also höchstens da angenommen werden, wo siidi

urkundlich eine deutsche Namensform nachweisen lässt. Sonst

wäre der Phantasie ein zu weiter Spielraum gelassen. Wenn
die Weilernamon durch Uehersctziin^ auf Grund deutsche!'

^ Originale entstanden wären, dann müssten sich diese un-

bedingt noch in zahlreicheren i alien in den Urkunden des

früheren Mittelalters nachweisen lassen.— Indessen ist auch das
schon gewagt, in Fällen, wo neben einem Weilernamen eine

deutsche Form besteht, anzunehmen, dass leztere flie originale

ist. Wenn wir, was durchaus notwendig ist, im Falle der

doppelten Benennung eines Ortes beide Namen von vornherein

als völlig gleichwertig betracliten, so ist es theoretisch el)enso-

gut moghcli, dass die Germauen einem Orte, der urspninglicii

einen Weilernamen führte, eine deutsche Nebenbenennunggal)en,
wie der umgekehrte Fall. Auch praktische Bedenken stehen

dem nicht entgegen : Es giebt genug kelto-iomanische Orte, die

allmählich in das deutsche Sprachgebiet einbezogen, eine ger-

manisierte Namensform erhielten. So wurde aus Milcei Milzicha

und Milzingen. Aus -villare enstand -weiU'r : warum sollte

nicht hier und da aus ursprünglichem -villa -holen, aus -curtis

-dorf geworden sein ? Unser heutiges Busendorf erscheint in

den ältesten Urkunden des Mittelalters gewöhnlich iii der romani-
schen Weilerform. Erst später wird der- deutsche Name häu-
figer. Wollte man hier also chronologisch verfahren, so müsste
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njaii annehmen, dass die lomanische Foim die uisprüngliclie,

die deutsche erst die sekundäre, üJbersetste war dass bei Auf-
treten des Namens den Ort eine romanische Bevölkerung be-
wohnte, die später germanisiert wurde.

So mechanisch lassen sich indessen Fragen dieser Art

nicht entscheiden. Vielleicht, dass die lateinische Urkunden-
sprache die ihr iriehi- entsprechenden Weilernamen J)egünsti«jt

hat; dass man geneigt war, einen Ort, der eine doppelte Be-
nennung, eine romanische der Weilarform und einen germani-
schen Namen führte, bei Beurkundungen der angewandten
lateinischen Sprache wegen häufiger mit ersterer zu hezeichnen.
Das führte jedoch nicht zn einer Verdrängung- der deutschen
Namen aus den üikunden : flieselhen vor •clinfTcn -ich trotzdem
in der ihnen wenig geriehnn n I i kundensprache Gellung.

Dieser Deutungsveisuch will weiter nichts sein als eine

Vermutung. JedenMls aber ist klar, dass derjenige, der es

unternimmt, lediglich auf Grund der Ortsnamen die Alleren-
Zungsverhältnisse der Sprachgebiete zu bestimmen, nur ein

Ergebnis von ziemlich gering^er rienanigkeit erlangen kann. In

der Mitte /wisrlifMi luMden Gebieten wird sich ihm immer eine
Zone düppeltbenariiiter Ortsnamen ergeben. Da wo es .sich ein-

fach um Korruptionen handelt, wird es ihm zwar leicht genug
sein, festzustellen, welche von beiden Bezeichnungen die ur-
sprüngliche ist: Ortsnamen auf -ange sind solchen auf
"ingen vollkommen gleichzustellen, sowohl was die Nationalität

zur Zeit ihres ürspruni^s als auch später hetrifit. Denn wenn
ein niittelalterlichei Ortsname in französischen oder lateinischen

Urkunden auf -ange ausgeht, so beweist dies durchaus nicht,

dass der Ort bereits der Roman isierung anheimgefallen war.
Jeder der Urkunden aus dem Grenzgebiete beider Nationalitäten

nur flüchtig gesehen hat, weiss, dass bereits in den lateinischen

Urkunden des Mittelalters genug Ortschaften den Namen auf
-ange führen, die bis auf den heutigen Tag in ihrer deut-
schen X;)f ionalitiit ni( ht erschüttert worden sind.

Aber es werden iiun i i die genug (ihrig bleiben, in denen eine

Entscheidung auf Grund der Ortsnamentbrmen unmöglich ist.

Und' selbst wenn man bestimmt weiss, dass z. B. Brittendorf

—BurtoncouH im ausgehenden Mittelalter von deutscher Be-
völkerung bewohnt war, so ist mit dieser Tbatsache die Frage,
welcher von beiden Namen der ursprüngliche war, noch nicht

entschieden. Man würde naturg:emäss dazu neig^en, einen

deutschen Ursprung des Ortes, also auch den deutschen Naiuer!

des.selben als den originalen anzunehmen ; aber man würde
auch die Annahme romanischen Ursprungs und einer frühzei-

tigen Germanisierung dieses Ortes durch keinen entscheiden-

den auf den Ortsnamensformen fussenden Gegengrund wider-

legen können. Eine völlige Klarheit wird sich in Bezug
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auf die Doppelnamen an der Sprachj^renze wohl kaum errei'^

chen lassen.

Es ist sehr begreiflich, wenn an der Sprachgrenze bei

Orten mit doppelte Benennung die romanischen Formen etivas

überwiegen. Denn weil im Grenzgebiete beider Nationen gele-

gen, ist von vornherein anzunehmen, dass die betreffenden

Orte in der urkundlichen Uebei lieterungr etwa zur Hälfte von

Romanen, zur Hälfte von Germanen genannt sind. So wHrdfu
sich beide Formen die Wage hallen, weim nicht noch tiie ife-

günstigung hinzukäme, welche der romanischen Form, wenn
auch nicht in hohem Grade^ durch die lateinische Urkunden-
spräche wurde. Trotzdem sind auch in unmittelbare! Nahe der
alten Sprachgrenzen die deutschen Formen auch in fi ftherer

Zeit zur Geltung gekommen. So wii*d das südlich Lüttingen

gelegene Altdorf schon im laiire 787 in der Form «Altor» und
auch später fast ausschliesslich mit deutschem Namen genannt

;

nur hin und wiedei- tritt die lateinische Form «cAltus pagus^»

aui. 1 Ebenso wird das nahe gelegene Endorf bei seiner ersten

Ne nnung im Jahre 1147 in deutscher Form «Elpindorph und
Epindorf» aufgeführt. Erst 1212 tritt die romanische Nebenform
«Ebuncurf» auf. i Landorf bei Destrieli tritt spit seiner ersten

Nennung im Jahre 1005 stets in deutscher Form auf. J «Ber-
toncourt» und «Britemlorp» erscheinen ungefähr gleichzeitig in

den Jahren 1281 und 1286. * — Wenn dagegen andere Orte,

ebenfalls später dem deutschen Sprachgebi4;te angehurig und
ebenso in der. Nahe der Sprachgrenze gelegen, wie die soeben
angeführten Ortschaften, mit einem Worte unter vollkommen
gleichen Bedingungen in älterer Zeit ausschliejjslicli mit roma-
nischen, dem \Vt'ilertyp angehörigen Namen genannt werden,
und eist ganz spät am Ende des Mittelalters oder gar erst in

der Neuzeit ein deutscher Name in den Urkunden zur Geltung
kommt — so Bettlainville seit 1062 hSufig in Weilerform ge-
nannt, und erst .seit 1544 tritt daneben die deutsche Form
Bettsdorf auf; ^ Wieblingen an der deulscben Nied, seit 959
mit dem romanischen Namen Wualdonis curtis aufj^^effdirl, '

während die oi-^le mir bekannte Nennung der deutschen Form
im Jahre Üj! stattfindet, 2 Thicourt seit 1055 häufig in Weiler-
form genannt, mit dem deutschen Nameii Diedersdorf erst seit

14141 u. s. w. — so fragt man sich vergebens, aus welchen
Gründen die deutschen Namen, wenn solche hier von vom-
lierein vorhanden gewesen sein sollten, nicht ebenso zur Gel-
tun;^ gekommen sind, wie z. B. bei AUUorf, Landorf und
Endorf.

t Bont.

2 Lothr. Jahrbuch 1890, p. 280; Disseii p. 50.
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Sehr wichtig für unsere Zwecke ist die That^ache, dass

den Oiifinamen auf -ingen nur in Ausnahmefällen selbst«-

ständige romanische Formen g^egenübersteben. Die deutschen
Namen dieser Form sind, wie oben gezeigt, sogar in naliezu

ausschliesslich romanischen Gegenden, wie 2. B. in Liraou^^in,

erhalten geblieben. Und wenn sich nun zeigt, dass in dem
Gebiete der zusammenhängenden deutschen Siedelungen die

Ortsnamen auf -ingen mit denjenigen auf -dorf, -hausen,

-hofen u. s. w. denselben Raum einnehmen, dass, deut-

licher ausgedrückt, eine und dieselbe Linie das Ausbreitungs-

gebiet heider Namensarten von dem Gebiete romanischer Orts-

namengebung abtrennt, so kann man mit ziemlicher Sicherheit

annehmen, dass die Grenzlinie des Verbreilunprsgebietes der

deutschen Ortsnaiiiea auch diejenige der zii.sanimenhän«(enden

deutschen Siedelungeji war; mit andern Worten, dass die Ki-

sefsung deutscher Ortsnamen auf -dorf, «hofen u. s, w.
durch romanische Weilemamen, derart dass erstere uns völlig

verloren gingen, nur in ganz verschwindendem Umfange statt-

gefunden haben kann, auf keinen Fall in dem Masse, dass da-

durch eine wesenlliche Veränderung der von uns gezogenen
Linie notwendig- würde. ^

Aber nicht aüeiü an der Spratiigrenze, sondern bis liet

hinein in das gegenwärtig rein deutsche Sprachgebiet flnden

sich Doppelnamen : Albisheim bei Kircheim-Bolanden wird er-

wähnt ao. 835 als Albulfiuilla, 1 ao. 893 als Alvesheim ;
2 Bid-

weiler hei Mersch ao. 810 als Beltonisvilla und Bettendorf; ^

Bollendurt im Krei-^*^ Bidbiir}:?- ao. 718 als Biillunvilla sive Bullun-

lort * Ding^dorf im Kreise Prüm ao. 77ü als Dyduno villa und
Lithunthorph; ä liumersheim bei Prüm ao. 720 als Romairo
Villa, 7652 als Rumerii cor . . 893 als Rummsheym; <

Sarresdorf im Kreise Daun ao. 762 als Sarabodis vi IIa, 893 als

Sarensdorpht ; 7 Wallersheim im Kreise Prüm ao. 777 Uuala-
mar iiilla, 800 als Uualemareslhorph, 893 als Wahiiorsheym ;

^

ao. 7i2(> lindet sich endlich eine hisher nicht indentilizierte Ort-

schaft Namens Uuinardo curte im Kreise Prüm. ^

' Mittelrh. ürkb. Bd. I, p. 69.

Ebend. I, 144.

^ Ebend. 1. ob.

^ Ebend. II, 2.

* Ebend. I, 17.

« Ebend. I, 11, 2i), 143 ff.

7 Ebend. I, 20, 142.

» Ebend, L 3H, öO, 188.

Ebend. I, IL
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Wie soll man ?>olche Tliatsaclien auf diesem Boden er-

klären ? War vielleicht der Einlluss der lateinischen Urkunden-
sprache 80 mächtig, dass sich Deutsche veranlasst sahen, ihr

zu Liebe einem ihrer Sprache entstammenden Namen ein roma-
nisches Gewand . umzuhängen ? — In einzelnen Fällen mag dies

thatsächlicli vorjrekommen sein. Die Regel war es jedenfnlls

nicht, denn (Inrin wiiron uns in den frühmittelalterhchen Ur-
kiindeu ul)eihau|tt keine deutschen Ortsnamen üherliefert

Winden. Es kann auch nicht sehr häulij; jjeschehen sein, denn
Doppelformen sind nur bei einer verhältnismässig kleinen

Anzahl von Ortsnamen des deutschen Sprachgebietes nach-
weishar.

Wenn z. P>. das vom 0. Jaln lmndert an und im iO. Jahr-

hundeil häufi-jei' ^enininfe Maxstatt anss( hhesslich in ileiitsrher

Form verkommt, ( lros> Mittersdorf dagegen im 8. Jahrhundert
zweimal in der Form lihthario villa belegt ist ; wenn das im
Mittelalter ebenfalls zum deutschen Sprachgebiete gehörige

Vergaville stets bei didsem seinem romanischen Namen und
ei st seit dem 16. Jahrhundert mit der deulschen Form Widers-
torf j^enannt wird, dagegen die unmittelbar benachbarten Ge-
nesdorf und nebc«;dorf r^ei' ihren ersten Nennungen im 10. Jahr-

hundert stets eine deutsihe Form zeigen, —- so können der-

artige Erscheinungen auf keinen Fall durch die Annahme einer

willkürlichen Uebersetzung ursprünglich deutscher Namens-
formen der lateinischen Urkundenspräche wegen eine genügende
Erklärung finden. Nimmt man hier die Wirkung der latei-

nischen Urkundensprache an, so mfisste sich dieselhe ehenso
wie l>ei Grossblittersdorf und Vergaville auch liei Maxstatt, Ge-
hcsdorf und Ocnesdorf geiinssiMt li;il)en, denn diese Namen
waren dem Lmllusse der lateiniseJien Urkun<iensprache in dem-
selben Masse unterworfen wie jene. Einen so klaffenden Zwie-

' «palt zu erklären» dazu reicht die Annahme einer Wirkung der
lateinischen Urkundensprache, die nalurgemäss nivellierender

Art hätte sein müssen, nicht aus.

Ein noch ausgedehnteres Material hietet sich für die Beur-
teilung der Frage der Uebersetzung doutschei* Ortsnamen in-

mitten des jetzigen deutschen Sprachgebietes auf niederelsäs-

sischem Boden in den so reichhaltigen weissenhurger Urkunden,
die noch besonders dadurch an Wert gewinnen, <lass sie uns
die Verhaltnisse einer sehr fnihen Zeit rdtcrschauen lassen.

Hierhei kommen vorzüglich diejenigen Orte in Betracht, deren
detitsclie Namen eine Zusammensetzung mit dem Grundworte
-lieim, -boten oder -dort ItilihMi. Namen auf -ingen weisen

auch im niederelsässisctien Gebiel nur ausnahm.sweitse rouia-

nische Nebenformen auf. Wir geben zunächst eine Zusammen-
stellung der häuflger genannton Ortschaften, für welche Doppel-

namen vorhanden sind:

4
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Göisdoi-r (Kt. Wörth) <;eiiaiui1 al:^ Gerlaicovillare, oder

-Villa: (596, 713, 737, 739, 745, 758, 784 zweimal, 790,» als

Gerlaifesunilare 742 ; ^ als Gerlaichesdorf, 773, 774 zweimal,

780, 791, 797.3

Preuschdorl (Kt. Wörth) als Brunin«rouilare oder -uilla : 719,

739, 742, 744, 757 zweimal, 766 dreimal, 769, 774, 782, 784,

788, 790; 4 als BruninKesuuilare 742, 780, 797, 82C) ; ^ als

Bruningouilare und Bruningesflorf zugleich in derselben Urkunde

773, 774 zweimal ; « als Bruningesdorf 772 zweimal, 784, 790,

7m, 798, 805, 824.7

Beinheim (Kt. Selz) als Batenandoiiilla oder -vilare 733,

734, 745 ; a als Bainenchaim, Batanantosheim 773, 774 dreimal,

792, 806 0

Minversheim (Kt. Hochfelden) als Munilridoiiilla 711, 730,

742; 10 als Munilridesheim 744, 782. u

Mietesheim (Kt. Niedei luonn) als Moduinouuilare 742, 747 ;i2

als Modenesheim 742.

Rottelsheim (Kt. Brumaih) als Kadulfouilla oder -uuilare

774, 776 ;H als Radollesheim oder -dorf 780, 797, 828.

Donnenheim (Ki. Brumath) als Dadone-, Danoneuilare 774,

776, 780; 16 als Danleil)esheim 784."
Morschweiler (Kt. Hagenau) als Morasuuilare 771 ; ^ als

Mcresheim 775.

Mitschdorf (Kt. Wörth) als Mediouilla 757 ;
20 als Muzzihhes-

dorph 791, 797.

Neben diesen Doppelnamen tTdirenden Orten des Unter-

elsass zeigen uns die weissenburger Urkunden weiter solche,

die zu jener Zeit ausschliesslich in romanischer Weiler-Form

belegt sind. Die mehrfach genannten sind :

Uhrweiler (Kt. Niederbronn), Uruneuuilare, genannt 742,

701, 766, 771, 774, 784, 819.22

Dettweiler (Kt. Zabern), Dendunuuilare, genannt 784, iöN,

797 820. 23

^
Buchsweiler, Buxuuilari, genannt 72^ 737, 784, 821.24

i Die kleineren für unsere Zwecke belanglosen Verschiedenheiten

in den Formen sind nicht angefahrt. Strassb. Studien L No. 3, 24,

61 6 i. 79, in, 16Ö, 166. lv)9. - 2 No. Iii - 3 No. HO, 111, 112,

T39"2b3"~2lT^ _iNo. M.M.ILl6.M.89,99,100,lOL10i.
123; 149, 161, 190, 197. - - No. 70, 138, 208, 244 - ß No. IIQ.

III 112. - 7 No. 108, 109, 163, 198, 200, 218, 225, 247. - & No. aL

52, 28. - i No. 110, III, 112, 114, 207, 226 - ^ No; 14, 48, iJL

— II No 77 153. - Ii No. IL i43. — No. 2iL — i* No. IW,

132 — 15 No. 142, 210, 250. - lü No. 117, 132, 143. - n No. 161.

- ifi No UiL - ^ No. 128. - ^ No. SiL — 21 No. 203, 211. -
22 No.^TL ^Ji. lOL 11^. 242. — 2i No. 161, 190, 208, 244.

il No. 46, 59, 162, 246.
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Barendorl" (Kl. Diulingeu) lieronouuilare, ^jenannt 718

zweimal, 8^46 zweimal, 847. *

Mackweiler (Kt. Dniling^en) Machoneuillare, L^cnannt 712,
715, 805.

2

Assweiler (Kt. Di ulin^en) AscoudlaFe, genannt 718 dreimal.*
MoDSweilcr (Kt. Zithern) Muneuuilare, ^^enannt 715zweimal.*
GeisNveilei- (Kt. Hochtelden) Gaizuuilare, geoanat 77U, 774.

zweimal) 7Ri.

Ziusweiler (KL Niederbronii) Ginciouesuuilaie, j^euaunt Ti'i,

746.«
UhlWeiler (Kt. Hagenau) Ilunuuilare, genannt 7H4, 797.7

Dieser Klasse g^ehören also grösstenteils diejenigen Orts-

namen an, welche noeh heute auf -weiler endip:en. Alier aui^ser-

dem auch soiciie, heute roindv'utschc Namen führen, wie
z. B. das hier «irnanntc Bäreiidoif. Andrerseits '/\öh\ es ver-

einzelte jjegenwäili- aui -weder ausfeilende Ortsnamen, «üe

schon in sehr früher Zeit mit echt deutschen Formen belegt

sind ; so Frdschweiler bei Wörth, das im Jahre 820 als

Froscheim genannt wird. 8

Endlich so!( he Namen, die ausschliesslich in deutschen
Formen belegt sind. Von ihnen werden mehrfach ;jen;innl

:

Nauendorf (Kt. Hagenau), Taugiuhaim, Daui iiendhorf, }j;e-

nannt 74t2, 753, 773, 774 dreimal, 775, 776, 784, 7^^2, 798
xwimal. ^ Nur ein einziges Mal kommt u J. 774 in einer und
derselben Urkunde neben dem deutschen Namen die romani.sche

Form Dauoneuuilare vor. Jo Hier ist wohl kaum daian zu
zweifeln, das.< es sich lediglich um eine Latintsierung infolge

der l'f ^nri(lpnspraclie hnndelt.

Semlieirn, lipfitc nicht mehr voihundener Ort am oberen

Laufe der Mo^lei, genamd 702, 770, 798, 808, 809, 811, 8t>0,

830.

"

Sässolsheim (Kt. Hochfelden), Saxinhaim, genannt 739,

742, 7S0. 12

SchafThausen (Kt. Hochfelden), Scathusa, genannt 774,

782, 784, 788, 797. n
Dunzenheim (Kt. Hochfelden), Tunteshaim, Duntenhuson,

genannt 739, 774, 788. i-*

Hochfrankenlieira (Kt. Hochfelden), Franchenheim, genannt
760, 773, 774 viermal, 776, 798, 810, 819, 820. »

1 Strassburger Stadien i, No. 37, 38, 262, 263, 264.— 2 No. 18,

33, 228. — » No. 36, 37, 38. — * No. 30, 31. — » No. 110, III,

112, 161. — 6 No. V3, 81. - • No. 161, 208. — « No. 244. —
9 No. 71. 81, 110, III, 112, 115. 128, 132, 161. 20G, 214. 217. —
>0 No. 117. — " No. 11, 130, 2in, 2H1, 233, 235, 24y, 2öH. — No. 67,

72, 145. - «3 No. 123, 150, 161, 190, 208. — No. 67, 119, 187. —
i& No. 93, 110, lU, 112, 118, 119, 129, 212, 234, 241. 245.
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Älteckendorf (Kt. Hoehfelden), Echanhelm, -thorf, genannt
742, 7 77i, 780, 787. i

Meist r-atzheim (Kt. Oberehnheim}» Maistresheim, genannt
742, 78 i, 788, 833.

»

Westliüfeii (Kt, Wassel nheira), UuesUioue, ^euaimt 739
zweimal, i43, 770, 851 zweimal.

^

Wiwersheim (Kt. Truchtersheini), Uurnnfaain, Uuiufrides-

heim, genannt 775, 792, 784, 797, 833.

«

Osthofen (Kt. Tructiteraheim), Austondorpbe, genannt 696,
808. ä

Biblisheim (Kt. Wörlh) Biburesdori; genannt 773, 774
dreimal, 780, 781, 784, 824, 837.6 U. a. m.

So sehen wir, dass sich auch im Elsass dieselbe Eiscliei-

nung zeigt, die wir vorher , schon in liOthringen und der

Rheinprovifiz feststellen konnten ;
* Unter den nach der Völker-

wanderung entstandenen Ortsnamen die beiden Extreme, auf
der einen Seite rein deutsche, auf der andern Weilnrnamen;
und zwischen ihneu vermittelnd eine Anzahl von Ortschaften,

welche jileichzeitig einen Namen von jeder dieser beiden Gat-
tungen tragen.

Ebensowenig wie das in Lothringen uud der Rheinprovinz
FestgesteUte lassen sich diese elsässischen Erscheinungen als

eine Komanisierung rein deutscher Ortsnamen infoige der la-

teinischen Urkundensprache autl'asscn. Was zunächst diejenigen

Namen betrifTl, welche aussrhllesslit h in der romanischen
Weilert'orm b'lej^t sind, und welche iuh']) li(Hite in einer solchen

erscheinen, so war es unmöglich, da.^.^, wenn ihnen wirklich

ein deutscher Name zu Grunde lag, dieser durch das Wirken
der lateinischen Urkundensprache so vollständig verdrängt wurde.
Wenn wir «lieser die üussersio Wirksamkeit heileren — natürlich

nur theoretisch, in Pta\i hat eine solche niemals bestanden —
so konnte sie allerhöchstens verhindern, dass wahrejid der

Danei' ihrer Herrschal't die im Volke bcstclu'ndcn (leiitschen

Namen in <]en Urkunden angewandt wuiden. Diesellien aus

dem mündlichen Gebrauche des deutschen Volkes zu verdrängen
vermochte sie unter keinen Umstanden. Wenn den ausschliess-

lich in Weilerform belegten Ortsnamen des deutschen Sprach-
gebietes also wirklich deutsche Formen zu Grunde gelegen
hätten, so rnüssfe man mit Sicliei ln'it erwarten, dass dieselben

mit dein He^inix' der Anwendung des Deutschen als Urkunden-
Sprache zum Vorschein gekommen wären. '

Strassburger Studien I, No. 71, 77, 116, 143, 1Ö2. — ^ No. 71,

161, 190, 2M5 - 3 No. 65, 66, 74, 131, 285, 266. ~ * No. 124, 150,
K'l, 208, 256 _ 5 No. 2, 231. - « No. 110, III, 112, 114, 1S8,

147, 160, 247, 257.
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Weiter inüsste man, wenn e*=J sieh hier urn Homanisiei un?:

infolge der laleiiiischen rrkuiideaspiaclie handelte, unbodin^t

erwarten, dass sich dieser ihr romauisierender Eiufluss bei allen

genannten Ortsnamen in weui;,'stens annähernd gleicher Weise
geäussert hätte. Damit soll nicht gesagt werden» dass alle häu^

figer genannten deutschen Ortsnamen der genannten Gattungen
den gleichen Prozentsalz romanisierter Formen hätten nutweisen

nnisseii. Ah^'r wenn die lateinisclie Urkundensprache die Ten-
denz hatte, deutsche Ortsnamen auf -dorf, -heim und -hofen

in Weilerformen zu vei wandeln — allerdings nicht in dem
Masse, dass die deutschen Formen dadurch aus den lateini-

schen Urkunden verschwunden wären » dann * musste sich

diese Tendenz auf alle in jener Zeit Ix le^ten Ortsnamen der
genannten Gattting'on erstrecken, sich hei allen von ihnen, die

in den Urkunden mehrtacli genannt werden, nachweisen lassen.

Dass dies nicht der Fall ist, dass die romanisierton Formen
sich auf ganz bestimmte Orte beschränken, waincud es

auf der anderen Seite ebenfalls immer ganz dieselben Ortsnamen
sind, welche niemals romanisiert, sondern ausschliesslich in

deutscher Form erscheinen, auch wenn sie in Urkunden vor-

kommen, in denen romanisc he Weilernamen frenannt sind —
das beweist klar und deutlich, das«: es sich hier nicht lediglich

um eine Wirkung der lateinischen Urkiindensprache handelt.

Der geringe Einfluss, den dieselbe iu dieser Beziehung aus-

übte, und der oben bei Dauendörf festgestellt wurd^, hat viel*

leicht zur Verstärkung von durch andere Gründe hervorgerufenen
Erscheinungen heigetragen.

Dies Ergebnis, dass die lateinische Urkundenspraclie nicht

dif T'rsarlu' des Vorhandt'nseins romanischer Woilcrtormen
neben deutsciien Ortsnamen ist, wird in vollem Unil'ange be-

stätigt durch einen Blick auf die enfspiechenden Verliältnisse

anderer Teile des deutschen S(»rachgebiete8. In den frühen

Urkunden St. Gallens kommen einige Orte vor, welche stets

in Weilerform belegt sind. Aber eine Verwandlung deutscher

Ortsnamen in solche der Weilergattun^ lässt sich nicht nach-
weisen. 1 Und in den aus truher Zeit stammenden Passnuer
Urkunden findet sich keine Spur einer solchen l'niwandlung

deutscher Namenstormen. 2 In diesen beiden Gegenden herrschte

doch auch die lateinische Urkundensprache in einer deutschen
Bevölkerung. Warum zeigt sie hier so gar nicht die ihr in den
westrheinischen Gebieten zugeschriebene Tendenz ? — Wenn
also die dem Weilertypus angehorigen Nebenbenennungen sonst

deutsch benannter Ortschaften nicht durch die Wiikun^'^ der
lateinischen IJrkundensprache entstanden sein können, so bleibt

1 Würtembergisches Urkundenbuch. Stuttgart i841>. Band 1.

* Monnmenta Boica XXXU. 1, Iudex zu den Fassauer Urkunden.
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als e'inzh^e Möj^Hiclikeit die Annahme^ dass sie wirklich im
mündlichen Gebrauche der f^rovinzialhevölkerung^ oder wenigstens
eine.« Teiles derselbeu vorhanden waren.

Sollte vielleicht darin, dass sich die Falle der Dupiteihe-

iicimuH^ iiii Innern des deutschen Sprachgebietes auf bcstimuite

nicht sehr zahlreiche Orte beschranken, ein Fingerzeig lie^^eu?

— Betrachten wir die genannten Ortschaften der Rheinprovinz»,

so sehen wir, dass es sich zum grossen Teile um solche handelt,

die nw Mosel^iebiete, in der weiteren Umgegend von Trier ge-
legen sind. Hier war, wfe noch heute an den überaus znlil-

reichen keltischen Namen älteren Ursprunjr>; ersi( hllicli, eine

verhältnismässig .sehr starke kelto-romanische Bevölkerung
zurückgeblieben. Von ihr werden auch die Weilerformen tur^

sonst deutsch benannte Ortschatten herrühren. Auch in den
Teilen des Elsass', aus welchem die grosse Meiige der in den
weissenburger üi kunden genannten doppelnamigen Ortschaften
stammt, hat sich eine ziemlich beträchtliche Anzahl kelto-roma-

nischer Ortsnamen vorgermanischer Entstehungszeit erhalten,

wie z. B. Brumalh (Lirocomagus), Sulz, Selz, Modern (Matera)^

Bürstel, Marlenheim (Marilegiura) u. a. m. Und es ist be-

zeichnend, dass sich gerade in der Nachbarschaft dieser alten

kelto-ronianisch benannten Ortschaften die Weilerorte besonders,

häufig finden. So bei Mutzig Gressweiler und Rosenweiler;
um Zabern Ottersweiler, Monsweiler, P'ckarlsweiler, Dettweiler;

i>ei Sulz Relschweiler, H'thwojior, Reimersweiler, Merkweiler,
Hermersweiler, Schwabweiler ; hei den bfiiden Modern Morscli-

•weiler, Uttweiler, Buchsweiler, Ingweiler, Kindvveiler, Uhrweiler,
Engweiter, Uhlweiter, Mietesheim (^Munifridovilla); bei Barr und
Epfig GertWeiler, Zellweiler, Ittersweiler, Goxweiler u. s. w.

Die weissenbujger Urkunden lassen deutlich erkennen»
dass bei den Orten, für welche eine doppelte Bezeichnung vor-

handen ist, die deutschen Nan»ensl'ortneri mit der Zeit immer
mehr in den V'urdeigrund treten. Das halle seinen Grund nicht

etwa darin, dass in der lateinischen Urkundensprache die

Tendenz der Verwandt un{r deutscher Namen in Weilerformen,
sich allmähli( h abschwächte. Auch in der ältesten Zeit hatte
die lateinisclie Urkundensprache nicht die Kraft gehabt, die

bestehenden deutschen Ortsnamen zu unteidnicken. Das 7eigen,

die oben zuj^am mengestellten Orte, welclie ausschliesslich mit
«leutsehen Namen l)elegt sind, und von denen einige schon in

der flejiki>ai t'rüheslen Zeit genannt sind, so Sennheim 702,

Osthofen 696, Sässolsheim, Dunzenheim und Westhofen 739 ; ^

ferner ausser den oben genannten Billigheim (südlich Landau)»
Bolinchaim 696, Dinsheim (Kt. MoUbeim) Didiheschaime 099,

1 Vgl. oben.



Bodenheim (ausi<:ei,^ Ort bei Strassbur^^) 712 zweimal. Innen-
heim (Kl. Oberehnliein)), rniieiihaim 730, IsseiihaustMi und
Ingenlieini (Kt. Hochleldon) Hischaigitisajjmi uml In^nnhaime,
PfnfTeiiheim (Kt. Rufarli) niliairne, Batzendorf (Kt. H;i<:»^r>:ui),

Ba ^aiin i^mi, Balteiiheiiu (KL Habsheini), Palenhaime, Butvlieim

(Kt- Obeiehulieiin), Bur^^haime zweimal 739. » Da.ss mit der

Zeit die deutschen den \YeiIertbrmen gegenüber immer mehr
die Oberhand erlanfrten, war lediglich eine Folge der mit
Naturnotwendigkeit fortschreitenden Germanisation der noch auf
niederelsässischem Boden vorhandenen kelto- romanischen Be-
völkerungsbestandleile. — Im südlirlicn Württemlierpr und in

<ier Gegend von Pasj^au war «la^egen zur Zeit dei ält»'>:teii

Urkunden von einer lebenden kelto-romanischen Bevölkerung
allem Anscbeine nach keine Beile mehr. Daher fehlen auch
dort die der Weilergattung angebörigen Nebenbezeichnungen
für deuis( ]i benannte Ortschaften.

Die Frage, ob und in welchen Fällen der Weilername oder
ilfv gtM-rnanische der ursprüngliclie, mit nndorn Worten, ob
«'iiir kt»lti»-r*»iiianis<iie oder eine germanisclie Siedehni;4' anzu-
nchujeii iht, dürfte auch hier sehr schwer zu entscheiden sein.

Bezeichnenderweise ist auch bei den genannten Oi tselialleu und
Doppelnamen die kelto-romanische Form fast immer die früher
genannte. Wo bei der Sprachgrenze^ nahegelegenen Ortschaften
trotz häufige!' Nennungen im Miltelalfei eine deutsclie Namens-
form erst sehr späl ge'^^on Ende desselben oder in der Xenzelt

aultritt, da wird man wohl auch die romanische Weilerform
als die urspi imgliche anzusehen haben. So z. B. bei Vergaville,

Bouzonville-Busendorl, Baron weiler-Barendorf, Thicourt-Dieders-

dorf u. a. m. Wo dagegen das Auftreten beider Formen zeit-

lieh nicht weit auseinander liegt und »ich beide einigermassen
die Wage lialten, handelt es sich vielleicht um die Wirkung
einer i'otnanischen Nachbarschaft. Wo endlicli die VVeilerfoi m
nur i^anz vereinzelt neben einer durchaus vorbei rsr-fiendeii

deut>( hen Form auftritt, reicht viellei<'ht <lie Krkiurini^ (iuu li

den Einlluss der lateinischen Ui kundensprache aus. Im Imierii

des jetzigen deutschen Sprachgebietes dagegen sind veränderte
Verbältnisse in Wirksamkeit : Gleich war hier nur der wie wir
sahen äusserst geringe Einfluss der lateinischen Urkundensprache.
Dagegen war eine Einwirkung kelto-mmanischer Bevölkerung
zwar vorhanden, aber von einer- weit geringeren Zeitdauer als

an der Sprachgrenze. Dieser Kinlbiss hörte im Innern mit der
Vollendung- der Gernianisierung auf. — Infolge dieser ver-

änderten Verhältnisse muss hier auch der anzulegende Massstab
verändert worden : Wo ein Ort ausschliesslich als Wetlername
genannt wird, oder wo eine deutsche Benennung danelxin nur

1 Strassbarger Studien I, No. 2, 7, 16, 18, öO, 67, 62, 6H.
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ganz vereinzelt vorkoinrnt, ist an kelto-romaniscbem Ursprung

nicht zu y.weifeln. Wo auf eUää>i>ch''iii Boden im 8. Jahr-

hundert die "Weilt-rforrri <o entpchietieii herrsrht. wie Itei

Görsdort und Preusclidjrl, > da um ! ih.mi woIiI rnrh eiii*- ui-

sprrinjflich kelto-romani>cht' Bevoikti uu;,' aiineniaeu iiiu>>+'n

Wo HU 8. Jahrhundert :51dl litiide Naujen etwa die Wa^e hallen,

wie bei Mietesheim und Rottelsheim, genügt vieHeicht die Er-

klärung durch eine benachbarte kelto-romanische Bevölkerung.
Wo, wie bei Dauendorf, nur ganz vereinzeltes Yorkoinnien \*on

W^eileriormen .stattfindet, mag die Annahme einer Wirkunjr der

lateinischen Urkuudensprache ausreichen.

Als sich allmählich eine scharfe S|.i m ligrenz«' )um :!ii<hildete,

da liel ein Teil (\fv W^üerorte «lein (ienlÄclieu, der andere dem
französij^chen Sprachj:»'lii»'fe zu. Und es ist hier für die Beur-
teilung der Weilerfrage wicliti«:; dass während sich in fast allen

Ortschaften mit rein deutschen Namensformen, deutsche Flur-
namen bis in das 17. Jahrhundert hinein und noch später nach-
weisen lassen, mit andern Wei fen also sich in ihnen einedentsche
Bewohnerschaft his in sehr späte Zeit frslstellen lä-^^^t, dies hei

einem sehr «grossen Teile der WVilernanien nirhtmöglich ist.

Gewiss Hilden sich deulsciie Flurnamen jienannt in Weilei-

orlen, die von Siedelun^^en unzweifelhaft deutschen Namens
umgeben, und auch hier und dort in denjenigen, die an
mehreren Seiten an solche angelehnt sind. So werden wenig-
stens in dem zwischen Marange-Silvange und Rombach gel^^nen
Orte Pierr tnillers noch im 15. Jahrhundert Klurnrtmen jienannt,

die die französierten Fintsteilungen elienialigei" deutscher Be-

zeichnungen sein könnten. ^ Wo die Weilernamen si( h aher

nur um ein ganz Geringes von dem Gebiete der zusammen-
hängenden unzweifelhaft deutsche Namen tragenden Sitidelungen

entfernen, da sucht man auch in den frühesten der vorhandenen
Urkunden vergebens nach einer Spur deutscher Flurbezeich-
nungen. Hcttninvillers ist nur durch die beiden Orlscliafteu

Sf-Pierrenient und Trieux von dem <ies( hlüssenen deutscheu
Sjuacli^ehiete getrennt, das in dieser Gegend bis in das i7. Jahr-

hunderl hinein noch die benachbarten Orte Fentsch und Lom-
meringen umfasste. Und doch sind in diesem Orte die im
Jahre 1392 genannten Flurnamen durchaus französisch^ wie

2. h. «sus Glopreit^ te preit d'Anxerval, Madrinfohtenne».' —

> Vgl. oben.
3 Hierzu und zum Folgenden vgl. meine Arbeit im Lothr. Jahr*

back 1890; cap IV.
s Metzer bezirks-Archiv. H 12281.
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Das nahe gelegene Beuvillers schliesst sich sogar unmittelbar

an (iie ehemals deulschen Ortschaften Bollingen, Bettslein und
Lüdelingen an. Dort lassen sich bis tief ia das 17. Jaiirhundert

hinein deuUclie Flurnamen nacliweisen, aber füi" IJeuviller.s habe
ich stjlclio, gestützt auf die reiihen Materialien des Metzer

Bezii'ks -Archivs nicht auflinden können. In den» ebenfalls dem
deutschen Sprach^jehiele, und zwar demjenigen der Niedgegend,

wo nationale Verschiebungen zum Teil gar nicht, zum Teil nur
in sehr geringem Masse nachweisbar sind, anmittelbar beuacb-
harten Vilier^Sloncourt tragen im Jahre 1586 an^^eführle zalil-

reiche Fhiinamen einen entschieden französischen Charakter, i

Ebenso verhält es sicli mit allen der Weilerklasse im
weitesten Sinne an«^'ehörigen Urlschaften. Mniville bei Vi«

lehnte sich an das deutsche Sprachgebiet an, das hier die Orte

Hahudingen (Hoheldingen) und Hampont (Hudingen) umfasste.

Aber während in Habudingen im i /. Jahrhundert die Flur- ^

namen noch durchaus deutsch und noch bis ins 18. Jahrbundei t

hinein solche sein zahlreich sind, erscheinen die im Jahre 10^30

in Morville genannten Flurnamen in entschieden französischer

Geslalt, wie z. B. «Ia marc »le Ia IJajtahiie, sur le Chaufonr,

le bois Cheseauj^).^ — Thicourt, das neben dieser Bezeichnung
den Namen Diedersdorf führte ist sogar nahezu eingeschlossen

von den deutschen' Ortschaften Niederum, Gh^mery (Schön-
berg), Thonville, Brülingen und dem wahrscheinlich ehemals
deutschen Armsdort (Arraincourt). Aber auch wenn wir letzleres,

weil niclit als ehemals fleut^<-h iM wiesen, ausser Betracht lassen,

bildet 'I hicuiH t einen scharfen Vorsprung in das deutsche (Ge-

biet hinein. — Nun lassen sich in den genannten unmittelbar

benachbarten deutschen Orlschaflen deutuhe Flurnamen bis in

das 18. Jahrhundert hinein nachweisen. In Thicourt dagegen
sind, auf wie fi fdie Quellen man auch zurückgreifen mag —
und das Quellenmaterial ist gerade für diesen Ort ausseror-

dentlich reichhaltig — die Flurnamen durchaus l'ranzösisch. So

koiDtnen z. B. in einem Grundhurhe des Jahres li^O Flur-

namen vor wie : «cliaullont, liaie du vaul» lorchamps, cruviatte,

boix con dit le bauU boix.»3

An diesen Beispielen, deren Vermehrung ein Leichtes

wäre, mag es genug .sein. Das Bezeichnende bei der geschil-

derten Erscheinung ist, dass die unzweifelhaft deutsche Namen
führenden Orte, wie weit sie auch nach dem französi.schen

Sprachgebiete xu vorgeschoben sein mögen, wie z. B. Bergheirn

» Ebendort H. 2857 J.

2 Ebendort H. 883
^ Ebi ndurt G. 7822. — Alles übrige Beweismaterial befindet sich

im Lotbr. Jahrbuch.
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(Bt'i^hatn) in Frankreich, Bruchkastel (Chäieau-Bröhain), Nieder-^

heim (Xiederum) u. S; w. bis in sein späte Zeit hinein, meist

his in das» 17., oft sogar bis ins 48. Jahrhundert deutsche Flur-

namen zeigten. Diese Orte waren eben wirklich von Deutsrhen
bewohnt. Sind nun die Woileriiamen beweiseiHl fur eherDali^e

deutsche Nationalität, d. h. waren die Weilerorte Siedelunj^« ii

Deutscher, so ist ^ar nicht zu erklären, aus welciien Gründen
in ihnen die deutsche Nationalität eine geringere Dauerhaftig-

keit gehabt haben sollte, als z. B. in den Orten auf -ingen.

Finden sich doch sn.uai in dem vom zusanunenhängendea
«leutschen Sprachgebiete duicli die ronianisciien Ortschaften I.ey

II 11(1 Lezey abjzetrennton Kleinbessin«ren, das also vom Aui^en-

hlick seiner Fntslchiin^ an — und es wird sclion im Jahre

urkundhch genannt i — eine deutsche Jnsel im romanischen
Sprachgebiete geljildet hat, bedeutsame Hinweise, die ein Be-
stehen des Deutschtums dort, wenn auch in einer durch ro-

manischen Zuzug ehva^ -abgeschwächten Gestalt, bis zur Wende
<Ies 15. zum 16. .lahrhunderl selii" walirscheinlich machen,'
Die Lage des oben genannten BettainviiJers ist eine ganz ähn-

liche: auch dies ist durch zwei i'omanisilie Oi tschaften vom
geschlossenen deutschen Spracligebiet abgeschnitten, aber in

ihm ist schon im 14. Jahrhundert keine Spur auch nur eines

vei-schwundenen Deutschtums zu erkennen.
Schon dieser eine Grund würde genügen, um es wahr-

scheinlich zn marhen, das? die Weilerorf e ursprrmjrhf'h nicht

die Wohnsitze einer deutschen lievölket nii^ hezeiclmeten. Lud
wenn man ihre ursprüngliche Einheitlichkeit liinzuninimt, so

ergieht sich <ler weitere Schluss, duss auch die jetzl dem
deutschen Sprachgebiete angehörigen Weilerurte ehemals von
einer nichtdeutschen Bevölkerung bewohnt, erst im Laufe der
Zeit ^»"1 nianisiert wurden. —

Jedoch liesse sich auch hiergegen noch einwenden, dass in

eint'iM Gebiete gemischter, germanischer und kcllo-innianischer

Ai . lelungen — und das war doch LütlHin;;en Jiach tler

Völkerwanderung — eine sidi endlich feststellende Sprachgrenze
aller Wahrscheinlichkat nabh nicht sämtliche deutschen Sie-

delungen, soweit dieselben nur in einem oftmals losen Zu-
sammenhang unter einander i^ele^en waren, zum enlstebonden
deutschen Sprachgebiete abschneiden würde; dass die durch
einen nationalen Austausch sich herausltild'vnle scharfe Sprach-
grenze in dem ehemaligen Gebiete jicinischter Ansiedelungen

nicht eine so peripherische, sondern eifie mehr zejdiale, diago-

nale Lage einnehmen würde, dergestalt dass der Germani-

' Lepago. (lief, fopogr Meurthe.
2 Vgl Lothringer Jahrbuch im, p. 2dl ff.; Diss. p. 64 ff.
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siei'ung keUO'romanischer Ortschatten auf dei- einea Seite die

Koinanisierung einer ontsprn liondLMi Anzalil L;ermanischer

biedelungen auf der anderen geg-euüljcr.slcheu würde.
Mit anderen Wor ten : Es habe audi jen^eils der tiir dnü

spätere Alittelaltei festgestellten Sprachgrenze noch zalilreiche

Ortschaften deutscher Herkunft, und mit urspröng^lich deut-

schen Namen gegeben. Dieselben seien durch die sich all-

mählich herausbildende Sprachgrenze dem entstehenden fran-

zösischen Sprachgebiete zugewiesen, schon in sehr früher Zeit

ilirer Nationalität verlustig^ geg'an'-ren und h.Utou im Gefolge

davon auch ihre deutschen Namcii einj^ebüssl. Das Fehlen
deutscher Ui tsnamen in grösserer Anzahl jenseits der mittel-

alterlichen Sprachgrenze sei daher nur ein scheinbares; die-,

selben, ehemals vorhanden» seien in ihrer ursprünglichen
Gestalt nicht auf uns gekommen, sondern in der durch
Uehersetzung entstandenen der Weilernamen. Die Weilerorte

seien also so fr-oh romanisiert, «iass nian in ihnen keine anfein
f'iieuiali|4o^^ Deutschtum liindeutenden Anzeichen, elwa in Flur-

namen, erwarten könne, seihst wenn sie dem deutschen Sprach-^

gebiete unmittelbar benachbart tseien, denn die deutsch-franzö-

sische Sprachgrenze des Mittelalters habe sich in sehr früher

Zeit her-aus<,'ehildet. Die Weilemamen seien ja gerade ein Be-
weis für (h'e Komanisierung der von ihnen bezeichneten ()»te.

Deshalb dürfe man nicht erwarten, in diesen deutsche Flur-

nameir zu finden.

Obwohl ein solcher Einwurf, wie oben gezeigt, als ledigli,cb

auf Vermutung beruhend angesehen werden muss, da es ihm
an jeglichem Beweismaterial durchaus fehlt ; obwohl ferner die

in ihm enthaltene Erklärung der Entstehung der Weilemamen,
mindestens für die auf -villare ausgehenden nicht zutreffend

ist, da hei den auf deutschem Boden benndliclien Namen dieser

Art die Annahme einer liomanisierung als ausgeschlossen be-

trachtet werderr muss ; obwohl errdlich Kleinbessingen eben-

falls durch die Lage der Sprachgrenze dem entstehenden
französischen Sprachgebiete zugewiesen wurde, und es daher
sehr auffallend sein wüi*de, dass dieser deutsch benannte aber

vom deutschen Sprachgebiete abgest hnittene Ort trotzdem \m
in sehr späte Zeit Spuren deutscher Bevölkeron'j ei kennen lässt,

im eiitscliiedensten Ge^icnsf^tze zu den untei" gleiclren Bedinj^nn-

gen bestehenden Weilerorten — so soll doch noch weiteres

Material zur Entscheidung herangezogen werden.
Um eine solche wirklich herbeiföhren zu können und der

hier' vertretenen Ansicht eine letzte Stütze zu geben, ist es

nötig, dass wir uns auf das deutsche Sprachgebiet begeben.

Denn w'ir mögen von noch so vielen im französis( Ikmi "^piMr]!-

gebiete befindlichen Weilerorten, und mögen dieselben dem
deutschen Spr aclrgebiete noch so nahe liegen, romanische Flur-
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namen aus noch so früher Zeit beibringen, so wird man immer
noch sagen können : die romanischen Flurnamen beweisen ledig-

lich, dass der Ort frühzeitig romanisiert wurde. Sollte es uns

dagegen gelingen, in dem deutschen Sprac Ii^ebicte angehörigen

Weilerorten romanische Flurnamen ausiinding zu machen, so

wäre damil eine solche Art der Erklärung schlagend wieder-

Auf ein grosses Beweismaterial ist hier natürlich nicht zu

rechnen, denn einmal wurden die Weilerorte des jetzigen

deutschen Sprachgebietes früh germanisiert, sie bieten daher

in den urkundlichen Materialien aus der Mitte und dem Ende
des Mittelalters genau dieselheii Ei .sc heinunpren wie die ursprünj^-

Jich germanischen Orte des deutschen Sprachgebietes. Das

gewünschte Beweismaterial können vvii daher nur in j^ehr alten

Urkunden zu finden holTen. Ausserdem aber findet in den
Urkunden des früheren Mittelalters nur sehr selteii die Nen-
nung von Flurnamen statt, auf die. wir doch vor allen Dingen
angewiesen sind. Wenn wir daher das Gesuchte ani Ii nur )>ei

einem einzigen Wcilcrorte des deutschen Sprachgebietes finden

sollten, so wäre dies ein ausseioideiitlicti j^dückliciier Zufall,

der für unsere Zwecke vollkomnien ausreichen wurde.
In einer Urkunde vom Jahre 952 1 werden nun «i. p. Moso-

lensi, in comitatu Bedensi, in marca et villa que vocatur Villere

situm super fluviuni Lysure» also auf heute reindeutschem

Gebiete im Kreise WittUch der preussischen Rheinprovinz, wo
von einer späteren Romanisierung gar keine Rede sein kann,

vier Flurnamen genannt, die nichts weniger als deutsch sind,

nämlich «Canipella, Lanuoga, Ualleit und JuruolriiD) ; wäiirend

die sonst aus benachbarten Gegenden gleichzeitig genannten
Flamamen einen durchaus deutschen Charakter tragen. Wäre
Villere deutschen Ursprung so wäre es ganz unerklärlich,

dass unter vier genannten Flurnamen* sich kein einziger deut-

scher befindet. Das Ueben romanischer Flurnamen in so spater

Zeit und, wie es sclieint, in grösserer Men<je, lässt sicli nur

durch eine ausnahmsweise lange Dmucm' f)es Keito-Uonianenf unis

an diesem Orte erkläien. Darauf wirti ein sehr grellem Licht

die Thatsache, dass etwa gleichzeitig aus der Gegend von
Marisch (Mersch) also einem Orte keltischen Namens angeführte
Flurnamen der deutschen Sprache angehören. ^

Sogar bei den am weitesten nach Nordosten vorgeseliol)e-

nen Posten der Weilerorte im Ahrgeliicte, und zwar in

Barweiler (Baruuilra) bei Arendjeig, Kreis Adenau, linden sich

noch im Jahre 934 Reste uudeutscher Fluinamen, so die

1 Beyer, «M.D.B. I, p. 254« no. 193.

^ Vgl. unten.

. legt.
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lier^aiainea «Anticiuesil, Nore, Achonx», derieri allüriiiLiy.>5 bereits

deutsche Flurbezeicbnungen, cSuarzensde, Karenhach, Kelen-
berega» ^eg^enübersteben. i Endlich wird auf elsilssi^hem Boden
im Jahre 742 bei der Grenzhestimmung eines <rinler Prunin-
gesuiiilare et Berganesuuilare» (Preuschdorf und Hocliwciler)
«rfijprrpnen Cnindstüfkes der di»» Grenze l)ildendc Sul/bacli in

der durchaus keltit-i'ornanischeu Form «Saluxsia » autj^etVdirl.

Auch der ««leichzeitig in Verbindung mit «Cliiiicouuilare)»

(Kirweiler Kt. Buchsweiler) vorkommende, beute nichl . mehr
identifizierbare Name cJenuU därfte wohl für das Vorhandensein
keltoromanischer Fhiraamen in der Umgebung des genannten
Weilerories Zeugnis ablegen. » Wie gesagt, nur ein geringes;

Material ; aber unter den frescliildorten Umständen ist es schon

mehr als man von vorniierein erwarten konnte. Und das Er-

gebnis, dass sich im franzosichen Spracbgebiele, selbst in un-
mittelbarster Nähe der Sprachgrenze, keine Weilerorte mit
germanischen Flurnamen ermitteln lassen, dagegen inmitten
des deutsclien Sprachgebietes solche mit romanischen, kann
uns vollständig genügen.

Auf jeden Va)} dif» angoldicho Rowciskraft der Weiler-
naMH'ii Tür ehenialii^c (leiitsch»' Nationahtät, (hncli die vorauf-

geljeiiden Erörterunjicn ijereits itark cr^icliiUtert, (lur( h diese

Tbatsachen vollkommen hinlallig geworden. Aber mehr noch

:

Wenn die soeben gemachte Probe auf die hier vertretene An-
sieht, dass die Weilernamen für kelto-romanische Nationalität

bewoi.send sind^ in den Fällen, in denen sie überhaupt
nnsfTdirhar war, /ii misern Gun'^Jten entschiedetj bat, so ge-

vviiiiit ji diese Fälle eine all,L;ciiit>iiie Bedeutung für die ganze
hier bebamielte Orlsnamenj^attung, die ihnen schon deswegen
gebührt, weil, wie oben gezeigt, diese Gattung bei kleinen, lür

uns nicht ins Gewicht fallenden Verschiedenheiten einen durch-
aus einheitlichen Charakter trägt und daher von einem ein*

heitlichen Ursprung ausgegangen sein mu.ss. Weini bei einem
einzigen Weilerorte des deutschen Sprachgebietes ebeinalij?o ^
kelto-roiiiantscbe Nationalität narhj^ewiesen wnrdon ist, kann
dieselbe fnr die übrigen Orte dieser Gattung mit Sicherheit an-

genommen wertlen. t

1 Beyer, M.D.B. I, p. 240/1.
^' Zcnss. Trad, Wiz. p, lö.
^ Ebendovt. p. 7
** Es braucht kaum gesagt zu werdeu, dass überall da, wo all-

§emein von den Weilerorten die Rede ist» diejenigen welche auch in

entschen Formen vorkommen, auBgeschlossen sind.

j .... . .,v..-^le
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Immerhii} sind ijei der Frage nach tlei Entstehung der

Weilemamen zwei Möglichkeiten der Beantwortung denkbar

:

Entweder wurden dieselben erzeugt durcb die lateinische Ur-

kundensprache, erschienen also zuerst— wohlgemerkt hevor noch

ein deutscher im Munde des Volkes entstandener Name für

den betreffenden Ort vorhanden war — im i rk und liehen ( ie-

brauche und prin^^en dann von diesem in die tägliche nniind-

liche Anwendung (ies Volkes über. Aber abgesehen davon,

dass es sehr misslieb ist, in Besitztitel bestätigenden recht-

Kchen Instrumenten for die Gegenstande, deren Besitz eben
bestätigt werden ^oll, erst einen Namen zu erfinden, ist

es sehr unwahrscheinlich, dass bei dem gering^on Umfange,
den die Beurkundung zu Anfang des Mittel.iüets hatte, aus

der Urkundensprache so zahlreiche Orlsbezeiclmungen in die

Sprache des Volkes eindringen und in dieser ganz anders ge-
arteten zu allgemeiner Geltung hätten kommen sollen. Die
Urkundensprache, besonders wenn sie nicht die vom Volke
geredete ist, hat wohl die Fähigkeit, einmal bestehende Formen
lange zu erhalten und sie auch dann noch zu bewahren, wenn
sie aus der lebendigen Volkssprache sehon seit Jahrhunderten
vers( liwunden sind. Die Fähigkeit, iieue Formen zu schaften

und in der Volkssprache zu allgemeiner Geltung zu erheben,

muss ibr für die Zeit des beginnenden Mittelalters abgesprochen,

werden.
ITelierliaujtt entstehen die Ortsnamen in jenen Zeiten so

ausschliesshch im Munde des Volkes, dass die Ausnahme der
Weilernamen etwas ganz Unerhörtes sein würde. Damals waren
es nur die Namen geistlicher Sliffer, welche, künstlich und will-

kürlich von iliren Gründern geschatlen, vermöge des Ansehens
des geistlichen Standes leicht Eingang im Volke finden

konnten.
Festzuhalten i^t aber, dass selbst wenn die Weilernamen

in dieser künstlichen Weise durch die Urkundnng geschaffen

sein sollten, sie wedei- ITii- deutsche noch für kelto-romaniselie

Natienalität beweisend sein, also auch auf keinen Fall zur Be-
stiinniung der ehenmiigen nationalen Abgrenzungsverhältnisse

als Material herangezogen werden konnten. Denn bezeichnend

für die Ausdehnung eines Volkes können natürlich nur die im
Munde dessell>en frei und ohne jeden äusseren Einfluss ent-

{Standenen Namen sein.

Oder aber: die Weilornamen sind ebenso wie <lie übrige

grosse Masse der damaligen Ortsnamen im Munde des Volkes

entstanden. Dann kann es nach allem bisher ausgefühiten

nicht zweifelhaft sein, dass nicht eine deutsch, sondern eine

romanisch redende Bevölkerung es gewesen sein muss, die diese

Namen schuf. Und das ist in der That die Folgerung, die

sich aus dem Gesagten mit Notwendigkeit ergiebt.
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Um nun kni^z die Summa zu ziehen, so sagt der im ersten

Güede der Weilemamen enthaltene Personenname, woferu er

ein deutscher ist, schlechterdinj^s weiter nichts, als dass eben
die Person, nach welcher der Ort benannt worden ist, einen

deutschen Namen führte; keinesweg^s aber dasä sie deutscher

Nationahlal war. Dafür wird durch den deufj^chen Namen auch

nicht eine entlernle Wahrsciieiidichkeit gewonnen. Die Mög-
lichkeit ist allerdin|,rs vorhanden, aber auch nichts mehr. Und
wenn wir sie gelten lassen, wie steht es dann mit den Obrigen
Bewohnern der Ortschaft?

. Für die Beurteilun^f der Nationalilät einer Gegen«! sind

nicht einzelne dort le}>pnde hervorragemle Per^onm, sondern

vielmehr die ^losse Masse der niederen Bevölkerung das ent-

scheidende Material. Wenn aian daher die Ausbreitung der

deutschen Nationalität auf ehemals römischem Boden darstellen

will, so kann diese Aufgabe nicht dadurch gelöst werden, dass

man alle Ortschaften zusammensucht, in denen vielleicht ein-

mal ein einsamer germanischer Grundherr gehaust hat, und die-

selben daraufhin für die deufsthe Nationalilät in Ansprucli

nimmt. Bei der Feststehun^ dei' Natiojudität eifies Urtes i«t es

nicht richtig, sich auf die eine Person zu stützen, nach wel-

cher der Ort benannt wurde, sondern vielmehr auf die

Masse der Bevölkerung, von welcher er seinen Namen
empfing.

Nun wird immer und jedenfalls mit Hecht betont, diese

Weilererte seien nur kleine ländliche Ansiedelungen •^'•owesen.

Aber auf alle Fälle ^^ib es dort eine ländhche Hintersassenschalt,

eine leibeigene Bevölkerung. Das beweisen zur Genüge urkund-
liche Verbindungen wie z. B. ä Villare . . .cum domebus,
mancipeis, agris, pratis etc». > Und wenn man nun die Frage
nach der Nationalität stellt, so steht dem ländlichen Grund-
herrn mit dem germanischen Nnmen, nach deni <Iie Siedelung
luMiMunt wurde, und 'der inönjicherweisp ein Dt^iitsclicr sein

küjinle, die Masse dei' nieileren ländli< tn'n IJevolkeriui;^ der

Gegend gegenüber, die durch die Form, welche sie dem Orts-

namen gab, selber den Beweis für ihre romanische Nationalität

erbracht hat. Von einer nochmaligen Aufzählung der gewich-

tigen Momente, welche diesem Beweise zur Stütze dienen, mag
hier al)^^esehen werden.

I)ie Weilernamen sind also die Schöpfung einer romani-

scheji Bevölkerungsmasse ; und die Weilerorte w;ireji dem eid-

sprechend in der ersten Zeit ihres Bestehens bewohnt vun einer

romanisch redenden Bevölkerung. Diejenigen von ihnen, welche

1 Tardif, Honuments historiqnes, cartons des rois. Paris 18dH,

no. 26.
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geoj^raphisch dem Bereiche des sich aUmähhch bildenden jje-

schlossenen deutschen Spracligebietes angehörten, wurden
germaDisiert.

* II. Entstehungszeit der Weilernamen.

Die Gruppe der Weilernamen, welche, wie im Vorher-
geiiLiiden dargelegt, einer Betrachtung vom ethnographischen
Standpunkte aus ein entschieden romanisrhos, einer solchen

vom philologischen Hn^ejren zumeist ein ()piit<( h-romanisches

Mischg'ciu M^-^c /('igen, gehört für die histons( lie Belrachtunj?,

die nat Ii der Zeit ihres Entstehens fragt, ganz zu der Gruppe
der reindeutschen Namen. Dass sie erst nach der Zeit des Ein-
dringens der Deutschen in die vorher romanischen Gegenden
entstehen konnten, beweisen zur Genüge die das erste Glied

bildenden deutschen Personennamen, abgesehen davon, dass

uns ans der Zeit vor der Völkerwanderung keine der Weiler-
gattung angehörige Or trimmen überliefert sind.

Die deutschen Personennamen waren in kurzer Zeit nicht

mehr auf die germanischen Eroberer hescbränkt, sondern
haften sich über den grössten Teil Galliens verhreitet, derart,

dass auch in den ältesten vorhandenen Urkunden aus un-
zweifelhaft von Romanen bewohnten Gegenden neben den all-

gemein christlichen Narnon die o:erm;uiischen bei Weitem über-

wiegen. Nachdem die-«» vnut Deufsclitum losgelöste Ausbrei-

tung deutsche» Spj a* lielemente vollzogen war, die wenigstens

auf alle Fälle diejenige des deutschen Volkes um ein Bedeuten*
des übertraf,' war es sehr begreiflich, dass diese vom
philologischen Standpunkte aus betrachtet hathgermanischen
Ortsbezeichnungen auch in Ge^fenden, in denen die Masse
der nevAlkernng durchaus romanisch geblieben war, sehr zahl-

reicii antt raten.

So l>eginnt nucli dei Völkerwanderung im Norden Frank-

reichs eine neue Periode der Ortsnamengcbung : Namen der

alten kelto-romanischen Art entstanden nicht mehr neu; die

neuen Namen, welche uns von nun an auf diesem Gebiete
entgegentreten, gehören fast ausschliesslich der W^eilergaltung

an. Daher hnt o'« auch nidits AiiHTdli^^es, dnss die den deut-

schen nrt^iianieii von di'ii Franzosen gegenübergestellten Neben-
beneinumgen sänillicii dieser Klasse entnommen sind. Sicher-

lich hat bei dem Entstehen dieser neuen Art der Ortsbeneouung
Nordgalliens deutscher Einfluss stark mitgewirkt. Aber aus
dieser Thalsache darf nicht geschlossen werden, dass nun auch
die dem neuen Typus angehörigen Orte, d. h. ziemlich samt-
liche Neugründungen in diesen Gebieten, eine germanische
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Kevölkei iiiig Jiatton. Wenn der deiilsi lie Eintluss in NordfVank-
reieh so jiross war, <la.s.«> die eingeborene Bevölkerung' in kur-
zer Zeit ihre augeslammteu Personeiinanieu nahezu vöUig zu
Gunsten der germanischen preisgab, so hat auch ein ein-
schneidendes Eingreifen in die Verhältnisse der Ortsnamen-
gebung: nicht«! Auffallendes mehr, um so weniger als immer
und überall ein auf^enlalli^er Zusammenhan}? zwisdien Personen-
und Ortsnamen besteht. Der liier wirksame deulsdie Eintluss,

.der sieh schon in der Tdieiaus schnellen Verbreitung der detit-

schen Personennamen zeigt, war weit mehr ein sprachliclier als

ein ethnographischer.

Biese lialbdeutsche Ortsbenennung beschränkte sich nicht

auf die Ortsnamen im en|4:eren Sinne; sie war auch bei 'den

Fbirbezeichnnngen im frühen Mittelalter nahezu alleinherrschend.

Jn den ältesten T'rkiinden der Cartularien aus dem mittleren

und südlichen Frankr eich, z. B. in Limousin, sind Flurliezeic h-

nungen wie «terra Fulcradi, Geraldi, Ildoini, vinea Fulcradi,

Ildirici» i sehr häuflg.

Dass 'jedoch die halbdeutschen Ortsnamen, speziell die

Weilernamen, erst eine beträchtliche Zeit später entstanden

sein sollten, als die rein germanischen Namen auf ehemals
romanischem Boden, zu einer solchen Annahme ist kein Grund
ersichtlich. Im allgemeinen wird testzuhalten sein, dass in dem
ehemals völlig romanischen Lothringen die Namen aut -villare

ziemHch gleichzeitig und nur um geringe Zeit später als die-

jenigen auf -ingen entstanden sind ; um so viele Zeit etwa als

n&tig war, um der einheimischen Bevölkerung die germanischen
Personennamen einigermassen geläufig zu 'tnachen.*

1 Cartul. de 1 abb. de Beaubeu ao, bül, p. 98. — Wenn im
deotsehen Sprachgebiet« nach der völligen Germanisierong der dort
zurückgebliebenen kelto-romanischen Reste und nachdem das -villare

Eigentum der deutscheu Sprache geworden war, Ortschaften auf

-Weiler neu eutstaudea sind, so handelt es sich uatürUch um
dentache Qrfindnngen. Derartige F&lle kommen jedoch ffir vorliegende
Arbeit nicht in Betracht

S Wenn Grober (Alamannisch-fränkische Ansiedelungen in Deuticli»

Lothringen im VI. u. VII. Jahresbericht des Vereins für Erdkunde
zu Metz 1883-84, p. 103) die Namen auf -iogen für erhebUch älter

als diejenigen anf -villare hält, so niiifs xnan ikih^vr^lndenl^'vrie es
möglich ist, so allgemeine Schlüsse auf ^/^bit* Als lückenhaftfliBr

Material aufzubauen. Nach ihm ist in der-geririgeil Zahl Von aus

dem 7ten Jahrhundert erhaltenen auf, Lothringen hezügUcheU Ur-

kunden ein einziges Mal eih Ort anf -itigen erwähnt, dagegeÄ l!*fci«e«

auf -villare^ eine fV»mi die j^och in 'den' Urkunden d^es 8ten Jahr^
hunderts sofort anff ritt.' Abgesehen davon, daiss diese Angabe Grober»*

falsch ist,
'— im Jahre 699 werden in den weissenburger lirkttnden

Babanevillare (Bacourt) and Johahnevillarci erwähnt (Strassb. Sftfdien,;
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III. Bedeutung" der Entstehung szeit der Orts-

namen für ihre nationale Beweiskraft.

Der Umstand, dass die Wcilernaiiien ungeiahr ^leictizeili^

mit iic!ii rein deutsehen aut ehemals romanischem Boden ent-

standen, ist von hervorragender Wichtigkeit für die Ahschätzun^^

ihrer BeweiskraCl für die Nationalität der von ihnen bezeich«
neten Oertlichkeiten. Diejenigen kelto-romanischen Ortsnamen,
welche in dem von Germanen besiedelten Gebiete bestehen
blieben, d^ren Entstehung also noch in die vorf^ormanische Zoif

ITdlt, lassen mit Sicherheit nur das erkennen, dass einmal in

den von ihnen bezeichneten Ortschaften eine kelto-romanische

Bevölkerung ansässig war. Also durchaus nichts Neues; etwa.s

was wir auch ohne den Ortsnamen für die gesamte Gegend
wissen ! Auf Grund des Fortbestehens der kelto-romanischen
Namen allein wurde keineswegs einer Ansicht widersprochen
werden können, welche etwa beliauptele, dnsv in so benannten
Ortschaften schon kurze Zeit naeli dem Kmzielien der Germanen
eine sehr starke, vielleicht sogar üherwiej^ende deutsche Bevöl-
kerung ansässig gewesen sei. Denn es ist durchaus nicht un*
möglich, dass ein starker deutscher Bevölkerungszuzug von
einem wenn auch Tiur kleinen Reste altheimischer Bevölkerung
den bestehenden Ortsnamen übernommen und beibehalten habe.
Jedenfalls sind die nicht weniir^'n noch heute kelto-romanische

Namen führenden Orte des deutsclien Mosei|Ji"el>ietes schon seil

sehr lanjrer Zeit vollständig germanisierl. Ebensowenig also»

wie sie für unsere jetzige Zeit beweisend sein können für das
Dasein einer romanischen Bevölkerung, brauchte dies för das
8., ja auch für das 7. Jahrhundert der Fall zu sein. Dass sie

sich erhalten haben, beweist eben nur, dass zur Zeit des ger-
manischen Eindringens noch eine kello-romanische Bevölkerung
vorhanden war, die sich stark genug erwies, eine Anzahl d«M-

vorhandenen Ortsbenennungen nicht nur den Deutschen bekannt
zu machen, sondern sogar ihren Uebergang in den täglichen

no. 4 u. 7) ~ ist sein* Sehlussfolgerung derart, dass wenn die eine
Urkunde, in der ein Ort auf -Ingen erwähnt ist, verloren gegangen
wäre — und es ist ein glücklicher Znfall, dass dies nicht gesrhehen

ist — er folgerecht behaupten müsste, es habe im 7ten Jahrhundert
in Lothringen noch keinen Ort auf -ingen gegeben. Er hat es ver-

säumt, den darchaus unentbehrlichen Unterscmed zu machen zwischen
dem prston Auftreten und der ersten urknndhchen Nennung der
Ortsnamen. So käme man schlieBslich dahin, nur diejenigen Orts-

namen, die in den Iftckenhaften Drknndea des Mhen Mittelalter

genannt weiden, als zu jener Zeit wirklieh vorhanden za betrachten.

1.,
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Gebrauch de« Eroberervolkes durcfaxus^tzen. Und das lässt aller*

dings für die betreflenden Gegenden zur Zeit der deutschen
Einwanderung auf ein gewisses Uebergewiclit der eingeborenen

Bevölkerung^ schliessen, das jedoch nicht unbetJingt als ein

numerisclies gedacht zu werden braucht, soiuloni vielleicht

hier und da schon genügend erklärt werden kuiinte aus der

höheren Bildung der Kelto-Romanen und dem natürlichen

Rückhalte, den einem Volke ein alt-angestammter Boden fremden
Eindringlingen gegenüber immer gewährt. Die keUo*romanischeu

Ortsnamen vorgermanischer Entstehung geben an und für sich

keinen Anhaltspunkt zur Beurteilung der Stärke und Dauer der

in den hezei( liDoten Ürleii nach der germanischen Einwanderung
vorliandenen keltischen Bevölkerung.

Sicher verdient jedoch die Tliatsache Beachtung, dass das

Schicksal der kelto*romanischen Ortsnamen vorgeirmaiiischer

Entstebungszeil auf später deutschem Boden ein zwiefaches ist

:

die einen wandeln sich vor unseren Augen in deutsche Formen
um, die andern bleiben bestehen, und ihre Gestalt lässt noch
heut ' deutlich den keltischen Ursprung erkennen, während
ilies bei den verdeutschten Namen nur auf Grund urkundlichen

Materials möglich ist. Wahrscheinlich sind die Orte ursprüng-

lich keltischen Namens, welche allmählich deutsche Formen
erhalten, schon sehr früh von (ieutschen Einwanderern durch-
setzt worden, die, noch )in))ekannt mit dem einheimischen

Volkstum und dessen Sprache, sieh spröde und ablehnend
gegen beides verhielten, dem bestehenden Ortsnamen einen

eigenen jres-enuhei'stellten, der dann mit dei' allmählichen

Assimiiiei uiij^ der Uihewuhner der alleinherrsclieade wurde.
Diejenigen Orte hingegen, welche ihre keltischen Namen be-

wahrten, blieben in der auf die germanische Einwanderung
zunächst folgenden Zeit frei von einem nennenswerten germa-
nischen Zuzug. Die in benachbarten Orten nnj^esiedelten Tfer-

manen wurden im Laufe der Zeit bekaimt mit der Art des

einheimischen Volkes wie mit den Bezeichnungen ihi-er Siede-

lungen. Letztere wuriieu von ihnen übernommen und behaup-

teten sich auch nach der Germanisierung der Ortschaften bis

in unsere Tage. Ueberhaupt : je schneller ein Gebiet seine

ursprüngliche Nationalität wechselt, d, h. je grösser die ein-

wandermlen Massen fremder Bevölkerung, welehe diesen Wechsel
erzwingen, je mehr der Nationalitätswechsel hervorgerufen wird

durch eine grosse Massenzufuhr fremder Hevölkernng, um sd

we»iigei Aussicht auf Fortbestand hat die bis dahin iibhche

Ortsbenennung. Je schneller der nationale Umschwung, um so

mehr der bestehenden heimischen Ortsnamen werden durch
fremde ersetzt werden. Da hingegen, wo sich das Gebiet einer

Nationalität nur ganz langsam erweitert, weniger durch einen

bedeutenden Zuzug Angehöriger aus ferneren Gregenden, die
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dadurch in eine ganz fremde Umgebung versetzt werden^ als

duivli <ias Hin- und Herri)>orheiraten und den sonstigen Huidel
und Wandel einer ansässigen mit den Oertü« hkciten und Ver-
lifillnissen seit Kindo^heincn vertrauten Bevolkorunir, da findet

auch kein 6o einsclmeidender Brucli in dei- Ortsbenennung statt.

Während nun über die Stärke des Kelto-Uonianentums in

Gegenden, in denen es ihnen nur gelang, einen Teil ihrer

.alten nationalen Ortsnamen aufrecht zu erhalten und in die

.deutsche Zeit hinüberzuretten, abgesehen von einem Voiiianden-
isein zur Zeit der germanischen Einwanderung, kaum etwas
sicheres gesagt werden kann, i^f es augenscheinlich, dass da-

gegen dort, wo es norh schöplei isch auftreten konntp mit Neu-
bildungen, die, wenn aucii stark beeinflu.^st von der deutschen
Sprache einer ethnographischen Betrachtung, doch einen ent-

liutDanentum trotz der deutschen Einwanderung noch in einer

relativen Blüte stehen und lokal jedenfalls ein sehr beträcht-

,liche> Tiebergewicht haben musste. Um nach der germanischen
Einwanderung neu erschaffenen romanischen Formen den
üebergang in den deutschen Sprachgebrauch zu ermöglichen
und dieselben trotz der immer mehr zur Herrschaft gelangenden
zugezogenen Bev&lkening zu allgemeiner Greltung zu erheben,
dazu bedurfte es ohne Frage eines weit grosseren lokalen

Uebergewicbte der romanischen Volkselemente als zur Ueber-
iiiiHf^lung alter Xamen, die schon durch die lansre Zeit ihres

unangefochtenen Bestehens ein gewisses Mass von Widerstands-
tahigkeit voraus hatten.

Diese Thatsache einer relativ giossen Lebensfähigkeit des

Kelto-Romanentums in den Weilerorten, während in den oben
unter 2 genannten Siedelungen jedenfalls schon sehr früh eine

Schwächung desselben eingetreten sein kann, wird gestützt durch
die Nennung ausschliesslich romanischer Flurnamen in Villere^

zu einer Zeit in der sonst die in ürtschaflen des jetzigen deut-

schen Sprachgebietes genannten Flurnamen entschieden vor-

wiegend deutsche sind. So werden ungefähr gleichzeitig, ao. 9(>0»

in Mersch, also einem Orte altkeltischen Namens, genannt

:

«Merlebach» Ratprettesroth, Vischebach, Ischa, Calambach^
Heimenstrurud, Beiresroth, Uuezinstein, Stalbach, Bisiceromar-
kun, ljHnal)ach, Pitifj-eromarkun, Fstengeru^reromarkun, Diefen-

bach, Kngilisli 11 1, Mencebach, Bnoiolevtein, Dutilunbrunnun,
Uuiuuere, S/.ei<lessle|ien, Masche, i4«»umbouch, Tliienjeresberrh,

Ueidinbrunnun, Frithegardenbroele, Gladabadi , Thiel fürt.

»

Aussf^rdem findet da, wo an die Stelle ursprünglicher kelto-

Hchieden romanischen

i et oben p. 56 ff.

^ Beyer, M.D.B. I, p. 267, no. 807.
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romani^:chei- Ortsnamen der älteren Gruppe rein deutsche ße-
nennun^^en treten, dieser Wechsel schon in sehr früher Zeit

statt. Die deutijche Form der Ortsnamen auf -villaie wird da-

'^egen erst in viel späterer Zeit allgemein. *

Wenn wir datier bei 'den Weilemameh und auch bei

denen des beutlRen deutseben Sprachgebietes, zur Zeit ihres

Entstehens ein hetiächtlirhes lokales Uehervviögen dci* roma-
nisclien Bevölkerunj,«" anzunehmen berechlii^t sind, miis'^eii wir

ihnen ein weit jjedeutenderos Gewicht Ijei Beantwoi tuii'^r der

Frage nach dem nationalen iiesitzstande in der Zeit nach dei-

Vdlkerwanderung zitörkeiiiien, als den kelto-romaniscfaen Orts-

namen vorgermanischer Entstehungsseit. Denn während diese

für eine rein kelto-romanische Bevölkerung nur bis zu der
Zeil der germanischen Einwanderung heweisend sind, lassen

jene, da nach dcrselhen entstHnden, nnrh nach ihr nocli hier

und dort in jetzt deiitsrh redenden Gegenden <'in starkes teher-

wiegen des Kelto-Rumaneritums deutlich erkennen.

. IV. Verteilung^ der deutscken Siedelungen

in liOthringen.

Nachdem so durch Erledigung der wichtigsten kritischen

Vorfragen der Boden geebnet wonlen ist, mag nunmehr mit'
der Darstellung der germanisch-kelto-romanisclion Besitzverhält-

nisse in Lothringen für die Zeit nach der Vdlkerwanderung
begonnen werden.

Im Jahre 775 wird zum ersten Male Rosslingen an der
Urne, Rucheringas, urkundlich genannt ; ^ 9(50 Talingen in der'

Form «Tatelinga)!; ; » 857 Hayingen ;
s 787 Allorf l^ei Lüttingen

in der Form Altor» ; * 892 das benachbarte Hessingen in der'

Form «Ghettingeii * ; * 893 Waibelskirchen in der Form (cWibi-'

liskirica» ; » 976 Habudingen in der Form «Hauvoldingas» ; <
• < •

i

-
. f . . •

'

'
• i

1 Cf. unten p. 77. ' * * '

2 Cart. Gorz. uo. 2L
s Bouteiller, Dictionnaire topographique de rancien departcment

de la MoBelle. Paxis 1874.

A Bist. 8. Am. Meti.-Mon. Genn. Scr. 24, 536. • ^

a Beyer, M.U,B. I, p. 141, no. 134.

• Lepage, dict. topogr. d« d6p* de la Meurthe. Paris 1862.
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1)91 FLS( lieii Jij ilei- F(ti nj «Ai'cheim» ; » 88^2 Hanipont bei Mai-
sal in dei- Form «Hodiugas»;* 786 GisselOiigen (Gelucourt) in

der Form.Giaoluinga ;3 847 Hermlingen, oberhalb Saarburi,^s,

in der Form «Erpaldingas» und Nittingr als «Nithingas»> Dias

sind die frühestgenannten und weitestvorgeschobcnen deutsch-
namigen Siedelungen, welche noch nicht ausserhalb des Zu-
samnnenhanfje.s mit der j^rossen Menge der doutschen Ort-

Schäften i^ele^^on sind. Verbindet man sie durch eine Linie,

80 ist das aoidöstlicii derseli>en verbleibende Land das Gebiet

der zusammenhäugenden deutschen Siedeiungen.

Aber dasselbe war im frühen Mittelalter keineswegs auA-
schliesslich von Germanen bewohnt. Ein Blick auf die beigege-

bene Karte zeigt, dass dort zu jener Zeit noch recht zahlreiche

Ortschaften keltischen Namens vorhanden waren. Dieselben

.sollen hier nicht aufgezahlt werden; das Bild, welches die

Karte in Bezug auf die Verteilung der Ortschaften deutscheu
wie kelto-romanischen Namens giebt, ist ein viel anschaulicheres

als das, welches wir durch eine Schilderung in Worten her-

vorrufen könnten. Nur darauf sei in Kürze ningewiesen, dass
sich die keito-roraanisehen Ortsnamen vorgermaniacber £nt-
.stehung im 'y^V/v^en doutschen Sprachgebiete vorwiegend in den
Flusslhälern belinden, also dem Laufe der Mosol, Saar und
Nied tolgen. Um den I^iuf der Mosel .^siiid sif> in ijetnichllicher

Anzahl bis zu deren Mundung in den Rhein gelagert und be-

gleiten dann diemi in der ganzen Länge seines Laufes.

Ohne Zweifel sind alle diese Ortsnamen Beweise dafür,

dass zur Zeit des Kinziehens der Germanen in diesen Gegenden
Kelto-Romanen vorhanden waren un<l ansässi}]: blieben. Denn
nur (lurr.li sie konnten den Geiinnnen die alten Namen üljer-

liefert werden. Es ist vvotil denkbar, dass die Namen von so

bedeutenden Ortschaften wie etwa Köln und Trier aucii nach
der j;ermanischen Einwanderung hätten bestehen bleiben und
in die Sprache der Germanen übergehen können, auch ohne
dass an den belreflenden Orten noch Kelten ansässig geblieben
wären : Diese Namen waren eben deji Germanen schon be-
kannt, als sie noch auf dem rechten Rbeinuler sassen. Um
ihnen Ein^^•ln^^ in die germanische Spiaciie zu verschatfen,

dazu beduifte es nach der Völkerwanderung keiner ansässigen

kelto-romanischen Bevölkerui^ mehr^ denn diese Namen waren
sicher schon vorher Eigentum der deutschen Sprache geworden.

t Metser B€s.-ArcMT, H. 11671.

s Döring, a. a. 0. Karta C 8» 69.

s Strassbarger Stadien I, no* 170.

^ Ebandort, no. 264.
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Anders jedocli lUe Namen kleinerer Siedelungen, wie z. B.

Sinteriacum, ludicium, Senziche, Budeliacum, Rotiia, die ver-

srhie<?t^nen Machera oder Maceria, ans denen spater im Mnnde
• ler Deutschen Machern wurde. Diese, weil den rTprmfmeii vor

ihrer Kinwandernng- keinesfalls bekannt, konnten ihnen nur
durch eine belrächtliclie Menjj^e ansässiger Keltt>-Honianen über-

tnitteU werden.
Und dazu, dass ihr Ueberg^ng in die Sprache der Deutschen

ei /willigen wurde, war es notwendig-, dass zur Zeit der

deutschen Einwanderung wenif^stens an den betreffenden

Orten sel}»e!- <?r«s Kelto-Romanentum iukIi fest jrewurzelt war.
.ff iiielii eine Einwanderung den (Iharaktei- einei" Massen-

bewegung h iigt; in je grösserer Zahl sich ein Volk aul lrenulem

Boden niederlasse mit um so grösserem Selbstbewusstsein tritt

es auf, um so mehr kehrt es seine nationale Eigenart hervor,

und um so geringere Einwirkung gestattet es einer auch noch
iio alten am Orte bestehenden nationalen Tradition auf sich

selber. Eine ;(erin^e Einwandernnp; wird siel) ülteiail in kurzer

Zeit dem liestehenden Brauche tn^en : wenn sie auch ihre

eigenen selbständigen Siedelungen mit eigenen Namen be-

zeichnen wird, so wird sie doch die Namen der schon be-

istehenden, auch wenn sie sich über dieselben ausbreitet, meist
von der einheimischen Bevölkerung entlehnen. Eine Massenein-
wanderung dag^en wird sieh nicht damit begnügen, ihren

»•ij^enen Siedelnngen neue, eigene Namen beizulegen, sie wird

ihre nainLMigt'i)e! isehe Thäligkeit stifort auf die Siedelungen der

eingebt»renen Bevölkerung ausdehnen.
Das geschah auch in zahlreichen Fällen auf deutsch-

lothringischem Boden. Es sind hiermit nicht die Wamdetungen
gemeint, welche aus -iacum -ich entstehen Hessen, wie z. B.

aus Sinteriacum Soetricli, ebenso Destrich, Senzich, Kempuricli,
jetzt Kem|)li( Ii, Wiltlich in der Bheinprovinz ; auch nicht dass

das deutsrlie -eben auf keltischem Ursprung beruht, wie Bol-

chen =: Bollei, Telerclien == Titriche, Tännchen = Tanitius;

auch nicht dass aus Kuscheium Röttgen (Roussy), aus Camphania
Gantphen, aus Rossella Rossein, aus Carasco Kersch in der
Rheinprovinz wurde ; einen entsprechenden Ursprung haben
die verschiedenen Kirsch in Deutsch-Lothringen. In allen diesen

l'^älK ii kann der Kundige schon ans den deulsr bcn Formen
seliliessen, dass sie auf kelto-roinanisclH'n Urspiung zurück-
gehen. Es handelt sich in ihnen nicht um Verdrängung keltCH

romanischer Narnen, sondern um Erhaltung solcher, wenn auch
in einer der deutschen Sprache angepassten Form.

^
Dagegen findet sich .in Deutsch- Lothringen eine nicht

geringe Anzahl von Ortsnamen, die vollkommen deutsch er-

scheinen und auf -ingen odei- -dorf ansfrehen, aber an die Stelle

einst gebräuchlicher kelto-romanischer Namen getreten sind und

. kj .i^od by Google



dieselben völlig verdränj^t luiben. So hiess Lörchingen früher

Launrigii, Piesdorf an der Saar PoHionellnm, Hnrnbacli Disciacn,

Dehlingeii Diluquifiaga, Geblin^en an der Albe Gcbolciajrnp,

' Milzingen Milrei, I.fittinL^en Lutiacum, Bidlingen Budeliacurn,

Ritzingen Ricciacum, iiunlingen Uumeliacum. Wer wollte Jieute

diesen deutschen Namen ansehen, dass sie die Nachfolger kelto-

romanischer, zum Teil auch deren Umbildungen sind-, wenn
es nicht aus den Urkunden hervorginge?

Diese Verwaiidelung kflto-romanisiher Orlsimmen in deuts^che
" vollzieht sieb iirDssenteiis schon in sehr Irühcr Zeit, /um Teil

vor unseren Augen, und es ist keineswegs ausgesclilossen, dass

noch so inanclier andere erst in späterer Zeil genannte Orts-

name Lothringens von scheinbar urdeutschem Aussehen in

älmlicher Weise auf keltischen Ursprung zurückgeht. Diese
sehr nahe liegende Möglichkeit dürfte es vielleicht rechtfertigen,

wenn man das numerische Verhältnis zwischen Germanen und
Kelto-Romanen im jetzt deutschen Sprachgebiete für die Zeit

nach der Völkerwanderung noch etwas mehr zu Gunsten der
Kello-Romanen ai^setzen würde, als es allein nach Massgahe
der auf uns üherkommenen kelto-roroaniscben Ortsnamen ge-
schehen sollte..

Wenn sich nun in früherer Zeit bei manchen Orten des

jetzigen deutschen Sprachgebietes deutsche und kelto-romanische

Benennungen gegen fi herstehen, so ist es als sicher anzunehmen,
dass sich die deutsche Bevölkerung auch durchaus des deutschen

Namens bediente. Bestand also der keltische noch neben dem
deutschen fort, so musste noch eine keltische Bevölkerung —
ivir wollen hier unentschieden lassen, ob noch kelto^romanisch

redend, oder nur kelto-romaniscfaer Ahkunll aber sprachlich

germanisiert — vorhanden sein, welcher er sein Fortbestehen
verdankte. Wenn es z. B. im Jahre 713 heisst «cHaganbah que
nuncujialur Disciacu». J so zeigt sich, dass die Deutschen füi-

diesen Urt einen besonderen Namen hatten. Der ursprüngliche

kelto-romanische bestand aber noch und zwar nicht nur in der
Erinnerung' ^ dann würde es wie nicht selten m Urkunden
gelautet tiMl)en: que antea vocabatur Disciacu — sondern im
Gebrauch. Daraus dass dieser kelto-romanische Name mitgeteilt

wird, und liesonders ans der allj^emeinen Form, in welcher
dieses geschieht, könnte es sogar scheinen, als ob er zu jener

Zeit noch der frebräuchlichere gewesen wäre. Nun iiatten di*^

Deutschen ihren eigenen Namen ; es kann also nur eine an-
sässige kelto-romanischie Bevölkerung gewesen sein, welche den
alten Namen im Gebrauch erhielt. In dieser Beziehung sind

die deutschen Nebenformen kelto-romaniscjier Ortsnamen^ die

^ Sirassbargei' Studien I, no. 20.
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mit den Formen der - Letzteren gar keine Aehnliolikeit haben»
für uns . von besonderer Wichtigkeit : Wo ein kelto-romamscher
Ortsname sich in wenig- veränderter Form bis auf unsere Tage
erhaltnn luit (z. B. Neumagen, Remagen, Soetrich), und auch
wo ein ursprünglich kelto-rnmanischer Name durch Anhrniputi^^

eines deutschen Ortsnamenhildungswortes; zwar einen tieut^c iien

Stempel erhalten hat, aber im ersten üliede der germanisierlen

Form noch fortlebt ^z. B.- Ricciacum = Ritzingen, Lütiacum
= Lfittingen u. s. w.), da haben ohne Zweifel die Deutschen
an der Erhaltung dieser keltischen Sprachelemente mitgewirkt.

Und hier ist es kaum möglich, den Zeitpunkt festzustellen, bis
zu welchem die Kelto-Romanen den Namen erhalten haben,
und von weh liem an die Deutschen denselben allein forf-

fühi ten.i Wo dagegen schon in früher Zeit neben einem kello-

romanischen Ortsnamen ein deutscher von vollkommen ver-

schiedener Gestalt* bestand, da kann in derThat die Erhaltung

des Ersteren nur einem noch lebenden Kello-Romanentum zu-

geschrieben werden. Und mit seinem Verschwinden fallt wahr-
scheinlich auch das Verklingen der kelto-fomanis?chen Sprache
am betreffenden Orte zusammen. Solche bYille sind also iiu die

zeitliche Feststellung des Wechsels der Nationalität an einem
Orte von ganz besonderer Wichtigkeit. '

'

Sollten diese Ausführungen nicht genügen, um ein Weiter-
leben des Keltentums nach der Völkerwanderung fm faeUtigefn

deutschen Sprachgebiete wahrscheinlich zu machen, s so sei

darauf hingewiesen, dass dessen Da.sein ausserdem noch be-

kundet wird durch die Entstehung,'- romanischer Nehenhenen-
iiungen der Weilergattuag für deutschnamige Ortschaften, die,

wie oben ausgeführt, durch die Wirksamkeit der lateinischen

Urkundensprache keine genugende Erklärung finden kann. —
Aber nicht nur durch SchalTung solcher romanischer Nebenbe-
nennungen für deutsche Ortschaften hat das Kelto-Romanentum
nnrh der Völkerwanderung .sein Dasein im jetzigen deutscheu
Sprachgebiete hekimdet ; es hatte noch die Kraft, selbständige

Namen, ebenfalls der Woiierkla.sse angehörig, hervorzubnngen,
die auch in der Sprache der Deutschen Bürgerrecht erlangten

,

und sich in derselben zum grossen Teile bis auf den heutigen'

Tag in wenig veränderter G^tall 'erhalten haben.
Dabei ist bemerkenswert, dass die.se selbständigenj in der

Zeit nach der Völkerwanderung entstandenen Namenhildunjren

der Kelto-Romanen; ebenso wie die von ihnen ausgehenden

1 Vgl. uateu^ nächstes Kapitel Mehring.

* Belege, welche über ein Fortbesteheu des Kelto-Romauentuaiö
im jetzigen deutschen Sprachgebiete keinen Zweifel gestatten, werden
im nAehsten Kapitel folgen.
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Nebenbezeichnungen sonst deutsch benannter Ortschaften^ sich
vorwiegend in G^enden finden, in denen auch kelto-romanische

Ortsnamen vorgernianischer Entstehung häufiger vorkommen, und
so deren nationale Beweiskraft stützen So linden sich östlich der
Saar im westvogesisehen Elsass umgeben von Poitionellani

(Piesdorf), Disciacu (Hambach), DiluquiGaga (Dehlingen) : Re-
muneuilare (heute Rimsdorf), zuerst erwälmt i. J. 713 ^ und
Macuneuilare (Mackweiler) 715.* An dem durch kelto-romanische
Ortsnamen, wie Alba (Saaralben), Gebolciagus (Geblingen), Ta-
nitius (Tännchen), ausgezeichneten Laufe der Albe befindet sich
Audonpinllnre (Audweiler), genannt i. J. 7003; und in gerin urer

Kntternun<^ Johamieuillare (Johannsrohrbach) genannt i, J. 61^1M.

Zwischen Hossella (Klein-Rosseln) und dem heute nicht mehr vor-

handenen Walo wird i. J. 745 Erraenbertouilare (Emersweiler i. d.

Rheinprovinz an der lothr. Grenze) genannt.^ Das 896 ge-
nannte Barunvilla ^ (Baron%veiIer), befindet sich zwischen
Destrich und Marthil ; das 1128 genannte Octonville, 1333
Ottendorf autrement Othonville 3 zwischen Tittriche (Teterchen)

und Bollei (Bolchen) u. s. w. Für das Elsass und Rheinprovina
ist die ^rleiche Erscheinung schon oben festgestellt worden.

Ebenso wie nach der Völkerwanderung das Gebiet dies-

seits der Linie Rocheringas-Nithingas noch nicht rein deutsches
Sprachgebiet war, sass auch jenseits derselben das Kelto-Ro-
manentum nicht in vollkommener Reinheit und ohne germa-
nisctie Bcinnscliiinp-, Alx^r diese germanische Boimisclumg war
hier eine weit gerinfjere, als in dem entstehenden deutschen
Sprachgei)iete die kello-romanische. Dagegen breitete sie

sich über ein weit ausgedehnteres Gebiet aus als die kel-

tische. Die Bestandteile des deutschen Volkes, welche sich

über ganz Gallien ausgebreitet hatten — es sei auf die oben
angeführten deutschen Ortsnamen in Limousin und im Lyon-
nais hingewiesen — konnten schon wporpn der grossen Aus-
dehnung dieses Gebiotes nur in :il inartiger Zersplitterung

auftreten ; während die kello-romani.st he Beimischung, welche
bei tler Bildung des westlichen Teiles des deutschen Sprachge-
bietes assimiliert wurde« neben dem linken Rheinufer auf
wenig ausgedehnte Teile des rechten beschränkt, hier seit, lan-

ger Zeit ansässig war und daher den Deuts<^en in weit ge-

1 Strassburger Studien I, no. 28.

- Ebendort, no. 33.

^ Ebendort, no. 10.

* Ebendort, no. 4 a. 7.

^ Ebendort, no. 30.
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schlüsseneren, dichteren Massen gegenüberstehen koimle, als

die wenigen Germanen, welche sich öber das ganze weite'

Gallien zerstreuten» den dort einheimischen Kelto-Romanen
gegenüber.

Sichere Beweise g^prmani^cher Ansässig^keit in beaclifens-

werter numerischer Stärke hal>en wir eben nur in den deutschen
Ortsnamen ; und solclie sind jeiis-eits der Linie Rocheringas-

Nithingas bei Zuhuilenahme des gesamten Urkundenmaterials-

nur in sehr geringer Zahl und in ganz zerstreuter Lage aus-
findig SU machen. Wenn wir hier von denjenigen deutschen
Ortsnamen abseilen, die in ganz geringer Entfernung jenseits

jener Linie auftreten und ^^ewissermassen als Vorposten de»
Gebietes d<»r zusammenhangenden deutschen Siedehmg-en be-

trachtet werden können — das sind Amelanpfe nördlich Metz,

genannt 1404, » vielleicht auch das benachbarte Semecoui t ;
*

ausserdem Gross- und Kleinbessingen (Besangia und Bisanga),

genannt 960 und 099 s
; die deutsche Form Blankinberg für

Blamont ist aller Wahrsctieinlichkeit nach lediglich eine Ueber*
Setzung des HUtochtlionen und an Ort und Stelle stets aus-

schliesslich gebrauchten romanisclieu Namens — so bleiben als

germanische Siedelungen in Welsch-Lot bringen nur noch zu
erwähnen Marbach an der Mosel, genannt 895 in der Form
Merbechia, ^ Halbach an der Plaine hei Vexaincourt, Hurbache
östlich Etival und R^langes bei Buligneville im äussersten Süd-
westen Welscb-Lothringens, Vielleicht gelit aucli noch Etain bei
Verdun auf deutschen Ursprung zurück. Wenigstens wird es im
Jahre 706 erwähnt ;ds ((vüli ffurif vcxatur Stain]f>. ^ Al)er

dieser deutschen Bezeichnung steht die lateinische Stagnuni

gegenüber, und vielleicht ist erstere lediglich eine Koi ruptiou

aus letzterer* Ein Ort germanischen Namens, dessen topogra-

phische Feststellung mir nicht gelungen ist, ist dann noch
Rohenges, genannt 1060 und 1127« in Gemeinschaft mit

l BonteiUer.

* Weim Bouteiller Recht hat, indem er den Namen Sesmeringas,
allerdings mit Fragezeichen versehen, mit S6m4court identifiziert.

Bfi dem Zusammenhang, in welchem dieser Ort i. J. 848 genannt
wird: «in pago Moslinse, . . in fiue Argesyngas, Sismerengas etc »

(Carl. Gorz. uo. öl) würde ich es Torziehen, die beiden Namen aU
Erzingen und Schzemingen an der Fentsch, südwestlich Diedenhofeik
zu deuten.

3 Lepage.

* Oesta eps. TaQ.

' Beyer, M.U.B., p. d no. 7«.

0 Cart Gorz. no« 134 u. 149.
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Apremoiit und vielleicht in der Naclibarschaft dieses Ui tes zn
suchen.

Die germanische Bevölkerimg Galliens oder speziell Welsch-
Lothringens war nun sicherlich nicht auf die Ortschaften ger-
manischen Namens beschränkt. Daran wird jedoch mVhf zu
2\veiteln sein, dass äie in solchen ("»i tschatteji bedeiiteiui iher-

wog", wogegen die sonst etwa vorliandenen deutst heu Voiks-

«elemente nur in zumeist kleinen Minderheiten über das Land
zerstreut waren und es als solche nicht vermochten, ihre Na-
tiöpälitat kufrecht zu erhalten, und nicht einmal in einer selb-

ständigen Ortsnahiengebung die Spuren ihres Daseins in eine
«pätpre Zeit Ii inüberzii retten. Dicso ntomisierteh deutschen
Voikselemente ktoiiien bei der Beurteilung der nationalen

Verbiillnisse Welsclilothringens nur ein ganz geringes Mass von
Beachtung beansprucheu.

Alles in iaillem tst mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen,'
•dass es jenseits der Liiiie Bocheringas-Nithingas ein eigentliches

nationales Mischgebiet nicht gab. Der kleine Bruch teil, welchen
dip Germanen nach der Völkerwanderung:^ in der Einwohner-
schaft dieses Landes bildeten, kann es nicht vpr-fihi(le?ii. dass
diese Ge^^enden uns in Bezug auf ihie Bevnlki run- als durcli-

aus keltü-romanisch erscheinen müssen mit emem erdrückenden
Uebeigewicfat ' einer kleinen Minderheit von Datschen gegen-
über, die es hier und da '

:^u- selbständigen Siedelungen gebracht
hatte, die aber bei Beurteilung des allgemeinen nationalen

Charakters des Landes als eine verschwindende Minderheit
nicht ins Gewicht fallen kann.

AVenn es überhaupt in Lothringen nach der Völker-

wanderung ein nationales Misr:hgebiet gab, d. h. ein Gebiet, in

•dem die eingeborene kelto-h>manische Bevölkerung den ein-

gewanderten Deutschen annähernd' die Wage hi^lt, so kann
<iaS!^elbe nicht jenseits^ sondern nur diesseits der Linie Röche-
ringas-Nithingas gelegen haben. Und in der That raachen die
zahlreichen Ortsnamen kclto-romanischer Herkunft, welche sich
im Moseltliale befinden, dies sehr wahrsctiei.niich.

V. Die Entstehung des deutschen Sprachgel}ietes.

Bei der Entsh^hinig des deutsclien Spracligeljietes sind

zwei Vorgänge gesondert zu betrachten: 1. die Germanisierung
der im Innern des entstehenden deutschen Sprachgebietes vor-
handenen Kelto-Homanen, 2. Die Herausbildung einer scharfen

Orenzlinie zwischen den Ausbreitungsgebieten der deutschen
und franzßsischen Sprache.
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VVeuu auch ein einzelner Ortsname keinen Schluss auf

die Nationalität der Bewohner des von ihm bezeichneten Ortes^

erlaubt ; wenn auch z. B. die romanisierende Entstellung eines

deutschen Namens auf -ingen in -i«n«^e keineswegs beweist,
(lass der Ort seit dem Eintreten dieser Corruption aufhörte,
von einer rtpufs( )t redenden H^-nölkerung: bewohn! zu sein

:

wenn so also einzeltir Ortsnamen jmr beweisend sind für die

Nationalität der Bevoikerun«? zur Zeit ilirer Entstehung — so

ist es doch vielleicht möglich, aus einer ungefähr gleichzeitig

eintretenden Veränderung von Ortsnamen nach derselben Rich-
tung hin ScIüGsse zu begründen auf eine damit in Zusammen-
hang stehende Wandelung der Nationalität namentlich auch hin-
sichtlich der Zeit, in welcher dieselbe eintrat.

Denn dass die im jetzi^^en linksrhei]iischen deutschen
Spraciigebiete nach der Völkerwanderung" voihandenen kelto-

romanischen Bevölkerungselement vuliiy ^jei inamsiert worden
sind, ist eine genugsam feststehende Thatsache. Für uns kann
es sich daher nur um die Beantwortung der Frage handeln^
wa n n diese Germanisierun^ durchgeführt wurde.

Wenn wir hier jetzt näher auf die Wandelunjjen dei' Orts-
namen innerhalb des jetzig^en deutsrheti S[)rachf]^ehietes des

linken Rhefhufers eingehen, so können wir zunächst verweisen

auf die Veränderungen der Formen der Ortsnamen auf
-villare, für die schon oben eine genügende Anzahl von Bei-
spielen beigebracht worden ist. Die dort gegebenen Zusammen-
stellungen lassen erkennen, dass Ijei den Weilernamen auf

«leutschem Gebiete seit ihrer EntstehunfT oder vielmehr ersten

Nennung am Ende des 7. Jahrliimderts durch das 8. Jahrhundert
hindurch die romanische Form alleinlierrschend war, und dass erst

etwa um die Mitte des 9. Jahrhunderts die germanisierten Formen
mit dem deutschen Genitiv -es des im ersten Gliede stehen-

den Personennamens anfangen, den noch immer durchaus vor-

herrschenden romanischen bezw. latinisierten Formen gegenüber
sich einzubürgern. — Im (Jnterelsass dagegen treten die ersten

germanisierten Weilerformen weit früher, schon um die Mitte

des 8. Jahrhunderts vereinzelt auf. üeherhaupt hemt liier

weit früher die Alleinherrschaft der deutscheu Sprache durch-

gesetzt worden zu sein als im Moselgebiet. Mit welcher Ent-
schiedenheit die im Elsass eingewanderten Alemannen ihr

Deuischtuni zur Geltung brachten, gewinnt auch durch die

Thatsache eine eigenartige Beleuchtung, dass Strassburg der
ein/itre unter den bedeutenderen Plätzen am ganzen Laufe de?

Ikhenis ist, der seinen alten Namen gegen einen deutschen
vertauschte. •

Von nicht geringer Wichtigkeit für die Feststellung der
Zeit, in welchef die deutsche Sprache in ihrem linksrheini-

schen Ausbreitungsgebiete die Alleinherrschaft als Volkssprache
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«Wandte, ist das V^erscbwinden alter kelto-i oiuanischer Naineu

von alesem Boden. Im Jahre 699 wird Lörchingen angefCihrt

als Launarigo und Lanrigu, 712 Geblingen (Kt. Saaralben)

als Geboiciagus, 713 Hambach (Kt. Druiingen, Elsass) als

Disciacu noben Haganbab, gleicbzeitig: Berg (Kt. Drulin^jen)

als Monti — hier könnte es sich auch um die üebersetzuiig

eines l>estehenden deutschen Namens bandeln — 718 Picsdorf

an der Saar als Portioneilam, 737 Dehlingen (Kt. Saaiianon)

als Gilbociaga marca. Im letzten Falle könnte eine adjektivische

Bildung vorliegen, die allerdings von einer Ali: wäre, wie sie

auf deutscliem Boden sonst kaum vorkommen dürfte.

Jedenfalls ahrr stoht fest, dass am Ende des 7. Jahrhun-
derts bis zum Begnuie des zweiten Dritte 1- des 8. Jahrhunderts

hier in der oberen Saargegend kelto-romanische Namen noch

in Ortschaften herrschend waren» die hmie sämtlich deiitsdie

Namensformen haben. Nur in dem einzigen Falle hei Hambach
2eigt sieh schon 713 neben dem ursprünglichen kelto*romaiii-

6chen Namen ei deutscher.

Bei zwoirii ()ieser Ortschaften zeigen uns die weissenburger
Urkunden «leullicli den üehergang- ihrer kelto-romanischen

Bezeichnungen in deutsche: Bei Hambach findet sich nur noch

im Jahre 713 zweimal der keltische Name zugleich mit dem
deutschen erwähnt c Haganhah que nuncupatur Disciacu » uod
«Gbaganl n qui vocatur Ditiagusx». ^ In späteren Nennungen
kommt der keltische Name nicht mehr vor; .so lif issi es 718

<'("haganbach» und «Haganhaehs, 7i9 (Mn marca Haganbarhp«,
tindhch 788 «Aganbach», ^ olme dass jemals der alte keltische

Name hinzugefügt worden wäre. — Berg heist im Jahre 713

cuiUa que vocatur Monti 716 tin Monte qui dicitur Berg»,

718 «ad Mont que dicitur Pergus», — also umgekehrt wie

Hagenbach bei seiner ersten Nennung 713, so dass hier dem
Wortlaute der Urkunde nach, der deutsche Name als der allge-

meiner gebräuchliche erscheint — 1^1 «Monti», 771 ((Berere-

^as», 788 «Berg», s Von Hilbesbeim heisst es noch im Jalire

768 «infra fine Hilbodiaga». * Eine zeitlich nahe stehende

Nennung des deutschen Namens Hilboldinga habe ich nicht er-

mitteln k&nnen.
Leider kommt die Wandlung der fibrigen genannten ketto-

romanischen Ortsnamen in deutsche Formen in 4&n weissen-

t Straasburger Stadien I, no, 20, 26.

* Ehendort, no. 86, 39, 72, 184.

3 Ebendort. no. 23, 34, 37^ 59, 105, 184 und Zeoss, Trad. Wiz.,

p. 186, 214.

* Straasburger Studien I, no. 95.
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burprer Uikuiidea nicht zum Ausdruck, und in den lopujjMapUi-

acheii Nachschlagebüchern sowie in den mir zu Gebote stehen-

den Urkunden habe ich nur so späte Nennungen dieser Orte
gefunden, dass eine Nutzh^irmachung derselben für unsero

Zwecke ausgeschlossen ist. Aber dafür ist bei Hambach und
Berg der ganze Gang der Entwickelung mit so zahlreichen Bei-

spielen belegt, wie man sie nur wünschen kann. UnrI man
wird kaum mit der Annahme fehl gehen, dass die Germani.sie-

rung der Namen bei den übrigen meist .sehr nahe gelegenen

Ortschaften wenigstens annähernd um dieselbe Zeit stattgefun-

den hat. Wenn wir für sie um jene Zeit noch keine deutschen

Namensformen erwähnt fanden, so deutet dies darauf hin, dass

der Proze^^ der Umnpnnung altkelto-romanischer Namen im
oberen Saargebiete bei Hamharh und Berg .seinen Anfang nahm.
Etwa gegen Ende des 8. Jahrhunderts dürfte er hier wohl zum
Abschluss gekommen sein.

Fragt man nun, welche Bedeutung dies Schwinden der
kelto-romanischen Ortsnamen für die Beurteilung der nationalen

BesitzVerhältnisse hat, .sozei;^t sich, dass ein ganz sicherer Schluss
auf Grund eines solchen Materials nicht möglich ist. Denn
einerseits ist es eine altbekannte Thaisaclie, die einer Erhärtung
durch Beispiele nicht bedarf, dass in der Hegel Irotz vollzogener

Veränderung der Nationalität eines Ortes dessen Naine bestehen
bleibt. Es ist also sehr wohl möglich, dass schon vor dem

. Verschwinden der genannten kelto-romanischen Ortsnamen die

. Germanisier imjr der Bevölkerung vollendet war. Andrerseits ist

aber auch die Möglichkeif zu herficksichtigen, dass für Orte
wie die genannten, die kelto-romanische Sprachinsehi inniilten

deutscher Siedeluugeii darste[jten. in der überwiegenden um-
wohnenden deutschen Bevölkerung sich selbständige deutsche
Bezeichnungen bilden konnten, die eben wegen des Ueber-
wiegens der deutschen Bevölkerung auch in der urkundlichen

H Ueberlieferung vorherrscbon. Und ans diesem Grunde könnte
ein solcher Narne in der urkundhchen Uel>erlieferung als

verschwunden eischeinen zu einer Zeit, wo er am Ortf

selber noch in Gebrauch, wo dort noch die romanische
Sprache am Leben war. In diesem Falle würde also dem
Verachwinden der kelto-romanischen Ortsnamen aus den Be-
urkundungen kein solches aus dem mündlichem Gebrauche am
Orte selber entsprechen. Der Wandel der Nationalität würde
dann also erst dem scheinbaren Veischwinden der Namen, wie
es die Urkunden /^ij^en, Tiar]i<»f^roI;2t sein.

Bei allnr lUKksicht, ^velche man auf dieee i)euien Möglich-
keiten nehmen muss, ist es doch sehr wahrscheinlich, dass in

solchen fallen, wo wirklich die Verdrängung eines alten keUo>
romanischen Ortsnamens durch einen deutschen in der Beur-
kundung stattfand, und zwar durch einen deutschen, dessen

. kj .i^od by Google
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Form nicht lediglich eine Kurruplion des ui*}>prüuglichen Ivelto-

romanischen ist, — diese Verdrängung; auch im Zusammenhang
mit dem Wandel der Nationalität stand, und zeitlich nicht
allzu weit von demselben entfernt war ; ob vor oder nach ihm,
darüber könnrn wir nach dem Gesagten kein Urteil tallen.

Aber wenn der kelto-romanisclie Name noch genannt wird zu

einer Zeit, in der die nationale Mischung der Bevölkerung
nes Landes schon seit lauge bestanden hatte, so kann seine

Verdrängung durch einoi nicht aus seiner Umbildung hervor-

gegangenen Namen der germanischen Einwanderer nur die

Folge einer erheblichen Schwächung, vielleicht auch des völ-

ligen Untergangs der Nationalität gewesen sein, welcher er seine

Entstehung verdanke. Hätte die."=e sich den Einwanderern gegen-
über in der allen Stärke erhalten, so niüsste bei der unge-
störten urkundlichen Leberlieierung, wie sie in den traditiones

• Wizeburgenses noch für zahlreiche Jahrzehnte nach der letzt-

maligen Nennung von Disciacu vorliegt, sich auch dieser

Name hehauptet haben. — Gerade deswegen ist die Ersetzung
alter kelto-romaniscber Orstnamen durch deutsche von völlig

vpränderter Gestalt für unsere Zwecke wichtig, weil sich

daraus vorzügliche Anhaltspunkte für die chronologische Fest-

stellung des nationalen Wandels ergeben. Denn in solchen

Fällen kann man bei ungestörter Ueberliefenmg genau und
scharf die Grenzlinie ziehen, bis zu welcher der alte Name im
Gebrauche war, und von welcher an der neue eintrat, während
da, wo keltische Namen von der deutschen Bevölkerung beibe-

halten wurden, dieselben zwar dem Charnktfr der deutschen

Sprache lautlich angeglichen wurden, jedoch zumeist nur eine

so geringfügige und sich ganz «;dlmählich durchsetzende lor-

melle Veränderung erfuhren, dass sich ein scharfer Einschnitt

hier unmöglich machen lässt. —
Es ist nicht anzunehmen, dass nnrnittelbar nach der

ersten deutschen Besiedelung Lothringens im Bereiche der deut-
^

sehen Niederlassungen belindlichen Ke!fo-Romanen, die den
Gernianen vielleicht damals noch an Zahl ebenbürtig waren,
aber <lauu durch die Vermehrung letzterer an Ort und Stelle,

vielleicht auch durch nachrückenden Zuschub, ianuei mehr zur

Minderheit herabgedrückt wurden, überall auf dem Unken
Rheinufer zu derselben Zeit ihrer Nationalität verlustig ge-

gangen seien. Schon oben wurde darauf hingewiesen, dass im
Unlerelsass die nationale und sprachliche Einheit wahrschein-
lich erliehlich früher hergestellt wurde als im Moselgebiet. —
Jetlenfalls gab es vereinzelte von deutschem Gebiete um-
schlossene kelto-romanische Siedelungen, aber auch grössere

Komplexe solcher, kelto-romanische Sprachinseln von geringerer

o<ler grösserer Ausdehnung. Und es leuchtet ein, dass das

Keltentum in ersteren eine geringere Widerstandsfähigkeit
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haben miissfe als in letzteren. Die G»?rnianisierung ihrer ver-

schiedenen Sprachinseln wurde daher nicht in einer und der-
selben Zeit vollendet.

So heisst es noch im Jahre 994 von Saarburg in der

Klieiiipiovinz «in comitatu Be'densi monticulum, qui antea vo-

cabatur Churbelnn, nunc antem Sarbürcb». i Also mehr als

zwei Jahrhunderte später, als wir für die soeben genannten Orte

im oberen Saargebiet die letzten Nennungen der erwähnten
kelto-romani5chen Ortsnamen feslsteHwi konnten, ist hier der

ursprüngliche kelto-romanisclje Name zwar nicht mehr im Ge-
brauch, aber man erinnerte sich seiner nucii.

Einen weiteten Beilrag zu dieser Frage geben die Flur-

namen, die leider aus so früher Zeit nur in geringem Um-
fange erhalten sind. Oben zeigte sich, dass in Mersch, also einem
Orte kello-romanischen Namens, im Jahre 960 die deutschen

Flurnamen die lierrscheriden sind, derart dass zu jener Zeit

an eine den Ort bewohnende romanisch redende Bevölkerung

gar nicht mehr zu denken ist. Ebenso hat Ahrweiler in der

fiheinprovinz im Jahre 893 duichaus deutliche Flurnamen,

wie cUuillolfesdal, Galenberbc, Adenbabo. > Dagegen zeigt, wie

ebenfalls schon erwähnt, Barweiler bei Aremberg im Kreise

Adenau der Rheinprovinz im Jahre 934 neben deutschen Flur-

namen noch Reste kelto- romanischer, die jedoch zu Her An-
nahme eiops Trebens der romanischen Sprache am Orte zu der

^^enanuten Zeit nicht mehr berechtigten. Au diesen Orten war
zur Zeit der hier angeführten Nennungen die romanische

Sprache ohne Zweifel bereits verklungen.

Anders vielleicht in Villere im Kreise Wittlich, wo im
Jahre 952 unter vier genannten Flurnamen sich kein einziger

deutscher befindet.* Noch ergiebiger ist eine Urkunde von
801-884 über Kersch und Mehring bei Trier, welrhp hier «in

Villa que nuncupatur Merningo^ vel Carasco» Fluiiianien ans-

schliesslich kelto-ronia in scher Bildung au-fzäliit, nämlich «in loco

<(ui dicitur Abbate Plantate vel Pradella, Grau, Lusiago-,

1 Beyer, H.Ü.B. I, p. 278 no. 220.

8 Ebendort, p. 179.

s Tgl. oben p. 57.

* Beyer, llü.6. I, p. 102. Heining, in der Kegel genannt Her*^

nichnm oder Merniche, ist ein ursprünglich keltiscdier Name, der
wie Mulcey über Milzi lia zn Milzingen, ü)>er Merniche zttr deutschen
Form Memingo, Mokrmg umgewaiuieU ist. Das Vorkommen aus-
schliesslich kelto-romaBischeT Flnntamen in seinem Bereiche der
genannten Zeit ist ein Beleg daf&r, dass an Orten, für welche bereit»

deutsche Namen in Gebrauch waren, die romanische Sprache doch,
noch die herrschende sein konnte.

6
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Lei coro, Fuiilaneto, Fossato, Tradone, Aboliiio, Suiuco, Subtus
Plantaria, Nouello Plantato». — Bei VUlere ist zu beklagen,
dass die Zahl der genannten Flurnamen keine grössere ist,

Mödlich, dass wenn ihrer noch mehr aogefQhrt worden wären,
vielleicht der Eine oder der Andere von ihnen (1er deul:^ch(^u

Sprache angehört haben wurde. Tmineiliin ist die Thatsache,
dass unter vier «,'enannlen Fluniainen sich kein einziger deut-
scliei beliiidet, sehi bemerkenswert und macht es mindestens
sehr wahrscheinlich, dass zu jener Zeit am genanntmi Orte die

romanische Sprache noch in Uebung war. — In Bezug auf
Mehring und Kersch kann jedoch gar kein '/weife! anfkommen.
Wäre dort zu der Zeit, aus welcher die ürkunde stammt, die
(lrMt<('lie Sprarhe bereits luMTSchend gewesen, so müsste man
uiiltednij^l erwarten^ niclit das8 siuntliche Flurnaaien, wohl aber
dass unter einer so beJräcbtliciieu Anzaiil wenigstens ein Teil

dieser angehörte. Die am Orte herrschende deutsche Sprache
brauchte zwar nicht sofort samtliche bestehenden kelto-roma-
nischen Flurnamen verschwinden zu lassen, mindestens musstt-

sie aber den vorgefundenen Flurljezeichnungen selbsfgeschal-

fene hinzufügen, die mit der Zeit die kelto-romanischen bis
auf unhodeutende Üeste verdrängt haben würden.

in dei' That muss mau aniiehmeu, dass noch im aus-
t^enden 9. Jahrhundert und, wie Villere zek^t, wohl noch
tief in das 10. Jahrhundert hinein hier in der Umgebung von
Trier, die ja überhaupt durch eine jfrosse Fülle kelto-roma-
nischer Ortsnamen ausgezeichnet ist, die romanische Sprache
geredet wurde. Aller Wahrscheinlichkeil nach handelt es sich

hier um diejenige Spiacbinsel <lei im jetzigen dentscheu
Sprachgebiete zurückgebliebenen Kelto-Uomanen, die ihre Na-
fionalillt am längsten zu wahren wusste, und deren Germani-
sierung daher am spätesten durchgesetzt ¥rurde. Nach ihrer

wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des 10. Jalirhunderts voll-

zog^enen A.ssimilation wiitl man wohl das mittelalteiüche deutsche
Sjuachgebief df- linken Rheinufers als don Wohnsitz einer
sprachlich einheitlichen Bevölkernn-^- betracidcn können. —

Wann die entsprecl »enden Vorgänge aui lumanischem Ge-
biete stattgefunden haben, d. h. wann die dort in weit ge-
ringerem Masse vorhandenen germanischen Elemente dem Bo-
manentume assimiliert wurden, darüber lassen sich genauere
Angaben nur in sehr beschränktem Masse machen. Was Klein-
Hessiniren anbetrifTl. so glaube ich durch die an anderem Orte
gegebene Zusamiuenstellung i des mir zugänglichen Materials

nachgewiesen zu haben^ dass hier um tiie Wende des 15. zum

1 Lothi. Jahrbach 1890, p. 294 ff. — Diss. p. 64 ff.
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16. Jahrhundert noch Reste deutscher Bevölkerung vorlianden

waren. Auch in Bezujj auf Amelange findet sich ein kleiner

Fin*rei*zeig : Im Jahre 1445 urkundet «Jehan de Amehng» in

deutscher Sprache an die Stadt Metz.» Und wenn wir auch
diese einzehie Thatsache, die wir leider nicht durch weiteres

Material zu stützen vermögen, nicht ffn- absolut beweisend für

die deutsche Nationahtat des genannten Ortes zu jener Zeit

halten können, so gewährt sie doch sicher eine gewisse Wahr-
scheinlichkeit, um so mehr, als im urkundlichen Verkehre
zwischen der Stadt Metz und Herren aus rein deutschen

Gegenden die französische Sprache ganz entschieden vorwiegt.

lieber andere im romanischen Sprachgebiete vorhandene
deutsche Sprachinseln habe ich leider kein Material aufzufinden

vermocht, auf Grund dessen eine Datierung der Dauer des

Deutschtums möglich gewesen wäre. Aber auch das Wenige
was ich an Anhaltspunkten für die Beurteilung der Dauer des

insularen Deutschtums ausfindig machen konnte, genügt, um zu

zeigen, dass die deutsche Nationalität der Sprachinsel Klein-

Bessingen und vielleicht auch Amelingens eine Zähigkeit und
nationale Widerstandskraft bewiesen hat, wie wir sie nicht

entfernt bei kelto-romanischen von deutschen Siedelungen um-
schlossenen Sprachinseln festzustellen vermochten. —

Wenn wir uns jetzt zur Betrachtung der Feststellung der
deutsch-französischen Sprachgrenze wenden, so können wir uns
dabei nicht auf so altes Material stützen, denn Flurnamen sind

für jene Gegenden aus so früher Zeit nicht erhalten, und von
einschneidenden Wandelungen der Ortsnamen kann hier auch
nur in sehr beschränktem Masse die Rede sein, denn für einen

sehr grossen Teil der unmittelbar an der Sprachgrenze gelegenen
deutschen Orte fimlet sich, soweit die urkundliche Ueberliefe-

rung zurückreicht, eine doppelte Benennuug, eine deutsche und
eine kelto-romanische, von denen keine die andere während
des frühen Mittelalters völlig zu verdrängen vermochte.

Es bleibt daher nur das Mittel, von der für das spätere

Mittelalter gesicherten Feststellung der nationalen Abgrenzungs-
verhältnisse ausgehend Rückschlüsse auf die frühere Zeit zu

machen.
Vergleicht man die oben angedeutete Linie Rocheringas-

Nithingas, welche die in der ersten Hälfte des Mittelalters ge-

nannten weitest vorgeschobenen Ortschaften des Gebietes der

zusammenhängenden deutschnamigen Siedelungen mit einander

verbindet, mit der deutsch-französischen Sprachgrenze, wie sie

für die Zeit des späteren Mittelalters festgestellt ist, so ergiebl

1 Tabouillot, bist, de Metz par des religieax Benedictins V, 479,
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sich, ilass diese in manchen Gegenden noch weiter vorgeschol)en

ist als jene. Und zwar {^eschnh diese Ausdehnung des Herr-

schaflsgehietes der deutsclieii Sprache vorwiej^end durcl^ Ger-
inanisierung von Ortschalteii kelto-rornauischen Namens, welche
an der äusserslen Peripherie des Gebietes der zusammenhängen-
den deutschen Siedelungen gelegen waren. Solche Orte sind,

um im NoFd^^e<tpn zu It^innen, Thil, Tiercelet, Villerupl.»

Cnisne, Aumetz, Hu^!si^ny — Müsingen. In Bezug auf den
letzten Ort sei liemeski, da, wo neben Ortsnamen auf
-ingen eine zweite Form auf -ig-ny vorhanden ist, wohl
immer kelto-romaiiischer Ursprung der Siedelung anzunehmen
ist. Ursprüngliches deutsches -ingen' ist im Munde der
romanischen Bevölkerung in der Hegel zu -ange geworden.
Die Namen auf -ig^ny hingegen gehen zui uck auf alte Formen

*

auf -iarum. Da solche nun Tiarh der Völkerwanderung nicht

mehr* nnu entstanden, so kann die kelto-romafiische Namens-
roriii auf -igny nicht etwa nacli und in Anlehnung: an eine

ursprüngliche Form aut -ingen entstanden sein; es muss
vielmehr bei Doppelnamen -igny ••ingen erstere Form
früher sein als letztere. Als die r^lrechte Fortenlwickelung
eines in der vorgermanischen Zeit entstandenen Namens ist

sie massgebend ITn die Beurteilung der ursprünglichen Natio-
nalität des Oites. Die Form anf -ingen ist lediglich eine
später entstandene germanisierende Korruption des autochiboneii
kelto-romanischen Namens.

Weiter wurde die Grenze des deutschen Sprachgebietes
vorgeschoben durch die Germanisierung des ebenfells an der
Peripherie gelegenen Fontes (Fentsch), Buss und Biettingen
am rechten Uter der Mosel. Von letzterem Orte heisst es noch
im Trdire 1357 ffRlauveuüle dit presentement Biettange». i Un-
mittelbai östlich davon befand sich die Gruppe kelto-romanischer
Ortschaften : Kirsch, Lutiacum (Lütlingen), Mancey, Betelain-

ville; am Zusammenfluss der beiden Nied Cundicum (Conde);
südlich der Rotte Xousse (Sulzen, Suisse), Dextreium (Oestrich),

Barunvilla (Barendorf), Til (Marthil), Chestes (Chäteau-Brf'hain,

Bruchkaslel) ; im Seille-Gebiet Duosa (Dieuze), Miloei, Marosal-
lum, Giverlise fOfrskiicben, Geistkirch), Donnereys (Dunningen,
Donnelay) ; cndhch im äussersten Südosten Maceriae (Maizi^res,

Macher en), Fouict ey—Folkrin^en, Ibegney—Ibingen, Haitegney

—

Hutinges, Launrigu (Lörcbingen).

Durch die Germanisiening sämtlicher genannten, an das'

Gebiet der zusammenhängenden deutschnamigen Siedelungen
sich anschliessenden Ortschaften^ wurde die entstehende deutsch-
französische Sprachgrenze soweit TOrgeschoben, dass das ttr-

1 Bouteiller.
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sprüngliche Gebiet der zusainiiieiiiiängeitilen deutschen Siede-

Jungen dadurch eine nicht ganz unbeträchtliche Ausdehnung
eifahr.

Wann diese Germanisierungen an der Peripherie der deut-

schen Siedelungen vollzogen wurden, darüber lässt sich bei der
Lückenhaftigkeit des Urkundenmaterials nichts sicheres ermitteln.

So viel kann man al)cr wohl annehmen, dass dieselben kaum
früher, aber auch nicht beträchtlich später als die letzen Ger-
manisierungen der inmitten des deutschen Siedelungsgebiefes

verbliebenen kelto-romanischen Bestandteile geschah. Als im
Jahre .1548 in Marsal die deutsche Gerichtssprache abgeschafft

wurde, da war die Reromanisierung dieses Ortes nahezu bereits

wieder vollendet, nach einem Kampfe zwischen beiden Nationa-

litäten, der län{j:er als ein Jahrhundert gewährt hatte, i Nacii

dem Wortlaute der iiber diese Aufhebung ausgefertigten Ur-
' künde« welche die deutsche Sprache immer als die «ancienne»

dieses Ortes bezeichnet, scheint zu jener Zeit die Meinung ge-
herrscht zu haben, Marsal sei von Anfang an eine deutsch
redende Stadt gewesen. Jedenfalls hatte sich die £rinneniDg
daran, (h<< vor der Herrschaft der deutschen Sprache in diesem
Orte kelto-rornanisch geredet worden war, nicht erhalten, sonst

wäre darauf wohl sicher hingewiesen worden. Dass diese That-
sache in Vei^essenheil geraten wai, ist aber nur erkläi'lich,

wenn man annimmt, dass seit der Germanisierung MarsaU,
schon eine Reibe von Jahrhunderten verflossen war.

Wenn wir also den Zeitpunkt der Grermanisiening dieser
Ortscliaften nicht mit Sicherheit bestimmen können, so steht

andrerseits die Thatsache ihrer Germanisierung unbezweifelbar

fest. Denn im ausgehenden Mittelaller zeigen sie sich als dem
deutschen Sprachgebiete angehörig.

Weitere, ausserhalb des Gebietes der zusammenhängenden
deutschen ^edelungen des frühen Mittelalters gelegene Ort-
schaften, wurden nicht germanisiert. Wenn jemals die Sprach-
grenze noch weiter vor«rcschoben i,'cwescn sein sollte, so könnte
dies nacli dem hisliei' Aiis^xefnhrten nur auf dei' Gernianisier ung
weiterer kelto-ioniam^ Ihm üite i)eruht haben; und wenn nun
die leLzien \üni Gerjiiancntum auf allen Seiten umschlossenen
Reste des Kelto-Romanentums inmitten des jetzigen deutschen
Sprachgebietes nicht eher germanisiert wurden als nach der
Mitte des iO. Jahrhunderts, so kann man fQr diese an der
Peripherie der deutschen Siedelun^^en g-elegenen Orte, auf
wel* he das Deutschtum also nur von fMiipr Seite aus einwirken
konnte, auf keinen Fall die Möijlichkeit einer früheren Germa-
nisierung anneiunen. Wenn also für sie etwa die Möglichkeit

1 Lothr. Jahrbuch 1890.
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vorlag) uiigetuhr im 11. Jahrhundert germanisiert zu werden,
so Jconnte einem solchen Verstösse des Detttsehtums die Bero-
nianisierung unter keinen UmsUinden so schnell folgen, dass
bereits im 13., 14. oder 15. Jahrhundert jede auf eine ehe-
inMÜ^e deutsche Bevölkerung hindeutende Spur voilkoinnien
ausgelöscht und vertiljft erscheinen könnte. In einer so kurzen
Zeit erscheint die Möglichkeit eines zweimaligen radikalen
Wechsels der Nationalität undenkbar. Wo wir daher ausser-
halb des Gebietes der zusammenhängenden deutschen Siede-
langen einen (^rt finden» dessen Name auf kelto-romanischen
Ursprung schliessen lässl, und in ihm hei Prüfung der Flur-
und Personennnrnen der soeben genannten Jahrhunderte nichts

tinden, was auf ein ehemHlif^es Vorhandensein einer deutschen
Bevölkerung hinweisen könnte, so (iürt«'n wir mit Sicherheit

annehmen, dass dieser Ort zu keiner Zeil eii» deulschredender
gewesen ist. Denn von einer Germanisierung^ die frühestens
im Anfan<r K 11. Jahrhunderts stattgefunden hatte, konnten
auch im 15. Jahrhundert noch nicht alle Spuren verschwunden
sein. Denn unmittelbar nach vollzogener Germanisierung konnte
uocii nicht die neromanisiorung boj'inneii. Wenn ein aber-
maliger Umscijwuijg eintrat, so konnte dies erst uacii einer

Zeit^ des Stillstandes geschehen. Erst nach ihm konnte der
Beginn dei' Reromanisierung einsetzen, und diese selber war
auch nicht in kurzer Zeit durchfuhrbar. Wenn man nicht das
Wirken ausserordentlicher Verhaltnisse, etwa einer Nieder-
lassung von Romanen in deutschen Ortschaften im grösseren
Massstabe voraussetzt, so kann man kaum aunehmeii, <1ass in

einem Orte, in welchem die deutsche Spraclie zu Antang des
11. Jahrhunderts alleiuberrschend gewoideu war, die Reroma-
nisierung schon etwa im 14. hätte vollendet sein ktanen. Bei
Marsal geschah dies sogar erst im 16. Jahrhundert.

Der Schluss meiner Arbeit fiber die Ausdehnung des deut-

schen Sprachgebietes im Metzer Bistum zur Zeit des ausgehenden
Mittelalters, welclier dahin ging, dass die für- j*M)e Zeit gefun-

dene Sprachgrenze im Wesenthcheu nocli dieselbe war, wie die-

jenige, welche sicli erstmalig zwischen Deutschen und !• ranzosen

festgestellt hat, erfährt also durch diese Ausführung^ eine neue
Bestätigung. Es ist wohl möglich, dass die Linie, wie ich sie

als Sprachgrenze des späteren Mittelalters feststellen konnte,

bei Heranziehung eines ausgedehnteren Quellenmaterials In

diesem oder jenem Punkte eine Berichtigung erfahren wird.

Aber die« können nur kleine Bericht i|2:ungen in Bezug auf Ein-

zelheiten sein, welche die gefundene Lmie in ihren wesentlichen

Punkten bestehen lassen werden.
Somit stellt sich als Gesamtergebnis vorstehender Erör-

terungen dar, dass das deutsche Sprachgebiet des linken Rhein-
ufers entstand, indem sämtliche deutschnamige Ortschaften,
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soweit sio in einem wenn aucli nur lu^jeii Zusammenhanjr mit

eiiianclei ötanJen, ihre deutsche Nationalität behaupteten, und
von hier aus nicht aHein die innerhalb dieses Gebietes der su<

sammenhängenden deutschen Siedelungen zurückgebliebenen

nicht unbeträchtlichen Reste der einheimischen kelto-romanischen

Bevölkerung:, sondern auch eine nicht geringe Anzahl an der

Peripherie '/el»^^^ener kelto romanischer Ortschaften germanisiert

wurden. Von den zusaninienhiiiigenden deulschnamigen Siede-

lungen ging in dem hiet behandelten Zeitabschnitte keine dem
Deutschtum verloren. Im Gegenteil hat sich das Gebiet der
zusammenhängenden deutschen Siedelungen bis etwa in das
Ii. Jahrhundert hinein, durch Gertnanisierung von Ortschaften

kelto-romanifchen Ursprunjrs verfrrössert . — Während also die
'

durcii die Entstehung des deutschen Sprachgebietes hervorge-

rufene deulsch-Cranzösiüchc Sprachoirenze zu Gunsten des Deutsch-
tums noch über die Linie hinaus^geschoben wurde, welche die

im Zusammenhange unter einander liegenden, ursprünglich

deutschen Siedelungen umschloss, verlor die deutsche Nationa-
lität dafür an das Romanentum lediglich seine zerstreut in

dessen Bereiche entstandenen Siedelungen, mid selbstverständlich

aucii diejenigen Angehörigen, wpirlie sich in kleineren Gruppen
libej' das romanische Sprachgebiet, unter die eingeboicne Be-

völkerung vermischt, zersplittert und es bei iluer geringeu Zahl

nicht zu einer Begröndung eigener, nationaler Niederlassungen
gebracht hatten.

Die gegenwärtig herrschende Meinung, als habe das Deutsch-
tum nur nach Osten zu Fortschritte gemacht, wogegen im
Weslen stets dei- Bncksclnift vorgewoMpii habe, ist daher min-
«Jesteiis stark einzuat In anken. Auf jeden Fall sind im Westen
weite, ehemals kelto-romanische Gebiete, der deutschen Gesittung
gewonnen worden. Und wenn die auf einen nationalen Ver-
stoss^ der zunächst nur ein gemischtes Sprachgebiet schaffen
kann, stets folgende Feststellung und Abgrenzung der nationalen
Besitzvei hältnisse, d. h. die Entstehung einer scharfen Sprach-
grenze und die SchafTung einheitlicher Sprachgebiete, ihrer
Natur nach nur durch einen nationalen Austausch erfolgen

kann, d. h. auf unsern Fall angewandt, durch Romanisierung
der über die entstehende Sprachgrenze hinausgeschobenen deut-
schen Siedelungen einerseits, andrerseits durch Germanisierung
der diesseits derselben vorhandenen kelto-romanischen Elemente— so lässt sich nicht leugnen, dass bei diesem Austausche das
Deutschtum gut «jietahren ist. Denn es büsste nur «Pine isolierten

Siedelungen ein, die so weit in das romanist iie Gebiet vorge-
schoben waren, dass sie die Fühlung mit den zusammen-
hängenden deutschen Niederlassungen völlig verloren hatten,

nicht zu reden von den einzeln über das romanische Gebiet
zerstreuten Angehörigen. An eine Erhaltung dieser von roma-

Digitized by Google



— 88 —
nischen Siedelungen umschlossenen deutschen Sprachinseln,

und der übrigen deutschen Volkssplitter, deren geringe nume-
rische Stärke nicht einmal die Entstehung seihständiger deut-
scher Sprachinseln imö^lich gemacht hatte, war unter keinen

Umständen zu denken. Sie mussten ebenso ihrer Nationalität

verluslij^ gehen, wie es später z. B. mit den Hugenotten ge-
schub, die ilire ZuilucJit nach Deutschland nahmen.

Das ist charakteristisch für jede Ausdehnung eines Sprach-

gebietes, dass (iiie solche niemals ohne einen gleichzeitigen'

Verlust nafioiialer Elemente bewerkstelligt werden kann. Auch
die östliche Ausdehnung des Deutschtums hat nirht ohne die

EntnatioiialisiernnL; mancher zu weit vorgeschobener Hestand-

teile unseres Volkes »lurchgesetzt werden können. Trotzdem
war der Gewinn ein unei messlicher. Der Unterschied zwischen

diesen beiden Ausdehnungen des Deutschtums nach Osten und
nach Westen beruht vielleicht vorzüglich darin, dass dieselbe

im Osten nur geschelien konnte unter fortwährenden Kämpfen
(rpfTon dip ilire Unabhängigkeit mannhaft verteidigenden Slaven.

Dadurch wurde natur^'^eniäss die deutsche Volkskralt, die sich

diesen Gegenden zuwandte, zusammengelialten und voi- zu grosser

Zersplitterung bewahrt, ini Westen dagegen standen nacli dem
Falle des Römerreiches weite Länder den Germanen walTenlo»

offen. Von einer kriegerischen Verteidigung derselben durch die

eingeborene Bevölkerung war keine Bede. So konnte sich der
Strom der deutschen Einwanderung ungehindert über das un-
verteidigte Gaihen ^TL^iessen. Die naturgemas<o Folpc <lif'<er

Vei hältnisse war eiue weit grösser»? Zerspliltei ung dci L^'Tüia-

nischen Volkskraft bei der Ausdehnung nach Westen, als später

bei derjenigen nach Osten.
So ist es unzweifelhaft, dass die Opfer und die durch Ent-

nationalisierung herbeigeführten Verluste, mit denen die Aus-
dehnung des Deutschtums nach Westen erkauft wurde, weit
bedeutender waj'cn als diejenigen, welche de?* östliche Vorst»tss

kostete. Aber deswe}j;en ist das Gesainlergehuis der deutschen
Einwanderung in Gaihen doch ein grosser Ertolg, eine mäch-
tige Verbreiterung unserer nationalen Basis gewesen. In der
Gewinnung des linksrheinischen deutschen Sprachgebietes hat
das Deutschtum eine aktive Assimilationsfahigkeit bethätigt, die

derjenigen, welche bei unserer östlichen Ausdehnung zu Tage
trat, an die Seite gestellt werden kann. Und in wie hohem
Grad«' das deutsche Volkstum die Fähigkeit hatt»\ den einmal
errungenen Besitz zu hewahieii, das dürfte durch meine Fest-

Stellung der spätmittelalterlichen deutsch-französischen Sprach-
grenze, die, abgesehen von kleinen Verlusten, bis zum B^nne
des düjährigen Krieges von Bestand blieb, genügend darge-
than sein.

Heute kann natürlich keine Rede mehr sein von der Aus-
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«cheidimg keUo-romanischer Volkselemente im linksrheiiiisclit'n

deutschen Sprachgebiete. Wenn ea auch solche «iort nach der*

Völkerwanderung noch in beträchtlicher Stäi'ke gab, wenn noch
bis lief in das 10. Jahrhundert Sprachinseln dieser Nationalität

auf jetxt deutschem Boden bestanden, so dürfte man Jetzt kaum
behaupten können, dass die Bewohner derjenigeD Ortschaften

des deutschen Sprachgebietes, welche sich uns als nach der

Völkerwanderung von Kelto-Romanen bewohnt ergeben haben,
etwa audi heute noch den Bewohnern der Siedelung-en deut-

sclieii ürspiun^.> ^e^eiiuher als Kello-liomanen zu bezeichnen

seien. Nacndem sie sprachlich assimiliert waren, mussten diese

überall von Deutschen umgebenen Ortschaften durch die Jahr-

hundertelang wirkende nationale Mischung, hervorgerufen durch
Hinnher- und Herüberhpiratpn, durch Zuziij,*- und Auswanderung,
alltnahlirh auch ihres ethnographischen Keltü-Konianentiuns
inimer mehr entkleidet werden. Die fort^resetzte Blutsmischung
mit den benachbai tea Geiinauen schul eine einheitliche Bevöl-

kerung, die jetzt trotz der kelto-romanischen Beimischung als

durchaus deutsch betrachtet werden muss.

VI. Anhang. Sprache und NationaliUlt von

Metz und Umgebung.

Wenn ich auch glaube, dass sich aus Vorstehendem mit

Notwendigkeit ergiebt, dass Metz und Umgebung niemals von
einer deutsch redenden Bevölkerung bewohnt gewesen ist, so

möchte ich diesem Gegenstand doch noch eine besondere Be-
handlung widerfaliren lassen, da eine abschliessende Erörterung
dieser Frage, wie mir scheint, noch nicht vorliegt.

Die weit verl>reitete Meinuni^»^, dass Metz ehemals von einer

deutsch redenden Bevölkerung bewohnt wurde, die bereits kurze

Zeit nach dem Kriege von Kiepert als eine irrige bezeichnet

wurde, hat neuerdings in Döring einen Verteidiger gefunden. ^

Gehen wir zunächst auf die Gründe ein, welche diesen zu der
bezeichneten Meinung geführt haben :

I . Als ersten Puukt seines Beweises bringt Döring eine

Zusaiiimenstellung von Personennamen der Metzer Gegend aus

dem 8., ü. und 10. .laiii liuaderl (p. 104— 110). Dass deutsche

Personennamen des frühen Mittelalters nicht beweisend sind

[ 1 Vgl. Loihr. Jahrbuch 1890, p. 232. — Dias. p. S.
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lui deul^che Nationalität, ist o\>en gezeigt und mit genügendem
Beweismatena I belegt worden.

2. Die Thatsache, dass sich im Jahre d50 der Abt des
Metzer Klosters St. Martin beklagt, dass eins der Güter des
Klosters, jed cd falls Walendorp bei Köln, teils wegen der Ver-
schiedenheit der Sprache, teils wehren der weiten Entfernunj^

in verwahrloslen Zll^t;nl^l geraten sei, sucfit Döring für seine
Ansicht zu vcrwerlen durch die überaus kühne Annahme,
man iiabe in Metz Oi>erdeutsch und in Walendorp Niederdeutsch
gesprochen. — Leider lässt er sich nicht darüber aus, wie nach
Metz ein oberdeutscher Dialekt gekommen sein soll. Wenn in

Metz deutsch gesprochen wurde, so konnte es sich nur, wie
aucli im ganzen übrigen Deutsch-Lothringen, um eine fränkische

Mundart handeln. Eine solche ai)or, wpnn auch mehr nieder-
trfmkisch, herrschte auch in Walnuldi p. Unter keinen Vm-
stäüden konnte in diesem Falle der dialektische Unterschied
so gross sein, das« er der Verwaltung dieses Ortes von Metz
aus nennenswerte Schwierigkeiten hätte bereiten können.

3. Auf Herrschaß der deutschen Sprache, soll man nach
Döring aiu h :ius dem sehr häufigen Vorkommen des H am
Anfange der Namen schliessen können (p. 144). — Dem g^pen-
nher können wir feststellen, dass sich der Fortfall des anlauten-

den H wie der entgegengesetzte Fall : Hinzufügung eines H
bei vokalischem Anlaut — wenn auch nicht so häufig wie im
südlichen Frankreich, so doch eben so oft im Metzer iGrebiet

findet wie im übrigen nördlichen Frankreich. Allein im Cartu-
larium Gorziense findet sich eine nicht geringe Anzahl solcher

Fälle. Es seien aus demselben erwähnt ao. 762 (fortulis» sf aft

hortulis, 775 wird der Fluss «Hörne» genannt anstatt Urne,
780 cdJerenherega» statt Erenl>erega, 791 uHidane und Halvinii>

statt Idane und Alvini, 795 «Higmerega», wofür sonst immer
Igmerega steht, ferner clngaricurte und Hingarigocurte» neben
einander, 790 aHerlefridi» statt Erlefridi, ccHorninse» statt

Orninse, 811 ccllberlus» statt Hiibeiius, 885 «Uornam^ statt

Ornam, 89.*) «abentem» statt habentem, <(Harno» .statt Arno,
8<)9 («Hotmarum und Hämo» statt Otmarum und Arno, «Ardo-
wicus und Aribaldus» statt Hardowicus und Harihaldus, «Ha«
medei» statt Amadei u. s. w. i Ich habe diese Falle angeführt,

nicht etwa weil ich derartige orthographische Erscheinungen
für belangreiches Matrial zur Feststellung der Sprachgrenze
hielte, — denn diese Erscheinung findet sich auch hier und
dort auf «leufschem Boden — sondern nur um zu zoijron, dass

Dörings Behauptung denn doch auf etwas schwachen Füssen
steht.

1 Cart Oorz. no. 8, 21, 26, 31» 34, 37, 39, 40, 44, 76, 82, 86, 95.
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4. Eine anjj^eblicho ürkmide Clirodegan^s vorn Jahre 705,

in Wirklichkeit wahrscheinlich in die Zeit von llt^O fallend,

welche Rechte des Klosters Oorze in Pleddersheim, Flamers-

heim und Isenburg bestätigt, enthält mehrm unzvpeifelhaft

deutsche AusdrQcke. * — Wie nun aber Döring dazu kommt,
diese Ausdrücke, welche den genannten, im Wormser Bistum,
also auf durchaus deutschem Boden gelegenen Orten entstammen,
als Beweismaterial für die Sprache von Met/ und ümgeigeod
heranzuziehen, dürfte sehr schwer zu erklaren sein.

Ueberhaupt ist es sehr misslich, einzelne in den Urkunden
vorkommende Ausdrücke fflr die Bestimmung der sprachlichen

Abgrenzung zu verwerten, vor allem in jener Zeit, in der so

vicÜe deutsc li' . besonders lehensrechtliche Ausdrücke in den
romanischen Sprachen Eingang gefunden haben. Noch im aus-

j:elipnden Mifteldter und in der beginnenden Neuzeit sind in

den franzosischen Urkunden Welsch-Lothringens Worte wie

Burgfriede, Scharwache, Schaffner u. a. ganz gewöhnliche Ei-

scheinungen. Nichts würde verkehrter sein, als auf dieselhen

irgend einen Schluss hinsichtlich der nationalen Besitzverhält-

nisse aufzubauen. Nur da^ wo man Ausdrücke lokalisieren kann,
wo sie z. B. als Flurnamen unzertrennbar mit dem Boden ver-

knüpft, oder wo in einem Orte zaldreiche Familien- oder Bei-

namen von Personen erhalten sind, lässt sicli aus ilmen mit

unanzweifelbarer Siclierhett erkennen, welcher Sprache die Be-

völkerung war, die solche Benennungen schuf ; welche Sprache
an dem Orte herrschte. Aber diese Familien- und Beinamen
knnunen für die in diesen Blättern behandelte Zeit noch nicht

in Betracht ; sie weiden ersl für das ausgehende Mittelalter ein

sehr schätzbares Material : und die F lurnamen sind für unsere
Zeit leider nur in sehr ^enn^ei- Anzahl erhalten.

Wenn ein heliehii^er Ausdruck, kein Flur- oder Familien-

name, ausdrücklich als au einem bestimmten Orte gebräuchlich

bezeichnet wird, so ist ja allerdings auch hier eine genaue
Lokalisierung möglich, und derartiges Material daif \m Unter-
suchungen über sprachliche Al^renzungsverhaltnisse keineswegs
vnrnnrhlässi^t werden. Aber in solchen Fällen ist immer die

Möglictikeit vorhanden, dass es sich um'ein Fremdwort handelt.

Als ein so untrügliches Material wie Flur- und Familiennamen
können daher solche vereinzelte Ausdrücke allgemeiner Art auf
keinen Fall gelten.

5. Wenn endlich Döring den bekannten Brief des Ahtes

Siegfried von Gorze an den Abt Poppo von Stablo vom Jahre

' Döring, p. 114-15. — Ueber diope und andern von Döring

beigebrachte MateriaUen vgl. auch Sauerland in den Mitteilongeu des

InstitQts für österr. Geschichtsfonichimg VIII, p. 654.
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1043,» der sicli anlüssiich der Veriuahluii{|j Heinrichs III. mit
Agnes von Poitiers, in einer den Franzosen sehr wenig günsti-

gen Weise ausspricht, als Stütze für seine Behauptung benutzt,

so giebt er damit eine Vorsicht auf, die er weiter oben in

lobenswerter Weise lieobac Ittet hatte : Bei Zusammenstellung
4ler Personennamen iiatte er mit Fiechl die Namen v<»n .Nfit-

giiedern des Standes der Geislin lien ansg-esi hlosscn, da diese

jsehr häufig nicht dem Gebiete entsianmien, in welchem sie in

Ausübung ihres Berufes angetroffen werden. Womit will er es

nun rechtfertigen, wenn er, von diesem Prinzipe abweichend,
«die Stimmung eines Landes nach der persönlichen Meinungs-
äusserung eines in ihm- lebenden Abtes t>eurteilt?

Ich h^ih.'. vergeblich v* i sih ht, die TTerkunft des Abtes
Sie<rtrie(i leslznstellen. ist mir nicht gelungen. Aber auch
wenn er der Gegend entstammte, in welcher wir ihn als Abt
antrefTen, auch wenn sogar die Stimmung, welche in seinem
Briefe zum Ausdrucke kommt, die Bevölkerung von Gorze be>
herrscht hätte, so wäre dies noch kein genügender Grund, um
für dieselbe französische Sprache und Nationalität anzunehmen.

Metz und t 'm^'^elxinfr gehörte seit langer Zeit dem deutschen
Reiche an ; und unter solchen Umständen ist es sehr lifijreif-

hch, wenn hier das Gefühl der Zugehörigkeit zum ixeiche in

<Jer Bevölkerung herrschend geworden war. Giebt es doch heut-

zutage im Zeitaller des NationalHätsprinzips noch genug Men-
• sehen ) denen es unmöglich ist, zwischen Staatsangehörigkeit

und Nationalität zu untei^heiden. Ohne zu übertreiben, wird
man behaupten können, das? diesei' I^nterschied, ri!);je.>ehen von
Ländern, in denen ein erliitlerter nationaler Kampf besteht,

nur einen) kleinen Teile der erwachsenen Menschen klar ist.

Wir in Elsass-Lothringen haben alle Tage Gelegenheil, die

u)iglaubliche Verwirrung zu beobachten, welche über diese

tieiden Begrifie auch in den Köpfen der den gebildeten Kreisen
angehörenden Bewohner dieses Landes herrscht. Weiter ist es
<eine allbekannte Thatsaclie, dass in einem grossen Teile des
dänisch redenden Nordens von tSchleswjn^ die Bevölkerung sich

allen Ernstes iür deutsch hfdt, und dass sie diesen Glauben in

<len schleswig-holsteinischen Betreiungskämpfen Schulter an
Schulter mit ihren deutsch redenden Landsleuten mit ihoem
Blute besiegelt hat. Nicht minder bekannt ist die deutsche
Oesinnung der Masuren Ostpreussens. Und was für uns am
wichtigsten^ zwischen Lothringern (auch den französisch reden-
4\en) und Franzosen hat immer ein sehr starker Oe^-^ensatz he-

^5tanden, trotz der teilweisen nationalen Zusammeugehörigkeity

1 Giesebrecht, Kaiseneit. 5. Aufl., p, 714.
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ein Gegensatz, dei tioii Lothringern jenes bekannto, wenig
schmoiclielhatte IVanzösisclie SprOrhwort eingelra*r»'n hat, und
•Jer nacli der Kinverleihung dieses Landes in Frankreich sehr
bedenkhche Foi nieu annahm. ^

Wenn also wirklich bei der Bevölkerung von Gorze dte-

Stimmung gegen Frankreich herrschte, die sich in dem Briefe

«Ics Abtes ausspricht» so ist man keineswegs gezwungen; zur

Erklärung derselben zu der Annalime einer nationalen Ver-

schiedenheit zu greitbn. Der politische Gegensatz, herbeigeführt

durch die lange Vereinigung Lothringens mit dem deutschen.

Reiche, genügt dazu vollkommen.
Es ergiebt sich also, dass kein einziger von den Gründen

Dörings das beweist, was er beweisen Sofi. Wenn man sich an
solchen Gründen genügen liesse, so könnte man für jede Stadt

<les nördlichen Frankreichs ehemalige deutsihe Natiojiditat

nachweisen, um sf» mehr, als dei- Oii^niinienbestand fm du-

Döring'sche ßevveistuhrung wohl nirgends in Nordfrank reich
so ungünstig ist, wie gerade in der nächsten Umgebung von
Metz. Hier kommen nämlich die von Döring für das Deutschtum
in Anspruch genommenen Weüerorte ganz ausnehmend selten

vor, ganz beträchtlich seltener als in zahlreichen und ausge-
dehnten Gebieten Nordfrankreichs.

Dagegen giebt es eine Anzahl von Hinweisnngen in den
alten Urkunden, welche direkt zu deni Schlüsse zwingen, dass

Metz und Umgebung ehemals durchaus romanischer Bevölkerung

waren. Sauerland hat in den Urkunden des Metzer Gebietes-

drei Ausdrücke aufgefunden, die nur aus der romanischen
Volkssprache in das Latein der Urkunden eingedrungen sein

könnten. Es sind: eaminus publicus für via publica, quindecin>

diebus wfdireud dem Deutschen quattnordecim diebus ent-

sprechen würde, endlich usare — franzosisch user. * Von ihneiv

kommt besonders der ei stgcnannte sehr häufig vor, ^ und zwar
schon in sehr früher Zeit. Später in einer undatierten Urkunde
des beginnenden 12. Jahrhunderts heisst es cfiliam que in

eadern villa maritata fuerat» (marie). *

Viel Gewicht kann man jedoch aus den oben angeführten

1 Vel. Paulas, pohtique d annexiou fran^aise eu Lorraine a la fii^

da XVn* si^cle, im Jahrbuch d. Ges. f. lothr. Gesch. I. (1888-8Ü),

p.':l62 ff. — Auf Seite 168 ist die Bt de von einer «rteistanoe d^s-
espör^e que les Lorrains oppösörent ä la France».

Vgl. Sauei-land, Immunität von Msts, p. 99; sowie Mitteilg. d.

Inst f österr. Gesch. VIII, p. 6ö4.

8 Er findet sich im Cart. Gorz, i. J. 849 no. 53, 857 no. Ö7_
868 no. 64, 885 no. 78, 888 no. 79.

^

^ Ebendort no. 148.
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4armir1e!i auf solche einzelne Ausdrücke nicht legen. Noch heute

koiuiuen in den deutsciien Mundarten des Südwestens sehr viele

OallizismeD und Fremdwörter vor, und so könnte man auch
annehmen, dass die «genannten Ausdrücke auf dem Umwege
äher die deutsche Sprache in das Latein der Urkunden ^^elan^t

Nväi'en. Eine grosse Wahrscheinlichkeit würde eine solche An-
aahme allerdings nicht für sich haben.

Weit günstig^er ist es jedenfalls für die Bekräftigunf» unserer

Ansicht, wenn dieselbe durch aus früher Zeit überlieferte Flur-

namen bestätigt werden kann. In einigen Fällen ist diese Mög-
lichkeit in der That vorhanden. Im Jahre 875 sind Flurnamen
genannt «in pago Scarponinse, in hne Cypponiaca», dem heutigen

Sponville im ehemaligen Kanton Gorze, jetzt im Gebiete der
französischen Republik gelegen. Der frühmittelalterliche Name
<ies Ortes lautete Gipponisvilla ; ' und es ist besonders interes-

üdLni, dass es sich gerade um einen Weilerorl bandelt, der nach
Dörings Ansicht deutschen Ursprungs ist. * Die genannten Flur-

namen sind «in loco nuncupato Feomonte^ i. 1. qui vocatur

Pradilo, i. alio quoque 1. q. d. in Stirpe, in tertio 1. nuncupante
in Calvino, in quarto 1. in Dodono campo».» Also ausserdem
<'inen Namen Dodono campo, welclier nach der bisher ij;-pltpnden,

«>ben bekämpften Ansicht, als iler Weilerform angehoii;^ für

ilas Deulsclituni in Anspruch genommen werden müsste, aus-

schliesslich der kelto-romanischen Sprache angehörige Flurnamen
in einem Gene benachbarten, also in der Umgegend von Metz
gelegenen Orte! Einei- von den Orten, die ' nach Dörings An-
sicht auf deutschen Ursprung zurückgingen, und von denen
die Germanisierung von Metz und Umgebung? ausgegangen sein

müsste, erweist sich schon im Jahre 875 als unzweifelhaft von
einer kelto-romanischen Bevölkerung bewohnt! Weiter werden
im Gebiet von Jeandelize an der Orne im Jahr 885^ Twei Flur-

namen genannt, welche lauten ein Theutero prato und i. I. q.

d. ad Fossatis». Von ihnen zeigt der erstere eine der Weiler-
gattung nahe stehende Form, die z. B. auch in Limousin eine

ausserordentliche Verbreitung hat. Der letztere ist ganz und
gar rumauisch. — Endlich wird in Scy; also in unmittelbarster

Nähe der Stadt Metz im Jahr 987 •> ein ebenfalls durchauü roma-
nischer Flurname angeführt «in loco Fracturas dtcto».

' Zum ersten Mal »enannt i. J. 754 (Bontpiller i, Cypponiaca ist

die adjektivische Form von Gipponisvilla, uie iiaginbertiaca von
Baginbertoonrte u. a. m.

' Döring, a. a. 0. Karte.

s Cart Gorx. no. 67.

4 Gart. Gon. no. 70.

^ Ebendort, no. 116.
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Da leriier die 950, in Bezug aiil Metz und Walendorf» bei

Köln, bezeugte «diversitas linguae», wie oben gezeigt, unter

keinen Umständen als eine lediglich mundartliche {gedeutet

Dverden kann^ so spricht auch dies Zeugnis direkt für uns.

Wenn diese «cdiversitas linguae» so bedeutend war, dass sie die

Verwaltung des Gutes wesentlich beschwerte, so kann dieselbe

nur als diejenige zwischen der deutschen und franzosisrhen

Spraclie verstanden werden. Und wenn, wie Döring richti«^

sagt, «die Verschieden lieh der Sprache sich keineswegs auf das

10. Jahrhundert bezieht, sondern durch die Urkunde m he-

trSehtlich frühere Zeit zurückgeschoben wird»,^ so kann dies

nur der Bekräftigung unserer Ansicht dienen, indem dadurch
noch wahrsclieinlicher gemacht wird, dass in Metz und Um-
gebung zu keiner Zeit die deutsehe Sprache die herrschende
gewesen ist. —

Wichtig für die Beurteilung der ehemalin^en Nationalität von

Metz, sind auch zwei Urkunden des Papstes Innocens III.»

weiche dieser, veranlasst durch eine am genannten Orte ent-

standene sektiererische Bewegung, dorthin gerichtet hat. In
dem Brief* an die Angehörigen des Metzer Sprengeis vom
12. Juli 1 HH) hnisst es : «Sane signifiravit nobis venerabilis

traf er nost^^r Metensis ejiiscopus per htteras suas, quod tarn in

diii (-i quam urin' Meloii^i laiccrum et niulieruni multitudo

nun jiiodica, tracta quodaai modo desiderio scripturarum^ evan-
gelia, epistolas Pauli, nsalterium, moralia Joh^ et plunes alios

lihros sini fedt in Galtico sermone transferri, translationi hü-
jusmodi adeo libenter, utinam autem prudenter, intendens, ut
secretis conventionibus talia inter laici et mulieres eructare

praesumant et sihi invicpm praedicare». - F< handelte sich also

um eine in Metz entstandene, allem Ansilieiae narh sehr starke

Bewegung. Die Uebersetzung der heihgen Schrilen ms Franzö-

sische hatte in Metz selber statlgefonden, dne Thatsache, die

« auch noch dadurch bestätigt wind, dass der Papst in einem an
den Bischof gerichteten Briefe gleichen Datums diesen auffordert,

den Uehersetzer ausfindifj; zu machen. ^ Eine so entschieden

französisch redende Stadt war rdso /ti joner Zeit Mefz, dass

eine dort entstandene sehr lului^e seivtiererische Be\ve;4ung

nur Uebersetzungen der heiligen Schrift in die französische

Sprache hervoriirachte. Von deutschen Udieraetzungen ist keine
Rede.

' Döring, u. a. 0., p. IIH.

2 Stephanus Baluzius, epistoiaruiu iunocentii IIL p. B. libri XI.

Paris 1682. I, 4d2.

< Ebendori; I, 435.
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Fnr die Mitte des ll2. Jahrhunderts fühl t Sauerland einen

weiteieri Beweis an, der es abermals bestätigt, dass Metz und
ümgebuni^ französisch redend waren. Es ist der Streit zwischen
den Möndien des Klösters St. Eloys und Justemont^ entstanden
infolge des nationalen Gegensatzes. Die Mönche von St. Eloys
waren Romanen, die von Justemont Deutsche.

i

Als dann später (Hp nationalen ürkundensprachen zur Gel-

tung kamen, da zeigte es sich mit unbezweifelbaier Deutlichkeit,

dass Metz unci Umgebung französich redend waren. Die städti-

schen Urkunden fangen schon vor dem Falle der hischöflichen

Herrschaft, also schon im 12. Jahrhundert an, sich der franzö-

sischen Sprache zu bedienen. ^ Und als die Beurkundung^ in

den nationalen Sprachen allgemeiner wurde, herrschte in den
Metzer Urkunden dur( haus die französische Sprache. Nicht nur
tlie in diesem Orte erhaltenen Privaturkunden sind dunhaus in

der genannten Sprache abgefasst — auch wenn die Urkmidenden
in Metz ansässige Deutsche waren, hedienten sie sich über-
wiegend der franxdsischen Sprache^ — sondern auch sämtliche
Urkunden der städtischen Behörden, sämtliche Bekanntmachun-
gen der städtischen Verwaltung, die sich an die denkbar
breiteste Masse der Einwohnerschaft wandlen, sind in franzö-
.'jisclier Sprache autgezeichnet.

Ja mehr noch : auch in ihren auswärtigen Beziehungen
l'cdiente sich die Stadt Metz ausschliesslich der französischen

Sprache, gleichgültig ob die Empfanger der Urkunden franzö-

sischer oder deutscher Nationalität waren. Wer die zahlreichen
Verträge der Stadt Metz mit Angehörigen der Ritterschaft, die
bei Tabouillot allergrösstenteils nur im Regest mit Angabe der
Urkundensprache aufgeführt sind, nur flüchtig durchgesehen .

hat, weiss, dass auch bei den Urkundungen zwischen Metz
einer- und deutschen Herren aus Deulschlothringen, Elsas^,

der heutigen Rheinprovinz andrerseits, die fransösische Sprache
ganz entschieden überwiegt.

In ähnlicher Weise herrscht auch in den Ortschaften der
Umgebung von Metz die französische Urkundensprache unum-
schränkt. Näheres über die Fragte, wie weit sich das Gebiet,

in welchem die deutsche Spraclie bei Beurkundungen vorkommt,
in Lolhi ingen erstreckt, habe ich bei der Darstellung der Aus-
dehnung des deutschen Sprachgebietes im Metser Bistum zur
Zeit des ausgehenden Mittelalters ausgeführt. i>

Diesen handgreiflichen Thatsachen konnte sich auch Döring

1 Hitteilg. d. Inst. f. osteir. 0. VIII» 654.

« Ebendort, VIII, 655.

3 Lothi-. Jahrbuch 1890. cap. II.
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nicht verscbliessen. £r half sich, indem er die Annahme auf-

stellte, dass weiii^^stens in den unlern Volkssc hichten des Metzer

Gebietes die deutsche Sprache sich his in das 12. Jahrhundert

hinein bewahrt habe «und dass erst niit dem Ende Hieses Jahr-

hunderts wirlilich (VaDZtj.sis( he Färbung sic h zu zeigen i>e<;innt.»i

In der Zeit also, in \vel( Iw^r die für französische Nationahtät

von Metz und Umgebung spiechenden Beweise geradezu er-

drückend werden, lässt Döring das von ihm für die frühere

Zeit l)ehauptete Deutschtum urplötzlich von der ßildftäche ver-

schwinden, ohne auch nur den Versuch der Erklärung eines

so nusserordpntlic hon Vorgan^'"Ps zu unternehmen. In dem für

liewe^Lin^cii (lies(T Art sehr kurzen Zeilraume von der gerrna-

ni.sclien Einwanderung bis in das 12. Jahrhundert ein zwei-

maliger nationaler Wandel eines ausgedehnleu Gebietes! Ger-
manisierung und Romanisierung d<*rart, dass letztere im
12. Jalii hundert bereits abgeschlossen wai

.

In der Thal konnte für das 12. Jah lH iert die Meinung
von einem dfulsclicn Mcfz nicht iiii'lir aulVf» ht erhalten wei-den.

Aber, wie wir -chfii, ^^ir-bt aiK Ii IVu' selir frühe Zeit Beweise
für die ronlani^che Nationalität di» ^er Gegen<l, die dureli einen

Vergleich mit den enls(>iecl»enden Verhältnissen des trierer

Gebietes entschieden noch (gewinnen. Wie oben gezeigt, sind

für das trierei' Gebiet die spätesten Beweise für das Vorhanden-
sein einer keIl')-ron^iani'^( Ii redenden Bevölkerung, aus dem
10. Jalu'hundci t eihallen. Dabei war diese an kclto-romanischen

Orlsn nneii reiciie Gegend auf allen Seileti unigeben von einem
diciit j4clügten Kranze deutscher Siedelungen, durch den sie

sehen in sehr früher Zeit vom Ilaupikörper des Ausdehnungs-
irebietes der kello-romanischen Sprache abg:eschnitten nnd zur
Sprachinsel p^emacht worden war. Und doch war es dem von
allen Seiten zugleicii andrängenden Deutschtum nicht gelungen^
die letzten Heste dieser fremdartigen Itevölkerung vor der Mitte

des lü. .lalirliunderts zu assimilieren.

Wie andei s sland es dagegen mit Metz ! Dasselbe war nicht

umgeben von deutschen Siedelungen, zu keiner Zeit eine kelto-

romanische Sprachinsel im deutschen Gebiete. Sondern die

vorjfeschobenen Posten des Gebietes der zusammenhängenden
deutschen Siedelungen zogen sich, wie die Karle zeigt, in nicht

unbeträchllicher Entfernung nördlich von .Metz vorbei, auf dem
linken Ufer der Mosel sich di*'<er Stadt mehr nähern 1 als auf

dem rechten. Auf ersterem kam .\melange Metz am nächsten. ^

1 Döring, a. ». 0. p. 118.

^ Wenn Döring aneh das unmittelbar Östlicb von Hetz gelegene
Belletange für die deutsche Nationalität in Anepruch nimmt, so dürfte

er darin entschieden irren. Der Ozt wurde zur französischen Zeit

7
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Von diesem kleinen Orte aus konnte doch eine Stadt wie Metz
unmöglich germanisiert wprden.

Also in Metz und Trier vollkommen ungleichartige Ver-
hältnisse: Hier eine kelto-romanische Sprachinsel, umschlossen
von rinrni Rin^'"o deulsrhei" Siotlohm'^en, dort eine kelto-rnnia-

nische Sla<lt, niii,ut'!»i'n von Doriern der ^deichen Nationalität,

auch im weiteren l.inkreise nicht von deutschen Siedeiungen,

die nar an einer Seite, der nördlichen, in etwa $ Kilometer
Entfernung an der Stadt voruherziehen. Hier alle Verhältnisse

hindrängend auf die unvermoi<liiche German isierun<r, dort ein
durchaus vorherrschendes Keltrj-Hominentum, dorn die Lel)ejis-

adern nn lil diirch eine *A))ti "ii'Mo j von dem Haujit^^hiote der
kello-roiiKtüiNclieii Siedelunj^cu unU i bunden waren, sontlt^ n das
in ununterhrochenem Zusammenhange mit (heseiu die haupt-

sächlichste Vorhedingun^^ zur Erhaltung seiner nationalen Eigenart

in vollem Masse hesass. Und doch sollte die Germanisierung
des friei'er Gehietes erst i^eijfcn Ende des 10. .laln-hunderts vol-

Ien<iet, im metzer (jl('!)iete dauegen im lt2. Jaluhundert bereits

unssei" und nnch dfr (»rsicn Germanisieiun*? die ilomanisiei ini^'

zum Ahsi hhis^e L:ekonimen sein I So nnj^nnsli;; wie die Ver-

hältnisse in Metz im Verjj^leiche zu den trierschen i'ür eine

Ausdeliiiun^ des Deutschtums la^en, konnte hier nicht einmal
die Germanisierung bis zum 12. Jahrhundert vollendet werden.
Und in der That hat sie hier überhaupt niemals ernstlich be-
gonnen.

Wenn wir die dirdv Icii, auf inslorisehem Material ])eruheii-

<len Hewcis«' lür die roinanisrho Nationalität von Metz und f'iri-

^(•liunii: zur Zeit des trühcn MiUelalters nicht hätten, so würde
diese Gegen öl)erstelluug mit Trier schon jienüj;en, um dieser

Thatsache wenigstens einen hohen Grad der Wahrscheinlichkeit
zu verleihen.

Der (ilauhe an die ehemaliire deutsche Nationalität der
Metz um;_:p!)enden I indlii licn Bezirke, ist denn aucli lieule schon
von vielen aul'^e^eben worden. I ni so zäher liailen diese aber
Zinn 'IV'il an der Annahme fest, die Stadt Metz sei ehemals
deutsch redend, also eine deutsche Spracliinsel im romanischen
Gebiete gewesen. So manchem Deutschen ist der Glaube an die

ehemalige deutsche Nationalität von Metz Herzenssache, gewisser-

massen ein Hedinfnis seines nationalen Fuhlens. Diese durch'
weir in hohem Grade national ftesinnten Männer schreiben,

einem Drange des Herzens folgend, dem Deulsclitum für die

Vergangenheit eine übertriebene Ausdehnung zu, ohne zu be-

jiüch Belie-Tanche geschrieben. Bei seiner ersten Nennung i. J. 1172
heisst er Bellum Stagnam, 1404 lai belle Stainche, und erst 1635
kommt die Form Belletange vor. (Bonteiller).



denken, (iass darin das Zugeständnis einer nntionalen Srhwäclio

und geringen VVjder.stand.stüliigkeit liegt, die, wenn wirivlich

vorbanden, für unser nationales Empfinden tief demütigend sein

-würde.

Die Ansicht von einer eliomals deutsch redendoii Stadt

Metz wird scheinbar durch die Thatsache gestützt, dass Slädte,

namentlich die bedeutenderen, sich in enllinofrraphischer Uc-

ziehuncr häufig von den sie mri;:(d>pnden landlichen liezirken

unterscheiden; aher nur scheinbai'. Denn im späteren Mittel-

alter waren die Deutschen allerdings schon Städtebewohner,

und in jener Zeit wäre wohl der Fall denkbar, dass die in einer

nicht deutschon Um^^ebung gelegene Stadt, von einer über-,

wiegend dtMitschen Hev(»lkerung l)ew()bnt gewesen wäre. Fnr
fene 7j''\\ steht ntin aber urhinitlli« !i \i\m:'. sidier fes^, dass die

t"rairzü>ist lie Deviilkerinig in Metz duri liaus id)erwog und dort

nur von einer deutschen Kolonie die Rede sein konnte. — Im
frühen Mittelalter dagegen — und um diese Zeit handelt es

sich ja für uns — waren die Deutschen noch entschieden Land-
bewohner. Wenn also vielleicht hier und da in den deutsch-
ronianiscben Gi'enzbezirk<Mi der herfihrte Gegensatz zwischen

]?evölker>in;j; cinni' Stadt und des sie nm<:el)enden platten

J.ajiiies vorhan(i<!n gewesen sein sollte, so wäre es w<»it ehei'

denkbar, dass in einer Gegend juit deutscher Landhevolkcrnng,
die Bewohner der Stadt der kelto-romanischen Nationalität an-
gehörten, als der umgekehrte Fall.

Wenn wir so dargcthan zu haben glanben, dass Metz ZU
allen Zeilen eine Stadl von dnichans überwiegender kelto-roma-
]iis.( iior I^inölkecim«! '^owo^ow sd soll andrerseits keines wei:s

die J halsarlit' in Abi ede geslrllt w«'rden, dass in diesei' Stadt

seit dei- Völkerwanderung stets eine Mindeih»!it von Deutschen
ansässig war. Diese Thatsache findet für spätere Zeit durcii

•eine Urkunde des Papstes Nikolaus IV. vom Jahre 1456 eine
Reslätignng. In derselben heissl es : (^ac magna pais netlum
dioecesis, immo et civitatis Metensis in Alemanniae limitibus,

in quil)us pei- liabitatores teutonico elo(pii<» commniiittM' utitftr,

constiluta existal etc.».^ Aber diesor deutsciu' Dru<*lileil dei"

Bevölkerung von Metz \\i\v noniei nur eine Minderheit von
wech.selnder Stärke, der sich z. B. in Bezug auf die Urkunden-
sprache niemals Geltung zu verschaffen vermocht hat. So
deutsch wie heute ist Metz 'sicherlich niemals vorher auch nur
annähernd gewesen.

^ Calraet, Hist. de Lonaiiie III, pieuves 215,
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